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Vorrede.

^)em Publikum übergebe ich hier eine Schrift, 

welche ihre Entstehung meinen besondern Verhält­

nissen verdankt. Nachdem ich auf der hiesigen 

Akademie »o Jahre Vorlesungen über mehrere 

Theile der Wissenschaften, und besonders über die 
Katechetik gehalten hatte, wurde mir der Ver­

trag der Pastoraltheologie auf der hiesigen Akade­

mie den i4ten Novemb. 1801 Hähern Orts über­

tragen. Was wohl jeder akademischer Lehrer 
fühlen wird, daß es unbequehmer sey, nach einer 
fremden Gedankenreihe eine Wissenschaft den Stu­

dierenden vorzulragen, eben das fühlte ich auch 

bei den Vorlesungen über die Pastoraltheologie 

insbesondere. Der Gesichtspunkt, aus dem malt 

die Gegenstände betrachtet, die Summe der Erfah­

rungen, die man zum Grunde legt, die Beschaffen­

heit der Bedürfnisse, die befriedigt feyn wellen, 

und so mancher andere Umstand, auf den Rücksicht 

genommen werden muß, ist bei dem Verfasser eines 
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fremden Lehrbuchs, und bei dem, welcher darüber 

liest, niemals ganz einerlei. Der Zuhörer wird 

in den meisten Fällen immer gewinnen, wenn der 

Lehrer nach seiner eigenen Anordnung die Wissen­

schaft verträgt, und frei von der Fessel eines frem­

den Zwangs mit größerer Leichtigkeit und Lebhaf­

tigkeit reden kann.

Die Vorlesungen über die Pastoraltheologie 

habe ich mit desto größerer Willigkeit übernommen, 

je stärker meine Ueberzeugung ist, daß Vorlesungen 
dieser Art auf keiner Universität fehlen dürfen, 

wenn nicht ein wesentlicher Mangel in dem theolo, 

Zischen Studium unausgefüllt bleiben soll. Man­

che Prediger treten ihr Amt an, ohne sich über 

den Umfang und die Theile ihres Berufs deutliche 

Begriffe verschafft zu haben. Mehrere Geschäfte, 

und Verrichtungen , die zum wenigsten eine vor, 

läufige Kenntniß voraussetzen, sind ihnen fremd 

und unbekannt geblieben, indem auch nicht ein, 

mal ein Gedanke auf ihre Betrachtung sich hinlenk, 

te. Daraus entstehen dann die größten Verlegen­

heiten, Verwickelungen und Verwirrungen für den 

Prediger, wenn die besondern Verhältnisse seines 

AmtS ihn auf einmal in die Nothwendigkeit ver­

setzen, in solchen Sphären zu handeln, an die er 
nie gedacht hatte. Kann er in solchen Augen, 
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blicken, wo schnell entschieden werden muß, erst 
den Rath eines Nachbarn einhohlen? Oder, wenn 

auch der Zeitraum dies gestaltete, steht nicht viel­

leicht der Freund, der rathen und helfen soll, un­

ter dem nehmlichen Verwürfe der Unbckannlschaft 

mit denjenigen Angelegenheiten, über die eine 
Entscheidung gegeben werden soll? Oder besitzt der 

Prediger, an welchen der Gedrängte sich wendet, 
gerade die Hülfsmittel, welche eine Erleichterung 

geben können? Es ist dahe^ schlechterdings noth­

wendig, daß der Theologe schon auf der Univer­
sität einen Unterricht erhalte, der sich über alle 
Arten möglicher Fälle verbreitet, und die Haupt­

punkte, worauf es bei der Amtsführung am meisten 

ankommt, hinlänglich bezeichnet. Wenn man ein 
Amt zur Verwaltung übernimmt, muß man ja 

offenbar darüber unterrichtet seyn, was man zu 

thun habe, welche Hindernisse die Verwaltung er­

schweren, und wie man die Forderungen am genug» 

thuendsten befriedige. Es werden dann, wenn 

eine Vorbereitung vorher gieng, doch noch beson­

dere bedenkliche Fälle in die Amtsführung sich ein« 

mischen, welche einer Ueberlegung der Vorsichtig­

keit bedürfen. Aber der, welcher schon im voraus 

über mannichfaltige mögliche Bedenklichkeilen nach- 
gedacht hatte, wird leichter und schneller einen

* 2 Fa-



IV Vorrede.

Faden entdecken, durch dessen Hülfe er aus dem 

Labyrinthe einen Ausweg findet. Irgend ein ähn­
licher Fall, den die Erinnerung ihm vorführt, 

wird ihm in der Dunkelheit ein erhellendes Licht 

anzünden.

Die Pastoraltheologie betrachtet nun den 

Prediger in allen seinen Verhältnissen, die mit ihm 

als Prediger in einer wesentlichen und nothwen­

digen Verknüpfung sich vereinigen. Mit allen die­

sen Beziehungen und den daraus entstehenden Ver­
richtungen will sie den Studierenden bekannt ma­

chen, damit er wisse, was er seyn soll, und wie 

er den Forderungen seines Anus entsprechend han­

dele. Die Vorlesungen über die Pastoraltheo- 

logie müssen diesen Zweck ins Auge fassen, und 

dem Studierenden dazu behülflich werden, daß er, 

wenn er ins Amt tritt, die Principien kennt, die 

ihn leiten, und die Fertigkeiten milbringt, ohne 

deren Erwerbung er seines Zwecks verfehlen 
würde. Die Vorlesungen über die Pastoraltheor 

logie müssen daher, wenn sie den Studierenden 

recht nützlich werden sollen, praktisch behandelt 

werden. Man muß den Zuhörern aus jedem Thei­

le dieses Feldes Aufgaben' zur Bearbeitung mit­

theilen; man muß z. B., wenn man über die ver­
botenen Grade die gehörige Belehrung gegeben 
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hat, den Zuhörern verwickelte Fälle und Anfragen 

vorlegen, und sich von ihnen bestimmen lassen, 
wie sie diese Aufgaben nach den Gesetzen dieses 
oder jenes Landes zu lösen haben; man muß, z. B. 

wenn von der Vorbereitung zum Eyde gehandelt 

worden ist, von den Zuhörern Versuche machen 

lassen, wie sie wohl ihre Admonitionsrede bei eit 
nem Juden einrichten würden. Wenn dir Zui 
Hörer in jeder Classe von Arbeiten Versuche nieder, 

schrieben, diese Aufsätze dann von den Mitglie­

dern des Collegiums und von dem Lehrer einer 

genauen Recension unterworfen würden: so kann 

es nicht fehlen, daß nicht der jüngere Theolog, 
wenn ein Amt ihn zum reden und handeln auffors 
dert, auf einem Felde sich befindet, dessen Theile, 
Lagen und Verhältnisse er durch eigene Voran 
heilen schon genauer kennen gelernt hat. In dieser 

Rücksicht habe ich es an einigen Stellen besonders 

bemerklich gemacht, daß besondere Aufgaben den 

Zuhörern ertheilt werden. Aber auch da, wo 

diese Erinnerung nicht ausdrücklich steht, muß 

man sie im Sinne hinzusetzen.

Dieses gegenwärtige Buch ist also, wie schon 

aus dem gesagten erhellet, für die Bedürfnisse der 

Studierenden berechnet. Ich lege es bei meinen 
Vorlesungen über die Pastoraltheologie zum Grün,
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de, um mir den Vertrag, und meinen Zuhörern 

die Uebersicht zu erleichtern. An ein Lehrbuch 

thut man diese Forderung, daß es Vollständigkeit 
Mit Kürze vereinige. Zur Vollständigkeit gehört, 

daß jede Hauptabteilung des angewiesenen Be­

zirks betrachtet, und jede Stelle in den Haupt­

abtheilungen mit Andeutungen bezeichnet werde. 

Die Leser finden daher in diesem Buche keine Ab­

handlungen, sondern nur Resultate, deren Prä­

missen, und Beweise für die Entwickelungen des 

mündlichen Vortrags aufgespahrt werden. Aber 

obgleich ein Lehrbuch dieser Art nur Resultate zu 

liefern hat, so darf es doch seine Säße nicht wie 

Räthsel hinwerfen; sondern es muß um der Repe- 

tition der Zuhörer willen, und für andere Leser, 
die etwa davon Gebrauch machen wollen, die Re­

sultate in bestimmten, auf die Mannichfaltigkeit 

des Inhalts hinweisenden Säßen aufstellen. Nur 

diejenige Kürze ist also anwendbar, die der Vollstän­

digkeit und Deutlichkeit keinen Eintrag thut. Zu 

verlangen, daß ein Lehrbuch über die Pastoraltheo- 

logie, die einen so großen Umfang sich zueignet, 
auf ein paar Bogen eingeschränkt werde, würde 

eben so thöricht seyn, als wenn man den Bewoh­

nern eines großen Reichs die Zumuthung thun 
wollte, in den Raum eines Hauses sich sämmtlich 
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einschließen zu lassen. Die Bestimmung der Kür­

ze ist sehr relativ, welches in der Beurtheilung 

nicht übersehen werden darf. Wenn die Menge 

der vorzutragenden Materien sehr groß ist, so muß 

natürlicher Weise der Berührung und der Bemer­

kung aller dieser Mannichfaltigkeiten ein größerer 

Raum zugestanden werden. Ein anderes ist eine 
tabellarische Uebersicht und wieder etwas anderes ein 
eigentliches Lehrbuch. Beide haben in Ansehung 

der Ausführung nicht dieselben Grenzen. Daß 

diese nothwendige Rücksicht oft aus den Augen 

gelassen werde, davon giebt mir meine eigene Er­

fahrung einen Beweis. Als ich mein Vollstän­

diges Lehrbuch der allgemeinen Katechetik heraus, 

gab, so wurde es von Einigen aus dem Grunde 

getadelt, weil es zu weitläufig seyn sollte. Diese 
guten Leute bedachten nicht, daß dies Werk ein 

vollständiges System aufzustellen bestimmt war, 

in welchem die Principien der Katechetik erläutert 

und entwickelt, und die Anwendbarkeit der Theorie 

in wirklichen Katechisationen vor Augen gelegt 

würden. Es sollte eine philosophische und prak­

tische Behandlung der Katechetik seyn, wie auch 

schon der Titel dies anzeigte. Jene, von denen 

ich rede, die wohl nur in diesem Buche geblättert, 
aber nicht recht eigentlich gelesen haben mochten,
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bedachten nicht, daß dasselbe wenigstens zur Hälfte 

aus populären Katechisationen bestand. Läßt sich 

nun eine aus Abhandlungen bestehende philosophi­

sche Darstellung der Principien, und die praktische 

Bestätigung der abgeleiteten Regeln durch Katechi­

sationen , wo jede Regel ihre eigene Katcchisation 

erhält, so kurz abfertigen, als eine bloße Auf­

zählung der Regeln? Ehe man also über das Ver­

hältniß eines Buchs zur Kürze absprechen will, 

sehe man erst zu, was darin und wie viel darin 
vorgetragen ist, und vorgetragen werden mußte.

Ein Lehrbuch auf Universitäten hat aber auch 

die Bestimmung, für den Docenten und für die 

Zuhörer die Zeit zu erspahren. Aus dieser Ursache 

habe ich meinem Lehrbuche die Litteratur, die einen 

beträchtlichen Raum einnimmt, beigefügt. Es 

ist nach meiner Meinung nothwendig, den Zuhörer 

mit der Litteratur der Wissenschaft, die man ver­

trägt, bekannt zu machen. Die Gründe dieses 

Urtheils liegen zu offenbar am Tage, als daß sie 
hier angegeben zu werden brauchten. Jedermann 

weiß aber, welchen großen Zeitraum das weg- 

nimmt, wenn der Zuhörer die Titel der Bücher 

sich niederschreiben muß. Durch die Mittheilung 

der Litteratur, die der Zuhörer im Buche vor sich 
findet, wird daher viele Zeit erspahrt, die man 

nun 
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nun dazu anwenden kann, über eine größere Men­

ge von Materialien sich auszubreiien. Aus eben 

dieser Ursache habe ich in dem dritten Abschnitte 

der Liturgik die Hauptstellen der Rabbinen über den 

Judeneyd wörtlich mitgetheilt, um dem Zeitver­

luste zu entgehen, den das Dictiren, oder das An­

schreiben an die Tafel verursachen würde. Bei der 
Mittheilung der Litteratur habe ich es mir zum 
Gesetze gemacht, die vorzüglichsten Schriften, die 

auf die Wissenschaft einen Einfluß hatten, oder 

die durch eine eigene Beziehung merkwürdig wur­

den , oder deren Anzeige zu einigen besondern Er­
örterungen Veranlassung geben kann, nahmhaft 

zu machen. Diejenigen Schriften, auf die es am 

meisten ankommt, die statt vieler andern dienen, 

oder die weniger bekannt und gebraucht seyn 
durften, z. V. lscr. Lonciliorum novs et sm- 

xliüima collectiv von Mansi herausgegeben, die 

Libliotbeca H^enöorum von Bokelmann, Hart- 

mannS kaüoralo LvanZelicum, U. s. f. habe ich 

nach ihrem ausführlichen Titel angegeben, welches 

bei den mehr bekanntern Büchern nicht nothwendig 

war. Da die Menge der herausgekommenen 
Schriften fo groß ist, fo wird wohl jeder von selbst 

erwarten, daß nicht alle genannt sind. Genug, 
daß ein hinlänglicher Reichthum den Zuhörern mit- 
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gewellt ist; das Fehlende ergänzt der mündliche 

Vertrag.
Die gegenwärtige erste Hälfte enthält die Hör 

miletik, die Karechelik, die Volkspädagogik, und 

die Liturgik; lauter Wissenschaften von einem gror 

ßen Umfange, von welchen jeder Theil von meh­

reren Schriftstellern in eigenen Compendien und 

Abhandlungen bearbeitet ist. Meine Bearbeitung 

muß sich, da ich hier das Ganze umfassen will, 

von jenen einzelnen Bearbeitungen nothwendig da­
durch unterscheiden, daß ich jede Wissenschaft mehr 

zusammenziehe, und das Wesentliche und Allge­

meine aushebe. Die Lehrbücher z. B., die über 

Homiletik geschrieben sind, gehen mehr ins 

Einzelne mit Ausführlichkeit, sie handeln ins­

besondere von Neujahrs - Osterpredigten u. s. f. 
Für mich war es nur nothwendig, im Allgemeinen 

die Regeln anzugeben, nach welchen sich Fest - und 

Casualpredigten richten müssen. Eben so habe ich 

die Katechelik hier mehr zusammengezogen, ohne 

doch dabei der Vollständigkeit der Anweisung etwas 

zu vergeben, welches um desto nothwendiger ist, 

da man in vielen katechetischen Schriften zwar 

wohl diese oder jene Vorschrift findet, aber sie so 

abgefaßt antrifft, daß sich daraus keine bestimmte 
Anweisung, wie man katechisiren müsse, herneh­

men 
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wen läßt: z. B. wird vorgeschrieben, bestimmt 

fragen zu müssen, aber es wird nicht angezeigt, 

durch welche Mittel man dahin gelangen kann, 

diese Vorschrift nun auch würklich auszuüben.

Daß die Homiletik und Katechetik den ersten 

Platz einnehmen, wird jeder billigen, welcher be- 
denkt, daß homiletische und katechetische Fertig­
keiten bei allen Zweigen der Amtsführung unent­
behrlich sind.

Bei der Liturgik könnte ein Zweifel entstehen, 

ob nicht die Lehre von den verbotenen G 'adeu in 

das Kirchenrecht gehöre. Allein dieser Zweifel wird 
bald verschwinden, wenn man folgendes bedenken 

will. Das Kirchenrecht handelt allerdings von den 

verbotenen Graden, aber in andern Rücksichten. 
Das Kirchenrecht zählt zwar auch diese Grade- auf, 
aber es hat es mehr mit dem Rechtsbegriffe, und 

Mit den Rechtsgründen dieser Ehehinderungen zn 

thun. In der Liturgik hingegen erscheinen sie von 

einer andern Seite, in so fern die Abwesenheit der 

verbotenen Grade, oder die Dispensation den ge­
setzgebenden Macht eine nothwendige Bedingung 

ist, ohne welche die liturgische Handlung der: Co- 
pulation nicht statt finden kann. Der Prediger 

bekümmert sich als Liturg nicht darum, ob die 
Eheverbote einen hinlänglichen Rechtsgrund für 

sich 
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sich haben, sondern er sieht nur darauf, auf welche 
Verbote er achten müsse, ehe er ein Paar zur 

Trauung zuläßt, damit er auch bei Zeiten die­

jenigen, die eine verbotene Ehe schließen wollen, 

vor Übereilungen warne, und dadurch sie vor 
nachtheiligen Folgen bewahre. Bedeutende Schrift­

steller haben daher auch diese lehre an denselben 

Ort hin verwiesen, den sie im gegenwärtigen Buche 

einnehmen. Da der Prediger, zumal der jüngere 

Prediger so leicht in dem, was die Ehehinderun- 
gen betrifft, fehlen kann, so ist es besser, wenn 

er alles beisammen findet, dessen Beachtung vor 

der Verrichtung der Copulation nothwendig ist.

Die zweite Hälfte der Pasioraltheologie, wel­

che ich nächste Michälis - Messe zu liefern denke, 
wird den Prediger in seinen übrigen Verhältnissen 

betrachten, und daher die Seelsorge, die Admini­

stration der Kirchengüter, die besondern Anus- 

Verbindungen, den innern und äußern Beruf, 

und das Kirchenrecht abhandeln.
Vielleicht entsteht bei einigen Lesern die Fra­

ge, wie es möglich sey, so viele Lehrgegenstände 

in halbjährigen Vorlesungen zu umfassen? Allein 

wer sagt denn auch, daß die praktische Bildung 

deö künftigen Predigers in ein halbes Jahr einge­
schlossen werden müsse? Gewöhnlich wird ja doch 

über 
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über dle Kirchengeschichte ein ganzes Jahr gelesen : 

und die praktische Bildung und Anleitung zur 
glücklichern Verwaltung des Predigtamlö sollte nur 

so obenhin, so nebenher gelegentlich getrieben wer, 

den? Welche Nachtheile sind nicht schon daraus 

entstanden, daß man so oft in manchen Zeiten diese 

falsche Annahme sich gestattete? Welcher Schaden 
muß nicht alsdann entspringen, wenn der Theolog 
in das Predigtamt tritt, ohne die Vorkenntnisse, 

und Fertigkeiten zu besitzen, die mit dem Predigt, 

amte in der nächsten Beziehung stehen? Der fähige 

Kopf, der Mann mit ausgezeichneten außerordent, 

liehen Talenten wird sich vielleicht, auch wenn 

seine Geschäfte für ihn völlig fremd sind, in die 

unbekannten Fächer hineinarbeiten: aber würde er 

nicht, um der übrigen Nachtheile nicht zu geden­
ken, viel weiter gekommen feyn, wenn er vorher, 
the er die Reise in ein fremdes Gebiet unternahm, 

die Wege, welche schneller zum Ziele führen, 

und die Hülfsmittel, welche die Wanderung er­

leichtern, sich bekannt gemacht hätte? — Was dir 
Zeit betrifft, welche die Vorlesungen über die Par 

storaltheologie sich zueignen, so bemerke ich, daß 

die Katechelik wegen der vielen damit verbundenen 

Uebungen abgesondert für sich vorgetragen werden 
muffe. Ueber irgend einen Theil der Pastoraltheo, 

logte, 
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logte, entweder die Volkspädagogik, oder die 

Krankenbehandlung halte ich öffentliche Vorlesun­

gen ; und so kann dann das Uebrige der Pastor 
ralrheologie bequehm in einem einzigen besondern 

Collegium abgehandelt werden.

Nachdem ich mich nun über die Absicht, und 

die Einrichtung der gegenwärtigen Schrift und der 

damit verbundenen praktischen Vorlesungen hin­

länglich erklärt zu haben glaube: so übergebe ich 
meine Arbeit den Studierenden der Theologie mit 
der Hoffnung, daß sie den Gebrauch derselben nicht 

ganz unnüh finden werden, da fast kein einziger 

berührter Fall darin vorkömmt, über welchen ich 

nicht eigene Erfahrungen eingesammelt hätte, die 
mich bestimmt haben, die Sache gerade fo und 

nicht anders vorzustellen. Denn ich bin nun schon 

19 Jahr Prediger, sowohl bei Land - als auch 

Sladtgemeinden gewesen. Sollten meine Amrs- 

brüder diese Schrift zu ihrem Gebrauche ebenfalls 

nützlich finden: so würde mir dieser Erfolg meiner 

Bemühungen die lebhafteste Freude erwecken.

Göttingen den 22 März iZOZ.

D. Z. F. Ch. Trasse.
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Einleitung
in - - -

die Pastoraltheologie.

i.^
Inhalt der Einleitung.

n das Ganze, welches die Pastoraltheologie um­
faßt, desto besser zu übersehen, muß die Einleitung von 
einigen Vorerkenntnissen handeln. Dahin gehören fol­

gende Stücke:
i) Verhältniß der Religion zum Menschen;
2) Zweck des Religionslehrers, und insbesondere des 

christlichen Predigtamts;
2) Der Stand der Prediger als ein besonderer Stand 

im Staate betrachtet;

4) Definition der Pastoraltheologie;

L) Nahme der Pastoraltheologie;

6) Theile der Pastoraltheologie;
7) Geschichte und Litteratur der Pastoraltheologie.

§. 2.
Verhältniß ter Religion jum Menschen»

Die Religion ist keine Erfindung der Politik; 

denn sie war früher da, ehe an Politik gedacht wurde:

A 2 fön- 



4 Einleitung
sondern sie ist vielmehr eine Pflanze, die unmittelbar 
aus dem Wesen und aus dem Boden der Menschheit 
hervorwächst. Daß die Religion *!s wesentliches inner­
liches Bedürfniß der menschlichen Natur anerkannt wer­
den müsse, leuchtet bald durch folgende Betrachtung 
ein. In dem Menschen herrscht ein Trieb, von dem 
sich daS empfindende Wesen nie losreißen kann, der 
Trieb nach Wohlseyn und Glückseligkeit. Keiner kann 
wünschen, daß es ihm immer übel gehe. Aber eben so 
laut spricht im Menschen eine innere Stimme, du sollst 

alle deine Entschließungen, Handlungen und Genüsse 
der ernsten Entscheidung der Pflicht unterordnen, ja 
selbst das Leben aufopfern, wenn es die Pflicht gebeut. 
Im Menschen befinden sich also zwei entgegengesetzte 

streitende Principien und Kräfte: Vergnügen und 

Pflicht, Sinnlichkeit und Vernunft (s-«^ und

Galat. V. 17). Die Religion, welche das Daseyn ei­
nes allmächtigen und allgütigen Schöpfers, und die 
allweise Regierung eine- heiligen Gesetzgebers lehrt, ist 
die einzige Bedingung, unter wlcher die in der Seele 
befindlichen Widerstreitenden Kräfte zur vollkommensten 

Harmonie nur allein vereinigt werden können. Die 
Religion eröffnet die Aussicht in die Unsterblichkeit, 
zeigt die Periode des Daseyns, in welcher Würdigkeit 
glückselig zu seyn, und Glückseligkeit zu einander in 
der angemessensten Proportion stehen; die Religion 
tröstet den Menschen, erleichtert ihm seine Bürde, und 
giebt ihm Kraft, seine Neigungen zu überwinden. Nur 
durch Religion kann der Mensch das werden, was er 
werden soll.

So
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Sv gewiß daher der Mensch Vernunft bat, und so 
gewiß es ist, daß er in die Anwendung seiner Kräfte 
Einheit und Uebereinstimmung bringen muß: so gewiß 
ist es auch, daß weder der einzelne Mensch, noch ganze 

Etaaten ohne Religion bestehen können.

§- 3.
Zweck de< Ueligionslehrtrs, und insbesondere de< christlichen Per? 

- digeames.

Damit die Religion, die eine allgemeine Angele­
genheit des menschlichen Herzens ist, ihre Zwecke der 

Wohlthätigkeit erreichen könne, so treten Religionslehr 
rer, und insbesondere christliche NeligionSlehrer auf, 

die aus dem Endzwecke der Religion die Zwecke ihrer 
Arbeiten herleiten.

Religionslehrer überhaupt und insbesondere christ­
liche Prediger müssen dafür sorgen, daß die Menschen 

durch Hülfe der Religion zu guten weisen Menschen ge­
bildet und für die Ewigkeit während ihres irdischen 
Daseyns erzogen werden. Deswegen müssen sie in der 
Religion * einen deutlichen angemessenen Unterricht err 

thei-

* Der Religionsunterricht umfasset auch den Vertrag der 
Sittenlehre, nebst der Anweisung dessen, waS ein Mensch 
von dem andern, t B. der Dienstbothe von der Hausherr­
schaft ru fordern befugt ist, denn die Pflichten und Rechte 
müssen auch von der Heile betrachtet werden, von welcher 
sie als der Wille der Gottheit austreten. Moral oder Sit« 
teulehre hat niemals allein auf dem Erdboden gewürtt, 
sondern immer erschien sie im Gefolge der Religion. — 
A« dem Objecte deS Unterrichts gehört also die Unterwei, 

A Z sung 



5 Einleitung
theilen; aber auch durch Vortrag, Lehre, Ermahnung, 
Rath, und Exempel dahin würken, daß die Grundsätze 
der Religion in die Ueberzeugung, in die wirkliche 
Denkart und Handlungsweise aller Zuhörer übcrgehen. 
Der Religionslehrer soll seine Zuhörer erleuchten, ver- 

edlen und bessern; er soll alles, was er spricht und 
thut, darauf berechnen, daß die moralische Veredelung 
des Menschengeschlechts durch ihn in dem Würkungs- 
kreise, den er insbesondere auszufüllen hat, immer 

mehr befördert werde.

§- 4-
Ser Stantz d« Prediger als ein bcssuSern,' Stand im Staate 

betrachtet.
Weil die christliche Religion einc Ofsenbarungsurkunt 

de zum Grunde legt, die in ausländischen Sprachen 
geschrieben ist, so verstehet es sich von selbst, daß uicht 

Jeder ein Lehrer der christlichen Religion seyn könne.
Die Aussprüche der Bibel fordern eigenthümliche 

Lehrer i. Cor. XII. 28- Ephes. IV. ii. i. Timoth. III. 
- 7- 2. Tim. II. 2. IV. 5. Lit. I. z.

Es 
sung von den Pflichten, von den Rechten, und von dem 
Verhältnisse, in welchem der Mensch zu Gott fleht. — Die 
moralischen Wissenschaften. Ein Lehrbuch der Moral, 
Niechtslehre und Religion nach den Gründen der Vernunft. 
Von Fr- Heinr. Ch. Schwarz, Prediger im Hessendarm, 
-ädtischen. Vollständiges Lehrbuch für Schulen und Erwach, 
sene zur Bildung des Verstandes und Herzens. 2 Bande 
Leipzig 1797. in 8- — Da die christliche Religion auf 
Thatsachen hinweist, so muß der christliche Religionslehrer 
auch diese geschichtlichen Data in den Umkreis seiner Un, 
terweisung riehen.
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Es muß daher einen eigenen besonders dazu gebil­
deten Stand der Religionslehrer geben.

In den neuern Zeiten haben Mehrere sich zu der 
Unbesonnenheit des Urtheils hinreißen lassen, daß der 

geistliche Stand aufgehoben werden könne oder müsse — 
Man vergleiche die Vorrede zur Abhandlung über die 

Erbcontractc der Prediger 1797 — N. Magazin für 
Prediger VIII. 1. S. 5 — SchudcrossS Beyträge zur 
Beförderung zweckmäßiger Kanzelvorträge 1796. S. 16- 
26 — Schuderoffs Versuch einer Critik der Homile­
tik 1797. S. Z2- 92. — Im Entwürfe der neuen Con- 

stitution für die batavische Republik heißt es Abschn. 8. 

§. 2: "Niemand kann gezwungen werden, zur Auf- 

„rechthaltung irgend eines Gottesdienstes beizutragen, 
„und der Staat bestreitet nichts von den dazu erforr 
„dcrlichen Kosten — §. i. Die Kirche ist vom Staate 
„unabhängig." Denkens Archiv. B. Z. St. 1. 1797.

Hie Verwerflichkeit des Urtheils, welches den 
geistlichen Stand für überflüssig erklären will, erhellet 
aus folgenden Gründen,: i) Religion muß nothwendig 
unter den Menschen erhalten werden; 2) Zu diesem 

Geschäfte werden viele und m^nnichfaltige Kenntnisse 
und Fertigkeiten erfordert, die nicht ohne eine beson­

dere Vorbereitung erworben werden könyen; 3) Der 
größte l^heil der Menschen ist so sehr mit Arbeiten aun 

der physischen Erhaltung willen beladen, oder so sehr 
jn Zerstreuungen verwickelt, daß die geistigen Bedürf, 
niste aus ihrem Auge bald ganz verschwinden; 4) Ve, 
sonders fehlet es den mchrsten Eltern entweder an 

Lust oder an Kraft, die geistigen Bedürfnisse ihrer Kin»

A 4 der
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der zu befriedigen; A) Auch Erwachsene müssen er­
weckt, von Irrthümern befreiet, in der Trübsal getrö­
stet , und in der Stunde ber Anfechtung zum Kampfe 

der Tugend ermuntert werden; 6) Dies alles kann 
nicht geschehen, wenn es nicht Lehrer giebt, die zur 
glücklichern Verrichtung dieser Beschäftigungen von Ju­

gend an ausgebildet wurden; und da 7) die Neligionse 
Angelegenheiten nicht so, wie Gewerbe des bürgerlichen 

Lebens dem sinnlichen Menschen sich aufdringen, so 
würde Niemand zur Vorbereitung eines Religionsleh- 

rers seine Zeit, seine Kräfte und sein Vermögen auf- 
zuopfern Luft haben, wenn es nicht eine solche Verfas­
sung gäbe, nach welcher die künftigen Religionslehrer 
mit Gewißheit darauf rechnen könnten, in ihrem Be­
rufe vor Noth und Mangel gesichert zu werden; 8) Es 
müssen daher entweder einzelne Gesellschaften, oder es 

muß an ihrer Stelle der Staat mit den Aemtern der 
Rcligionslchrer eine hinlängliche Versorgung und eine 
öffentliche Auctorität verknüpfen. *-

§- 5-
* Eine sehr lesenSwerthe Abhandlung hierüber hat der Herr 

Conveutual Schuster in Loccum geliefert; Versuch einer 
Deduktion der Nothwendigkeit eines Lehr - und Prediger, 
Aandes in jedem wohlgeordneten Staate aus dem eigenen 
Begriffe und Zwecke derselben. S- des Herrn Abts Sal, 
selb Beiträge zur Kenntniß und Verbesserung des Kirchen» 
und Schulwesens m den Königl. Braunschweig, Lünebnr, 
gischen Erblanden- B. 2- Heft z, Hannover izyr. Seite 
288 und folg — Wergl. Rede über die Einrichtung des 
öffentlichen Gottesdienste- in Frankreich von B Dortalis, 
Redner der Regierung: in der Schrift! Neue Organisation 
des Gottesdienstes in Frankreich. Oder sämmtliche Acten» 
stücke, die auf das neue Konkordat Beziehung haben. AuS 
dem Franrös. Leipz. 1322. 8-
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§. 5-
Definition der Pasioralthevlogit.

Die Pastoraltheologie ist eine wissenschaftliche 
Anleitung, wao und wie der Prediger in allen 

Verhältnissen seines prcdigtamts zu lehren und zu 

thun hat, damit die Menschen durch Hülfe der 
Religion für die seit und für die Ewigkeit recht 
gebildet werden.

Die Pastoraltheologie unterscheidet sich dadurch 
von der Dogmatik und der Moraltheologie, daß die 
beiden letzteren eine gelehrtere Kenntniß der Glaubens» 

lehren und der Lebenspflichten zur Absicht haben; 

erstere hingegen den Neligionslehrer in allen seinen Ver­
hältnissen schildert, und für sein Amt die Lehrart und 
die angemessene Handlungsweise in einer wissenschaftchen 
Anweisung bestimmt. Das Charakteristische der Pasto» 
raltheologie wird in folgender vorzüglichen Definition 
des Herrn Consistorial - Raths Sextro (Ueber Pflicht, 
Beruf und Verdienst des Predigers. Tabellarischer 
Entwurf u. f. f. Göttingen 1786) bezeichnet: ««Pasto, 
„raltheologie ist eine Anleitung zum Studium der An, 
„wendungökunst der wissenschaftlichen Neligionö - und 

„Menschenkenntniß im Predigtamte".
Weniger dürften die nachstehenden Definitionen 

gefallen, die ich zur Vergleichung hersetzen will. Mil­
lers Anleitung zur weisen und gewissenhaften Verwal­

tung des evangel. Lehramts. Leipzig 1774. §. y. "Eü 
„nen solchen gründlichen und ausführlichen Unterricht 

„von der weisen Verwaltung des evangelischen Lehr, 
„amts, oder, von der klugen und sowohl ganzen Ge,

A 5 „mein-
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-„meinden, als einzelnen Personen angemessenen Appli- 
„kation der Gnadenmittcl, ncnnxt man eine paftoral» 

„anweisung oder etwas unbequehm (?) die Pasto- 
„raltheologle". — Ve^IinZii Inliil. kruclentiae ?3llora- 
lis. ?roc>cm. §. I. 1'kcolo§i3, vel kruclentra pattorajis 
cU ksbitur nnimi practicur 6ivinitus Lollatus, <^ui ciocet, 
^no pncto LccletiLL minister omnes luas nctiones legitime 
sd snam et uu^litorum lsluten^promovenclum, remotis 

impeclimentis, cliriZerc poüit, ciedeZtgue.

Ist die Pastoral, wie Miller §. 10. des vorhin ge­
nannten Buchs meint, ein Theil der theologischen Mo­
ral? Wohl eben so wenig, als man die Jurisprudenz 
einen Theil der theol. Moral deswegen nennen dürfte, 

weil in ihr von dem rechten weisen, und pflichtmäßi- 
gen Verhalten eines Ncchtsgclehrten gehandelt wird.

§. 6.
Nahm« dre Paftsralthrologie.

Das Wort Theolog, Theologie kömmt in der Bi­
bel nicht vor; man müßte denn die bei der Offenba­

rung Johannis befindlichen Aufschriften dahin rechnen. 
(Siehe Griesbachs Ausgabe des N. T.)

In den Profanscribenten, z. B. Plato, Aristote­
les, findet es sich. Oicero 6e vcor. lib. Z. 
Ibeoloxi tres ^oves numersnt.

Da

* Wenn von böhern Collegien eine Pastoral«Jnstruction zur 
Leitung der Prediger ertheilt würde, so wäre dies auch eine 
Pastoralanweisung: aber auch eine Pastoraltheologie?

** Isis gut gethan, wenn man die Pastoraltheologie lieber 
Pastoral-Klugheit nennt?
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Da der Ausdruck Xo^oc so vieldeutig ist, so bekam 

Gk^o^ar in den Kirchenvätern folgende Bedeutungen: 
l) OoArina c!e Oco; 2) cioötr. 8t. I'rinitate; Z) cli- 
ving Lbrilti natura, iive cloÄrina clc ea; 4) seltener, 
fcri^tura 5. utriuscjns tciramenti. (8uiceri tbesaurus ec- 

clellggicus e?aträbus Oraecis).
In den neuern Zeiten bedeutet Theologie die gelehr­

tere, wissenschaftliche Kenntniß dessen, was zur Relü 
gion gehört; und jeder Zweig dieses wissenschaftlichen 
Ganzen erhielt wieder den Nahmen Theologie mit Der, 
fügung einer die Differenz angehenden Bezeichnung. 
So entstanden ^die Benennungen 'HoIoZis ngturglis; 

tbcol. rcvclaM; tkcol. cloZmatica; tkeol. moraliz; tbeol, 
^lioralis. «

Die Bilder und Vcrgleichungen, die von den 
Heerden, und von den Hirtenstande hergcnömmcn wur­

den, waren in der alten Welt sehr beliebt. Fürsten und 
Könige hießen beim Homer 7ro/,u8r-sc Im A. T. 
war dies der nehmliche Fall. Nach und nach erweiterte 
sich der Umfang dieser Vergleichung zur Bezeichnung 

des Verhältnisses, welches zwischen Lehrern und Ler­

nenden statt findet. Ioh. X. 12. 1. Petri II. 25.

Jetzt ist nun Pastor oder Prediger ein festgesetzter 
Nahme, der die Mitglieder eines besondern Standes 
bestimmt bezeichnet, wodurch also die Benennung Pg« 
storaltheologie ihren eigenthümlichen Umkreis erhält.

§- 7-
Theil« der Pastoraltheologie.

So viel besondere Verhältnisse es giebt, in welchen 

der Prediger als Prediger reden und handeln soll, so

viel 
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viel besondere Abtheilungen muß auch die Pastoraltheo, 
logie, wenn sie anders ihren Zweck vollständig errei­
chen soll, in sich schließen.

ä In Ansehung der Religion ist der Prediger öffent­
licher praktischer Neligionslehrer entweder

i) für die ganze Gemeinde

s) für die Erwachsenen, I. Homiletik.

b) für die Jugend
sa) durch Unterricht. H. Katechetik

db) Durch Erziehung. III. Volkspädagos 
gik

«) für alle Classen zusammen genommen, 

durch Verrichtung, der öffentlichen Gottes» 

dienstlichen Handlungen, und Verwaltung 

der Sacramente. IV Liturgik.

2) Oder für einzelne Mitglieder der Gemeine. 
V. Seelsorge.

L. In Ansehung der Pfarr- und Kirchengüter. Der 
Prediger ist VI in seinem Verhältnisse zu dem 

Staate, worin er lebt, Administrathor der Pfarrgüi 
ter, und Aufseher über die Kirchen » Capellens 
Pfarrwitwenthumö - Küster» und Schulgüter.

<0. In Ansehung der besondern Verbindungen. Der 
Prediger steht Vll in besondern Verhältnissen, die 
theils seine Verbindungen mit Obern und Vorge­

setzten, theils andere individuelle Lagen mit sich 
bringen.

v. In Ansehung der Vollmacht des Predigers zur 
ungehinderten Ausübung aller seiner Dienstverrich-

tun-
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tungen. Vlln. Innerer und äußererDeruf deöPre, 
digers.

L. In Ansehung der äußern Rechte. IX. Kirchen- 
rccht.

*
Damit die Uebersicht und Vergleichung erleichtert 

werde, so mögen hier Eintheilungen anderer Männer 
stehen. '

Hartm^nn! I.ih. I. Oe ?sKori« conÜitutione et ?erlona
II. Oe psllorsli conveiliitione et vita I.ib. III. 

ve otÜcii scimnnttrstione. IV. ve ininiHroruiu eccle- 
üse fortuna tum lecuncis tum aöverla.

Dequehmer sind folgeiide Eintheilungen beim Deyllng. 

^2rr I. ve pruclentia snte numcris pAlloralis susceptio- 
nem, live cle prse^sistmne Kuchoir tbcolcßige et mi- 
nillerii sacri csncliclati. ?srs II. Ve xrudentia xatto» 
rali circa ingrelliim lacri miniiterii. kars III. ve pru- 
«lentis paliorali in ipla lacri muneris aciminittrqtione. 

kars IV. Oe egrcllu miniliri eccleliae ex muners läcro.
Bei Sextro: Theil I. Von der Pflicht des Predigers. 

Theil II. Beruf des Predigers. Lh. III. Verdienst 
des Predigers.

Anmerk. Nach dieser Aufzählung aller zur Pastorat» 

theologie gehörenden Theile läßt eS sich nun be­

urtheilen, welche Benennung unter folgenden für 
die Mitglieder des Prcdigtamts am angemessensten 
sey: Priester, Volkslehrer, Religionslehrer, Die­
ner der Religion, Geistliche, Beichtväter, Seel­
sorger, Prediger. Die erste Benennung dürfte wohl 

ganz unpassend, und die zweite Misdeutungen 
unterworfen seyn. Dze Benennung Prediger um, 

faßt



i4 Einleitung
faßt das ganze am beßten, indem die übrigen nur 
einen Theil dessen andeutcn, was der Prediger zu 

beobachten hat.

. * §.8.

Geschichte und Litteratur der Pa^rakthealogit.

Der Schriften über Gegenstände uud Theile der 

Pastoraltheologie giebt cö eine beunahe unzählbare Menr 
ge. Wir sehen hier auf diejenigen, welche mehr das 

Ganze umfassen. Die Aufstellung dieser Schriften kann 
zugleich zu einer kurzen Andeutung der Geschichte 

dienen.
i) Die Paulinischen Briefe an den Timotheus und 

Titus gaben die erste Veranlassung, die eigen­

thümlichen Pflichten des christlichen Predigers in 

nähere Erwägung zu ziehen.
s) Die Kirchenväter reden oft und viel von den 

Beschäftigungen und Zwecken der Neligionslehrer, 
z. V. Chrysostomuö, Gregorius Nazianzenus, 

Gregorius Nyssenus n. and. in ihren Lebensbe­
schreibungen berühmter Männer, ^os. Lindau, 

OriZines ecclef. Vol. II. lbib. Vl. 2.
g) Cypriskn Lpiss. IV. i" sntiüites eeclelise eliZen- 

cli, et gus cura. V. esse riebest vit»

tsceräotuln?
4) Die Lonstitutiones ^ostoliese enthalten manche 

Pastoral-Vorschriften, z. B. im 2ten Buche, 8u- 
cror. Concüiorum novs et snipUtlima collcctio, in 
gus prscter eu, gu?.e ?bil. I.ubbcu8 et 6sbr. Los- 
surtius, et.novissuue ^ieoisu! Lolletl in lucem elli-

äs-



in die Pasiorakheologie. 15

«lere, es sinnig insuper suis in loris clis^olita 
exkibentlir, guae /«an. vomin. ^kanti l.ucentis, 
Longrezationis Vlatris evniggvit. L/itio novillims 
ob eo6em ?strc dlsui,, potiüimrim tavorem etism 
et o^em ^raeliante Lmwo Lsr/insli Oominico k3?r- 
iioneo, s. seciis ^boliolicga bibiiotkecgrio, sliis- 
c^ne item eru/itillimi« viris msnns 3uxiligtrice8 te- 
rentibus cursts.--------l'omur I. ktorcntige 1759. 
in Zol.------------------------------------------------ v

z) ^mbroiius 6e OKciir ^kiiülirorum, Diese Schrift 
ist von Joh. Heinr. Bvecler 1Ü44 in 12, und von 

Mich. Förtsch zu Stutgard 1698 in 8 besonders 

herausgegcben-
Z) /o. Lkrysoliomi se^oerr'^r ^.0791 Geht in 

manche Erörterungen specieller ein, z. B. Ub. iV. 

0. Z ar< övt/«^ek^
lL/:LL — L, Z. v7-t <7<^>sF/s« k/Lvet^ov x,^«/ /e, 
öta-XeirT'tx^c. Steht ^"om. I. der Ausgabe Lern- 

nrcii cie lvkontfaucon ?3riiiis. 1718. in?vl
?!uö des Chrysostomi Schriften sammelte k'elix 

WvlUus ein kloriiezinm pattorale. Frankfurt 1726.

7) Des Hieronymus Brief an den Ncxotianu« öe 

vita Llericorum et Uvnacborum.

8) OroZorius Z^l. Oe paikorsli cura, wurde in der 
Griechischen und Lateinischen Kirche mit dem größ­
ten Beyfalls ausgenommen. Steht l'om. II. hex 

von den Venedicünern zu Paris 170Z. verunstal­
teten Ausgabe.

9) lüctori kill^alenlis epiliolg nä I-n6ikre/um Lxiico- 

xum Loröudemem /e Zacerciotum in ecclclia 0Ü1.

ci» 
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cio. Istdor war zuletzt Erzbischoff, und veran- 

staltete ein vollständiges öffentliches Gesetzbuch für 
die Spanische Kirche.

IO) Kernarlli, Llsraevallenlis guinczue libri
tle Lonüclerotione 26 LuZcnium?o^aiu, in I'om. H. 

' der Ausgabe des Jo. Mabillon.
Desselben ^racmtus 6e moribus et OMcio Lpilco. 

porum, 26 ttenricum 8enonensem ^.rekiepilcopum. 

Die bis hieher genannten Schriften enthalten mehr 

einzelne Vdrschriftcn, ohne das Ganze zu umfassen. 
Die folgenden Schriftsteller arbeiteten auf größere Voll» 
ständigkeit hin,

n) Lonraclus korta, Prediger zu Eiöleben gab IZ82 
sein psttorale I.utkeri heraus, welches er aus den 

in Luthers Werken zerstreueten Pastoral-Vorschrift 
ten sammelte. — Zweite Ausgabe 1Z86 von Hie- 
ron. Mencel — Dritte Ausgabe, Jena 1729. von 
M. Joh. Christoph Cramer.

12) kattorale, oder Hirtenbuch, vom Ampt, Wesen 
und Disciplin der Pastoren, und Kirchen-Diener 

und wie sie von Jugend auf studieren sollen, und 
hernach auch nützlich leren, in lrem ganzen Kir, 
chenampt, in Lere und Leben sich unverweislich ver­
halten desgleichen in schweren und ungewöhnlichen 
Fällenerzeigen, welche sich umb, und neben irem 
Ampt täglich zutragen. Dienstlich die wäre Re­

ligion recht anzustellen, da sie nicht ist, und zu 
erhalten, da sie ist. 1559. Durch Eras. Sarce« 
rium Annemontanum, der alten und löblichen 
Grafschaft Mansftlt Superint. geschrieben in 

Fol.
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Fol. — Pastorale oder Hlrtenbuck, ehrwürdigen 
Herrnö Erasmi Sarcerii seligers, Jtzund auff ein 

newes übersehen, und mit viel andern notwendigen 
darzu gehörenden und nützlichen Büchlein ver­

mehret, wie aus nachfolgender Vorrede zu verwert 
cken. Durch Wilhelmuw Sarcenum, Mitdiener 
der Kirchen Gottes in Etvieben bei St. Andreas» 
1562. in Fol. — Frankfurt l66Z. Fol.

2L) Die Reformation Luthrri erweckte den Eifer der 
Landesregierungen und Consistorien in allen prote­
stantischen Ländern, der gottesdie^Michen Verfast 

sung eine neue angemessenere Einrichtung zu geben. 

In den Agenden, so wie in den mit den Agenden 
verbundenen Schriften und Abhandlungen wurde 
ein großer Theil der Pastoralregeln theils berührt, 
theils ausführlicher vorgetragen. Folgendes Werk, 
welches sich durch Vollständigkeit und Gelehrsam­

keit auszeichnet, enthält die Litteratur von 406 
Kirchenordnungen, worunter ZZ in Folis, 284 in 
Quart, 76 in Octav, und n in Duodez gedruckt 
sind: kibliotkecg ^Zenliorum, bestehend aus einem, 
Vollständigem caralo^o, derer Kirchen, Ordnum 

gen, ägen^en, Und anderer, dergleichen Schrif» 
ten, Welche, Ibro Hoch - Ebnvürden , Herr Ebri. 

üian Julius Bokelmann, ^rcbiäigconus Lcclestgü 
LeUensts et Lonststorislis, durch mehr als dreyßig- 
jähriges Bemüben gesammelt; Und aus, Einem 
Anhänge einiger Schriften von solcher Gattung, 
welche man bißber mcht erhalten können. Mit 

einer, Kurtzen Vorrede und hinzugesetzten An-
Gräffe's pastsralrheologie. B mer-
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merckungen, zum Druck ausgefertigt, von Hex, 
wann Caspar König, 8 8. 1k. 8c. Zelle, 1726. tn 

Quart.
14) Das erste systematische Epoche machende Werk 

über Pastoraltheologie, welches zugleich für die 
Litteratur der damals herauögekvmmenen einzelnen 
Pastoral, Schriften sehr brauchbar ist, lieferte 
Hartmann in Pastorale Lvangelicum, leu, lnstru- 
Äio plenior, I^inistrorum verbi kibris ^uatuor, 

kastorir, kerfonam, Vitsm, 8partain et ?ortu- 
nsm — — — ststcnr. ^ciciiti8 sosticientikus inoui- 
tis circa guamcunriue kraxin Ikeol. ?astora!cm et 
vecistonibus ultra 800 Lsluum Lonscientiae ac Ouse- 

Aionum Controverstsrum, Oubiorum, <iuot^uot 
propemoclum occurrere lolent: astornante, ^ok. ku- 

^ovico klartmanno, 88. 1keol. I)., Lcclest im^>. 
l^otenkurgo - luker. 8n^erint I^orimkerZaa 1678. 
4. Die Ausgabe I^orimbergae 1697 hat auf 

dem Titel hinter dem Nahmen des Verfassers die­
sen Ansatz kx ^488. L. /iutoris postkumo multis in 

Zocis an6tum. — 1722 hat Jo. Daniel Hernschmid 
dieses Pastorale zu Halle am vollständigsten wieder 
drucken lassen, und mit Anmerkungen erläutert, 
die aus Seckendorfö, Brnnnemanns, Strvcks, 
und Böhmers Schriften genommen sind — Halle 

> 1743. -- Hartmann schrieb auch Handbuch für 

Seelsorger. Rotenburg 1Ü80 in 8.
Das Hartmannische Werk legte Aug. Hermann 

Franke bei seinem LoUcgio kastorali, Halle 1741 in 

zwei Qctavbänden zum Grunde.

IZ) lo-
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15) lo. ^n^r. (juenstecsti Lcstica kastoralis Ot Instru- 

6ilo Latbecirglis, tcu monitu, owiubu8 et inprimir 
ilnZuüs munus concionstorium smbieacibuL er obe- 

untibus neceststria. Vitemberßso -ib^« <s- .
l6) Lstrist. Kortstolti Pastor st ieli,, st ste oiuciis ml- 

uistrorum ecclestae opustustim. ttamb« 1^96. 12» — 
ex wann exgrato stripto b. svi aöcjita cle o/r^or'o^t« 
Verbi 6ivini cominctttations pubstcavic Lbr. Kortstolt 
(Pros, zu Gölllttgen). ^emZov. 1748. 8.

17) ??.uli 'H-novii Iraci. 6e 8. ministorio stbri III. 
Kost. IÜ2Z. L.'

18) Krici. kalciuini brevis iustitutio ministrorum Verb! 

ex ^riori I'imotbelun c^istoiu ^otistiinum ex- 
cer^ta. ViteberZuo 1623.

ly) OeorZli t^enr. ttoeberstni Zpeeimen ^beol. kr«. 
EUcae. lubinAJL 1690. 8.

2o) ^bssveri Kritstbil,Konus?astor, stve?b!»ii8 eccle- 
stae LbristiÄnae minister, ^oribel^e 1<ü8A« II.

21) lo. Ilenr. Kevstkinßli kastorgle KvsNgLsteum. VitSs 
ber§. lüyy. 8. n. .

22) lost- 6vntsteri (ÜosteZium kastorLriQ Ki^st D726. 8» 

2Z) Lstristigni Lstemnitii instruöiio stituri ecclestas 

iniinstri. ^enae 1660.
24) ^ok. Kecbtri InstrliÄio ksstoralis. Kost. 1717 

Deutsch 1728.8.
2Z) lo. k".ici. I^uzeri iVlutenm ministri ecejestas 2Bän^ 

de in 4. Dritte Ausgabe. 1703. Leipzig.
26) Kelicis Lie^enbacstii Ugnuale ministrorum eccle- 

üsc, Ltutxgräige IÜZY.

, B 2 27) l'steo-
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27) l^eoloxis kattoraUs prsötica, oder Sammlung 

nutzbarer Anweisungen zur geseegneten Führung des 
evangelischen Lehramts. Magdeburg 1737-1790. 
lo Bände, die Supplemente ungerechnet, in 8. 
Sie bestehen aus 80 Stücken, und aus 24 Beiträ­

gen, und enthalten Pastoralt Abhandlungen aus 
den ältern Zeiten.

28) 8slom. veylingü, 8. 8. I^eol. O. k. k. et 8up. 

I^ips. Inttitutiones krucientiae kastoralis, cx xenuini» 

kontibus bsullae, et vsrii» oblervationibur, sc guse- 
Aionurn enoöationibus illuttrstse. I^iplise. 1734. 8. — 
Läitio tertis suÄior, per v. LbriMsnum Wilbel- 
MUIN KMncrum. I>iptiae 1768. (Ist sehr schätz­
bar, und zeichnet sich besonders durch Kirchenrecht* 

liche Erörterungen aus.)

29) I^e?sÜeur LvanFeliguL, ou Lilsir kur l'Lxccllence 
et ls naturS äu 8t. ^Knittere, lur ce gu'il exize 6e 
eeüx, ^ul en tont revetus, et lur les lource» 
äu peu äe progres, c^ue kait 3u5our6bu1 ia ?reäics- 

tion 6e 1'Lvsnßile psr?1erre Ko^ues, L L»ssIe i73Z. 

Herrn Peter Rogues, Gestalt eines Evangelischen 
Lehrers. Erster Theil, aus dem französischen übersetzt, 

von Friedrich Eberhard Rambach, Diac. zur L. Frauen 

in Halle, mit einer Vorrede Siegm. Jac. Baumgan 
tenS, der heil. Schrift D. und Pros. ord. Halle 

1741. — Zweiter Theil 1743, dritter Theil 1744. 

in 8.
A0) I-uäovici Lkristiani dliexij ^leletemsts läcrs cle 

oEcio kattoris evan^elici publico et privat» krau- 

- . co5ur- 
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eosurti sei ks. 1/47- 4 (Eins der vollständigsten 

Werke aus der reformirten Kirche)
Zi) Volkmar Daniel Spöels vollständige Pastoral- 

theologie aus den vornehmsten Kirchen - und Lan­
desordnungen der Churfürsten, Fürsten und Stän» 

de des römischen Reichs, nebst einem Anhänge 
von rechter Feier der Sonn - und Festtage aus eben 

diesen Statuten Nürnberg. 1764. gr. 8.
zs) Christoph TimotheuS Seidels Pastoraltheologie, 

mit Zusätzen vermehrt von Friedrich Eberhard 

Rambach. Leipzig 1769. 8.
33) Joh. Lorenz von Mosheim Pastoraltheologie 

Leipzig 1769. 8.
34) Joh. Peter Millers ausführliche Anleitung zur , 

weisen und gewissenhaften Verwaltung des evan­
gelischen Lehramts. Leipzig 1774 gr. 8.

3Z) Joh. Georg Rosenmükers Anleitung für ange­

hende Geistliche zur weisen und gewissenhaften 
Verwaltung ihres Amts. Ulm 1778. 8. Ebendes­
selben Pastoralanweifung. Leipzig 1788. 8.

36) Beyträge zur Pastoraltheologie, oder Regeln und 
Muster für angehende Geistliche von Joh. Friedrich 

Jacobi. Dritte Auflage Hannover 1774 Zweiter 

Theil 1784. 8.
L7) Der patriotische Landprediger (von Joh. Heinrich 

Reß Super, und Archiv, in Wolfenbüttel). Vier 
Stücke. Leipzig 1779 -1784. gr. 8-

-8) Der Landpfarrer, nach seinen verschiedenen Ver­
hältnissen, Vorrechten ober Immunitäten und 

Pflichten, als Gelehrter, Seelsorger, Glied des

B 3 all­
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allgemeinen StaatSkörvers, Landwirth und Hans» 

Vater betrachtet von v. Johann Georg Krünitz. 
Aus der ökonomisch - technolog Encyklopädie 
6isten Theile gezogen und besonders abgedruckt. 
Nebst Z Bogen Kupfer. Berlin 1794 gr. 8. (Ist 
besonders in ökonomischen Rücksichten brauchbar).

29) Joh. Philipp Fresenri Pastoralsamlungen. Frank­
furt 1748 - I7Z9. 24 Theile.

40) Phil. Dav. Burkö Samlungen zu der Pastoral- 
theologie, herausgegeben von I. A. Vurk. Tübil« 

gen 1771 - 1773. Acht Stück. 8.
41) Aufgaben einer Gesellschaft von Geistlichen über 

die Verhältnisse, den Character, und die Pflichten 
der Geistlichen. Bern 1774. 8 (viel Stoff zum 
Nachdenken).

42) Christian Wilhelm Oemler Repertorium über Pa- 
storaltheologie und Casuistik für angehende Prediger 
nach alphabetischer Ordnung. Jena i Theil 1786 
^-v. — Zweiter Theil 1787. 6 -1. — Dritter 
Theil 1788. X - Vierter Theil 178Y. 0,- 2. 

gr. 8 (Ist zu weitschweifig. Die vier Theile zu­
sammen haben Z126 Seiten). — Desselben Sup- 
plementband zum Repertorio über Pastoraltheologie 

und Casuistik. Jena 1793- gr. 8.
43) G. F. Seilers Grundsätze zur Bildung künftig 

ger Seelsorger, Volks - und Jugendlehrer, oder 
der Homiletik, Katechetik und Pädagogik. Zweite 
verbesserte Auflage. Erlangen 1786. 8.

44) Anweisung für Prediger und die es werden wol­
len, zu einer treuen Führung ihres Amts, nebst 

einge- 



in die Pa^raltheologie. 2z
eingestreuten historischen und litterärischen Vemer- 

kungen, von I Jak. Pfeiffer. Marburg 1789. 8.
45) August Hermann Niemeyers — Handbuch für 

christliche Religro« slc! rer. Erster Theil. Populä.re 

und praktische Theologie, oder Materialien des 
christlichen Volksunterrichtö. Zweite verbesserte Auf« 

läge Halle 1794. Zweiter Theil. Homiletik, Pasto- 
ralwissenschaft und Liturgik 2te verb. Aufl. 1794- 
gr. 8- (Kam 1792 zuerst heraus) Der Nebentitel ist: 
August Hermann Niemeyers — populäre und prak­
tische Theologie, oder, u. s. f.; und für den 2ten 

Theil, August Hermann Niemeyers Homiletik, 
Pastoralwissenschaft und Liturgik. 2 vcrb. Ausi. 

«. st f- (Ist durch die beigebrachte neuere Littera­
tur stehr brauchbar).

46) Anweisung zur Bildung angehender Theologen, 
von D. Johann August Nösselt. Zweite vermehrte 
und verbesserte Auflage. Hatte. Drei Theile 1791.8.

47) Ueber Pflicht, Beruf uud Verdienst des Predi­
gers. Tabellarischer Entwurf einer encyklopä­
dischen Einleitung in die ganze Pastoralthevlogie 
-um Gebrauch in Vorlesungen von H. P. Sextroh. 
Göttingen 1786. 8 (Ein sehr gedrängter, gedan, 

keureicher Entwurf).
48) Ueber die Bestimmung, Würde und Bildung 

christlicher Lehrer von Chr. I. Nud. Christiani 

Schleswig 1789. 8.
49) Ueber christliches Lehramt, dessen würdige Füh­

rung, und die schickliche Vorbereitung dazu, nebst 

einem 
V 4
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einem Anhänge von der Privatbeichte, von Gottfr. 

Leß. Göttingen i7yo. 8.
50) Anweisung zur Pastoralklugheit für künftige 

Landpfarrer von P. Fr, A. Nitsch, Leipzig, 1791 
in gr. 8.

51) (Protzen) Pastoralbricfe, oder Anleitung zur 
praktischen Führung des Predigtamts. Züllichau. 

1787,
Zr) Pastoralklugheit nach dem Churfürst!. Sächsi­

schen Kirchenrechte, zur legalen und vorsichtigen 

Amtsführung eines evangelischen Geistlichen in 
Chursachsen. Leipzig 1786. 8«

53) Handbuch für angehende Prediger und Candida- 
ten des Predigtamts, besonders im Kursächsischen, 

' in welchem von der Vorbereitung und dem Berufe 
zum öffentlichen Lehramte, von der Verwaltung 
desselben, wie auch von den Freiheiten und Ein» 
künften eines Predigers Nachricht ertheilt wird. 
Herausgegeben von I. C- Zieger. Leipzig. 1790. 8.

54) Pastoralanweisung für angehende Geistliche. Leip­

zig 1793- 8.
55) Schwarz, der christliche Religions»Lehrer 

in seinem moralischen Daseyn und Wirken u. s. w. 
Erster Band. 1798/ Ater Band 1800. Gießen. 8.

Z6) Praktisches Handbuch für Feldprediger, oder 

Belehrung über den ganzen Umfang ihrer Pflichten 
und Rechte. Zunächst für Preußische Feldprediger - 
sodann aber auch für die der andern Armeen, so 
wie für jeden bestimmt, dem die Bildung des 
Militairs obliegt, Mit einer Kupfertafel. Ber­

lin 
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lin 1802. Z. (Ohngeachtet der Verf. auf Feldpredk- 
ger besondere Rücksicht nimmt, kann man doch seine 
Schrift als ein Handbuch der Pastoralwissenschaft 
überhaupt sehr gut benutzen).

57) Der Landprediger (Heinrich Georg Lang). Nörd- 
lingen 1773-79, in 5 Bänden.

Dessen Fortsetzung: Musestunden eines Lanbpr« 
digers von H. G. Lang. 4 Bande. Nördlingen 
1787-96. 8.

58) Journal für Prediger. Halle 1770-1788 in 
20 Bänden, mit einem Anhänge in gr. 8. (von 

D. G. Niemeyer, und nach dessen Tode von H. B. 

Wagnitz, unter dessen Aufsicht es schon 1802 bis 

zum 4Zten Bande fortgesetzt ist. Jeder Band be­
steht aus 4 Stücken. Seit 1789 kam es unter dem 
Titel, Neues Journal für Prediger heraus).

59) Allgemeines Magazin für Prediger, nach den 
Bedürfnissen unseer Zeit, herausgegeben von Joh. 
Gottlieb Beyer. 12 Bände Leipzig 1789-1796.

Dessen Museum für Prediger Leipzig 1797- 
1802. 4 Bände. 8-

üo) Neues Magazin für Prediger, herausgegeden 

von W. A. Teller. Züllichau. 1792 - 1801. 9 Bän. 
de, und des loten Bandes erstes und 2tes Stück 

Jena. gr. 8.
üi) Materialien für alle Theile der Amtsführung 

eines Predigers, nebst praktischer Anweisung, die­
selben dem Bedürfnisse unserer Zeit gemäß zu ge­

brauchen. Herauögegeben von einigen Freunden 

der 
BL
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der praktischen Theologie. Leipzig 1796-1802. 
Sieben Bände gr. 8.

62) Eusebia. Herausgegeben von v. Heinr. Phil. 
Conr. Henke. HelmMt 1796-1822. Z. Bände, 

gr. 8-
6Z) Praktisches Handbuch für Prediger, von I. F. L.

Witting. Leipzig 1792-1799- 6 Bände in gr. 8.

Werke katholischer Verfasser.

64) k4orma Llcri, guam xrs inüitutione cl^ricorum 
Zeminarii 8. k^icolsi Lbsrcionen6r vlim

Leuvelet Fallice etii6it, nunc in ulum semi» 

narii slbenüs et totius Lleri l'rsnsxivsniae latinsm 
reääiciit et guorumvis eccleüaüicorum neceüitati. 
trus sccvmmvciLvit Ign. Lomes » Lattk^sn, Lpilco- 
pus Irsns^Ivaniae. Viennae 8.

6z) Leufaden für die in Kais. K. Erblanden vorge­
schriebenen deutschen Vorlesungen über die Pasto« 
ratheologie, herausgegeben von Franz Giftschütz. 
Wien. 178Z. 2 Theile in 8. — Zweite durchaus 

verm. Aufl. 1787 in 2 Th. — Dritte verbesserte 

Auf! 1796.
-7) Kirchenamtspolitik nach den allgemeinen Verhalt 

nissen der Kirchenstatistik und Paftoralklugheit in 
der Anwendung auf die Seelsorgergeschäfte, von 

Fr. Chr. Pittrof. I TH. Prag. 178Z. gr. 8. II Th. 
Damberq und Würzburg 1786.

68) I- Odttraet's IbeoloßlS ?3lioralis, live Pastor bo- 

»us, koc elt: Iciea, oKcium et Praxis psttorum, 

juf- 
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jullu I.eopolcli pruelli, exemptas ecclcKae pssssvien. 

li» kpiflcopi ^iae 6ioece6s clero pro norma azen. 
tN, cioceucii^us propollta. Lclitio emeucistior. 
Bamberg und Würzburg 1785. 8. — Ibeologur 

cbrittianus, 5. scbolsris cdriüianus, c^ui te sä oi> 

dines sgcro8, aä clirectionem sniinarum äilpouit, 
f. sutor I. Obllrget. ^lacirici. 1788- 8-
l^beoloZus cbrillisnus, xstio üucüi et vitsc in. 
IHtuencise s ^keoIoAo, te 3ci orciines iscros 
stc^ue 36 öireöUonem snimarum ciisponit per kr. 

Obür3et. Florenz 1789. 8.
69) Mangin's — Kurze Unterweisungen auf die 

Festtage des Jahrs, nebst andern kleinen Schrif­

ten , die zur Ausübung der Pflichten eines Seel­
sorgers brauchbar und nützlich sind. Aus d. Franz, 
übersetzt von P. Vital Most. Augsburg. 1785. 8.

70) Sätze aus der Pastoraltheologie, zum Gebrau­
che akademischer Vorlesungen. Freiburg im Breis/ 
gau. 1785.

71) Pechard's — praktischer Unterricht, die See­
len in dem Bußsacramente mit Frucht zu leiten 
und die Pfarre wohl zu verwalten. Aus dem 
Französ. übersetzt. 2 Bände. Augsburg. 178Ü. 

gr. 8.
72) Lxamen vrcünsnäorum, continustum s Presbyte­

rs huo^aw laeculari vioecel" Leccovieusts. Grätz 

1788. 8.
7z) Vollständiges System der Pastorallehre zum all­

gemeinen Gebrauche der Schule, und sonderheitli- 
chen Nutzanwendung des Fuldischen Clerus. Ver­

fasset 
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fasset von Fr. Andr. Schramm Wirzburg i B. 

1788. 8- 2ter B. 1791.
74) Vorlesungen aus der Pastoraltheologie. AufBe- 

fehl Sr. Churfürstlicken Durchlaucht zu Trier als 
Fürstbischofs zu Augsburg herausgegeben von I. 
Mich. Sailer. München 3 Bände. 1788.1789. 8.

75) Leitfaden der deutschen Vorlesungen über die Par 
storaltheologie zu Trier. Herausgegeben von ?. 
Conrad. Trier. 1789. 2 Theile.

76) Entwurf aller berufsmäßigen Pflichten eine- 

Seelsorgers in einer theologisch-praktischen Anlei­
tung. Verfaßt von Jos. Val. Fichtl. Augsburg 

1789.
77) 1^. ?. ä'^nnesu Uonits» felecta äe oKcLL« 

Lonfellsrii et ?sroclri. käitio novillims notir tlieo- 
logico-prscticis suÄs ct illulirsts. Augsburg 1789. 

gr. 8.
78) I. Käf. krikovsk^ — 8cientis pietstiz pro iono 

koli sä triplex Lonlellsrii munuz juxts ipiritum 
lsnctsc cstbolicae et spottolicae ^ccleliae compe- 

renter obeunäum. Wien 1789. 8.
79) Praktisches Handbuch für Prediger und Seelsor­

ger von Als. Hoffmann. Pest und Wien 1 Lh. 

1789-
80) Der wahre Priester und Seelsorger in der Stadt 

und auf dem Lande von einem Weltpriester (Dom. 
von Brentano) Kempten 1792, 8.

8r) Praktische Anleitung zum Seelsorgeramte oder 
Pastoraltheologie für würkliche und künftige Seel­

sorger von Ios. Lander. Brunn. 1790.
82) Fr.
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82) Fr. X. Geiger's Pastorallehre von den Pflichten 

des Seelsorgers. Augsburg 178Y. gr. 8.
83) Anleitung zum praktischen Unterricht künftiger 

Seelsorger in dem Mainzer hohen Erzstift. Her­

ausgegeben von G. Köhler. Mainz. 1789. 8.
84) Christenlehrbuch. Für katholische Seelsorger, 

Katecheten und Lehrer. München, i - 4 B. 179z.

Allgem. Pastorat - Schriften in neuern ausländi­

schen Sprachen von Protestanten und Katho­

liken.

8Z) Vei til Haeöerligbeä kor Oeittlige, snviili i trenäe 
krselievielier-lUer over 2 Cor. IV. I. 2 v§ snbe- 
kalet i en Lattorsl - 8krive!ke e5ter 8iäerne, keilix- 
Le6 sk Litkoppen over 8iellsn6s 8ti5tr, vr. 14. L6in- 
xer Lalle. — Lag efter kolger en kraeäiken over 

Ltiritte fortlcnelie. Kopenhagen 1785.
Lü) n. L6in§er Lalle — Erweis, daß der Geistliche 

nur durch Fleiß und Rechtschaffenheit in seinem 
Berufe zu der wahren Würde gelange, in drei 
Einweihungsreden über 2 Corinth. l. i. 2. vorge­

tragen, und auf Veranlassung des Streits über 

die Verbesserung der Kirchengebräuche, nebst ei­
nem Pastoralschreiben an die Geistlichkeit des 

Stifts Seeland, und einer Predigt über die Zu­

eignung des Verdienstes Jesu herausgegeben. Aus 
dem Dänischen. Kopenhagen und Leipzig. 1786.

87) Lrev. krs 8. til k. pss I-snäet, 6a Lsnlen6ts kam 

Vei til kiseöerligkeä kor 6ei6l. sf — Lsllc; ox

eo 
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en veräsUZ I^lanäs Ksilonnements etc. dvori 6cu 
hätte; alt t'or overärevne, ti! 6et 0n6e u6artcn6e, 
Vaciel o§ l^enkemgaäe mc>6 blr. kentron, er bc- 
traZtet tr» 6en rette 8>n8pnnkt. Kopenhagen I78Z.

88) LvanZeliske pnttoraltkeoloßle 5orc6ro§et sf — __ 
1^. LäinZer Kopenhagen 1790. 8.

89) ttanäbog sor ?rietter vg unZe OcittUze ve6 Hr. 

, 6. kirctt. Kopenhagen 179O. .

yo) Ltta/ sur !e; Ltuäes et I' Lxerclce 6n kamt !^11nl. 

ttere. kar fr. 8nr 6u Voittn. I^suttrnne 1785« 

2. V. 8-
yl) Oonbronto ittorico 6e nuovi coZIi onticni rcZoIs- 

menti alla ^oü/ia 6etta .Littein nella 8tsto per 

trattenimento 6e?srociii 6e cnmpagna 3. 8. k. 

kietro I^eop. ^rcliiä. ä'/Xuttria, Oraiictuca 61 'HscL- 
ns; (äa ^sZr. Verio). L6. corretta e scerett:. kie. 

renre 1788. 8.
92) Ooveri ecclettatticl äe! — kr. ü)'Lc, 8evo/; 

trsä. ttel 5rauc. in Duetts lec. Läiri. ital. riveä. e 

correttg. 1. I. 1792 ?. 2. 1793- 8.

9Z) Uinitterios ecclettstticos mas eoinuner e.xplica- 
äv8 recopiloäos psis ei' como6o utt) ttül Llero 
Lecular rc§ul3r por k, Loruer Lueno. lelaärici 

1788. 8.
94) Manual 6e los OVcio; 6e !s Inletts 6i5puettc> 

por k. 6omL2 Lueno. I>l36ri6 1788. 8»

9Z) ^ävertenLias n un nuevo 83ceräote en carts 6s 
nn amigo tuvo ccclettattico; cont. muckos impor- 

lLntes äocumentor, lacsäos 6e lo; mejores sntores 
^ns 
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gue ban efcrito sobre Is perkeccion 6e! estgsto ü». 
ceräotsl. ölaärici. 8.

Zu der Kenntniß der Schriften, welche der Pa- 

storaltheologie angehören, dienen vorzüglich 

folgende Hülfsmittel.
96) Einige der schon genannten Schriften nutzen auch 

in dieser Hinsicht; z. B. was die ältern Schrift- 
ssllcr betrifft, l^artmünnl eolleAinm krEoi-slc, 
lingii institutiones; und in Ansehung der neuern, 

Ntemeyerö Handbuch, und Nösselts Anweisung 

zur Bildung angehender Theolrgen»
97) Eine reiche Anzeige liefern die Journale und ger 

lehrten Zeitungen: die Allgem. deutsche Bibliothek, 
die Jenaer, Erlanger, Leipziger, die Oberdeutsche 

Allgemeine Litteratur-Zeitung; Theologische Anna­

len , die zu Rrnteln herauskamen, Litteratur des 
katholischen Deutschlands, zu dessen Ehre und 
Nutzen, herausgcgeben von katholischen Patrioten. 
Coburg, seit 177Z. 8.

y8) Eine besondere Auszeichnung verdient das Jena­

ische Repertorium, dergleichen keine andere Nation 

aufweisen kann: Systematisches Verzeichniß der 
in der Theologischen, Litteratur in den Jahren von 
1785 bis 1790; 1791 bis 1795 herausgekommenen 
deutschen und ausländischen Schriften. Zuerst Je­

na, nachher Weimar 1799 in 4.
. 99) lo. 6eorß Wslclui kidliotbeca tneolozics lsIsZ», 

senile 1757-1765. I'omr IV. gr. 8.

loo) Pre-
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loa) Predigerbibliothek. Oder beschreibendes Vers 

zeichniß der brauchbarsten Schriften für Prediger 
und künftige Geistliche, von David Gottlieb Nie- 
meyer. 3 Bände Halle 1782-1784. gr. 8. — neu 
bearbeitet und fortgesetzt von Aug. Hermann Nie- 
meyer und Heinrich Balthasar Wagnitz. 1-3 Theil 

Halle 1796-1798-
loi) I. P. Millers Anleitung zur Kenntniß auser­

lesener Bücher in der Theologie, und in den da­

mit verbundenen Wissenschaften. Dritte Auflage 

Leipzig, 1781. 8.
102) Johann August Nösselt, Anweisung zur Kennt­

niß der besten allgemeinern Bücher in allen Thei­

len der Theologie. Vierte verbesserte und sehr 

vermehrte Auflage Leipzig 1800. (Ist vorzüglich 

zu empfehlen).
103) Handbuch der neuern, besonders deutschen und 

protestantischen Litteratur. 2 Bände in gr. 8. Lieg- 
nitz 1795 und 1797. (Schränkt sich auf die Bücher 

von I74r -1793 ein).
Anleitung zur Bildung der öffentlichen Religi­

onslehrer des neunzehnten Jahrhunderts, von Joh. 

Otto Thieß Alton« 1802. 8- — Anleitung zur 
Amtsberedsamkeit der öffentlichen Neligionslehrer 

des neunzehnten Jahrhunderts, von I. Otto Thieß. 

Alton« 1801. 8. (Die beiden zuletzt genannten 
Bücher empfehlen sich durch eine reichlich ausge­

stattete Litteratur).

Z. y.
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§- y-
Hinigt Btmrrkung?n über die Litteratur SeS rvrhergehenden P-rv 

sraphen.

l) Die genannten Schriften umfassen mehr daS All­

gemeine der Pastoraltheologie. Die Schriften über 

einzelne Materien sollen an gehörigen Orten belge- 
bracht werden.

2) Man bemerke dem Reichthum, den die Bearbei­
tung der Schriftsteller diesem Fache gegeben bat.

2) Schon aus dem mitgetheilten Verzeichnisse erhel­
let, daß ein Theil der Schriftsteller die 'pastoral­

theologie mehr von der Seite einer Klugheitslehre 

betrachtete.
4) Ohngeachtet die genannten Schriftsteller auf das 

Ganze Rücksicht nehmen wollten: so haben doch 
einige Theile einen Vorzug der Bearbeitung. So 

ist in Millers Anweisung der Unterricht über See!- 
sorge, und in veximgii lnliltutiones die Belehrung 
über die kirchenrechtlichen Verhältnisse besser aus­
gefallen. Die Schriften der katholischen Verfasser 
haben auf die Casuisiik eine vorzügliche Rücksicht 

genommen, wie auch von der besondern Beschaffen­
heit ihrer kirchlichen Verfassung nicht anders 
erwartet werden konnte^ — Einigen Verfassern 
merkt man es deutlich an, daß sie die Bedürfnisse 

des Predigers nicht aus eigener Verwaltung des 
Predigtamts, sondern nur aus Büchern kannten.

Gräffe's pastoraltheologie- C Er-



Z4 Erster Theil der Pastoraltheologie.

Erster Theil
der

Pastoraltheologie.

Die Homiletik
Einleitung in die Homiletik.

§. io.
Allgemeine Bestimmung.

christliche Prediger ist öffentlicher praktischer 
Religionslehrer der Erwachsenen, und als solcher hat 
er Reden, Predigten, und zusammenhängende Reli- 
gionsvorträge zu halten. Es ist daher Vorurtheil und 
Irrthum, wenn solche, die sich unter die Gebildeten 

rechnen, sagen wollten, daß sie keines Lehrers mehr 
bedürften. Denn l) sind nicht alle gebildet, die sich 
für gebildete halten; 2) Das Beyspiel der Aegypter, 
des Xenophons, und mehrerer berühmten Männer be­
weist, daß man in vielen Theilen des menschlichen 
Wissens sehr einsichtsvoll, und dabei in Neligionsam 
gelegenheiten sehr unwissend seyn kann; 3) von Pre­

digern, die sich diesem Studium besonders wiedmeten, 
läßt sich wohl erwarten, daß sie jedem Stande viel 
nützliches und nöthiges sagen können; 4) weil Predi-

< ger 



Homiletik. Einleitung. 35
ger praktische Religionslehrer sind, und die Tugend- 
übung einer beständigen Ermunterung, Erinnerung und 
Belebung bedarf, so sind öffentliche Religion.svorträge 
einem Jeden wohlthätig.

K. ll.
Erklärung des Nahmens Homiletik.

'O/uXr« bedeutet Umgang, Zusammenkunft, Ger 
spräch, Unterredung. — i Corinth. XV. ZZ.

Bei den Kirchenvätern hießen Reden, die 

ans Volk gehalten wurden, doch so, daß und 

äoyo, unterschieden wurden» Die siehet man deutlich 

aus klrotii kidliotlrecs. Loä. 174. p. Z86, in der Be­
urtheilung der Homilien des Chrysostomuö in Oenelm. «

Dar»

* PhotiuS sagt: Fs <7U!/tFLtV, cvL Lt rt«t ^.o^vt 8^8/

70 85ca xv o/K

«-.^.0- 8V/X«5/V 7-« 58 0--.^«

rt«, 05t L? 7No^a:x/e cvx 5LS

85A üik-7"8§ 8^tV5S?

X«, arTrorr^Lt^l )t«t 07rt5^8L<5«t, §vp«^sr/8 «Lt 

e^si/5vs 58 ^078 x«t 8 5« 50t«u-

5«s 8 /t«v

un S77t^SVL>e 5850 TrotSkt/, x«t 8^t tsuv oixo^a^,^ 

5/Vt, 7r-«^t5^v oH<«k «V5«s ös 5«V5LS

?r^i/Ak,, a>s L5t 8^ «r-5co^ 585«v.

Man vergleiche den ttehckiui unter den Wörtern o^tt' 
Xet, o'/r^Lo^L^, vMXtäi — ist bisweilen sb
biel, als xubtic« xvk>uluin äacers.

C A
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Daraus entstand in den neuern Zeiten eine genauere 

Gränzscheidung zwischen Homilie und eigentlicher Peer 
digt. . In der Predigt wird nur ein Gegenstand abge« 
handelt; die Homilie beschäftigt sich gewöhnlich mit 
mehreren. — Der Text einer Homilie kann eine kurze 
Stelle der Schrift seyn; in der Homilie wird ein län­
gerer Abschnitt erfordert. — Der freigewählte Text 
emer Predigt ist gewöhnlich leicht und verständlich; bei 

der Homilie hingegen ist Auslegung der Schrift eine 
Hanptabsicht, um die Zuhörer mit der Bibel bekannter 

zu machen.
Velthusen über die Homilie, im Journal für Prediger 

B. 14. Seite 16-25. Nöffelts Anw. zur Bildung 

angehender Theologen dritt. Band 2te Aufl. Ho- 
„ miletik H. 54. Anmerk. 2. — Fischer von dem

Werthe der Homilien, als Vorrede vor seinen Ho- 
milien, und im neuen Journal für Prediger B. 12. 
S. 113-119. Lange's Abhandlung über die Ho­
milie, vor seinen biblischen Religionevorträgen 
Leipzig. 1797 — Thieß Anleit. z. Amtsbered- 

, samkett:. Altona 1801. §. 114. — RullmannSAm
Weisung zu einem erbaulichen und populären Cam 
zelvortrage nach den Bedürfnissen unserer Zeiten. 
Leipzig 1796. — Materialien für alle Theile der 
Amtsführung eines Predigers B. 1. Heft 2. Seite 
199-210. B. V. Heft 4. S. 445-462. B, VI. 

Heft 3. S. 359- 374- -

Z. rr.
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§. 12-
Definition der Homiletik.

Homiletik ist ein wissenschaftlicher Inbegriff der 
Regeln, nach welchen die Religionsvorträge verfasset 

und gehalten werden müssen, um die religiöse Veredelung 
und die moralische Besserung zu befördern.

Bloße Anlagen und Naturgasen sind nicht hinlang, 
lich; es muß die Bildung der Kunst hinzukommen. So 
dachten auch Aristoteles, Cicero, und Quinctilian.

Man nannte sonst die Homiletik auch Oratoris 5r- 
cra, oder Ksan6u6tio »ci moclum coucioner lscras ela- 

dorsiuli, oder Via in luKAestum; oder kketorica sacra.

§. IZ.
W«rth der Homiletik.

Je mehr die Predigten den Regeln der Vortrags- 
kunst entsprechen, um desto ausgebreiteter ist ihre 
Würksamkeit auf die intellectielle ästhetische, und mora» 
lische Bildung der Zuhörer.

Daß viele Predigten nicht so viel würken, als sie 
sollten, liegt theils in der Schwierigkeit der Sache 
selbst, theils in dem Mangel der erforderlichen Uebung 
und Vorbereitung, theils in der Abwesenheit der zum 

Predigen erforderlichen Naturgaben.
Daß die Predigten wenig oder nichts fruchten, ist 

eine übertriebene Klage, die entweder der Unwissenheit, 
oder den überspannten Forderungen, die man an den 
Prediger thut, oder dem Hasse gegen den geistlichen 

Stand ihren Ursprung verdankt.

C Z AuS
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Aus allen diesen Ursachen ist eine Anweisung, was 

und wie der Prediger auf der Canzel vortragen soll, 
nothwendig und wohlthätig.

Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamts und de- 
rrn Beförderung von Joh. Spaltung. Dritte ver­
mehrte Aufl. Berlin 1791. (Ueber die Schriften, die 
gegen dies Buch herauskamen, siehe Niemeyers Predi- 
gerbihliothek, zten V. 1784. Seite 28Z ) — Aur Be­
förderung der Nutzbarkeit des Predigeramts, und des 

theolog. Studiums von Ant. W. P. Möller. Duis­

burg 1793. 8. — Der Prediger von Seiten seines 
Charakters, und seiner Amtsführung (von Ph. Brei- 
tenftein). Frankfurt und Leipzig 1793. 8. — Eachard 
Untersuchung der Ursachen und Gelegenheiten, welche 

zur Verachtung der Geistlichen und der Religion Anlaß 
geben; aus dem Englischen von Reinbeck. Berlin 1740. 
8» — Ueber das Schädliche des Predigerordens, und 
dessen Abänderung (von Reiche). Brandenburg. 1773. 
8. — Lüdke's Gespräche über die Abschaffung des 

geistlichen Standes. Berlin 1784. — Schulz Antwort 

der weltlichen Stände auf die Supplik, welche Lüdke 
über die Nichtabschaffuug des geistl. Standes bei ihnen 
eingereicht hat. 1784. (Ist Schulz der Mann, der sich 
als den Repräsentanten der weltlichen Stande darzu- 

stellen vermöchte?)
Mehrere Schriften über die Nutzbarkeit des Prei 

digtamts s. in Thieß Anleitung zur Amtöberedsamkeit. 
rz- — Im Systemat. Verzeichnisse der theol. Lit­

teratur von 1791-1795. Weimar 1799 sehe man die 

Nummern 2624-2629,2631-2635. -^2. 2636-2689,

Ich
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Ich und mein Vetter, oder 2a Kapitel über geistliches 
Wesen und Unwesen 1798. 8. (Nicht ohne Witz, ent­
hält aber mehrere übertriebene Behauptungen).

§. 14.
Verhältniß der Homiletik zur Rhetorik.

Die Homiletik ist von der Rhetorik unterschieden 
in Ansehung 1) der Gegenstände, über welche gespro- 
chen wird, 2) in Ansehung des besondern Zwecks, 
und 3) in Ansehung der größcrn Freiheit, die sich die 
alten Redner im Ausdrucke, in der Action und Dekla­

mation nehmen durften.
Einerlei sind beide i) in Ansehung des innern We­

sens der Beredsamkeit, zu gefallen, zu überzeugen, 
und zu rühren; 2) in Ansehung der Hauptregeln, de» 
Styl, die Action und die Deklamation betreffend; 
2) in Ansehung der Vorbereitungen; 4) in Ansehung 
der Schwierigkeit, das Ideal der Kunst zu erreichen.

I. G. Marezoll über die Bestimmung des Kanzel­
redners. Leipzig. 1793. 8. — Okr^loliom. v« 8acer. 
tio IV. c. Z.
Anmerk. Ungegründet ist der Vorzug, den Kant cCri- 

tik der Urtheilskraft. Berlin und Libau 1790. Sei­
te 215 ) in Ansehung de- Werths der Poesie vor 

der Beredsamkeit giebt.

§- iZ.
Anzeige der Theile der Homiletik.

Folgende Abtheilung möchte wohl der begltehmern 
Uebersicht am Vortheilhaftesten seyn.

C 4 Erster
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Erster Abschnitt. Was muß der Prediger zum In, 

halt seiner Verträge wählen? Von den Mate« 

rialien.
Zweiter Abschnitt. Wie muß er die gewählten Mate­

rialien bearbeiten? Von der Ausarbeitung.
Dritter Abschnitt. Wie muß er diese Vorträge hal­

ten ? Von der Action und Deklamation.
-

H. 16.
Geschichte und Litteratur der Homiletik.

Die Veränderungen, welche die Predigten und die 
Principien ihrer Behandlung erhalten haben, lassen sich 
am bequehmsten nach folgenden Perioden übersehen.

Erste Poriode. Von Christo bis auf den Chrysosto- 

mus und Augustin. Vom Jahre 30-420.
Zweite Periode. Von Chrysostomus bis auf Alcuin. 

Von 400 - 800.
Dritte Periode. Von Alcuin bis auf Luther. Von 

800 - 1520.
Vierte Periode. Von Luther bis auf Spener. Von 

1520-1675.
Fünfte Periode. Von Spener bis zu Anfang be- 

neunzehnten Jahrhunderts. Von 1675 -1800.
Für die Geschichte und Litteratur der ältern Zeiten 

bis auf Roaues Zeiten ist sehr brauchbar RoqueS 
Gestalt eines Evangelischen Lehrers. Th. s. Dritter 

Versuch. Halle 1743»
Sehr viele Notizen über die Predigtmethoden, und 

Lehrbücher der Homiletik der mittleren Zeiten bis 

1728 enthält Fr. And. Hallbauerö Nöthiger Unter­
richt 
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richt zur Klugheit, erbaulich zu predigen, zu Cate, 
chisiren und andere geistliche Reden zu halten. Drit­

te Auflage. Jena 1728. 8.
Ein Hauptwerk ist: Geschichte der Veränderungen 

des Geschmacks im Predigen, insonderheit untep 
den Protestanten in Deutschland, mit Aktenstücken 

im Auszug belegt; von Ph. H. Schüler. Halle. 
Z Theile. 1792- 1794. — Ebendesselben Beiträge 
zur Geschichte der Veränderungen u. s. f, 1799. 8.

Einen großen Reichthum der Litteratur enthalt Thieß 
Anleitung zur Amtsberedsamkeit. 1801. Alton«. 

Seite 7 - 27.

§. 17-
Fortsetzung. Erste Periode. Dom Jahre zo-400.

i) Lehrart der Apostel, und der Kirchenväter. *
2) Ephräm Syrus schrieb HoMilien. Keine 

Materie ist recht ausgeführt, aber seine Ermah­

nungen sind herzlich.
3) Origrnes schrieb viele Homilien. Er liebte die 

Allegorien zu sehr, und höhlte zu weit aus.

4) Des Gregoriuö von Neocäsarea (264) vier Predig­
ten, sind denen des Origcneö ähnlich; so wie auch 

Methodiuö allegorisirt.
Z) wa.

* S. den dem Lsrnabsr zugeschriebenen Brief an die Corin, 
ther.

** Die deßten Ausgaben der Kirchenväter, deren Homiletische 
Schriften von jetzt an genannt werden, findet man in 
Walchs Grundsätzen der Kirchengeschichte des neuen Testa» 
ments. zweite Aufl. Göttingen 1772- 8. im lsten Haupt- 
stück eines jeden Jahrhunderts angegeben.

C 5
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5) Xlacarius schrieb Zo Homilien, die viele morali, 

sche Betrachtungen enthalten.
6) Lyrillus lebte 386. Seine estec'neles sind eigent­

liche vredigten, voll guter Ermahnungen.
7) ^mbroüus, 398, liebt die Allegorien, und schweift 

sehr oft in seinen Erklärungen aus.
8) Lbr^loüvmus, 397, der die Regeln der Beredsam­

keit vom I^banius erlernt hatte, drang mit Eifer 
auf ein thätiges Christenthum. Seine Gleichnisse 

und Induktionen sind in den meisten Fällen anger 
messen. Ueberließ sich mannichmal dem Feuer sei­
ner Einbildungskraft zu sehr.

y) Gregor von Nvffa, 394, schrieb Z Homilien in 
orationem clominicsm.

io) Oreßyrius k^risnrenus, 391, war nicht ohne 

Rednertalent.
Ii) Augustin, geboren 3Z4, schrieb mehrere Sermo­

nes, und vereinigte Herzlichkeit der Ermahnungen 
mit Spitzfindigkeit.

§- 18.
Zweite Periode. Don Chrysost. bis Alcuin, von 4OO - soo.

I) c^rill von Alcxandrren, 440, schrieb Nomiliae?a- 

fclrales et vnriae.
s) Hocloretus, Bischof zu Cyr in Syrien, schrieb 

xroviäcntm orationes lo. Seine Schriften ma­
che.: 6 Foliobände aus. Als Homilet ist Chrysosto- 
mus größer, als Gelehrter, Theodoret.

Z) ^Ntiocbus, ein Mönch, ums Jahr 614, ?3ncle6tes 
fcrlpturse sacrae 6ivinitur infpiratae, per Ulmannum 

tsLimtste ävuatus, in Müxuna Libliotbecs veterum 
k. ?.
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k. ?. et sntiguorum scriptorum ecclcüsUIc. 1"om. 12. 
!-ugäuni 1Ü77. Der griechische Text stehet blsgns 8i. 
bliotbecs veterum k. k. ?sriliis 1644. I'om. XII. 
Seite 9—239.

4) Johannes von Damaskus, 75z, ein Mönch. Sei, 

ne Reden stehen in seinen 0p. §r. et Ist. curs I.e 
()uicn 1. II. ksris 1722.

Z) In der lateinischen Kirche schrieben 6regorius 1^1. 
und I.eo ds. Reden und Homilien.

6) Lecls Venersbilis, ein Priester und Mönch im 
englischen Kloster Iarron, der 735 starb, schrieb 

^lomilise settivsles, byemsles, gusärggelimslei. 

Er ist als Redner und praktischer Vibelerklarer 
für sein Zeitalter nicht ohne Verdienst.

§. 19-
Drittt Periode von Alcnin bis Luther. Von 820 - 1520.

l) ^Icuin, vollständiger klsccus Xlcuinur, oder ^lbi« 

nu« genannt, ein Liebling Carls des Großen, war 
zuletzt Mönch zu Tours. Seine ttomiliae stehen 
in Opp. curs krodenii. T'. IV. kstirb.

L) ^.sbsnus Naurus, 857, ein Schüler des Alcnin, 
schrieb Homilise super epilrolss et evgn§cUs, und 

^e clericorum inliitutione libr. III.
Hs^mo, 8ZZ, liomilise in evangelia clominieslis.

5) Bernhard, der Stifter und erste Abt des Klosters 

Elsirvcaux, gebohrcn 1091, gestorben IIZZ, nahm 
an der trockenen und schwülstigen Lehrart der Scho, 

lastiker keinen Antheil. Von seiner mystischen Lehr, 
art giebt Roques, Gestalt eines evang. Lehrers 

Theil II. S. 258-262 Proben. Schrieb 86 8er«
wo- 



44 Erster Theil der Pastoraltheologie.
mones, in Opp. cur» kssblllon Lom. VI. l6ys. 

I709.
ü) bkumbcrtus K.0M2NUS, General des Dominicaner 

Ordens im iZten Jahrhunderte, vs eruclitlone 
kraeclicatorum ist eine homiletische Anweisung.

7) Abälard, durch seine Schicksale, Gelehrsamkeit, 
und seinen Scharfsinn gleich berühmt, 1142, schrieb 

Z2 8ermones> in opp. ?gris. 1616.

r) Thomas von Aquino, mit dem Deinabmen eine- 
englischen Lehrers, starb 1274. Lcrmoner pro clo- 
minici» cllelru8 et §gn6iorum solcmnitstibu8. Sei» 
ne Predigten sind trocken und scholastisch abgefaßt, 
mit unrichtig angeführten Sprüchen, und mit ein­

gemischten Fabeln.
9) Den unglaublichen Verfall des ganzen Predigtwesens 

in dem Mittelalter lernt man am beßten aus folgen- 
den classischem Werke kennen: ^poloxlc pour tterocio- 
te. Ou Iraite 6e I» Oonformlte äes d1ervellle8 an- 
oiennes et moclernez. ?ar ttcnrl Ltlcnne. I^ouvells 
kclltlon: kalte sur Is Premiere: LUAmentee tle tont 

ee c^ue les poklerleurcs ont cle curleux, et cle Ke- 
mar^ues psr Ktr. I^e vucbat. lom. I. 2. 1-2

ttave lüZZ. in klein 8-
ic>) Um desto verdienstlicher waren die Bemühungen 

und Schriften folgender Männer: Lauter, 1361. 

«onclones cle temxvre et 6e tanLU;; Huß, 1415, 

kermone8 28; Zermones, Oori-
oioner; LhOMaS VON Kempen, I47Z, ä« imlta- 

tione

* S über ihn und feine Schicksale L»xle, in seinem viüion. 
«»rre.
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klone OkriNi, orationes pias at^us llevoste; <§et< 
ler von Rapsersberg lZio, 8crmones et vsrii 
trg6t»tns, I^uvlcula, s. lpeculum fgtuorum scl k4arrs- 

xonism, Mentor, izio, deutsch. LLeltspiegel oder 
Narrenschiff. Bas. 1574. I^avieuls poemtsntias 

ärgent. IZIY, deutsch. Augsp. 1514 das Schiff 
des Heils Strasb. 1512 — Trostspiegel, eine Pos 
still über die Evangelien, Strasb. 1515. — Pre­
digten und viel gute Lehren Augsp. 1Z10. — Das 
Evangelibuch mrt Predigten und Auslegungen. 
Strasb. 1515- -- Von dem menschlichen Baum 

Strasburg. 1521; Reuchlin, 1521. leider con- 

xeiiorum cle srts concionaucli.

§. 20.
Biere« Periode. Don kuthcr bis auf Spener. Von rs,o - rL?f.

i) Luthers unsterbliche Verdienste. — Hausprstille, 

herauögcgeben von Frohderger. 2 Bände. Gvrliz 

1794-
2) Erasmus — LeclellsNes, s. evanxelicus concions- 

tor. kss. IZZZ. 4.

3) Melanchrhon ve vKcio concionatorir. Ulm 

I53Z- — Llementg rketorices. ^rß. 1546.
4) blyperiu». — ve sornisnörs conclonlbur sscrlr, 

llve cie intsrpretatione tcriptururum populsri 

bri H. I^rrrb. 1555 und IZÜ2; schcLtis snimgllver- 
Nonibug et Ortllii orstione cie vits et obitu tl. elli- 
clit VVsßuitr. btal. 1781.

L) Arud. Posttlle oder Auslegungen der Sonntags- 
und FestEvangelien durchs ganze Jahr. Franks, am 

Ma»» 1675. s„!<
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6) Scriver. Seelenschatz. 1738. — Goldprebigten 

1658.

§.

Fünfte Periode. Von Spener bis zum Anfanz? des neunzehnten Jahr­
hunderts. Don 167s - iSvo.

i) Spener. Predigten über die Glaubenslehren und 
Lebenspflichten; des thätigen Christenthums Noth« 

wendigkcit und Möglichkeit Frankfurt 1687.

2) Nambach. Evangelische Betrachtungen über die 
Sonn - und Festtagöevangelien. — Erbauliche 
Betrachtungen über den Katechismus Lutheri, und

a. m.
3) Neindeck. Sammlung kurzer Predigten über die 

Evangelien. Berlin 1748. — Sammlung auser­
lesener Predigten. Berlin 1740. — Auserlesene 
Predigten bei besonderen Gelegenheiten Berl. 1750.

4) Franke. Bußpredigten. 2. B. 1724. 1727. — 
Sonn- und Festtags-Predigten über die Evangelia 
1728. — Predigten über die Sonn - und Festtags. 

Episteln 1741. — Sonn r Fest- und Aposteltagss 
Predigten 174Ü. — Kurze Sonn r und Festtags- 
Predigten 173Z. — Reden über die Passionshistos 
rie 1733. — Gedächtniß - und Leichenpredigten 

— Catechismuspredigten 1729. U. a.
5) Seit dieser Zeit haben sich folgende Männer in 

Deutschland durch ihre Predigten ausgezeichnet: 

Mosheim, Sack, Jerusalem, Cramer, Ernesti, 
Leß, Jollikofer, Munter, Patzke, Spalding, Tel­
ler, Resewitz, Tobler, Lavater, Koppe, Marezoll, 

' Löff- 
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köffler, Ribbeck, Bartels, Hermes, Rosenmüllcr, 
Seiler, Sintenis, Wedag, Reinhard, Ammon.

6) Aus der französisch - reformirten und englischen 
Kirche: Larbeyrae, Leausobre, Koguer, L38N3KS, 

kiLiet, ,8aurin, ttuet, — 8cott, lillotscm, 6re. 

xor/, ^tterdur^, Ivvells, die beiden Lr5kine, krec, 
8bsr^ , KLwmnn , I^elaucl , Ldanäler , Ll8mere, 
8terne, 8ecker, Vo6ä, /ortin, tturcl, ?^le, ?c- 
srce, Lourn, vucke, 6erarä, Llsir, Wbite, 
Walker, ?avvcott.

7) Aus der katholischen Kirche: UMHon, ?leckier, 

kenelon, Lourclsloue, kostuet.

8) Die vollständigste Aufzählung der neuern Predig­
ten und Predigtsammlungen liefert Allgemeines 
Repertorium der Litteratur für die Jahre 1785 - 

I7yo. Jena 1793- in gr. 4. Theolog. Litteratur 
von Nummer 2971 - 4348. — Desselben Werks 
Fortsetzung unter dem Titel, Systematisches Ver, 
zeichniß u. s. f. Theologische Litteratur in den 
Jahren 1791 - 179z. Weimar 1799. in gr. 4. Von 

Nummer 2841 - 4471- (Die Menge der vom Jah­
re 1785 bis 1795 herausgegcbenen Predigtsamm­

lungen und einzelnen Predigten beträgt also 3007. 

Welche Zahl.')

§- §r.

* 4>ie nahmentliche Anzeige der Predigten dieser Männer, ss 
wie auch der englischen und französischen Canzelredner sehe 
man in Ammon's Anleit. zur Kanzelberedsamkeit ,7.99. 
Seite 26-32, und Thieß Anleitung zur Amtsberedsamkeit. 
Mona I8si. Seite 1«-25.
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H. 22.

Fortsetzung. Lehrbücher der Homiletik aus der fünften Periode.

i) Lange. Orstorls; wie man erbaulich predigen 
soll? eine Abhandlung in desselben mos. Licht und 
Recht S. iiyo.

2) Eine Anzeige der frühern homiletischen Anweisun- 
gen aus der, evangelischen, reformirten und katho­

lischen Kirche giebt Hallbauerö Nöthiger Unterricht 

zur Klugheit erbaulich zu predigen. Dritte Aufla­

ge. Jena 1728. 8. Seite 46 - Zo.
5) Nambach. Erläuterungen über Fresenius xrae- 

repts bomiletlcs. Gießen 1746»
4) Reinbeck. Grundriß einer Lehrart, ordentlich 

und erbaulich zu predigen. Berlin 1740.

s 5) Mosheim. Anweisung erbaulich zu predigen, her­
ausgegeben von Windheim. Erlangen 177s. 2ts 

Ausgabe.
6) Heilmann. Der Prediger und seine Zuhörer, in 

ihren wahren Verhältnissen. Göttingen 1763.
7) W. A. Teller. Leitfaden seiner homiletischen Vor­

lesungen. Helmstädt 1763.

8) Miller. Leitfaden meiner Vorlesungen über die 
Homiletik. (Steht hinter seiner, ausf. Anleit. zur 
wis. und gewissenh. Verwaltung des evangel. 
Lehramts. Leipzig 1774).

9) Seiler. Grundsätze zur Bildung künftiger Volks­

lehrer.' Erlangen 1786. 2te Auff. -
lo) Babrdt. Homiletik Leipzig 1773 — Rhetorik 

für geistliche Redner Halle 1792. Neue Aufl. 1798.

n) Stein-
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n) Steinbart. Anweisung zur Amtsberedsamkeit 

Christlicher Lehrer. 2te Anst. Züllichau. 1784. — 
Frankfurt und Leipzig 1787.

12) Niemeyers Homiletik, Pastoralwissenschaft, und 
Liturgik 2te verbess. Aufl. Halle 1794. (Ist der 

2te Theil seines Handbuchs für christl. Religionsr 
lehrer).

13) Nösselt's Anweisung zur Bildung angehender 
Theologen zweite verm. und verbess. Auflage. Hal, 
le 1792. (Die Homiletik wird im dritten Bande 
abgehandelt).

14) I. W. Schmid's Anleitung zum populären Kan, 

zelvortrage, zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 

Jena drei Theile. 1787. 1789. 8. — Zweite verm. 
und zum Theil gänzlich umgearb. Ausgabe. Je­
na 179z.

15) Versuch über die wichtige Kunst, interessante 
Kanzelvorträge zu halten, für junge und ältere 
Prediger 1788. 8. (5 Dogen).

16) Ueber die Bildung guter Prediger, und die beßre 
Einrichtung des Kanzelvortrags nach den Bedürf­
nissen eines erleuchteten Jahrhunderts, nebst eini­
gen Materialien für die Kanzel zur Probe vorge­

legt. Flensburg und Leipzig. 1787« 8.
17) Einige Gedanken über Kanzelvorträge, und de­

ren zweckmässige Einrichtung, von Witting. Göt- 

tingen 1790.
i8) Einleitung in das Studium der Kanzelberedsam­

keit. Gera 1791.

Gräffe'» pastsralcheologie. D 19) l'be
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IY) ^be fasbionsble ?reacber, or modern ?ulpit-klo- 

^uence diffi1s)ed London, I7Y2. 8.
20) Rullmaun. Anweisung zum erbaulichen Kanzel- 

vortrag. Leipzig 1796.
2i) Scbuderoff'S Versuch einer Kritik der Homiletik. 

Gotha 1797.
22) OeleKus oblcrvationum bomileticarum, nottris 

maxime tcm^oribu« g^tarum, suQore 14. I'rz. 
8ckenck. Wrttenberg 1792.

2Z) Anleitung zur Kanzelberedsamkeit, zunächst für 

meine Zuhörer, von Dr. Christoph Friederich Am- 
Mvn. Göttingen. 1799- 8. (Eins der besten und 
brauchbarsten Lehrbücher.) — Desselben Ideen zur 
Verbesserung der herrschenden Predigtmethode. 
Göttingen. 20 Seiten in 4.

24) Anleitung zur Amtöberedsamkeit der öffentlichen 
Religiouslehrer des neunzehnten Jahrhunderts, 
von Joh. Dtto Thieß. Alton« 1821.

2Z) Die christliche Beredsamkeit nach ihrem inner­

lichen Wesen, vorgestellt durch B. Gisbert. Äugst 

bürg. 1788. 8.
26) Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit, in Hand­

buch für Prediger und Seelsorger von Jos. Alo. 
Hoffmann. Wien 1790. 8.

27) Lompendio praÄico del ?ulpito, ^ue contisuo 
tres per^uelios Lxemplsres tormsdos iobre los 
tres eltilos, sublime, medio sgmilier, con uusr 
brcver gdvertencias de lag eoi38 mss precistrs ^sr» 
sl ulo del slto ministerio de !s kredicscion
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Nca per 6re§. kr. cle Lulas. ^laörlä II Lcilr. 

1786. 8.
28) De la Lloguenra fgcra. I^srioni 6i ^nt I^Iullr. 

kavin. I'. I. >1793. 8.
29) Anweisung, die gewöhnlichen Sonntags »Evangel. 

eines kathol. Kirchen-Jahres praktisch zu Predig­

ten zu bearbeiten, für angehende Prediger, iter 
Jahrgang. 8. Bamberg 1822.

Zc>) Homiletisch - kritische Blätter für Kandida­

ten des Predigtamts und für angehende Prediger, 

y Hefte. Stendal. 1791 - 1799. — Neue homi­

letisch-kritische Blätter für 1799. 1820. — Er­
stes Supplementheft der neuen homiletisch-kriti­
schen Blätter für 1799. — Neue hom. krit. Bl. 

I8Q2. 2. Hefte, gr. 8.
Zi) I). I. O. Tbieß, auserlesene neue Bibliothek 

für öffentliche Relrgionslehrer I B. 7 Stücke. Als 
tona 1822. in 8.
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Homiletik.

Erster Abschnitt.
Vom Inhalte der Predigten und des­

sen Wahl.

Z. 2Z.

Wal soll d«r Inhalt Ser PreSiüten nicht f«yn?

der christliche Prediger als öffentlicher prakti­
scher Neligionslehrer den Beruf hat, durch Religion 
seine Aubdrer zu veredeln, so müssen alle diejenigen 
Matenen aus dem Umfange seiner öffentlichen Ver­
träge ausgeschlossen werden, die mit den Religions- 
bedurfnlssen in keiner nähern Beziehung stehen. Fol­

gendes gekört nicht auf die Kanzel:
i) Theologie. Denn sie ist gelehrte Kenntniß der 

Religion, der Prediger muß wissenschaftliche 
theologische Kenntnisse besitzen, ohne daß er seine 
Gelehrsamkeit auf der Kai.zel zur Schau ausstellt.

2) Philosophie. Mit philosophischem Geiste müssen 

die Predigten abgefaßt seyn; aber die Kirche ist 
kein Hörsaul für Philosophie.

2) An, 
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z) Antiquarische philologische Materien. Hierin 

fehlten mehrere ältere holländische Prediger, die 
sich in exegetische Untersuchungen vertieften.

4) Oekonomische Materien. — Jerrenners Natur, 

und Ackerpredigten für Landleute. Magdeburg. 

1783-
5) Arzneikunde. — Merkels Predigten für Einim­

pfung der Blattern. Leipzig 1777. — Grot drei 
Kanzelreden von der Rechtmäßigkeit der Blattern­
einimpfung. Mitau 1770.1772.

L) Naturlehre, Naturgeschichte.

7) Politik. — Man lese hierüber die Original, 
Correspondenz in Beyer's Museum für Prediger 
B. 2. St 1. Seite ziy - ZZ7.

Anmerk. i. Der Prediger sucht alle Zweige der Wis­

senschaften zu benutzen, und entlehnt von ihnen 

gelegentlich, was sich mit der Würde und dem 
Zwecke der Kanzel vereinigen läßt. Aber geflissent, 
lich und speziell solche Materien auf der Kanzel 
abzuhandeln, ist verwerflich.

Anmerk. 2. Ausnahmen machen besondere Zeitverhält­
nisse, wenn Irrthümer, Verwirrungen und Mis« 

Verständnisse durch ihre Ausbreitung die Religion 

bedrohen.
Die fürchterlichen Folgen der misverstandenen Volksfreiheit 

Predigt am z Sonntage nach Ostern 1794, von I Chr. 
Grot. Petersburg.

Lkrikian ?oUric,, or rbe OriZiu s5 ?mver 6rvun6
ok Luborclinsuon, 2 Lermvn bf ^vutter. t-onclo». 
'792-

D 3
8 er
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Lermon on rlie prelenr Lrillr pf. gl V^iuckeker ^ilb sn 
^ppenäix, K7 — Lcim, koulker. I.oncjon 179z.

§ 24.
Positive Bestimmung für die Wahl des Inhalts.

Die Religion hat zwei Hauptzwecke, Besserung 
und Beruhigung der Menschen. Was hiermit in nähe­
rer Verbindung sieht, drücken diese Fragen aus: Was 

soll ich thun? Was darf ich thun? Was muß ich glau, / 
den? Was kann ich hoffen? Den Umfang der Religi- 

vnsvortrage bestimmen also die Pflichten- und Rechts- 
Lehre, die Glaubenslehre, so wohl in Rücksicht des 
Wernunftglaubens als auch des Schriftglaubens, nebst 
allem demjenigen, was unmittelbar dazu dient, die ge» 

nannten Materialien zu erläutern, zu beweisen, und 

anschaulich zu machen.
Ehemahls wurde viel gestritten, ob die Predigten 

dogmatischen oder moralischen Inhalts seyn sollten?

Ueber dogmatische und moralische Predigten, wie auch über 
Luthers kleinen Katechismus, nebst Auszug aus einer 
Predigt Über I Cdr- 2, I. 2. von v. Joh. Georg Nosen, 
Müller. Leipzig. 1766- 8- - Sendschreiben an einen 
Freund in Leipzig, die Schrift des Herrn D. Rosenmül* 
Ins, über dogmatische und moralische, wie auch über 
Luthers kleinen Katechismus betreffend. Franks, und 
Leipzig 1736. —

Ueber die Rosenmüllerische Schrift betittelt: über dogma­
tische und moralische Predigten, u. s. w., von Heinrich 
Easimir Gottlob Grafen zu Lvnar Franks, und Leipzig 
1786- — Noch mehrere Schriften über diese Sache 
findet man angezeigt: Die neuesten Neligionsbegebenhei, 

ten
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ten mit unpartheiischen Anmerkungen für das Jahr 1786.
9ter Jahrgang. Gießen und Marburg Seile 467-478.

Nicht minder stritt man viel und deftig über die 

Grenzen, wo das Wesentliche des Christenthums auf- 
Hörte. Semlers Schriften weckten und nährten diesen 

Streit.

D Joh. Sal. Semlers neuer Versuch die gemeinnützige 
Auslegung und Anwendung des neuen Testaments zu 
befördern Halle 8. »786. — Ueber historische, gesell­
schaftliche und moralische Religion der Christen, vow 
D. Joh. Sal- Semler- Leipzig 8- 1786. — Hieber ge­
hören auch die meisten über Aufklärung herausgekvmme- 
nen Schriften.

Das Wesentliche des Christenthums, was also den 
Irhalt christlicher Predigten ausmachen muß, läßt 
fih mit Sicherheit nach folgenden Kennzeichen bestim­
men. Das muß wesentlich seyn, 1) wovon Christus 
slbst erklärt hat, daß es die Menschen um ihrer See- 
lgkeit willen wissen müßten, z. V. Joh. XVH. Z, 
5) wovon die Apostel als seine legitimirten Zeugen er- 
lärten, daß man es um der Seeligkeit willen annehs 
tien müßte; Z) Wovon insbesondere erklärt wird, daß 
drrin der Zweck der Erlösung bestehe, und 4) was so 
bschaffen ist, daß es mit den vorigen Nummern als 

Ddingung, Bestätigung, Erläuterung, und richtige 
Fvgerung verbunden ist.

§. §5.

«Nach den angegebenen Bestimmungen dieses §. müssen vie­
le Behauptungen des Herrn Thieß in seiner Aul. zur Amts- 
»eredsamkeit getadelt werden. Daß dieser Schriftsteller

D 4 durch
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§- 2Z.

Auswahl des Inhalts nach den jedesmaligen Bedürfnissen.

Nicht alles, was in dem Umfange der Neligrons« 
Wahrheiten liegt, ist für jeden Ort, für jede Zeit, und 
für jede individuelle Beschaffenheit der Zuhörer gleich 

nothwendig. Das Bedürfniß entscheidet hier. Daher 
die Regel: wähle dasjenige zum Inhalte deiner Pre­

digten, was die Bedürfnisse des Orts und der Zeit, 

und die besondern Verhältnisse deiner Zuhörer erfor­
dern.

Der Prediger achte daher auf die Meinungen, 
Vorurtheile, Sitten, Gebräuche und Maximen f.iner 

Zuhörer.
Dror 

durch eine affectirte Sonderbarkeit seine Anleitung zu h ben 
suchte, zeigen folgende Paragraphen. "§. qy. Der LAi« 
„gionsiehrer weiß darum von keinen Tugendpflichten. Tas 
„unbedingte Sittengeretz ist, als solches, nur für den!a- 
„sterbaften, mehr um ihn seine Nichtswürdigkeit führn 
„zu lassen, als ihn zur freien Gesinnung des Tugendhaftn 
„zu erheben. Aber mit dem Lasterhaften ist der Kirch«, 
„lehrer außer Verbindung. Eben darum ist dieser k«in 
„Gesetzprediger. — §. 64. Der Prediger weiß von keiwn 
„Beweisen. — H 65. Er will auch nicht eben beruhigen.— 
„§. 66. Er lehrt an den Tod gar nicht denken. §. 67. Er 
„weiß nichts von dem Zustande in jener Welt. — §68- 
»Doch läßt er eine Auferstehung des Fleisches gelten, und 
«§. 69. eine Wiedervereinigung geliebter Seelen — §.7«', 
„und lehrt das Gericht. — §. 71. In Ansehung des 
„Glaubens an Gott hat er, §.72 mit keinem Zveifel 
„zu schaffen- §. 74. Er weiß von keiner Schöpfung. § 75- 
„Er weiß von keinen Eigenschaften des Schöpfers. — §- 76. 
„Er betet auch den Herrn der Welt nicht au."
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Drohet z. B. eine falsche gefährliche Meinung (daß 

es kein Leben nach dem Tode gebe; daß die Religion 
nur für die Ungebildeten gehöre; u. s. f.) sich ausbrei« 

ten zu wollen: so muß der Prediger dadurch entgegen 
arbeiten, daß er die Gründe für die wahre Meinung 
in das helleste Licht setzt.

Sollten gewisse Classen der Laster, wie Ehebruch, 
Spielsucht, Verschwendung u. s. w. eine allgemeinere 
Herrschaft an sich reißen: so bestreike sie der Prediger 
mit offenem Angriffe. Die Gemeine erwartet hier 

Strafpredigten. /
In außerordentlichen Fällen, z. B. bei Ueber- 

schwemmungen, bei Fcuersbrunst; in feierlichen Tagen, 
z. B. bei der Confirmation, bei Einweihung der Kir­
che; und bei wichtigen Veränderungen, wie z. B. bei 
Beerdigungen, Trauungen u. s. f. fordern die Zuhörer 
mit Recht, daß der Prediger solche Lehren abhandele, 
die mit ihren besondern Beziehungen in einer nähern 
Verbindung stehen.

§. 26.
Wahl des Text«-.

Es ist aus mehreren Gründen nützlich, daß ein bib­
lischer Text zum Grunde gelegt werde. Eine allgemeine, 
schon in den ältesten Zeiten beobachtete Sitte spricht 

auch dafür. Die Bibel enthält auch den größten Reich­
thum der mannichfaltigsten Belehrungen und Darstellun­
gen für jede religiös» und moralische Beziehung.

Die Hauptrege! ist, s) wähle die Texte nach den 

Bedürfnissen des Orts, der Zeit, und der besonders

D L ein* 
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eintretendcn Verhältnisse; b) unter mehreren Texten, 
die für angemessen erklärt werden können, wähle dieje­
nigen, welche durch Deutlichkeit, anschauliche Einklei­
dung und Fruchtbarkeit des Inhalts sich auszcichnen. 
Gesetzt, mau wollte über die Allwissenheit predigen, so 
wäre Psalm 139. V. 1-6. dem Spruche Hebr. 4. V. IZ. 

vorzuziehen.

Vergl. Ammons Anleitung zur Kanzelberedsamkeit 
S. AZ-Z8.

§. 27.

Leantwonung einigte Fragen.

l) Soll man die Texte aus dem A. oder dem N. 

Testamente hernehmen? Da das A- T. gewiß eine 
moralische Tendenz hat, (Stäudlins Geschichte 
der christl. Sittenlehre. B. 1. Göttingen. 1799. 
gr. 8.) da das N. T. auf das A. T. so oft zu­
rück weist, und die erhabensten Lehren, Sprüche 
und Schilderungen dem A. T. zugehören: so darf 

das A. T- nicht ausgeschlossen, sondern es müssen 
beide Theile der Bibel mit einander verbunden 

werden.
9) Welche Theile und Stellen der Bibel müssen aus­

geschlossen werden? Alle diejenigen, welchen entwer 

der eine zu große Dunkelheit anhängt, (z. B. 
mehrere Theile der Offenb. Ioh.). oder die ihrer 
Natur nach keinen Gewinn für religiöse Stimmung 

. liefern können, (z. B. die chronologischen Ver­
zeichnisse des A. T.) oder die nur auf eine ger 

zwun- 
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zwungeye Weise zur Erbauung hingezogen werden 
müßten.

5) Soll man kurze Texte, wie Zollikofer, oder kam 

gere Stellen zum Texte nehmen? Da die Zuhörer 
auch mit der Bibel bekannt gemacht werden müssen, 
und eine längere Stelle durch den Zusammenhang 
sich besser behalten läßt, so halte ich es für seht 
Icrhaft, keine andere als kurze Texte nehmen zu 
wollen. Der einigen Vorträgen, z. D. bei Beicht/ 
reden, würden kurze Texte mehr zu empfehlen seyn.

4) Soll man zu der Materie den Text, oder zum 

Texte die Materie suchen? — Nach Verschieden­

heit der Umstände kann bald das eine, bald das 
andere geschehen. Es giebt gewisse Zeiten, wo 
eine bestimmte Wahrheit mit besonderer Klarheit 

vor die Seele tritt. Diese günstigen Augenblicke 

benutze man zur Ausarbeitung, und dann wäre 
es wohl natürliche Folge, daß man den Text nach­
her aufsuchte.

§. 28.
Vorgcschncbcne Texre.

1) Penkopen.
») Ihr Alter. Sie waren schon vor Carl des 

Großen Zeiten, berste nur bestätigte, und von
X kau.

Rüge mehrerer ältern und jünger» Prediger, die über sol­
che Texte wie Hohelied l. 3. am liebsten predigten. In 
Heinrich Stephanus ^pnlo^is pour l^ei-ocinke, und in 
Schülers Geschichte der Veränderungen des Geschmaks im 
Predigen, kaun mau mehrere Belege finden, wie sehr in 
der Wahl des Textes gefehlt wurde.
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Paulus Diaconus und alcuin ein blomiliarium dar, 
über sammeln ließ Thesaurus novus gneccloto- 
rum ^Dom. I - V. 1iu6io et operu Lcimunä» 
t^artene, et I^rüni Dursncli Lutetiae karif 1717. 
Fol. — l'liamcri Zchscliazina 6e orißine et 
öißnilate ?erico^. x. Iio. uz. — Ge­
schichte des deutschen Kirchen - und Predigtwe­
sens, von Christian Wilh. Flügge. Bremen. 

2 Tb. 1820. Seite Z04. folg.
b) Ihre Wohlthätigkeit zur Zeit der Reformation. 

Ihre Einführung verdrängte die aus dem Aristoi 
teles und andern Profanscribenten entlehnten 
Texte.

^uldorirsrer Hrilioleb'z, Lenecse, Loerlm, pislonir erc. 
pro ulu lbemarum pr»e6ic2nrium ^ci populum. EvN die» 
ser Sammlung siehe Innrer! rypo§r»s>kic. 1. l.

«) Jetziges Ansehen. Sie stehen in manchen Ger 
genden und Städten in solchem Ansehen, daß 

es dem Prediger verdacht werden würde, 
wenn er von der hergebrachten Ordnung abwei­

chen wollte.

ä) Soll man die Perikopen beibehalten? Es läßt 
sich vieles für und wider ihre Abänderung sagen.

2) Katechismuspredigten sind noch jetzt in vielen 
reformirten Gegenden üblich, und waren ehemals 

in der lutherischen Kirche gebräuchlich.
3) Aufgeqebene Texte, z. B. bei Leichen, bei Huldi- 

gungsr Dank- und Friedensfesten u. s. f.

Die
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Die Hauptregel bei allen vorgeschriebenen Texten 

ist: man nehme aus ihnen die Theile des Inhalts, oder 
benutze die Seiten des Zusammenhangs, welche den Be­
dürfnissen der Zeit, des Orts, und den allgemeinern, 
so wie den speciellen und individuellen Verhältnissen 
der Zuhörer am angemessensten sind, dann ist es eben 
so gut, als ob den Prediger eine freie Wahl des Tex­

tes geleitet hätte.

r

Der
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Der 

Homiletik 

Zweiter Abschnitt.
Ausarbeitung der Predigten.

§. 2Y.
Erfindung durch Meditation.

Um die Gedankenarmut!) in Reichthum zu verwandeln 

muß man die Meditation zu Hülfe rufen. Je mehr der 

Prediger in seinen Vorbereitungöjahren allen seinen 
Seelenkräften eine harmonische Cultur ertheilte, und 
sie durch das Studium der ernsten und der schönen 
Wissenschaften auszudilden strebte: um desto größer 
wird der Zufluß der Gedanken seyn, den die Medita­

tion herbeileitet.

Die allgemeine Regel, die für alle Fälle gilt, ist 
diese: s) Man stelle sich die besondere Beschaffenheit 
des Tages, an welchem man reden will, der Fälle, 
worüber geredet werden soll, und des Textes, der den 

Stoff zu Betrachtungen darreicht, anhaltend und leb­
haft vor. b) Um die Meditation desto besser zu sixi- 
ren, schreibe man in der Vorbereitung alles, was sich 
dem Nachdenken darbretet, auch wenn es nur von wei­
tem dazu zu gehören scheinen sollte, als Materialien nie­

der.
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der. Durch dies Aufschreiben und Sammeln werde» 
die Gedanken schärfer und bestimmter aufgefaßt.

K. ZO.
Besondere Regel» für die Mediation.

Die öffentlichen Vorträge sind entweder Festpre- 
bigten, oder Casualreden, oder Predigte» an Gonno 

tagen und Wochentagen.
r) Hauptfe»?e in der Christenheit sind, Neujahr, 

Ostern, Pfingsten, Weyhnachten, Himmelfarth 
Cbrrsti, Michalisfest, Reformalionsfest.

Man denke über die Begebenheiten nach, die 

dein Feste die Veranlassung gaben; man erwäge 
das Große und Feierliche, was darin liegt, nach 
allen Beziehungen; man vergegenwärtige sich die 
Vorstellung, daß eine größere Menge der Zuhö­

rer alsdann der gottesdiensilichen Versammlung 
zueile. — Rücksichten dieser Art werden die Ein­
bildungskraft zu größerer Thätigkcit wecken, und 
einen mannichfaltigern Reichthum der Materialien 
befördern.

Anmerk. Diejenigen sind sehr zu tadeln, die an Fest, 
tagen der Festmaterie gar nicht erwähnen.

2) Casualreden werden bei Leichenbegängnissen, Tau» 
fen, Copulationen, Huldigungen, Landtagen, 
beim Antrittte und Abschieds der Prediger, hei 
Einweihungen der Kirchen und s. f. gehalten.

Man stelle sich die Veranlassung, den Zweck, 
die besondern und individuellen Umstände der Fäl» 

le, worüber geredet werden soll, deutlich und 

leb» 
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lebhaft vor. Z. D. bei einer Leichenpredigt, es 
war der einzige Sohn einer nun verlassenen Witi 
we; bei Copulationen, die Wahl des Brautpaars 
begleiten Väter und Grosväter mit ihren Scegensl 
wünschen. Kann es bei der Benutzung dessen, 
was jeder Fall eigenthümliches hat, an Stoff 
und an Reichthum der Materialien fehlen?

3) Predigten an Sonn r und Wochentagen haben De, 
lehrung, Rührung und Besserung zur Absicht.

») Wenn Belehrung die Hauptabsicht ist. Man 
mache sich den Begriff dessen, wovon man han­
deln will, recht deutlich. — Man zerlege 
den Begriff in seine Bestandtheile — Man 
führe den Begriff auf die einzelnen Anschau­

ungen zurück, die demselben zum Grunde lie, 
gen, damit man etwas bestimmteres für das 
Nachdenken erhalte. — Auf diesem Wege, 
den Aristoteles betrat, das Maunichfaltige, 
was unter einen Begriff gehört, auf einzelne 

Anschauungen zurückzuführen, gelangt man 

zu einer großen Menge von Erläuterungen, 
Vergleichungen und Versinnlichungen — In 
Ansehung der Beweise frage man sich selbst, 
warum man einen Satz für wahr halte. — 
Eine genauere Ansicht des Textes wird den 
Reichthum des Stoffs vermehren. Um diesen 

Vortheil zu erhalten, lese man den Text in 
der Grundsprache, sehe auf den Zusammen­
hang, fasse den Geist des ganzen Buchs auf, 
worin der Text stehet, und vergegenwärtige 

sich
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sich die Zeiten, in welchen, die Personen, 

von welchen, und die Leser oder Zuhörer, 
an welche die Textesworte geschrieben wurden, 

b) Wenn Rührung die Hauptabsicht ist. Man 

versetze sich in die Lagen, in welchen eine 
Wahrheit einen vorzüglichen Eindruck auf unser 
Herz machte. Was tröstete uns und andere 
in Krankheiten, bei Verfolgungen, in der 
Theurung? Wo und durch welche Vorstellun­
gen wurde unser Herz erweicht, oder unsere 
Erwartung gespannt, oder überhaupt die leb­

haftere Bewegung unsers Innern verursacht? 

In wie fern kann die Wahrheit, die wir ab­
handeln, bei dem Landmanne, bei dem Städ­
ter, bei dem Professionisten, bei dem Gebil­
deten, gleiche oder ähnliche Regungen hervor, 
bringen?

Anmcrk. Schädlicher Irrthum derer, welche die 

Rührung von der Kanzel ausschließen wollen.
«) Wenn Besserung des Willens die Hauptab, 

slcht ist. Bei den Glaubenslehren, (z. B. von 

der Auferstehung der Todten, von der Ver- 

söbnung durch Christum, vom Abendmale,) 

überlege man die Ermunterungen zu großen 
erhabenen Ideen, die sie enthalten. Man 
betrachte die Anwendungen, welche die bibli­
schen Schriftsteller von ihnen machen. —. 
Man betrachte das Band, welches sie mit den 
Betrachtungen über Gott, Unsterblichkeit der 
Seele, Bestimmung des Menschen u. s. f. zu- 

Gräffe's pastoralchcologie. E sam. 
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sammen knüpft. — Bei dem Vertrage über 
die Pflichtenlehre beantworte man sich diese 
Fragen, was soll der Mensch thun? Wie soll 
er es thun? Warum soll er es thun? Wodurch 
zeige ich am einleuchtendsten die Möglichkeit, 
daß der Mensch das Gesetz beobachten kann? 
Auf welchem Wege erwecke ich bei der be< 

stimmten Classe meiner Zuhörer das Gewissen? 
Durch welche Vorstellungen kann ich auf den 

Erfolg rechnen, daß meine Zuhörer mit eige­
ner Selbstbestimmung das Gese^ vor ihr Be­

wußtseyn bringen? So wie Niemand weiß, 
was tbeoretische Vernunft ist, ehe er nicht 

selbst ihre Operationen vorgenommen hat: 

eben so wird Niemand das Gewicht der Ver­
bindlichkeit empfinden, als bis er durch eige­
ne Aufstellung des Gesetzes in seinem Innern 
die Natur und das eigentliche Wesen der prak­
tischen Vernunft zur würklichen Anwendung 

gebrach! hat.
Daß das Nachdenken über die Auflösung 

dieser Fragen einen großen Reichthum von 
Materialien herbeiführen müsse, leuchtet von 

selbst ein.

§. 3i«
Dlspvsition.

Auf die Erfindung und Sammlung der Materialien 
folge die Disposition, deren Eigenschaften logische Nich­
tigkeit, Ordnung, Präcision, und Vollständigkeit sind.

Für
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Für die Eutwerfung der Disposition gelten diese 

Regeln;
r) Man bestimme erst den Hauptgedanken, den man 

ausführen will, nach seinen Grenzen. 2) Man sinne 
darüber nach, in welche Haupttheile der Hauptgedanke 

sich zerlegen läßt, z) Man überlege, wie die durch 
Meditation aufgefundenen Begriffe und Sätze einan» 

der näher gerückt werden können, damit ein jeder Ger 
danke die angemessenste Stelle erhalte. 4) Man der 
rechne jeden Gedanken nach seinem Verhältnisse, in 

welchem er zum Ganzen steht.

Schriftliche Dispositionen sind nothwendig. Sie 
verhüten die Abschweifungen und unnöthigen Digressio- 
nen, sie erhalten die Uebersicht des Ganzen gegenwär­
tig; sie erleichtern die Ausarbeitung, weil sie das des 
stimmte Denken befördern.
Anmerk. Um sich im Disponiren zu üben, ziehe man 

aus den bewährtesten Mustern die Disposition, 
und beobachte, welche Stelle der Verfasser jedem 
Gedanken gab, was er zuerst, was er zuletzt hin- 

stellte, und mit welchen Vorbereitungen er jeden 

Satz einleitete.

Bestandtheile einer Predigt.

Zu einer Predigt gehören das Gebet, nach Herler 
sung der Textesworte die Einleitung, Thema und An­

zeige der Haupttheile, ..die Abhandlung oder AuSfuhr 
rung des Thema, Ermahnung und Schluß.

Nothwendigkeit dieser Theile.
ES §. gL. '
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§- 33-

Vom Gebete.

Einige Fälle abgerechnet, muß die Predigt mit 
Gebet anfangen, weil es ein Vertrag über ^eligions- 
wabrheiten ist. Große Wirksamkeit des Gebets bei 
dem Zuhörer. Seine Hauv eigemchaften sind, verhält, 
nißmäßige stürze, edle Simplicität, Gedankenfülle, 

und Herzlichkeit. Es habe eine nähere Beziehung zu 
der abzubandelnden Materie. Um sich in die Stim* 

munq des Gemüths zu versetzen, welche dem Gebete 
die genannten Eigenschaften mittheilt, mache man sich 
vorher die Vorstellung recht lebhaft, daß Gott der 
Ewige, der Heilige und Unendliche sey, der unzähl» 
bare Welten schuf.

S- 34-

Durch gesuchte Antithese» ist folgendes Gebet des Rousseau 
fehlerhaft: Llre <le» crres, js suis, psrceyus ru er, k?eU 
rn* clever L ins lource <;ue 6e re meclirer s?.ns cssse. I-s 
plus <jiAue ussZe cie rns rsison elt <le sneiiiu.ir cievsur roi: 
«'ek uion rsvisseinenr iHsprit, c'eii le cbsrme sle ms tol- 
blcsse <ls ure leiirir secable cie rs Krsu^Ieur. — Lmil«, va 
lle I' eäucsrion psr ^eau zsc^ues N-oussesu, Liro^en <te 6ene- 
ve. I'ome rrolüeine, L -^inÜer6r.m. 177z. psg. Z7. — 
Weit mehr empfiehlt sich durch seine Simplicität folgende- 
Kirchengebet, welches nach Nelsons Siege bei Abukir für 
alle Kirchen Großbritanniens verordnet wurde. O almlAbt/ 
6ocl, rhe soveroi^u N.uler of sll the^'orlcl, in wbore bsnclz 
tr Power rrucl rnitzlir, vs'hiclr rkou dsli voucksfeil ln lds 
lleer os 8ervsnr our Lovsreigu in clillsnr 8e»^. 
osser tbee g, x .-,,e inoii bouu6 1'hgnlsr sn6 prsllc; ior 
«t Idee »lous coinerk bolb Loun5sl sull UreuZlk for lk»
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§- 34-
' Einleitung.

Nach Herlesung der Textesworte muß die Einlei­
tung oder der Eingang folgen, welcher eine doppelte 
Absicht hat, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewin­

nen, und sie auf das Thema näher vorzubereiten. Der 
Abwechselung wegen, oder wenn eS nicht nöthig seyn 
sollte, den Zuhörer auf den Standpunkt hinzuführen, 
von welchem er das Thema zu betrachten habe, kann 
man auch mit Vorbeilassung des Eingangs sogleich sa­

gen, wovon man handeln wolle.
Um die Aufmerksamkeit zu fesseln, nehme der Pre­

diger auf das Individuelle der Zeit und des Orts Rück« 
ficht; er führe einige Gründe an, warum es nothwen­
dig sey, von dieser bestimmten Sache zu reden; er be­
rühre den großen Einfluß, den die Betrachtung auf das 

ganze Leben habe u. s. f. — Die Einleitung kann auch 

eriäu-

— Ikon sians ViAorx unto kinZ,, sncl 6e» 
liver^N 8ervsnl» broin rke peril ob tüe 8<vorU. — Ve L 
beleck lkee, Zlve U5 zrace ro Imxrov» lki; «N lkv 
zresr inercies ro Alor;', tke Sslvruicemenr ob rky 6o»pel, 
rke konor ob our 8overei^n, »nci s; i»r sz in ur Herd , ro 
rko zooc! ob all mankinä, »nä keep s!ive» ve prs/ 
ldee, rtr^ iancrif^inZ s^irir in our kesrt,, buct» 5e»r vk 
«kenciinß rkee, suctr »Iliinice on tk/ Ü6ip in liins ob neeä, 
u» max clail/ sppesr in tke Louforinir^ ob our live; ro rke 
aoQrme ob our I.orci suä 82viour ^erur x» >^Koin
«>rk rdee, O talker, sn6 rkee. O dol)f 6kv5l lkree Per­
lon« an6 uns onh 6»ä b« »U kouvr i»nä , ^»rtct 

Luä.

S 3
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erläuternd seyn, und manche Sätze, die zum bessern 

Verstehen des Thema dienen, vorausschicken. In bei. 
den Rücksichten muß der Vertrag faßlich und einfach 
seyn, fern von allen Verschönerungen, die nur im mim 
besten die Hand der Kunst verriethen, — Eine Aus­
nahme machen diejenigen Verträge, wo die Zuhörer 
schon im Affecte die Rede ihres Predigers erwarteten.

Die ältern Prediger nahmen fast durchgehends eine 

Geschichte oder einen Spruch zu ihren Eingängen.

Muster in der Kunst, die Eingänge zu benutzen, 
sind die ältern Redner der Griechen und Römer. Man 
vergleiche z. V. das L^orclium der Rede des Cicero xro 
Hmntiy,

Thema und Augabe der Haupttheile,

Auf die Abfassung des Thema kommt außerordent, 
lich viel an. Es muß das Ganze so in sich schließen, 
daß bei genauerer Betrachtung jeder Theil gleichsam wie 

in seinen Keimen darin enthalten zu seyn scheint. Es 

werde ohne Bild, mit deutlichen populären Worten, 
und mit Präcision vorgetragcn, damit der Zuhörer 
nicht etwas ganz anderes erwarte. Die Themata dür­
fen nicht zu allgemein seyn; sondern müssen sich genau 

auf das beschranken, was den eigentlichen Gegenstand 
der Predigt ausmacht, Die Theile, in welche das The­

ma zerfällt wird, dürfen nicht einander subordinirt seyn, 
sondern sie müssen als coordinirte Theile die Sphäre 

-eS Thema erschöpfen. Man hüte sich ihre Zahl zu 
häufen. Für die meisten Fälle gilt die Regel, nicht 

mehr
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mehr als Z und nicht weniger als 2 Theile zu 
machen.

In der Art, wie die gedruckten Predigten das 
Thema nebst der Partition aufgestellt haben, herrscht 
eine große Verschiedenheit.

s) Einige machten Sprüche zum Thema, und die 
Glieder des Spruchs zu den Haupttheilen, z. B. 
Wir betrachten heute den Ausspruch Röm. XII. iz. 
Freuet euch mit den fröhlichen, und weinet mit 
den weinenden. Theil I. Freuet euch mit den 
fröhlichen. Theil II. Weinet mit den weinenden.

b) Andere bestimmten den ersten Theil vorzüglich 
zur Bestimmung und Erklärung des Begriffs. — 
Z. B. Thema, die christliche Theilnehmung an den 
Schicksalen unsrer Nebenmenschen. Theil I. Was 

verstehet man unter Theilnehmung an den Schick­
salen Anderer? Theil H. Wir müssen sowohl an 
den frohen als auch an den traurigen Schicksalen 
unsrer Nebenmenschen Antheil nehmen.

c) Andere misbilligen die Art der Abtheilung, welche 
ein Stück des Tbema zum Haupttheile macht, 

und lehren, daß man den Inhalt des ganzen 

Hauptsatzes in seine Bestandtheile zerlegen müsse; 
z. B. IllemL. Die christliche Theilnehmung an 
den Schicksalen unsrer Nebenmenschen. Theil I. 
Der Christ soll an den frohen, er soll aber auch, 
Theil II an den traurigen Schicksalen seiner Neben­
menschen herzlichen Antheil nehmen. Die Erläute­

rung der Begriffe wird alsdann in die Einleitung

ver-
E 4
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verlegt, oder bei den Haupttheilcn gelegentlich am 

gebracht.
Was die Beurtheilung dieser Partitionen betrifft, 

so ist die Abfassung unter 3 wegen des leichtern Behal- 
tens für den gemeinen Mann mannichmal zu empfeh­
len. — Die Art unter b ist für die meisten Fälle ver­
werflich. Blos dann wäre sie zuzulassen, wenn der 
Begriff wegen vieler besorglichen Misdeutungen einer 

besondern Erläuterung bedürfte. — Die Art nach e 

hat die mehrsten Gründe der Empfehlung für sich.

§. 36.
Abhandlung oder Ausführung des Thema.

Die Abhandlung, oder die Ausführung muß im All­
gemeinen so beschaffen seyn, daß dasjenige, was aus­

geführt werden soll, mit Deutlichkeit, Bestimmtheit, 
und Lebhaftigkeit in die Ueberzeugung der Zuhörer 

übergehe.
Jeder Theil der Ausführung werde nach seinem 

Verhältnisse zum Ganzen berechnet.
Man gebe jedem Gedanken, jedem Satze seine 

rechte Stelle, wo er am mehrsten würker. Die Aus­
führung sey ein gegliedertes Ganze, worin jeder Theil 
von dem vorhergehenden seine gehörige Vorbereitung 

empfängt, und dann wieder dazu dient, das Folgende 
herbeiznführen, bis daß alles sich selbst unterstützt, und 
das Ganze in voller Deutlichkeit und Festigkeit des 
Zusammenhangs da sieht. * Die Beweise, die eine 

vor- 

* Belege über die Beobachtung und Verletzung dieser Regeln 
werden in den Vorlesungen selbst, aus ältern und neu» 
rrn Beispielen aufgeführt.
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vorzügliche Aufmerksamkeit der Wahl erfordern, weil 
nicht alles für alle gleich beweisend ist, werden aus 
der Geschichte, aus dem Umkreise des gemeinen Lebcns, 

aus der Bibel, und aus Vernunftschlüssen hergenorm 
men, und müssen so gestellt werden, daß der Zuhörer 
die Richtigkeit der Folgerung, und die Schärfe der Bei 

weiskraft in sich selbst empfindet.
Die höhern Grade der Wahrscheinlichkeiten werden 

ebenfalls benutzt.

§. 37»
Voo du.- Amplifikation.

Ohne Erweiterung (Amplifikation, die nicht mit 

Weitschweifigkeit ^wechselt werden darf) läßt sich 
keine Ausführung denken. Das Ganze der Predigt be­
steht in der Darstellung der einzelnen Theile, die durch 

ihren Zusammenhang dem Ganzen Licht und Festigkeit 

geben. Also müssen die einzelnen Theile und Sätze 
von den Seiten dem Zuhörer vorgeführt werden, von 
welchen ihr Mannichfaltigeö zur Erläuterung und Ver­
stärkung dient.

Die
* Gesetzt es würde von dem Nutzen der Leiden gehandelt, 

und da Erläuterung aus dem Ledeu Davids genommen, sv 
müssen ja alle die Umstände seines Lebens benutzt werden, 
aus deren Verbindung die Absicht der Anführung befördert 
wird. Dahin'gehören folgende Gedanken: David fiel zur 
Zeit seines königlichen Glücks in die schrecklichsten Verbre« 
chen. Dies geschahe, selbst nachdem seine vielen vorigen 
Leiden gute Grundsätze in ihm genährt und erweckt halten. 
WaS würde nun geschehen seyn, wenn David ohne alle 
vorhergehende Prüfungen und Läuterungen den königlichen

S 5 Thron
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Die Meinung, die Hallbauer im Noth. Unterricht zur 

Klugheit erbaulick zu predigen. Jena. 1728. TV. ll. 
Eap. z. §. lr. über Amplisikation äußert, ist daher zu 
berichtigen.

Es mag nun von Personen, von Begebenheiten, 
von Lagen, von Objecten, oder von Eigenschaften und 
Verhältnissen die Rede seyn, so wird die Amplisikation, 

überhaupt betrachtet, aus dem Mannichfaltiqen ge­

nommen, welches der Begriff, oder der Gedanke zu, 
sammenfaßte und in Einheit brächte.

Insbesondere betrachtet wird die Amplisikation 
aus den Bestimmungen des Orts und der Zeit; ferner 
aus der Betrachtung der Theile, der Gattung, der 
Differenz, der Beschränkung, der Inbärenz, der Ursa­

che, der Würkung, der Wechselwirkung, der Mög­
lichkeit, der Wirklichkeit, und Nothwendigkeit; so 
wie auch aus den Bemerkungen der Einerleiheit und 
Verschiedenheit, der Einstimmung und des Wider­
streits, des Innern und Aeußern, der Materie und der 
Form hergenommen. (Beispiele^hierüber werden in den 

Vorlesungen mitgetheilt.)

§. 38.

Thron erstiegen hätte? Dann wäre er bei dem Feuer seines 
Temperaments ein entschiedener Lasterhafter geworden, an­
statt daß nun nach so vielen Leiden mir dann und wann 
der Leichtsinn zur Vergessung seiner Pflichten ihn Hinriß. 
u- si f — Die Theile seines Lebens so zusammenstellen, 
hieße, durch Amplisikation den aufgegebenen Satz in das 
gehörige Licht zu versetzen.
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§. 38.
Nutzanwendung und Schluß der Predigt.

Die ältern Homiletiken zählten z besondere Nutzan» 
Wendungen.

I) lNelatc-Mcus, wenn man einen Lehrsatz aus 

dem Texte folgerte.

r) IMi, clcnckticuz, wenn man einen der Glaubens­
lehre entgegengesetzten Irrthum aus dem Texte 
bestritt.

3) Usus p»ecleut!cus, wenn man aus dem Texte eine 
Ermunterung zur Tugend Herleitete.

4) l^lus e^nortkoticus, wenn man von einem Laster 

abzuschrecken suchte.
5) I75U8 consolatorius, wenn man den Text zur Trö­

stung anwandte.

öl. ^0. kritier. lleins Vis in LubZeKum. Nrsncvf. er l.ipsiae. 
I7H. klein 8- Seite sz. — Hallbaners Nöthiger Un, 
terricht u. s. f. Theil ll. Cap- 5- Seile 372-^23. Die 
Alten unterschieden unter l^lu; und ^pplic-nio.

Die ganze Predigt muß eigentlich eine Anleitung 
zur unmittelbaren Anwendung enthalten, so wie z. V. 
Aollikofer und Reinhard jeden Theil der Predigten zur 

Nutzanwendung Hinleiteten.
Aber am Ende der Predigt erwartet man. doch eine 

solche Wendung, die es fühlbar macht, daß zur Voll­
ständigkeit des Abgehandelten nichts mehr fehle.

Der Schluß der Predigten wird dazu bestimmt, 
eine gedrängte Uebersicht des Ganzen zu liefern, oder 

einige der vornehmsten Gedanken dringender einzuschärr 
fen, oder den Erweckungen und Ermahnungen eine 

bele- 
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belebendere Wärme zu ertheilen. Das Gebet ober ein 
angemessener VerS aus einem rührenden Gesänge wera 
den den Eindruck sehr verstärken. *

§- 39.
Styl der Predigten.

Da die Predigt auf Unterricht, Rührung und 

Besserung hinarbeiten muß, so ist es nothwendig, daß 
der Styl die Eigenschaften habe, wodurch diese Zwecke 
der Predigt erreicht werden können. Dahin gehören

l) Grammatische Nichtigkeit. Denn sonst verliert 
oder verwirrt stch die genauere Bestimmung der 
Verhältnisse, z. B. im Gebrauche der Präposition 
vor und für.

s) Reinheit der Sprache. Sie wird durch veraltete, 

neugenjodelte, ausländische Wörter, so wie durch 
Gräcismen, Latinismen, Gallicismen, und Aug- 
liclömen verletzt.

Z) Deut- 
* Ueber die 5, oder wie andere zählten, über die 25, oder 

wohl gar 60 Predigtmelhoden, die es geden sollte, sehe 
man Hallbauers Nöthigen Unterricht zur Klugheit erbau­
lich zu predigen Seite 4Ü4 479- — 2" Ansehung dessen, 
»vas man unter analytischen und synthetischen Predigten zu 
verstehen habe, herrscht bei vielen noch eine große Unbe­
stimmtheit- Wenn Aualysis Zergliederung dessen seyn soll, 
was in einem Begriffe oder Satze gleichsam eingeschlossen 
liegt, und Svnlhests ein Htnzusetzen dessen, was außer dem 
Umfange des Begriffs liegt, aber nach gültigen Gründen 
damit verbunden wird; so ist keine Predigt ganz analy­
tisch, noch ganz synthetisch Gewöhnlich versteht man unter 
analytischen Predigten die Homilien, und unter synthetischen 
die Predigten über ein gewähltes Thema.
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Z) Deutlichkeit. Die Art der Deutlichkeit, wenn 

alles so gesagt wird, daß es der größere Haufe 

versteht, heißt Popularität.

C. Pfenninger, von der Popularität im Predigen Z Bdch. 
1777. 178Y 1781- 8- — Herzlieb über die Popularität 
im Predigen, vor seinen Predigten über epistoliftbe Ter- 
te. Zülllcdau. 1790. — Uhlig über Popularität im Pre- 
digen. S<dweun. 1797. — Lvvm's Briefe über dieSim« 
plicität des Predigers. Halle 1798-

Tellers Magajin für Prediger, Journal f. Prediger, Ma­
terialien für alle Theile der Amtsführung, u. s w. ent, 
halten mehrere Abhandlungen über die Popularität. Nie- 
meyerS Handbuch für christl. NeligionSlehrer. Th. 2. 
2te Anst. 1794. Seite 164 und folg.

Ammons Anl. zur Kanzelberedsamkeil. Göttingen 1794. 
Seite 215 und folg.

Gräffe's BvIIständtges Lehrbuch der allgemeinen Katechetik. 
Erst. Band. Göttmgen «795 Seite 352-358-

Man vermeide die Kunstwörter, die Ausdrücke dek 
Dücherspracke, ausländische Wörter, u. s. f.

Der Deutlichkeit schadet ferner die logische und 
grammatische Zweideutigkeit, cruinccil. Vol. 11. ech Lip. 
xag. 69. Vitan^a in primis umbiZuitus, non Kuec io. 

lum, <le cujus genere fuprs c!i6ium elt, incertunr 
äntellectum kucit, ut, Llrreinetem nuclivi pereulliste Oe- 

mcum: feä illn «^uo^uc, c^uue etinmlr perturdare von 
pökelt senfum, in räern kamen verborum vitium ten- 
clit: ut li^uis clicat, vifurn 3 le hominem lidrum fcriden- 
tem dlsru etigmli librum st> komine lcribi patent, muls 
tuwcu composuerat, fecerutc^ue 3iubi§uum, ^uantuin in 
ipso früt.

4) Wür-
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4) Wurde. In den Predigten soll nicht allein Sim- 

p!i;ität, sondern auch edle Simplizität herrschen. 
Dagegen streitet alles Niedrige, Kleinliche, Falsche, 
Schiefe, Gesuchte und Schwülstige.

§. 40.

Fort sc tz u n g.

5) Lebhaftigkeit und Nachdruck. Diese Verstärkung 

des Eindrucks entstehet vorzüglich durch den rech, 

ten Gebrauch der Tropen und Figuren.
3) Tropen. Ein Trope ist die Ablenkung ei» 

neö Worts von seiner eigentlichen Bedeutung 
auf eine andere «»eigentliche Bedeutung, weit 
ehe Veränderung der Bezeichnung durch das 

natürliche Verhältniß der Begriffe veranlaßt 

wird.
gH Die Synekdoche setzt Begriffe, die 

nach der Quantität betrachtet in einem 
natürlichen Zusammenhänge stehen, für 

einander, z. V. das Einzelne für das 

Allgemeine, die Specieö für die Gat, 
tnng, u. s. f.

bb) Die Metäpher übertragt das Em­
pfundene und Angeschauete auf das Ge­

dachte , z. B. Gebäude der Hoffnung für 

Hoffnung.
cc) Die Metonymie, setzt Begriffe für eint 

ander, die nach der Relation in einem na» 
türlichen Zusammenhänge stehen, z. B. Urr 
sach für Würkung u. s. f.

Die
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<^cl) Die Tropen der Existenz übertragen 

die Arten zu seyn von einem Gegenstände 
auf den andern. Dahin gehört, die Apo­
strophe, die Vision, die Prosopopöie.

b) Figuren. Sie lassen die Bedeutung der 
Wörter ungeäudert, und haben es nur mit 

der Wendung und Stellung der Gedanken und 
Worte zu thun.

rvortstguren, betreffen die Verände­
rung der Wortfolge, die Zusetzung oder 

Weglassung der Wörter. Inversion, 

Wiederholung, Gradation, Asyndeton, 

Polysyndeton: Synonymie.
db) Hackfiguren, oder sehomata sententise, 

ruhen i.n den Gedanken, ohne von der 
veränderten Wortstellung abzuhangen. 
Der Ausruf, der Wunsch, die Be» 
theurung, die Veschwöhrung, die Be- 
ratbschlagung («^o-rcs^ces'^), das Ge- 
ständniß, Lpsnortbolls, Hyolio^elis-, die 
Parallele, die Antirhese, und der Cons 

traft. — Die Analogie, die Allegorie.

Den ausführlichsten Unterricht hierüber liefert 8.ilomomr 
Olsüii ?NiIolooi^ szc,a. I.is>iiae >715. g. Daselbst das 
ganze fünfte Buch lvlieroric-i lacia. Seite 1425-2076.

Dergl. mxjn Vollständiges Lehrbuch der allgem. Katechetik 
tweit. Band 1797. Seite rgg-rsö.

Anmerk. Der gemeine Mann spricht mit Tropen 

und Figuren. Der Vertrag muß daher um desto 

mehr diesen Wink der Natur benutzen, und diese 

6) Am 
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angegebenen Hülfsmittel durch Einfluß der Kunst 
vervollkommen.

6) Annehmlichkeit durch Periodenbau und Nhyth, 

mns.
a) Periodenbau. Ein Periode heißt ern durch 

grammatische Eonstruction bestimmter Umkreis 
verbundener Begriffe und Sätze: «ls ^o-
FvV 7L^.6V7-YV «L/T-r/V

rro-Z"' «r^rr/L' , L^rilio-
tel. Kbotoric. l4b. III. (7. y. Z. — Ltk 
vero periochis orntio in ^uoclnm orbe in- 
cluia procuirens, gusscl ^erlittst in iinßulis 
perfeöii« ablolutis^uL iententiis. Licero rls 
Ornt. Z.

Von einem bloßen Satze unterscheidet sich 

ein Periode durch die Fülle, mit welcher er 
den bloßen logischen Satz bereichert. Der 
Periode ist einfach, wenn er keine Protasis 
und Apodosis enthalt. Der zusammengesetzte 
Periode besteht entweder aus 2 oder z, oder 
höchstens aus 4 Gliedern. Ein dreifach ge- 

glie,

* Beispiele aus Reinhard'- Predigt am ersten Weyhuachtsta» 
ge, sind vom einfachen Satze: "Wer faßt ein Geheimniß, 
„von welchem die ganze Natur kein Beispiel weiter hüt?" 
Halte Reinhard gesagt, Wer faßt ein beispielloses Geheim­
niß?, oder ein beispielloses Geheimniß kann man nicht fas­
sen : so wäre es ein bloßer logischer Satz gewesen. — Ein 
zweigegliederter Periode ist dieser:

„Ware 



Homiletik. Zweiter Abschnitt. 8r
gliedertet Periode entsteht auS der Verdoppea 
lung entweder des Vordersatzes, oder des 
Nachsatzes; und ein vierfach gegliederter Pe­

riode, wenn sowohl Vordersatz als auch Nach­
satz verdoppelt werden. Diese fernere Zusam- 

menfügung der verbundenen Sätze nannten 
die Alten Loncinnitsr«

Cicero Orar. 44. 149.
C, 6. 8cli^»rrü viss. 6e vrslione conclnna. ^Itorpk». 4.

so.

"Wäre das Fest, welche- wir heute zu feiern anfangen, 
„einer Begebenheit gewidmet, die nichts weiter für unS 
„wäre, als ein vobes unbegreifliches Geheimniß:
„so würde es uns mehr demüthigen als ermuntern, und 
„mehr mit Bewunderung und Erstaunen, als mit Der- 
„trauen und Freude erfüllen."

Ein dreigegliederter Periode ist:
"Wie sehr wir auch überzeugt sind, das Wort sey Fleisch 
„worden, und habe unter den Menschen gewohnt«
„Wie sehr wir auch den Rath Gottes verehren, nach wel- 
„chem der Eingebobrne des Vaters eine menschliche Natur 
„mit sich verband, und mit ihr bekleidet auf Erden er- 
„schien:
„können wir dieser Begebenheit weiter nachdenken, oh» 
„ne unsre Beschränkung zu fühlen, ohne auf mancher» 
„lri Schwierigkeiten zu stoßen, ohne lgit Beschämung und 
„Wehmulh auf uns selbst, und auf unser ganzes Geschlecht 
„zu blicken?" — Predigten, im Jahre 1799, bei dem 
Churfürstl Sächsischen Hofgvttesdienste zu Dresden gehal» 
ten von v. Franz Volkmar Reinhard, Amberg und Sulz- 
bach. i8so. Seite 465 und 4Ü4 deS zweiten Bande-, 

Gräffe's Pastoraltheologie- F
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^o. 8turmii öe perioäi, libellu,. herausgegeben von Val. 

rrxkraeu«, und 1727 ru Jena, ohne Noten des Erylra- 
us, von Fr. Andr. Hallbauer.

»errnozenez >V. Z. TfkLt Lv/)L-rscw 
dlordoki t 6. l Z. UUd l. 2. 
vemetrl'ur kkslereur 6e Llv^uuur. iü.

Anmerk. Inciiim hieß bei den Alten, mit Sätzen re­
den, die ohngefähr aus 8 Syllben bestanden; mem- 

brstim aber, mit Sätzen reden, deren Sinn und 
Construction sich innerhalb lü Syllben einschloß. 

Diesen Arten, die Sätze abzufassen, stehen die pe­
riodischen Erweiterungen entgegen, welche bei den 
Alten (Hcrmo»enes IV. 4. I. Z.)

und 7-«<7L/L hießen. *

* Ein Beispiel der periodischen Erweiterung stehe eben daselbst 
heim Reinhard. Seite qsr, 483-

d) Rhythmus, numeru», Wohlklang entstehet 

durch eine geschickte Vermischung der kurzen 
und langen Syllben Aristoteles Kbetoricor. 
Cib. III. c. 8.

Cicero Ve Orst. I^iir. III, 44. Die Haupt« 

sielle beim Cicero Orntor e. 50 bis zu Ende, 
die recht studirt zu werden verdient.

Für den Wohlklang ist es nicht gleichgültig, 
mit welchen Quantitäten der Syllben die 
Perioden geschlossen werden. In Ansehung 
der Fülle empfehlen sich dem Ohre der Dichorer 
us Niederschlagend, Tugendliebe;
der Antispast j j Gemüthsruhe, des 

Grab«
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Grabhügels; unter den Päonen der dritte 
j t« - t, j vergewissern, in die Wälder, sich 

trgleßen, mit den Düften, von der Linde:
Der erste und zweite Päon kömmt in Anse, 

hung dieses Werths dem dritten sehr nahe, 
z. B. der ste Päon jo- v Geschwindigkeit, 
Zerbrechlichkeit.

Anmerk. Es verstebt sich von selbst, daß Abwechse­
lung in der Art herrschen müsse, wie die Perioden 
ihren Schluß erhalten. Man kann nach Beschaf­
fenheit der Umstände auch mit andern Füßen schlie­

ßen. Hier nahmen wir nur die Füße, die den 

größten Wohlklang mit sich führen.
7) Angemessenheit des Styls

vs.

* Da eS die deutsche Sprache nicht erlaubt, so wie die grie­
chische und lateinische, den dritten Pa'on mit einem Worte 
so oft auszudrücken, so bleibt für die meisten Fälle nur das 
Hülfsmittel übn»,, durch Zusammenstellung der Worte eben 
dieselbe Harmonie bervonubringen. Man sehe treffende Be­
lege hierzu M Reinhards schon genannten Predigten. Seite 

-64 deS »weiten Bandes, Freuds «'tüllens, heulte erm- 

vernj — Seite 465. uubegmstrlches Geheimniß. I — WaS 
die aus dem Nemdard Seite 464 angeführten Beispiele be­
trifft, so sieht man, daß, wenn nicht große Vorsicht unS 
leitet, der Schluß leicht »u dem Ausgangs eines Hexameters 
wird. Denn man kann die beiden Endiguuaen der Periode» 

Veite4Ü4 auch so lesen Fieude erfüllen!; heule erinnern? — 
Der Schluß des Perioden S 4^5 hingegen! besteht aus 
- schönen Päonen der dritten Art-

§ s
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Oemetrius phslercus cle Lloguut. n. 120. T's öe
-?ro^ ev voer^T't <pvX«7r-^eo^' i'LT'e?/, v^os-

«^.ur/^evT-eov -r« 7« öe

2) Anaemesscnheit in Ansehung des Tons. Von 
Gegenständen, die furchtbar, schaudervoll 
sind, darf man nicht mit Wörtern reden, die 
sanft und weich tönen. Alle Sprachen bilde­
ten sich von selbst so, daß sie für die Bezeich­

nung harter rauher Gegenstände auch rauhere 
Töne wählten und für angenehme Empfindung 
gen auch weichere Töne mischten.

b) In Ansehung des Sylbenfalls muß man die 
Reihe der Ausdrücke nach der Beschaffenheit 

des Inhalts abmessen. Bei ernsthaften Gegen» 
ständen würde es fehlerhaft seyn, wenn die 
Rede hupfend forteilte.

c) Nicht für alle Theile der Rede paßt ein gleit 
cher Schmuck. Einige Theile der Predigt 

wollen mehr einfach, andere mehr blühend 

ausgedrückt seyn. In einigen Stellen muß 
die Rede ruhig und still fortfließen, in andern 
hingegen die Sprache des Affects herrschen; 

einige Theile müssen mehr mit kurzen Sätzen 
(inciiim et membratim) andere hingegen mit 
größerer oder geringerer Fülle des Perioden, 
baues ausgedrückt werden. Eine und eben 
dieselbe Predigt kann den simpeln, den mitt­

lern und den erhabenen Styl in sich verei­

nigen.
§. 4r.
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K. 4l.
Wörtliche Ausarbeitung der Predigt.

Es können Falle eintreten, wo der Prediger aufge- 
fordcrt wird, sogleich einen Vortrag zu halten, oder 

wo ihm nur so viel Zeit bleibt, eine Disposition 

Zu entwerfen. Gegen diese Macht der Nothwendigkeit 
kann niemand streiten. Sobald aber Hinderungen 

Wegfällen, muß der Prediger seine Predigten wörtlich 
ausarbeiten. Denn alles wird dann besser durchger 
dacht, jeder Gedanke mehr geprüft, jeder Theil nach 
seinem Verhältnisse zum Ganzen genauer bestimmt, 

und die Erreichung des Zwecks weit gewisser und voll­
kommener befördert.

Die Gemeine erwartet auch eine geschlossene Ideen- 
rerhe, und einen Vertrag, der sich der Vollkommen­

heit nähert. Je gewissenhafter und anhaltender der 
Prediger seine öffentlichen Verträge ausarbeitet, um 
desto eher erlangt er die Fertigkeit, auch dann, wenn 
er einmal über eine Disposition reden muß, so reden 
zu können, daß es der schriftlichen Ausarbeitung gleich 

oder doch sehr nahe kömmt.

Es ist auch natürlich, daß die mit Fleiß ausgearr 
beiteten Predigten weit mehr würken werden.

Das

— er <jui L scriliencli couluelucline »ci clicenclum venir, 
t"nc stk^rl tuculralem, ut, eusm lubiko 6 , lsmü» ills,
gune ^icainur, LmillL scri^toruin elte vid^aurur: 
eliuin, li <^urtnc!c> in clicentt» wrif>rum »rruleric sli^uici, cunr 
gh ec> clilceileril, reliczus liiniii« orsuo t.'0»<e^uorur. Licer*, 
6e Olälvrs l-ib. 1. zz.

F s
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Das entgegengesetzte Verhalten kann nur in der 

Trägheit seinen Grund haden.
Keiner sage, daß es für den gemeinen Mann gut 

genug sey, weil er es doch nicht verstände. Der gemei- 
ne Mann kann zwar nicht mit vielen Worten angeben, 
warum ibm eine Predigt nicht gefällt; aber er fühlt 

es, ob die Predigt in ihn drang, oder nicht. Und 
ohnedem gehört dazu sehr viele Kunst, für den gemeir 
neu Mann kraftvoll und doch populär zu reden.

Keiner sage, daß er herzlicher rede, wenn er über 
eine Disposition predigt. Das kann wohl unter gewis­
sen Umständen ein paar mal zutreffen, allein diese wer 
nigen Ausnahmen abgerechnet, wird in einer Predigt 
über die Disposition die Wärme des Vortrags gegen 

das Ende zu sich immer mehr verliehren, da hingegen 
in der schriftlichen Ausarbeitung das Feuer immer mehr 
zunimmt. Wer über Disposition redet, und dies nicht 
etwa selten, sondern oft, ja wohl gar immer thut, 
verliert sich in leere Tautologieen, und wird gewöhn­
lich ein Schwätzer.

§. 42.
Mitte!, die Ausarbeitung zu begünstigen.

Wer kein Interesse für sein Geschäft fühlt, wird 
niemals etwas großes leisten.

Der Prediger denke daher bei der Ausarbeitung 
daran, dast er als Religionslehrer, im Nahmen Got­
tes, und im Dienste der Wahrheit auftrete. Er denke, 
heute besserst du vielleicht einen Lasterhaften, befestigest 

einen Wankenden, tröstest einen Betrübten, und streu- 
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cst einen Saamen aus, der noch nach Jahren in Fruchtß 

barkcit hervorwächst.

Den Rath, den Longin 8cLio XLV
giebt, verdient Beherzigung.

Ox«v A«t l/nx' «V 7<

AN Fso^ter/ov, x«^.ov «v«7rX«77SaA«t 7«<s

vcve 0-^, e< 7v)^o,, 7«V70 78^'LtA°L^, 

Tr^e ö' «V n^.«7ü,v V ^//vaAsr/^L t/'^wa'LV, Lr/ 

G«xvF<^§. I7^v77rtir7ov7« >;-«/» x«7« exe/v«

7« x«r ötov öt«v/)LA'0^r'«, 7«s avo«7er

x've 7« «vs^cvXoTrotx^ev« ^7/ ös M^Xor/,

n xoexe/vo 7^ -r/soLv7ro^«Oot,ULV, 7ra>e «v 70 ö« 

v« e^u« Xs>o^5vo^ 7r«/sccr/ xx87sv, 1/ ^r/^vaA«-

Ai/c, ira»- oe^ sx-r 787« FtL7s^^7«V 7« >)-«/) ovr'i /rs)»« 

70 7-0t«r»V VX'07<Z'LoA«t 7ü>V tö/wv

A«4"r/ssM^ x«t ^«7/101/, AN kv 71/^tX«70te 2/ssMN, X^ri7N^ 

x«t ^«^7-vnv, r-VL^kiv 7»>v -)»/)a!<Pcv/tevwp «vAuv«e irs-

H^.L0V ös 787MV v«/>o/)/L^7/xov, 8/

«V k^8 7«V7« >/»ae^«v7ve o ^LL7' e/t« A°«c oexxa'sre^ 

7<s LV7oA«V Oo/3oi70 , /L1/ "7« jFi« /3^« A«r 

^AL^«t70 7t v^L^r/^L^or/, «var^xr/ ?s«t 7« crv^«/L-

/3«l/vMi/« vvo 7r/e 7X78 «7§X^ AN 7vt^oe tva'Trs/-

«/t/Z^«oAn v/)ve 702 7HS 7S^»7<Po/r8'

/t«vx

Die Befolgung dieses von Longin gegebenen Raths 
wird die Seele ganz anders stimmen, und der Einbil­

dungskraft einen neuen Schwung geben. Dazu gehört 

auch der durch religiöse und moralische Betrachtungen 
gemarkte Vorsatz, jede Predigt so gründlich, so eindrin­

F 4 gend,
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gend, so vollkommen auszuarbeiten, als ob Niemand 
vorher die Sache so treffend abgehandelt hätte.

Wer immer in dieser Gesinnung zu arbeiten fortr 
fährt, wird endlich Meisterwerke liefern. Er darf 
hoffen, daß er auch selbst im höhern Alter eindringend 
reden werde, indem das Alter zwar wohl den Körper 
schwächen sann, aber unter solchen Uebungen nicht 

im Stande ist, die Geisteskräfte auszutrocknen.

Der
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D e r

Homiletik
Dritter Abschnitt.

Wie die Predigt gehalten werden 

müsse?

§- 45-

Die Predigten müssen memorirt werden.

die Predigten, die über eine bloße Disposition 

gehalten werden, so leicht in Leerheit der Tautologien, 
in Gedankenarmut!), und in Geschwätzigkeit ausarten; 
da es also nothwendig ist, die Predigten mit schriftli­
cher Genauigkeit auszuarbeiten: so bleibt nichts anders 
übrig, als daß sie entweder aus der Kanzel hcrgelesen, 
oder aus dem Gedächtnisse gehalten werden.

Die Herlesung der Predigten hat zu viel gegen 
sich. Der gemeine Mann misbilligt durchgehcnds die 
Ablesung, und auch der Cultivirte verwirft sie. — Die 
Ablesung der Predigt hindert die Lebhaftigkeit des Vor- 

trags, ist der Deklamation und Action nachteilig, 
und giebt dem Körper eine gebückte Stellung — Die 
sich ans Ablesen gewöhnen gerathen in dunklen Kirchen, 

oder wenn das Auge trüber wird, in die größten Ler-

F 5 le- 
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leqenheiten; und außerdem verlieren sie die Fertigkeit, 
einen freien Vertrag halten zu können.

Die bewährtesten Homiletikcr, wie Ammon, in 
seiner Anleitung zur Kanzelberedsamkeit Seite 231-239. 
erklären sich für die Nothwendigkeit des Memorirens.

Eine gut memorirte Predigt macht bei dem Zuhö­
rer tiefere Eindrücke, und würkt auf jeden Fall 
ungleich mehr. * Derjenige, der wörtlich nieder, 
schrieb, und wörtlich mit Sorgfalt memorirte, erlangt 

am ehesten die Fertigkeit, auch dann, wenn er einmal 
unvorbereitet reden muß, so reden zu können, als wenn 
er es sorgfältig nicdergeschrieben hätte.

S- 44-
Hülfsmittel das Memonren zu erleichtern. **

Daß das Gedächtniß durch Uebung, so wie jede 
Kraft, sich stärken lasse, kann gar nicht geläugnet 

werden. ***
i) Ein

* tzmnÄilinn. !»ltü. Oiator. XI. 2. 2Y2> eäü. Krp. I^rn
6 memcisi» suttraAarur, rempur nnn cleür, null» me velün 

eK'uAiirt l »licxjui elism lcribere 6t lupervscuum. —.
20Z. dlemori» sutein kscic eu-nn promri in^enii f». 

in3M, ur il!» , <^u»e clicimu,, non 6o>no »ttulil^s, te<j lh» 
protiuu» lun>66e vl^esmur t c^uocl «t oralvri , el ipst csullsG 
^lurimuin conferr.

Das ganze genannte dritte Kapitel des Quinctilians.ver­
dient vou jungen Theologen sorgfältig studiert zu werden. 
Man lese hierüber den vierten Band meines Neuesten Ka» 

reLetiscden Magazin- zur Beförderung des katechetifchea 
Studiums. Göttinzen I8s2, welcher Untersuchungen über 
daS Gedächtniß enthält, besonder- in katechetischer und 
pädagogischer Rücksicht.

*** Diese Hülfsmittel kenne ich durch eigene Erfahrung, da 
ich über 900 Predigten memvrirt habe.
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i) Ein jeder beobachte bei sich selbst, zu welcher 

Zeit, ob in den Morgenstunden, oder des Nacht 
mittags, oder des Abends das Memorirte besser 
haftet.

2) Das laute Herlesen pflegt dem Behalten des Ge­

dächtnisses günstiger zu seyn.
3) Die mehrsten dürften wohl, wenn sie einen Satz 

nach dem andern sich eindrücken, besser memoriren 
können, als wenn sie das Ganze hintereinander les 
sen , und dies so oft wiederhohlen, bis sie es be­

halten.
4) Je genauer die Disposition entworfen, und je 

größer der Fleiß der Ausarbeitung war, um desto 
leichter wird das Memoriren.

5) Ordnung und Zusammenhang des Ganzen befestigt 
jeden einzelnen Theil.

6) Man bemerke sich insbesondere den Anfang eine- 
jeden Haupt i und Untertheils, so wie auch die Ue- 
bergänge von einem Theile zum andern.

7) Um die Hauptgedanken und Hauptstellen desto ge­

wisser zu behalten, dient es oft sehr, sie zu unter­

streichen, oder durch ein beigesetztes Zeichen dem 

Auge bemerklicher zu machen.
8) Wenn 2 Vorstellungen an mehreren Orten Vor­

kommen, so kann diese Rückkehr leicht eine Verwir­

rung des Gedächtnisses veranlassen. In diesem 
Falle bemerke man sich genau, mit welchen Be­
stimmungen der Satz für den einen und für der* 

andern Ort ausgedrückt worden ist.

y) Meh- 
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y) Mehrere haben an sich diese Beobachtung gemacht, 

daß sie diejenigen Stellen leichter behalten, welche 
mit einem Tropus oder einer Figur ausgedrückt sind.

lo) Um das Ort-Gedächtniß (mcmoria localis) zu 
unterstützen, behalte man immer ein gleiches Forr 
mal für die schriftliche Abfassung. (Vcrgl. mein 

Neuestes Katech. Magazin Band IV. Seite 100-109.
11) Je deutlicher, reiner und schöner die Predigt 

ausgeschrieben ist, um desto schneller und leichter 

geht das Memoriren von statten.
12) Keiner überlade sein Gedächtniß, sondern theile 

die Quantität dessen, wie viel er auf einmal 
auswendig lernen will, nach den Graden der 
Starke ein, die seinem Gedächtnisse eigenthüm­

lich ist.
Ig) Um alle Aengstlichkeit beim Memoriren, und 

beim Halten der memorirten Predigt zu entfernen, 
ist folgendes Mittel sehr zu empfehlen. Man stelle 
oft die Uebung an, einen und eben denselben Satz 
auf verschiedene Weise auszudrüeken, bald als ei» 

neu Causal- bald als einen Bedingungssatz u. s. f. 
mit jeder Abwechselung des Periodcnbaues. Eben 
so stelle man öftere Uebungen an, einen und eben­
denselben Satz mit allen Abwechselungen der Tro­

pen und Figuren vorzutragen. Diese fortgesetzten 
Uebungen ertheilen die Fertigkeit, auch da fort­

reden zu können, wo uns das Gedächtniß in einer 
Stelle verlassen will. Gesetzt nun, daß uns eine 
Stelle, die folgen müßte, nicht sogleich eiufalleu 
will, so wiedrrhohle man den eben gesagten Say 

mit

r
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mit einer Abänderung, und geschähe dies auch 
2 oder mehrere male. Unter dieser Zeit wird daS 
Verlorne sich wieder einfinden. Das Zutrauen 

Zu sich selbst, mit einem Reichthume von Wendun­
gen und Einkleidungen einen und eben denselben 
Satz ausstatten zu können, wird uns den Vortheil 

stiften, daß wir ohne Furcht memoriren, und oh­
ne Beängstigung die memorirte Predigt halten. 
Furcht ist die größte Feindinn des Gedächtnisses. 
Velthusen über die Hülfsmittel zur Erleichterung 
des Memorirenö. Journal für Prediger. Band 15. 

S. 279.

§- 4Z- 1
Nichtigkeit der Einwürf« gegen das Meinorire«.

Weil die Gemächlichkeit sich gar zu gern gegen das 
Memoriren erklären möchte, so ist es in einer Homile, 

tik besonders nothwendig, die Nichtigkeit der Einwürfe 
zu zeigen, die gegen das Memoriren vorgebracht werden.

Schon Hartmann in feinem ksllorslc LvanZelicurn 

1.. III. Lax. 6. xag. 358. 359 hat das meiste, was sich 
gegen das Memoriren sagen läßt, zusammengefaßt.

1) Das wörtliche Memoriren kostet zu viel Mühe. — 

Allein alles, was vorzüglich gut werden soll, err 
fordert große Anstrengungen. Die Frage ist hier 
nicht, was Mühe kostet, sondern ob das, was ge­
schehen soll, nothwendig und nützlich ist.

2) Das wörtliche Memoriren erfordert einen großen 
Aufwand der Zeit. — Allein unter die Hauptge­
schäfte des Predigers gehört ja der öffentliche Vor- 

traz. 
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trag. Und soll der Prediger seinem Hauptgeschäfte 
nur wenige Zeit wiedmen ? .

Z) Nur wenige haben ein so glückliches Gedächt­
niß. — Denen, welche gar kein Gedächtniß ha- 
den, gab schon Quinctilian den Rath, etwas am 
derS zu ergreifen. * — Bei den meisten, die sich 
über die Schwäche ihres Gedächtnisses beklagen, 

liegt die Schuld am Mangel der Uebung. Wie­
viel wird wohl auf Schulen, wie viel auf der 

Akademie, wie viel in den Candidatenjahren für 

die Uebung des Gedächtnisses gethan?
4) Derjenige, welcher seine Predigt aus dem Ge­

dächtniß hält, fühlt Angst, wenn ihm fein Ge­

dächtniß nicht alles treu liefert, er erblaßt, und 

zagt in der ganzen Predigt. — Hier wird der 
Zustand dessen, der die ersten Versuche macht, mit 
der Festigkeit des Geübtern verwechselt. Eini­
gen Anfängern geht es so, wie Hartmann sagt. 
Ader wird den Anfängern nicht alles schwer? — 

Durch fortgesetzte regelmäßige Uebung erlangt das 

Gedächtniß einen großem Umfang der Kraft.
Und wie ist nun dem zu Muthe, der seine Pre­

digt abliest, wenn sein Auge trüber wird, und 
die Kirche dunkel ist? Wollte jemand frei über 

Disr

* tzuoä 6 cui oti-umqu«, (Gedächtniß, und eine durch Kunst 
erworbene Fertigkeit, ohne schriftlichen Aufsatz, und ohne 
Memvriren gefallend reden zu können) 6etuerir, Kuic omir- 
rere oinniuv roluin 2ÜI0NUM lakorem, 2c, 6 quirl iu lirre- 
ri» vslet, 2<l lcribeullmn poliur suarleb» converrere. Orstor. 
luül'r. XI. Lap. z. pgA LKZ. «ä. liip. Vol- II.
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Disposition reden, so übereilt ihn die Gefahr der 
Geschwätzigkeit.

Wollte er hingegen die Predigt sorgfältig ausar- 
weiten, und dann sich nur die Sachen merken, so 

wird das, wo nicht mehr, doch eben so viel Mühe 

und Zeit kosten.
L) Die Haltung einer Predigt aus dem Gedächtnisse 

hindert die Freiheit der Action und Deklama­
tion. — Dies möchte wohl im umgekehrten Ver­
hältnisse statt finden. Denn wer auf der Kanzel zu­
gleich den Inhalt, und die Einkleidung bestimmen 

soll, wird wohl nicht Unbefangenheit genug für 

die Wahl der Action und Deklamation übrig bv 

halten.
6) Die Erfahrung zeigt, daß die frei Redenden, 

herzlicher predigten. — Auch hier zeigt sich das 

Gegentheil. Die Gewahrnehmung des Unschickli­
chen, oder des weniger Passenden, was die Ue- 
bereilung sich erlaubte, tödtet den Affect, und 
verursacht für die übrigen Theile der Predigt ein 
unangenehmes Gefühl.

7) Es sey zu befürchten, daß das beständige Memo- 

riren die Gedächtnißkraft vor der Zeit schwäche. — 

Die Erfahrung zeigt vielmehr das Gegentheil. 
Jeder gebe nur der Art, wie er memorirt, die sei­

nem individuellen Zustande angemessene Einrich, 
tung.

Abhandlung über die Schädlichkeit deS Auswendiglernen- 
der Predigten. Ein Beitrag »ur Aufklärung. Der, 
liu 1791,

Die
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Die Vortheile des Predigtmemorirens i« Tellers n. Maga­

zin für Prediger. V- 3- i -18-
^ntwoorcl op 6e Vrasze: ob der teeren van kreöicatien in 

cle publicke Werken, vooral ren plärren I-an6e, invloeü 
bebke op 6e vaarnemlnz vsn cie openbare 6o6«clienü, 
xn ob bcliklvc tle ^^aarnemin^ ffer OntllclienA natleeliZ ob 
vooi cleeliA : voiAeleeren in een 6erellck»p van Ooä,-
«lienit Vriencien oucler cie ^iubprealr: s ^ove principium 
^lbinsai-. I7yr- gk- 8-

Hie kraZice ob sxrempore kreackinz recommenffeff snä 
rke ?ropiiel7 auff ^civanraZe ob rbar mocie ob Public 
InüruÄion ni-ßeö anci supporleci b)' ^rZuinenrr cleöuceci 
kroin bcripcure -Vulkorit^, prilnirive Lxample. bikoric 
baQs, auä rke very t^arure ob rbe Office; b/ a Ller^xmau 
ob rbe Lburck ob LnZlanff. L.ouäon. 1794. 8-

§. 46.
Fortsetzung.

Thieß in s. Anleitung zur Kanzelberedsamkeit, er­
klärt sich H. izy gegen das wörtliche Memoriren. Er 

stellt den Prediger so vor, als ob alles auf sein Geheiß 

ihm zuströhmte, und Ordnung und Fülle, Licht und 
Wärme von selbst sich in ihm vereinigte. — Sollte 

dies die richtige Ansicht seyn?
§. 160. "Wende man ihm nichts dagegen ein!" 

"Wer nur den Redner zu hören verlangt, wird schwer« 
„lich durch einen studierten Vertrag befriedigt." — 
Der Sachkenner sehe über Flecken, Fehler im Ausdruck, 

Fehler im Ordnen der Gedanken hinweg. — DaS ist 
nicht der Fall; sondern der Sachkenner sowohl als der 
gemeine Mann wird durch die Bemerkung der auffallen­
den Fehler in seiner Aufmerksamkeit gestört.

§. IÜI.
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§. 161. "Der Zuhörer gewinnt bei der entgegenge­

setzten Methode nicht. Das Kirchenpublikum verlan- 
„ge nicht so wohl die strengste Ordnung im Ideengange, 
„und die genaueste Verbindung in den Rederheilen, und 
„die schärfste Bestimmtheit in den Begriffen, als viel- 

„wehr die Festhaltung seiner eigenen Aufmerksamkeit 
„durch eine gleiche Klarheit und Lebhaftigkeit des Vorr 

„trags." — Aber sind denn auch nur diese letzten 
Vorzüge Werke des Augenblicks? Das Publikum verr 
langt mehr, es verlangt, daß die Predigt in jeder 
Rücksicht als Muster gelten könne.

"In die Arbeit des Gelehrten hat sich mancher 
„Gedanke eingeschlichen, der, wie er da ansgedrückt 
„ist, dem gemeinen Zuhörer völlig fremd bleibt. Noch 
„eine solche Periode, und die erstlich angewandte Auf« 
„merksamkeit verliert sich, der Zuhörer, der sich ge- 
„täuscht findet, wird verdrießlich, zerstreut."

Aber sollten sich in die Predigt dessen, der so 
redet, wie es ihm jetzt zufällt, nicht noch mehr schier 
fe, und unbestimmte und undeutliche Sätze u.ch Aus­
drücke einmischen?

162. "Der Prediger verliert dabei." Die Be­

geisterung, mit welcher der Prediger am Schreibpulte 
fitze, werde verschwinden, wenn er stundenlang die 
Worte auswendig lerne, und nun die so mühsam sich 

gemachte Arbeit als das Werk eines Andern (?) vor- 
trage: er laufe Gefahr sich zum Heuchler zu predi­

gen. — (!!) — Allein wenn der Prediger so ist, wie 
ihn Herr Tdieß annimmt, so wird er auch die memo> 

Nrte Predigt mit Begeisterung halten.

Eräffe's pastoraltheologie. G §. 4^»
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H. 47-

Won der Declamarivn/

Auch die Predigt, die in ihrer Ausarbeitung ein 
Meisterstück wäre, würde dennoch wenig würken, wenn 
sie nicht auf die gehörige Weise vorgetragen würde. 
Zum äußern Verträge gehört vorzüglich Vollkommen­
heit der Deklamation. Die Aussprache muß daher in 
Ansehung der Stimme- und des Tons folgende 4 Ei­

genschaften haben.
i) Reinigkeit. Die Stimme darf nicht hohl, heiser, 

kreischend, krächzend, rauh, matt, zitternd, noch 
weibisch seyn. Solche Fehler der Stimme hindern 
den Eindruck der Rede.

2) Klarheit der Artikulation giebt der Rede Verständ­

lichkeit, daß der Zuhörer ohne Mühe die Sätze 

auffastcn kann. Man darf die Syllben weder vere 
schlucken, noch einzeln zuzählen, weil das erste um 
verständlich, das zweite unnatürlich ist. Man 

muß anfangen und enden, wo es der Sinn be­
fiehlt, und genau beobachten, wo die Stimme 
schweben, wo sie sinken, wo der Ton länger oder 

kürzer fortrücken soll.
z) Anmuth erfordert, daß die'Stimme Fülle, Man* 

nichfaltigkeit, Biegsamkeit, Stärke, Festigkeit 

und Weichheit habe.
Je-

* "Ich getraue mir zu behaupten, daß ein mittelmäßiger 
„Redner, der seiner Stimme jeden Ton gehen kann, alle* 
„mal mehr ausrichten wird, als der beßte, dessen Stimme 
„trocken, und zum leidenschaftlichen Ton unleukbar ist '' — 
Allgemeine Theorie der Schönen Künste von Johann Geor- 
Sulrer. Leipzig, rte Aufl. 1794. Theil 4- Seite 52»
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Jede Stimme hat zwei äußerste Grenzpunk- 

te, über welche und unter welche sie nicht kommen 
kann. Den Mittelton zwischen diesen beiden Gren­

zen muß der Redende genau sich bemerken, damit 
er sich nicht überschreit, sondern noch immer im 
Stande sey, nach dem Bedürfnisse die Stimme 

entweder steigen oder sinket» zu lassen.

Es herrsche eine gewisse Gleichheit, welche daS 
schnelle Ueberspringen von der Höhe in die Tiefe 
vermeidet.

Damit vereinige sich die nöthige Abwechselung: 

denn die Monotonie zerstöhrt allen Reitz des Vor« 

trags.

Den Athem muß man unmerklich hoblen, damit 

er sich nicht durch ein Geräusch zu sehr verrathe.

Keichen, Husten, Aussprützen der Feuchtigkeiten 

des Mundes, durch die Nase zu reden ist widerlich, 
Huis propter vocem, sagt Huinctilisn, Hase vitis 
scciclunt, liic notsncls.

Man Hute sich vor der singenden Aussprache. 

Diesen Fehler des Singens rügt Cicero an den 
Rednern aus Lycien und Carien.

4) Angemessenheit. Der Ton und die Aussprache 
muß entweder hart oder weich, stärker oder schwä­
cher, heftig oder gemäßigt, höher oder tiefer, 
langsam oder geschwind, schwebend oder abge­
brochen, fließend oder ströhmend seyn, je nach­

dem die Sache, wovon geredet wird, beschaffen 
ist. Anders spricht die Ruhe, anders die Lei«

G 4 den-
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denschaft, anders die Freude, anders die Traur 
rigkert.

§. 48»
Den der Action«

Die körperliche Beredsamkeit ist eine der schwersten 
Kunstfertigkeiten. Die Regeln, welche die Homiletik 
hierüber zu ertheilen hat, betreffen den ganzen Körper- 

Das geschehe auch hier nach Quinctilians Vorgänge.
i) Mit den Mienen drohen, bitten, flehen wir, mit 

ihnen drücken wir die Empfindungen der Hoffnung, 
der Furcht, der Freude, deö Schmerzens, der 
Ruhe und deö Affectö aus. Die Miene stimme 

mit dem Inhalte der Rede aufs genaueste, ohne 
in Affectation zu verfallen, überein.

2) Das Auge ist mannichfaltiger Bewegungen fähig. 
Auch ohne Bewegung ist es sprechend, und ein 
Spiegel der im Innern herrschenden Bewegungen.

Es darf weder starr offen, noch ganz zugeschlos­

sen, noch beständig auf einen Gegenstand geheftet 

seyn.
Z) Die Augenlieder, die gerunzelte oder geglättete 

Stirn, die Augenbraunen, und die Wangen unter­
stützen den Ausdruck des Auges in seinen mannich« 

faltigen SchaMrungen.

4) Die

* Die Mittel, die Stimme ru vervollkommen, sind: öfter- 
lautes Lesen, Recitationen in freier Luft, Gesang. Jeder, 
der Prediger werden will, sollte billig von Jugend an die 
Uebung durch Gesang benutzen. Welche Mittel Demvsthe» 
ms gebrauchte, ist bekannt.
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4) Die Lippen dürfen nicht vorwärts gestreckt, nicht 

zusammengebissen, nicht zu weit auseinander ge, 
rissen, noch die Zähne zu sehr entblößt werden. 
Unanständig ist das Lecken der Zunge. I^mbers 
isbrs, sagt Quinctilian , äeforme est.

5) Der Nacken und der Hals sey weder steif, noch 

zurückgebogen, noch vorwärts gekrümmt.
L) Das Kinn lenke sich nicht zur Brust hin.
7) Die Schultern halte man natürlich, ohne sie in 

die Höhe zu ziehen, und ohne sie zu schütteln.
8) Die Arme dürfen keine eckigte Stellung annehs 

men; auch nicht zu weit vorwärts gestreckt, oder 
in die Höhe gehoben werden.

y) Am zahlreichsten sind die Bewegungen der Hand, 
die sich dem Reichthums des Ausdrucks am genaue­
sten anschmiegen kann. Die allgemeine Regel ist, 

ihre Bewegung sey natürlich, nicht übertrieben; 
sie sey mehr der Empfindung und dem Sinne der 
Rede, als den einzelnen Wörtern angemessen. 
Man muß nicht mit der Hand jede einzelne Handr 

lung mahlen wollen.

») In Ansehung der einzelnen Theile der Hand 

lassen sich folgende Abwechselungen bemerken. 

Mit abgewandtem Daumen etwas ausdrücken 
zu wollen, ist unschicklich. Der Daumen 
kann sich an den Zeigefinger, oder an die 
sanft gekrümmten Mittelfinger anschließen, 
und deren Spitzen, oder Mitte mehr berüh­
ren. — Der Zeigefinger dehnt sich entweder, 
in einer kleinen Entfernung von den andern

G 5 Fin-
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Fingern, mehr gerade aus, oder er neigt sich 
in einer Krümmung zu den andern Fingern 
hin. — Der Mittelsinger darf nicht allein 
für sich gebraucht werden, sondern er schließt 
sich in verschiedenen Stellungen entweder an 
den Zeigefinger, oder an die übrigen Finger 

an. — Der Gold - und kleine Finger werden 
entweder nach dem Innern der Hand zusam- 
mengebogen, oder dehnen sich mit den übri­

gen Fingern in die gerade Richtung aus.
d) In Ansehung der ganzen Hand. Wenn sie 

geschlossen wird, kann sie entweder ganz, oder 
halb, oder zum Theil geschlossen, und so auch 
wieder geöffnet werden. Die geöffnete flache 

Hand kann entweder nach unten, oder nach 
oben zu gehalten werden. Da die Bewegung 
6 Theile hat, so läßt sich auch die ganze 
Hand, ohne die Kreisbewegung dazu zu recht 
mn, welche die 7te seyn würde, auf sechser, 
lei Arten bewegen. Sie darf nicht höher als 
bis in die Region des Mundes, oder aufs 
äußerste an die Stirn gehoben werden. Man 
lasse sie nicht zu tief sinken. Die Bewegung 

fängt am beßten von der linken zur rechten 
an; wenn aber das Herz oder innere Empfin­
dung angedeutet werden soll, so geht sie von 
der rechten zur linken. Sie darf nicht zu weit 
vorwärts ausgestreckt werden.

e) In Ansehung der beiden Hände. Die linke 
Hand macht seltener die Gestus allein; sie 

kömmt
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kömmt bek der Abzählung der Argumente, der 
der Verabscheuung, bei dem Wunsche, bei 

der Ermahnung und bei dem Gebete der rech­

ten zu Hülfe.
6) Ueberhaupt muß die zu große Heftigkeit, so 

so wie die Einförmigkeit vermieden werden. 
Die Hand darf weder zu lange ruhen, noch 
beständig in Bewegung seyn.

Anmerk. Was die Stellungen der einzelnen Finger 
betrifft, geht Quinctilian zu sehr ins Detail.

10) In Ansehung des Fußes ist es fehlerhaft, wenn 
manche sich auf den Zehen der Füße aufrichten, 
und dann wieder niederlaffen. In gewissen Fällen 

ist ein mäßiges Vorwärts - oder Rückwärtsschrei­
ten auf der Kanzel angemessen, daö letztere z. B. 

bei dem Ausdrucke des Erstaunens, und des Ent­
setzens. — Wenn man frei stehet, so hüte man 

sich vor den Fehlern, die Beine auszufpreiten, 
auf einem Beine zu stehen, oder mit den Füßen 
oder Knieen wackelnde Bewegungen zu machen.

n) Der ganze Alistand sowohl in der Haltung des 
Körpers, als auch in der Kleidung entferne sich 
von allem, was dem Zuhörer auffallend, oder un­

angenehm seyn könnte.

§- 49- ' V
Schriftsteller über Deklamation und Aktion.

Da auf die Güte der Deklamation und Action so 
außerordentlich viel ankömmt, so war es natürlich, 
daß die Schriftsteller diese Materien häufig bearbeiteten.

G 4 i) Phy-
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I) Physikalische Untersuchungen über die Stimme 

haben folgende Schriftsteller geliefert: Bapt. Con» 

brochius vc viüis voci8 Djb. II. Franks. 1597. — 
Jul. Casserius De vocis nustitus^uc orgmüs bistor. 
anstom. kerr. i6yi. ?. mit Kupf. — Alerten- 
no vo l» voix, der Zte Iraite in seiner Nsrinonie 
universejis — Den Doclart, Xlemoire für les cnu- 

tcs cie la voix 6e I'bomme et 6e fer stistereus tour, 

in den Xlem. öc l'Hcgäem. l^o^. 6es Sciences clo 

Paris, vom Jahr 170O. Seite 238. Ein 8upp!e- 
went dazu, ebendaselbst, vom Jahre 1706. S. 136. 
De In cistference stes ton« cle la karols et cle Ig voix 
öu cbant, par rnpport gu reeitgtiv, et par occaston 
stes exprestions cle Ig ksuii^ue ant. et lie la Uns. 

moclerns, cbendas. Seite Z80. Ein zweites 8up- 
zstement, ebendas. vom Jahr 1707. Seite 66. —' 
^lorcll b^ouv. ^fkcorie xbz'iikine ,c!c la voix. ?a- 
ris 1746. 12. — I. G. Runge, Dillcrt, 6e voce 
ejuZliue orxanis DnZci. Lat. I7ZZ. 4.

A) Allgemeine Theorie der schönen Künste, in ein­
zeln , nach alphabetischer Ordnung der Kunstwör­
ter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt 
von Johann George Sulzer 2te Auflage. Leipzig 

Vier Theile 1792- 1794. in gr. 8. Unter den Arti­
keln, Beredsamkeit, Gebehrden, Sprache, Stim­

me, und Ton.

3) Classische Schriftsteller des Alterthums über Acti­

on und Deklamation sind Oicero öe Oratore Dib.Ill. 

§9-61. und Huinctilian. Institut. Oral. Dib XI. 3. 
' - ' 3) Die



Homiletik. Dritter Abschnitt. roy
3) Die ältern Schriftsteller nennt Hallbauer in seit 

nem Nöthig. Untere, z. Klugheit erbau!, z. predi­

gen. Seite 502 - 506.

4) Hsite <ie 1'^ction lle 1'Orateur st äu 6este psr !s 

kauclieur.

Z) I^'öloguence 6u corps clans je minillere 6e ja 

c^gire ou 1'gAion llu xreälcsteur par L.'^bbe 

vinouart. karir. 1784.

6) Masons Versuch über die Elokution (im Lehrmei­

ster. 1. Th. Seite i - 36).

7) (Fordyce) Gedanken vom Aeußerlichen im Vortra» 
ge des geistlichen Redners 1784.

8) (C. F. Bahrdt) Versuch über die Beredsam­

keit. 1790.

9) Zöllners Vergleichung der Action des Predigers 
mit der des Schauspielers. Berlinische Monaths- 
schrift. Februar 178Z.

io) Ueber die Deklamation, ober den mündlichen 
Vertrag der Prose und Poesie. 1793.

ii) Anleitung zur Bildung des mündlichen Vortrags 
für geistliche und weltliche Redner, nach dem Eng­
lischen des Sheridan; mit einigen Zusätzen heraus­

gegeben von Löbel. 2 Theile. Leipzig. 1793.

12) I. I. Engels Ideen zu einer Mimik 178Z.

G 5 iz) Sche-
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iz) Schocher, soll die Rede auf immer ein dunkler 

Gesang bleiben, oder können ihre Arten, Gänge 
und Beugungen nicht anschaulich gemacht, und 
nach Art der Tonkunst gezeichnet werden? Leip­

zig i79i.

14) Bielfeld über die Deklamation. Hamburg igor.

rz) Schmiedgen über die Euphonie, oder den Wohl­

laut auf der Kanzel. Leipzig 1794.

16) Grundriß der körperlichen Beredsamkeit. Hamr 

bürg 1792.

17) Ueber die äußerliche Beredsamkeit, in den homi­

letisch-kritischen Blättern B. 1. S. 143 und folg. 

B. 3. S. 113. B. 4. S. 141- B. 6. S. 235.

18) Franke über Declamazion. 2. Th. Göttingen 

1789- 1794-

19) Gedanken über den Anstand, den Prediger auf 

der Kanzel zu beobachten haben, in selnem ganzen 
Umfange von I. Cp. Vollbeding. Leipzig 1795.

2o) Ueber die Action angehender Prediger auf der 
Kanzel, ein homiletischer Versuch (von Fr. Ch. Cur- 
des.) Wittenbcrg und Zerbst 1791. 8.

2i) Hieher gehören auch die Compendicn über die 
Homiletik. Nahmentlich, Niemeyers Homiletik, 
Pastoralwissenschaft und Liturgik. 2te Auflage 1794-

Sei-
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Seite 191 - 201. — Ammon's Anleitung zur Kan- 

1 zelberedsamkeit. Göttingen 1799. Seite 241 - 270.
(Ist vorzülich zu empfehlen) Thieß Anleitung zur 
Amtsberedsamkeit. Alton« 1801. Seite 324-330.

Anmerk. i. Diese genannten Schriften sind um desto 
mehr dem ernstlichen Studium zu empfehlen, je 
mehr die vollkommnere Ausbildung in der Action 

und Deklamation dem Prediger in allen seinen 

Amtsverrichtungen, wo er einen Vortrag zu hal­
ten hat, zu statten kömmt. Er muß vor dem Al­

tare, bei Kindtaufen, bei Trauungen, bei Eides« 
Warnungen, bei Katechisationen, am Sarge, bei 

dem Grabe Neben halten. Welche Empfehlung für 

ihn, und für die Sache, die er ausführen will, 
wenn sein ganzes AeußereS, und die angemessene 
Modulation der Stimme seine Absichten unter­
stützt? Wird, um auch dies noch hinzuzusetzen, der 

Zuspruch und der Trost, der dem Kranken ertheilt 
werden soll, die gehörige Würkung hervorbringen 

können, wenn die Mienen, das äußere Bezeigen, 

wenn der Ton der Stimme mit dem, was gesagt 
wird, im geraden Widersprüche steht?

Anmerk. 2. Die ganze Homiletik muß Gegenstand 
des ernstlichsten Studiums seyn. Denn sie ist ein 

Haupttheil dessen, was der Prediger zu leisten 
hat, und weil dir gewissenhafte Erfüllung ihrer 

For-
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Forderungen auf die Art, wie die übrigen Amts« 
Verrichtungen vollendet werden, den größten Ein­
fluß behauptet, so verdient sie mit Recht in einer 
Pastoraltheologie die erste Stelle.

Zweü
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Pastoralt heologie.

Die Katechetik 
nach ihren allgemeinen Forderungen 

betrachtet.





Zweiter Theil
der

Pastoralt heologie.

Die Katechetik
Einleitung in die Katechetik.

- 5a.
Dir Prediger ist öffentlich«- praktisch« Sieligioo<lehr«r für Sie Jugenv.

die Religion dem Menschen ein unentbehrliches 

Gut ist, und daher schon die Jugend durch sie ihre vor, 

nehmste Bildung erhalten muß: so tritt der Prediger 
in ein neues Verhältniß zu seiner Gemeine, für sie über, 
Haupt, und insbesondere für die Jugend öffentlicher 
praktischer Religionslehrer zu seyn. Die Pastoraltheo- 

logie hat daher daö Geschäft, dem Prediger die Art 

zu bestimmen, wie er diesen Zweck eines praktischen 

Unterrichts am sichersten und glücklichsten erreichen 
könne.

Personen, welche unterrichtet werven.

An dem praktischen Religionsunterrichte nehmen 

i) die Erwachsenen Theil
, ») in
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s) in den sonntägigen Katechisationen, entweder 

als Zuhörer, oder auch in einigen Gegenden als 
Antwortende.

d) Die Beichtenden, mit welchen in einigen Ge» 
genden zur Vorbereitung katechisirt wird.

c) Die Kranken, wenn sie in den Neligionskennt- 
nissen zurück blieben, und der Prediger durch 
katechetischen Unterricht ihnen zu Hülfe kom­

men muß.
«!) Die Missethäter, deren Gefängniß dazu be­

nutzt wird, durch katechetischen Unterricht ihre 
Besserung möglich zu machen.

e) Solche, die in reifern Jahren aus andern Sie« 
ligioncn zur christlichen Religion übertreten.

2) Kinder und Jünglinge
3) Schulkinder, nach allen Classen, m welche die 

Schulen abgetheilt sind.
t») Schulkinder und Confirmirte in den sonntägli­

chen Katechisationen.
c) Confirmanden, oder Katechumenen in dem so 

genannten Pfarrunterrichte,
6) Kinder aus gebildeten Ständen, denen ein be­

sonderer Unterricht in der Religion ertheilt wird.
e) Gymnasiasten, welche auf den gelehrten Schur- 

len Religionsunterricht erhalten.

H. 52.
Definition der Katechetik.

Diejenige Wissenschaft, welche den Prediger in 

den Stand setzt, den Unterricht der NeUgivn nach 
allen 
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allen diesen Beziehungen praktisch zu ertheilen, heißt 
Katechetik. Sie ist daher eine systematische Unterwei­
sung in der Kunst, vermittelst der Fragen und Antwor­
ten den Unterricht so auszuführen, daß die großen 
Zwecke der Religion (Z. 2. 3-) erreicht werden.

§- AZ." 
Zweckt der Karcchis-tion.

Da die Katechisation ein Unterricht in der Reli­
gion seyn soll, Unterricht aber es zunächst mit dem 

Verstände zu thun hat: so will die katechetische Unterre, 

düng auf Ueberzeugung des Lehrlings und Zuhörers 
hinarbeiten. Was man glauben und thun soll, muß 

man erst hinlänglich kennen.
Religion ist aber auch eine Angelegenheit des Her­

zens, die der Mensch mir Innigkeit umfassen soll. Die 
Katechisation muß daher auch dahin zielen, durch die 
rechte Richtung und Belebung der Einbildungskraft daS 
Gefühl inö Interesse zu ziehen.

Da die Religion dem Menschen Kraft geben will, 
das Gesetz der Tugend zu vollbringen: so muß die 
Katechisation so eingerichtet werden, daß die Besserung 

des Willens befördert werde.
Wetl keine Kenntniß nutzen würde, wenn sie nicht 

dem Menschen gegenwärtig bliebe, so muß die Kater 
chisation die vortheilhaftcste Einrichtung für das Ge­

dächtniß zu treffen suchen.
Die Katechisationen haben also die Bestimmung, 

vermittelst des richtig geleiteten Religionsunterrichts 
die Seelenkräfte harmonisch zu bilden, und den Vcr- 

Gräffe's pastoralkheslogie, H stand, 
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stand, die Urtheilskraft, die Vernunft, daS Gedächtniß, 

das Gefühls» und das Begehrungsvermögen durch die 
angemessene Behandlung der Religion-wahrheiten zu 

veredlen,

§- Z4-
Nothwendigkeit peS katechetischen Studiums.

Ein sorgfältiges Studium der Katechetik ist noth­

wendig :
i) in Ansehung des Predigers. Er kann ohne kate- 

chetifche Fertigkeiten das nicht leisten, was er leis 
sten soll. Aus K. Zl - Z3 erhellet, wie viel dazu 
gehöre, die Zwecke des praktischen Religionsun­
terrichts zu erreichen. Es ist daher ein thörichter 
Wahn, annehmen zu wollen, daß die Geschicklicht 

keit zu katechistren sich schon von selbst sinken 

werde.
S. meine Abhandlung, über die Nothwendigkeit, das kate- 

chetische Studium in den akademischen Jahren ernstlich 
zu treiben, in meinem Kat. Journale. Jahrg. 6. Heft l. 
Seite i. fol.
Ohne katechetische Uebung weiß der Prediger 

nicht genau, ob er populär redet.
Auch die Prüfungen, die er z. B. mit den zur 

Beeidigung vorzubereitenden anzustellen hat, kann 
er ohne katechetische Bildung nicht zweckmäßig 

anftellen.
2) In Ansehung der Jugend. Der größte Theil der 

Nation erhält durch Schul - und Religion--Unters 
richt seine einzige. Aufklärung und Bildung. — 

Da unser Zeitalter zur Gleichgültigkeit in der Re­

ligion 
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ligion und zur Irreligiösität sich hinneigt, so muß 
diesem verderblichen Strvhme durch eine größere 
Vervollkommnung des katechetiscken Unterrichts 

entgegen gearbeitet werden. Man hat schon längst 

an Missethätern die Bemerkung gemacht, daß die 
Hauptursache ihrer Verwilderung in der Vernach, 
lässigung des Religionsunterrichts lag.

§- 55.
Hauptthcil« der Kattchcrik.

Die Katechetik ist (Z. 52. 53.) ein wissenschaftlicher 

oder ein systematischer Inbegriff der Regeln, wie ver­

mittelst einer rechten Behandlung der Religionswahr­
heiten der ganze Mensch für seine Bestimmung gebildet 
werde. Da also auf den Menschen gewürkt werden 
soll, dieser Unterricht aber nur in so fern würksam 
seyn kann, als er dem Gemüthsvermögen des Menschen 

angemessen ist; so muß die Katechetik so viele Haupt- 
theile haben, so viel Grundvermögen in der Seele vor­
handen sind.

Fehlerhaft wäre die Einteilung nach den Verschie, 

denheiten der Lehrgegenstände, z. B. der RechtHlehre, 

der Pflichten, und der Religionslehre. Denn bei jeder 
dieser Abtheilungen kehrten doch immer dieselben Auf­
gaben wieder zurück, wie muß man verfahren, um den 
Verstand zu überzeugen? wie, um das Gefühl zu 
beleben? wie, um den Willen zu bessern? Die Kate- 

chetik hat daher 3 Haupttheile, nach welchen sie ih­

re Regeln vortragt, nehmlich in Ansehung des Er-
H 2 kennt, 
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kenntniß - des Gefühls - und des Degehrungsverm-, 

gens. .*

§. z6.
Wissenschaftlicher Character der Katech«tif.

Da die Katechetik (§. 52.) eine systematische Anwei­
sung seyn soll, so hat sie folgende Verbindlichkeiten zu 

erfüllen:
i) feste Principien ihres Verfahrens zum Grunde 

zu legen, Principien, die so gewiß sind, so gewiß 
unsre Gemüthsvermögen bestimmte Grundbeschaf- 

fenheiten haben;
2) aus diesen Principien Regeln abzuleiten, die für 

jede Katechisation gelten;

z) das vollständig, und mit Ordnung zu thun; 

und endlich
4) das wie bestimmt zu bezeichnen, auf welche 

Weise jede abgeleitete Regel beobachtet werden 

müsse.

§. 57»
Geschichte und Litteratur der Katechetik.

In Ansehung der Geschichte und Litteratur verweise 

ich auf meinen Kurzen Abriß der Geschichte der Kate­
chetik,

* Zu Ansehung der Rhetorik kam schon Cicero auf den nehm, 
lichen Gedanken. Omni, iZilur rer emntem Kader naturmn 
smd!Aen6i, «te ^uaeri er liisceprari poreü, 6ve in iussni- 
ri, consulrarionidu, «tisceptarur, Lve in ii, cau6,, ia 
civirare er in torevss ciilceptauone versanrur; e/?

7to» a/«t a<i vrm rr/eratttk.
ve Orurcire I.ib. m. 0. -9.
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chetik, in meinem Grundrisse der allgemeinen Katechetik. 
Göttingen 1796. Seite 267-424; und was die neuern 
Zeiten betrifft, auf mein katechetisches Journal, wel, 
ches ich schneller als bisher fortsetzen werde, wenn die 
Hinderungen meiner vielfachen Amts > Verhältnisse eS 

mir gestatten werden.
Ueber die neuere Litteratur sehe man das vortreff- 

liche Jenaische kcpcrtorium, oder wie es nachher in der 
zu Weimar gedruckten Fortsetzung h» )- Systematisches 
Verzeichniß der in der theolog. Litteratur herausgekom- 
meuen Schriften, unter der Rubrik^ Katechetik.
P. H. Schuler's Geschichte des katechetischen Religions­

unterrichts unter den Protestanten gr. 8- Halle 1802.

In den frühern Zeiten verwechselte man Reden an 
Kinder mit Katechisationen. Auch seit den Zeiten der 
Reformation bestand der katechetische Unterricht bloß 
darin, daß die Kinder den Katechismus auswendig 
lernen und hersagen mußten. Erst im i8ten Jahrhun­
derte fieng man, seitdem durch Basedow die Aufmerk­
samkeit auf die Verbesserung des Schulwesens gerich­
tet, und von dem Herrn von Rochow auf den Volksun­
terricht geleitet worden war, ernstlicher an, den katrche- 
tischen Unterricht methodischer zu behandeln.

Inzwischen waren die meisten katechetischen Anwei­

sungen mehr rhapsodische Zusammenstellungen von Rer 
geln, als wissenschaftliche Anweisungen; theils schwebt 

ten sie auf der Oberfläche; theils betrachteten sie nicht 
alle Theile, auf welche die Katechetik Rücksicht nehmen 

muß, indem sie z. B. die ästhetischen Vollkommenheiten 
aus der Acht ließen; theils gaben sie nur Regeln an,

Hz ohne 
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ohne mit Bestimmtheit die Art anzugeben, wie denn 

die Regeln befolgt werden müßten. So ist es ein leich* 
tes, die Regel zn ertheilen , frage bestimmt: aber die 
Hauptschwierigkeir ist, zu zeigen, wie man es machen 
müsse, damit die Fragen nun auch wirklich Bestimmt­
heit erkalten.

Diesen Mängeln habe ich in meinen katechetischen 
Schriften besonders in meinem Vollständigen Lehrbuche 

der allgemeinen Arßechetik. Göttingen. Z Bände gr. 8. 

1795- 1797- 1799 abzuhelfen, und die Katechetik dem
56 angedeuteten Ideale naher zu bringen gesucht.

Die Ratechisationen machen ein Feld aus, wel­
ches die Deutschen fast einzig bearbeitet haben. Andere 
Nationen haben zwar Katechismen in Frage und Ant­
wort abgefaßt, aber keine eigentlichen Katechisationen, 

die bei uns eine Frucht der Aufmerksamkeit sind, welche 
man dem öffentlichen Schulwesen geschenkt hat. Um 
die katechetischen Regeln in ihrer eigentlichen Gestalt 
zu zeigen, habe ich nicht allein jeder Regel in meinen 

Lehrbüchern eine Anwendung beigefügt, sondern auch 

Katechisationen geschrieb - , in welchen jeder Begriff 
und jeder Satz in einer p^ulären Sprache abgelockt 

ist- -
Ausführliche Katechisationen über den Hanöverischen 

Landeskatechismus, von v. I. Fr, Ch. Gräffe. sThei, 

le. Göttingen I8oi. 1802. gr. 8.

Der
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K at e ch e t ik 
erster Haupttheil, 

enthaltend die Regeln, die sich auf 
die ursprüngliche Beschaffenheit des 

Erkenntnißvermögens gründen.

Erster Abschnitt.
Regeln in Beziehung auf die Sinn­

lichkeit.

58.
Box dtr anschau«n»tn Erkenntniß überhaupt.

Unter den Gemüthsvermögen ist das Erkenntnißver­

mögen das erste, ohne welches die Cultur der übrigen 
Vermögen sich nicht einmal denken läßt.

Das Erkenntnisvermögen fasset aber mehrere Kräf­
te und Operationen der Seele in sich, deren Würkung 
zusammengenommen das leistet, was wir Erkenntniß 

nennen.
Wenn man von anschauender Erkenntniß redet, 

(wieLieberkühn in seinem Buche von der anschauenden Err 
kenntniß), so versteht man darunter eine solche Art von

H 4 Vor-
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Vorstellungen, nack) welcher es uns eben so ist, alSvb 
wir die Sachen, von welchen geredet wird, in vollem 
Lichte des Tages selbst gesehen hätten.

Es ist notbwendig, auf die Mittel genauer zu ach- 
ten, durch welche wir den Vorstellungen unsrer Kate, 
chumenen diese Vorzüge mittheilen können.

Von dtr Neceptivität, ovtr Sinnlichkeit des Erkenntnißvermögens.

Wir kennen weder das Innere der Dinge, noch 
ihre Kräfte, die sich uns erst durch ihre Würkungen 
offenbaren müssen. Sonne, Feuer, Wasser, Eis, Sal­
ze u. s. f. würden uns gar nicht bekannt seyn, wenn 
wir nicht mit ihnen, in einer solchen Verbindung ständen, 
daß durch sie gewisse bestimmte Veränderungen in uns 
hervorgebracht würden.

Das erste, was durch den Reitz, Stoß, oder Ein­
druck dieses Zusammenhangs in uns entsteht, ist die 
Empfindung, d. h. die Vorstellung, die sich unmit­

telbar auf uns selbst bezieht, z. B. Schmerz, Wohl, 

schmack der Speisen, Erwärmung des Feuers, An­
nehmlichkeit des gehörten Gesangs, Eindruck des Bli­

tzes u. s. f.
Diese Empfindungen haben ihr bestimmtes Maas, 

bei welchem wir uns leidend verhalten. Es hängt nicht 
von uns ab, ob wir bei offenem Auge den Eindruck, 

den der Blitz macht, annehmen wollen, oder nicht.
Mit demselben Eindrücke, dessen Folge Empfind 

düng war, verbindet sich aber noch eine zweite Verän­
derung , wenn wir nehmlich die empfangenen Eindrücke 

nicht 
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nicht bloß auf uns (wie in der Enipfinbungs sondern auch 
auf ein Etwas außer unsrer Vorstellung, auf ein Object, 

unmittelbar beziehen. Diese in uns befindliche, durch 
Eindrücke veranlaßte Vorstellung heißt Anschauung. 
Sie ist nehmlich Vorstellung, die sich unmittelbar auf 

einen Gegenstand bezieht. Unsere Erkenntniß der 
Sonne, des Lichts, der Wärme, des Bittern, beS 
Süßen, des Zuckers, des Honigs, des Gesangs, de- 
Vanms , des Wassers ist zuerst Anschauung.

Wir bleiben z. B. bei dem Zusammenhänge, web 

chen ein Baum mit uns hat, nicht bei den Eindrücken 

stehen, deren Verhältniß bloß subjectiv ist, sondern wir 

schreiben dies, was in uns vorgeht, als Würkung einem 
Gegenstände außer uns, dem Baume zu. Unsere Vor­
stellung bezieht sich nun unmittelbar auf einen Gegen­

stand , und ist also Anschauung.
Die Neceptivität oder die Sinnlichkeit ist daher 

das Vermögen, durch die Art, wie wir afficirt wer­
den , zu Anschauungen zn gelangen.

§. 60.

Empfindungen und Anschauungen sind das erste in unsrer Erkennt»,-.

Mit Empfindungen und Anschauungen hebt sich 

alle unsre Erkenntniß an.

Lonnet, Lfi»/ snnl/ri^ue tur I«, siicullör 6e Nsme, sieht lNt 
l'oine tixieine der Sammlung seiner Schriften, veuvr«, 
li luüoire naturelle er (ie In kkllolopkle 6e Llrarlei Lon- 
ner. Keuckscel. 1782- 4.

Erfahrungen und Untersuchungen über den Mensche« vs« 
' Kar! Franz vou Jrwing. 4 Bande. 8- 2te Ausgabe 1777.

H § I77Y- 
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i?79 178-^-Man lese besonders den ersten Band. — 
KantS Crit. d. reinen Vernunft, vorn »n der Einleitung.

Empfindungen und Anschauungen liefern den Stoff 

für die Bearbeitung der übrigen Seelenkräfte.
Wir kennen Dinge und Gegenstände nur in so fern, 

als wir l) von ihnen afficirt wurden, 2) oder ähnliche 
oder 3) analoge Anschauungen hatten. Wo dies man­

gelt, fehlt es unsern Vorstellungen an Inhalt, GewiA 

heit und Faßlichkeit.

§. 6l.
Formt» der Sinnlichkeit.

Alles, was uns afficirt, afficirt uns ohne Ausr 

Nahme im Raume und in der Zeit.

Prüfung der Aantischen Critik der reinen Vernunft. Von 
Johann Schulz. Königsberg r Tb. 8- L78Y. »7Y2.

Versuch einer moralischen Anwendung des Gesetzes der 
Stetigkeit. Ein Beitrag znr Pastoral, Homiletik, Ka- 
techetik, Pädagogik und natürlichen Theologie von 
I. F. C> Gräffe. Celle rgor.

Da Raum und Zeit sich durchaus von allen übrigen 
Gegenständen unterscheiden, und da dasjenige, wor- 
m sich alles ordnet, von demjenigen unterschieden seyn 
muß, was sich darin ordnet, so bleibt nur diese Folge, 

rumg übrig, daß Raum und Zeit die Formen unserer 
Sinnlichkeit sind, d. h. die ursprünglichen Arten und 

Meisen ausdrücken, an welche unser Vermögen, aff" 
crrt zu werden, gebunden ist.

62.
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§. Ü2. -

Nittur der Versinnlichungsmethvde.

Daraus ergiebt sich die Natur der Versinnlü 
chungsmethode, oder was es heiße, einem Kinde und 
einem Erwachsenen anschauende Erkenntniß mittheilen. 

Die allgemeine Regel ist: Nimm zu demjenigen, worü­

ber du deinen Katechumenen belehren willst, etwas auS 
Raum und Zeit. Will man z. B. den Lehrling so weit 
bringen, daß er den Begriff, Seelenkräfte, mit Klar, 
heit und Lebhaftigkeit auffaßt, so muß man die An­

schauungen, auf die sich der Begriff Kraft bezieht, 

und die (nach §. 60.) den Stoff Hergaben, dazu ge­

brauchen. Man rede also davon, was wir mit unsrer 
Hand, und mit unserm Arme anwenden, wenn wir 
etwas schwereres heben und tragen. Dahin gehört 

ferner die Kraftanwendung im Stehen, Gehen, Wer­
fen u. s. f. Von hieraus schreitet man zur Sehkraft 
des Auges u. s. f. Dann schließt sich leicht hieran die 
Vorstellung von Denkkraft, Urteilskraft, und von 
Seelenkräften überhaupt. Beobachtet man diesen Weg 

nicht, so bleibt der Ausdruck, Kraft, den Katechumenen 

ein leeres Wort, ohne Inhalt und Klarheit. So Muß 
man bei allen Vorstellungen, Begriffen, Sätzen und 

Urtheilen verfahren, über die der Katechumen noch 
keinen hinlänglichen Unterricht empfangen hatte. Rech, 
ter Gebrauch der Anschauungen macht also die Grund­
lage des katechetischen Unterrichts auS.

Schon Rousseau empfand die Nothwendigkeit die­

ses Verfahrens. Sein ganzer Emil hat die Tendenz zu 

zet-
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zeigen, daß man durch Objecte lehren und erziehen 
müsse.

61.
Specielle Regel» der Versinnlichungsmethore.

i) Man muß die Anschauungen, die einem Begriffe 
zum Grunde liegen, selbst veranstalten. — Am 
vollständigsten läßt sich dies in der Erziehung be­

werkstelligen. Aber auch in Katechisationen hat 

diese Regel öftere Anwendung.

Z. B. Veränderung. Was hast du mir jetzt auf meine 
Frage gegebew?. Eine Antwort. — Wer hat jetzt ge­
redet und geantwortet? Ich. — Als ich vorher ein an­
deres Kind fragte, was mußtes du und die übrigen Kin­
der? Stille schweigen. — Welche Regel haben wir 
nehmlich in dieser Stunde festgesetzt? Nur das Kind 
darf antworten, welches befragt wird. — Welse Regel 
wird immer unter uns beobachtet? daß nur das befragte 
Kind antworten darf. — Welche Rege! haben wir nicht 
verändert? diese Regel u. s. f. — Was nun in dem 
vorigen Zustande so bleibt, so wie es vorhin war, was 
kann ich von dem nicht sagen? daß es sich verändert 
lMe — Was also anders wird, was nicht so bleibt, 
wie es ist oder war, was sage ich von dem? daß eS sich 
verändert. — Was ist also eine Veränderung? — 
Wofür müsset ihr also auch Reden und Schweigen hal, 
tcn? —

Ferner. Ich sehe, daß ihr jetzt weit aufmerksamer seyd. 
Was wäret ihr vorher nicht? So aufmerksam. — Wer 
nun vorher zerstreut, gedankenlos war, aber nun auf­
merksam wird, was ist mit dem vorgegangen? Eine 
Veränderung. — Ja wohl eine Veränderung, und 

zwar
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zwar eine wichtige nützliche Veränderung. Warum sage 
ich, daß ich jetzt ander- finde? — Was ist also eine 
Veränderung?

Ferner. Als wir unsere Stunde anfiengen, wie war da der 
Himmel? Hell und klar — Was sehet ihr, was wird 
der Himmel jetzt ? Dunkel und trübe. >— Warum sage 
ich mit Recht, daß sich der Himmel verändert hat? — 
Was ist also eine Veränderung? —

2) Um so viel Anschauungen herbeizuführen, als nur 
in der Gegenwart liegen, so beobachte man alles, 
was uns umgiebt, jeden einzelnen Umstand der 
Zeit, des Orts, der Personen und, der Sachen, 

und man wird eine große Menge dessen finden, 

was zu wörtlichen Anschauungen der Gegenwart 
benutzt werden kann.

Z. B. der feste Bvdeu, auf dem wir stehen, kann zu der 
Lehre, daß wir in unsern Hoffnungen eines festen Grün» 
des bedürfen, benutzt werden. — Die Höhe des Ge, 
wölbe-, welche unsre Hand nicht erreichen kann, giebt 
eine bequehme Versinnlichung für die Lehre, daß wir 
mit unserm Verstände nicht alles erreichen können. — 
Die Luft, die uns umgiebt, die wir nicht ergreifen, 
nicht binden, nicht verwunden können, die, ohugeachtet 
sie uus ein Nichts zu seyn scheint, dennoch mit ihrer 
Kraft Bäume zerbricht, und Häuser niederstürzt, bietet 
die lehrreichsten Versinnlichuugen für die unsichtbare, 
und doch so würksame Kraft der Seele dar. Wie viel 
Anschauungen lasse» sich nicht vom Haupte, vom Ange, 
von den Gliedern, von dem Körper überhaupt, von der 
Bekleidung, von dem Gewände u. s- f. hernrhmen?

3) Man muß die Anschauungen benutzen, die der 

Katechumen gehabt hat.

Wenn
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Wenn die Kinder zu dem Religionsunterrichte 
des Predigers kommen, so haben sie schon, sollten 
sie auch nur erst das 6te Jahr erreichen, den­

noch einen großen Reichthum von Anschauungen 
aufgesammelt, weil die wohlthätige Einrichtung 
der Natur schon dafür gesorgt hat, daß kein 

Mensch leben kann, ohne nicht in jedem Theile 
seines Daseyns mit einem steten Zuflüsse der Am 

schaumigen bereichert zu werden.
,) Jeder Katechumen besitzt einen Vorrath von 

Anschauungen, die wegen des physischen Zu­
sammenhangs mit der menschlichen Natur bei 
jedem vorhanden sind. Jeder kennt durch eig» 

nes afficirt werden die Sonne, den Mond, 

die Sterne, den Himmel, die Luft, das Was­
ser, den Regen, die Nasse, die Wärme, den 
Frühling, die Erde, Berge, Thäler, Quellen, 
verschiedene Metalle u. s. f. — Welch eine 

Menge von sinnlichen Vorstellungen, die der 

Katechumen schon hat! Ohne den Katechume- 

nen zu kennen, kann man mit Gewißheit an­
nehmen, daß er diese Classe von Anschauungen 

in sich aufbewahrt.
d) Anschauungen, die aus den häuslichen und 

bürgerlichen Verhältnissen von selbst entsprin­

gen, kann man eben so bei jedem Katechu- 
mencn voraussetzen. Jeder hat die Vorstellun­
gen, Haus, Dach, Nachbar, Eltern, Kin­
der, Geschwister, Vater, Mutter, Söhne, 
Töchter, Obrigkeit, Recht, Strafe, Lob, 

La-
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Tadel, Wache, Schutz, Dorf, Stadt, 

u. s. f.
c) Viele Anschauungen sind nur individuell. 

Sie waren nur Folgen besonderer Begebenhei­
ten, und Auftritte. Nicht alle Kinder kennen 
ein Testament, einen Compaß, ein Schiff, 

eine Bibliothek. Um diese für die Versinnli- 
chung des Unterrichts benutzen zu können, muß 
man erst eine genauere Bekanntschaft mit den 
Eigenthümlichkeiten des Lehrlings sich erwor­

ben haben.

I. B- den Begriff Verhältniß kann ich nach der Classe
2. aus den Beziehungen der Sonne, der Wolken, der 
Feuchtigkeiten, der Luft und ihren Einflüssen auf die 
Erde anschaulich machen; nach der Classe l>. dienen 
dazu die Verbindungen der Eltern und Kinder, der 
Herrschaften und Dienflbotben; nach der Classe c. würde 
dieser Begriff verstnnlicht, wenn der Katechumen schon 
eine Seereise gethan hätte, und er nun auf die Bezie­
hung hingewiesen würde, welche zwischen dem Steuer­
manne, und den übrigen Mitgliedern des Schiffes statt 
findet.

§- 64.
Foelsthlmg ver speciellen Regeln.

4) Man ergänze den Mangel einer Anschauung durch 
das Hülfsmittel einer Erzählung, Geschichte, 
oder Vergleichung.

Hierher gehören auch Fabeln, Parabeln, und 
Analogieen. Die Erzählung, die man gebrauchen 

will, muß so beschaffen seyn, daß sie die ästheti­

schen 
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schen Forderungen befriedigt. Wählt man eine 
erdichtete Geschichte, jo sey sie dem Zwecke ange­
messen. Am beßten ists, die wirkliche Geschichte, 
und besonders die biblische, zu benutzen.

Z. B- Um den Satz, daß die Vorsehung die Gedanken der 
Menschen leitet, recht anschaulich zu mache«, nehme 
mau 2 Sam. xvu. i -14. oder Matth. u. r - 12. 
Durch das Hülfsmittel der Geschichte sehen die Kinder 
gleichsam vor ihren Augen dasjenige werden und sich 
entwickeln, was sie entweder gar nicht erleben, oder 
wozu eine Reihe von zo oder 50 Jahren gehören wür­
de, wenn sie es aus eigener Erfahrung kennen sollten.

5) Aus dem unermeßlichen Reiche der Anschauungen 
wähle man diejenigen, welche dem Individuellen 

Zustande der Katechumenen proportionirt sind.

9- B- daß Furcht eine mit Unruhe und Schmerz verbundene 
Erwartung- eines Uebels sey, läßt sich bei dem Katechu- 
meuen, der selbst einen Sturm erlebt hatte, am ein* 
dringendsten aus der Gefahr des Schiffbruchs erklären. 
Alle Bestandtheile der Begriffe, Furcht, Uebel, Erwar­
tung, Unruhe, Angst, daß die Furcht desto größer ist, 
je gewisser das Uebel sich nähert, daß ein Mensch, der 
von Furcht gequählt wird, nicht glückseelig seyn könne, 
u. s. w. werden und müssen durch eine solche Auswahl 
der Anschauungen in dem vollesten Lichte der Klarheit 
da stehen.

6) Verweile bei der ausgehobenen Anschauung so 
lange, bis die Absicht, die sie nöthig machte, er­

reicht ist.
Man muß also die Natur) nachahmen, wie sie 

verfährt, wenn sie uns Anschauungen zuführt.

Nichts
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Nichts steht einzeln da, sondern wird durch Ver­
bindungen mannichfaltiger Art fest gehalten.

Man bringe daher die einzelnen Theile vorS 
Auge, und hebe besonders die Haupttheile für die 

genauere Beachtung aus.
B. bei der Anschauung des Sturms in der zten Num­
mer, rede der Lehrer von den Wellen, wie sie sich in 
die Höhe hoben, welche Blasse auf dem Gesichte der 
Seehfabrer sich zeigte, was sie thaten, wie sie schrie­
en u. s. f.
Wie lange wir die Aufmerksamkeit des Katechu- 

menen auf die einzelnen Theile des Mannichfalti- 

gen hinheften sollen, wird einzig durch das Be­
dürfniß bestimmt.

7) Man muß bei dieser Behandlung der Anschauun­
gen alles Platte, und Niedrige sorgfältig vermei­

den. Diese Regel ist um desto mehr zu beherzigen, 
je leichter es ist, daß Ketecheten in diesen Fehler 
fallen können.

Anmerk. Dies alles thun, was die Paragraphen 62-63. 

vorschreiben, heißt, für die anschauende Erkennt­

niß sorgen, und den Unterricht versinnlichen.

Gräffe's pastoraltheologie. Der
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Der '

Katechetik 

erster Haupttheil.

Zweiter Abschnitt.
Regeln, welche sich auf den Verstand 

beziehen.

§. 65.
Wom Wcrstanve übrrhaup:.

Minder sollen nicht mechanisch ihrem Lehrer das Ge­

hörte nachsagen, sondern mit eigner Ueberzeugung die 
Religionswahrheiten aufnehmen. Röm. XII. i. 2. (-.071-

— L/e 70 —) Jede Kate-
chisation hat es also nothwendiger Weise mit dem Ver­

stände zu thun.

Daß der Verstand zur Spontaneität gehöre, siehet 
man aus den Urtheilen, die nicht mit einem Gegen­
stände zugleich mit gegeben werden, sondern die jeder 
durch eigene Kraftanwendung hervorbringt. Der Ver­
stand ist daher das Vermögen der Begriffe und Urtheile, 

oder wenn man die Urtheilskraft besonders betrachtet, 
so ist der Verstand das Vermögen der Begriffe.

§. 66.
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§. 6S.
Natur des Verstandes.

Wenn man die Urtheile genauer betrachtet, so 
findet man, daß sie es sämmtlich mit der Herv^rbrin? 

gung einer Einheit zu thun baden. Die verneinenden 
Urtheile, der Stein ist nicht schwer, enthalten kei­

nen Einwurf, weil doch vorher die beiden Borstet 
!ungen Stein und schwer in ihrer Beziehung auf ein­
ander gedacht seyn müssen, und weil jede Vernei­
nung das Entgegengesetzt mit dem Subjecte verbindet.

Der Verstand verbindet das Mannichfaltige einer 

Anschauung in eine objective Einheit. Das eigentliche 

Wesen des Verstandes bestehet überhaupt in der Thai 
tigkeit zu verbinden. Weil jedes Verbinden eine Eins 
heit oder eine Regel voraussetzt, nach welcher das 
Mannichfaltige verbunden wird, so nnzß auch der Ver­
stand seine Einheiten, oder seine Grundgesetze haben, 

nach welchen er das gegebene Mannichfaltige ver­
bindet.

§. 67.
Formen des Verstandes.

Weil wir die ursprünglichen Arten und Weisen, 

die durch die Natur eines Vermögens bestimmt sind. 

Formen nennen, (§. 61.) so sagen wir auch vom Ver­
stände, daß er seine Formen habe. Diese bestehen in 

den Kategorien. Die Kategorien sind nehmlich die urr 
sprünglichen durch die Natur unsrer Spontaneität be­

stimmten Handlungsweisen, nach welchen der Verstand 
das Geschäft seines VerbindenS vollbringt.

I s Nun
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Nun läßt sich das Denken nicht anders vornehmen, 

als nur so, daß die Quantität, die Qualität, das 
. Verhältniß des Mannichfaltigen unter sich (Relation), 

und das Verhältniß desselben zum erkennenden Sub­
jecte (Modalität) in Erwegung gezogen wird.

Nach der Quantität entsteht Einheit, Vielheit, All­

heit.
Nach der Qualität, Realität, Negation, Limitation.

Nach der Relation, Substanz und Accidenz, Ursache 

' und Würkung, Wechfelwürkung.
Nach der Modalität, Möglichkeit, Daseyn, Noth­

wendigkeit , mit ihren Oorrelutis.

Erläuterung. Die Anschauung eines Baums liefert die- 
Mannichfaltige in Raum und Zeit: Stamm, Rinde, 
Zweige, Aeste, Blätter, Knospen, Schale, Blüthe», 
Früchte, Wurzeln. — Dies Mannigfaltige kann ich 
-so zusammennehmen, daß ich Einheit, oder Vielheit 
oder Allheit hervorbringe. Ich kann nehmlich die Ein­
heit in ein Blatt setzen, und so ein Blatt zum Gegen­
stände des Denkens wählen. Dann hätte ich viele Blät­
ter, und alle zusammen genommen machen das Ganze- 
Ich kann aber auch diese Operation an den Zweigen, 
Früchten u. s. f., oder an dem Baume vornehmen, 
und dann wäre der ganze Boum nur Eins. —

Ich kann aber auch das Mannichfaltige des Baums nach 
der Qualität so zusammenfassen, daß ich auf die Be­
schaffenheiten sehe, mit welchen er meiper Empfindung 
correspondirt, z. B- der Baum duftet, er duftet nicht. 
Das nehmliche Mannichfaltige des Baumes, welche- 
dasselbe bleibt, kann ick nach der Relation so mit mei­
nem Denken bearbeiten, daß ich den ganzen Baum al- 
»ine Substanz, die Eigenschaften an sich hat, betrachte;

der 
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der Bau« ist alt, er ist grün; oder daß ich frage, wo» 
her entstand er, was würkt er; oder, wie die Wurzeln 
auf die Blätter, und diefe wieder auf den Baum zu, 
rückwürken.

Eben dasselbige Mannichfaltige kann ich wieder so zufam, 
rnenfassen, daß die Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwen, 
Ligkeit u s. f. die Einheit wird, nach welcher die Au» 
sammenfassung geschieht. "

Alles Denken ohne Ausnahme, d. h. alles Verbin« 
den des Mannichfaltigrn, geschieht nach diesen Grund­
einheiten , oder nach diesen ursprünglichen Arten und 

Weisen des Zusammenfassens.

§. 68.
Natur deS Begriffs.

Da der Begriff eine Würkung des Verstandes ist, 
indem der Verstand nur in Begriffen und Urtheilen den­

ken kann; so erhellet daraus die Natur, oder das eir 

gentliche Wesen des Begriffs. Der Begriff ist nehmlich 
die Zusammenfassung des Mannichfaltige» in eine ob- 
jeceive Einheit. Die Einheit der Handlung, mit 

welcher wir das Zusammenfassen vollziehen, allein und 

besonders vorgestellt, ist der Begriff.
A. B. das Mannichfaltige eines Baums lassen wir in Ein- 

zusammenfalleu, und begreifen es in Eins, sind uns der 
Zusammenfassung, also der Einheit der Handlung be» 
wußt, und nennen das Verbundene einen Baum.

Populär ausgedrückt, haben wir von einer Sache 
dann einen Begriff, wenn wir ihre Theile, Beschaffen» 
Heiken, Eigenschaften, Ursachen, Würkungen, und die 
Beziehungen, in welchen sie zur Möglichkeit, Würk- 

lichkeit und Nothwendigkeit steht, angeben können.

I 3 In
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In der Anschauung fließt Gegenstand, und Vorr 

stellung des Gegenstandes gemischt in einander: im 
Begriffe hingegen sind wir uns des Mannichfaltigen, 
und der Einheit der Handlung, mit welcher wir das 
ÄHannichfaltige verbinden, und einem von unsrer Vorstel» 
lung verschiedenem Etwas beilegen, besonders bewußt.

' §. 6y.
Allgemein« Regel, Begriffe hervorzubringen.

Weil die Katechumenen selbst denken sollen, so muß 
der Katechet den Unterricht so abfassen, daß sie in sich 
selbst Begriffe erzeugen. Die Art, wie dies erhalten 
wird, ergicbt sich aus den Paragraphen 6Z-68. Die 
allgemeine auf alle Arten der Begriffe anwendbare Re­
gel schreibt folgendes vor.

i) Man muß das Mannichfaltige, was jeder Be­
griff hat, dem Katechumenen vorhalten.

2) Man muß dabei so verfahren, daß die successive 
Apprehension, die ein Werk der Einbildungskraft 
ist, befördert wird.

I) Man muß den Katechumenen so leiten, daß er 

die Funktion des Zusammenfassens vollzieht, und 
sich der Einheit dieser Handlung besonders be­

wußt ist.

§- 70-
Speciell« Regeln, empirische Begriffe h«rvorjubring«n, durch SynthesiS.

Die §. 6y. angegebene Regel gilt allgemein. Ihre 
specielle Anwendung hängt von der Art des Mannich» 
faltigen ab, welches der jedesmalige Begriff zusam- 

menfaßt.
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i) Jedes Individuum, (z. B. Baum, Adler, 

Lamm) jst eiii aus integrirenden Theilen bestehen­
des Quantum. Diese Theile läßt man successive 

apprehendiren, und dann in eine objective Einheit 

zusammenfassen.
2) Das Mannichfaltige des Begriffs einer Eigen» 

schüft, (z. B. schwer) besteht in der verschiedenen 
Art und Weise, wie Gegenstände uns afi'cirten. 
Wir trugen Holz, Steine, und andere Massen. 
Der Eindruck, den diese Gegenstände auf unsre 
Hand oder Schulter machten, die Mühe, die uns 

das Heben und Tragen verursachte, der Wider, 
stand, und die Kraftanwendung, um den Wider­

stand zu überwinden, machen das Mannichfaltige 
bei diesem Begriffe aus. Dies nenne man, lasse 

es einzeln und successive apprehendiren, und dann 
die Function der Einheit vornehmen.

Z) Abgezogene oder abstrakte Begriffe haben es mit 
einem aus einem verbundenen Vielen herauögenom- 
menen Theile zu thun. Die willkührliche Beach, 
tung macht die abgezogenen Begriffe möglich. 

Wenn ich mir von einem Pferde seine Farbe beson» 
ders vorstelle, so ist es ein abgesonderter Begriff. * 
Bemerkung des Gegenstandes, und seines ent­

haltenen Vielen, Beachtung des herausgenomme, 
nen Einen, und dessen Verschiedenheiten machen 

das Mannichfaltige aus, welches nach 6y. der 
handelt werden muß.

4) All-

k Mtners phikof. Aphorismen. Theil, i. 179z. Seite S78-

I 4
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4) Allgemeine oder discursive Begriffe enthalten das 

mehreren Dingen Gemeinsame. Dahin gehören die 
Begriffe von Arten und Geschlechtern, z. B. Vo­
gel, Thier, Europäer, Mensch. Bei den Be­
griffen von einer Art, machen die Jndividua, 
und bei den Begriffen von einem Geschlechte ma­
chen die Arten das Mannichfaltige aus, welches 

ebenfalls nach §. 69. zu behandeln ist.

Anmerk. Beispiele der Behandlung sehe man in meü 

nen ausführlichen Katechisationen über den Han- 
növer. Landeokatechismus Theil. 1. 1802. dritte 
Katechisation.

§. 7r.
Specielle Regeln, empirische Begriffe durch AnalysiS hervvrzubringen.

Die Katechumenen haben schon viele Vorstellungen, 
in welchen das Mannichfaltige gleichsam eingewickelt 
liegt. So kennt jedes Kind Schmerz, Vergnügen, 
Ruhe, Thätigkeit, Veränderung, Hoffnung u. s. f. 
Weil aber das einzelne Mannichfaltige nicht zur Apper- 
ception kam, so bedarf es hier der Analysts, oder der 

Zergliederung.
i) Man führe den Katechumenen auf den Zustand, 

die Empfindung und Affieirung, wo er schon das 
' zu einem Begriffe gehörige Mannichfaltige erhielt, 

und dunkel zusammenfaßte, z. B. wenn der Kat- 
«chumen in seiner Krankheit gesund zu werden 

hoffte.
2) Man nehme die einzelnen Umstände, unter denen 

der Zustand, und die Affieirung erfolgte, besonders

vor,
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vor, z. B. in Ansehung des Begriffs Hoffnung, 
wo der Kranke lag, was er da empfand, wre stark 

er vorhin war, was er nun empfand, was die 
Umstehenden sagten, was er selbst sagte, was er 

Zu werden wünschte, u. s. f.

Z) Man brächte das Entgegengesetzte, und nenne eS 

besonders, z. B. hier, Krankheit, Gesundheit,^ 
Schmerz, Freude, Stärke, Schwachheit.

4) Aus diesen Verschiedenheiten gehe man zur Be, 
achtung der Stücke über, die dem verlangten Be­
griffe näher angehören. So wäre im Begriffe, 

Hoffnung, Erwartung eines künftigen Guts. Aus 

dem, was mit dem Kranken vorgieng, ließe sich 
also dies besonders betrachten, s) der Kranke weiß 

nun aus seiner eigenen Erfahrung, was ein Gut 
sey, und daß Gesundheit ein großes Gut sey; 
b) dies Gut ist bei ihm ein zukünftiges; c) er 

erwartete es damals gewiß wegen vieler Grün, 
de, weil es die Eltern sagten, weil er schon den 
Anfang der Besserung spührte, weil er einen ge. 

schickten Arzt hatte, u. s. f.

5) Man lasse nun die einzelnen bemerkten Bestand- 

theile des Begriffs von dem deutlichen Bewußtseyn 
zusammensetzen. Z. B. hier, Hoffnung ist also 
gewisse Erwartung eines zukünftigen Guts.

Anmerk. zu §. 70. 71. In jedem Unterrichte muß 

Synthesis und Analysis vorkommen.

I 5 72.
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§- 72.

Erzeugung der bestimmten Vorstellung der reinen Ver-standesbegriffr.

Die reinen Verstandesbegriffe tz. 67, die ihrem We» 
fentlichen nach in der menschlichen Seele liegen, die 
sich in kein Bild bringen lassen, können nnr so zur be­
stimmten Vorstellung des deutlichen Bewußtseyns er­
hoben werden, daß sie durch Hülfe einer Zeitbestim­

mung auögedrückt und dargestellt werden.
Die Größe wird durch die Zahl, die Realität durch 

das der Empfindung correspondirende, also durch Zeit- 
erfüllung, die Substanz durch Beharrlichkeit, die Ur­
sache durch die regelmäßige Zeitfolge, die Möglichkeit 
durch ein Seyn zu irgend einer Zeit, die Würklichkeit 

durch ein Seyn in einer bestimmten Zeit, und die 

Nothwendigkeit durch ein Seyn zu aller Zeit dem Kar 
techumcnen anschaulich gemacht.

Diese Bezeichnung giebt uns die größten Vortheile. 
Gesetzt, wir sollten über den Satz katechisiren, daß die 
Seele das Wesen sey, welches in uns denkt, so käme 

es hier auf den Begriff des Wesens an. Wesen ist aber 
ein von der Kategorie Substanz und Causalität abgelei­
teter Begriff. Wesen wäre also dem zufolge erstlich 

etwas Beharrliches, und zweitens, weil die Ableitung 
ausgedrückt werden muß, ein Beharrliches, was etwas 
thun oder leiden kann. Ohne diesen Schematismus 

läßt sich kein reiner Verstandesbegriff versinnlichen, und 
wie häufig doch solche reine Verstandesbegriffe im kate- 
chetischen Unterrichte vorkommen, lehrt jeder Kate­
chismus.

§- rr.
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§ 73-
Allsemtine Regeln für die Behandlung der Begriffe.

Man darf nicht auf einmal 2 oder mehrere, dem 
Katechumenen bis hierher fremd gebliebene Begriffe 

vornehmen.
2) Bei jedem neuen Begriffe muß man einige Zeit 

verweilen.
Z) Weil ein Begriff das Mannichfaltige einer An­

schauung in eine Einheit bringt, so muß man, 

nachdem jeder Bestandtheil bemerkt, und darüber 
Rechenschaft gegeben ist, was von neuem hinzu­

gethan würde, die Verallgemeinerung in der Bil­
dung des Begriffs bewerkstelligen.

4) Man stelle einen Begriff von mehreren Seiten vor, 

Z) Ehe man die zusammengesetzteren Begriffe, bei 

denen vieles auf einmal mit einem Blicke übersehen 

werden muß, dem Katechumenen vorträgt, fange 
man von den leichtern Begriffen an, und schreite 
mit gehöriger Proportion zu den schwereren.

6) Um deutliche und adäquate Begriffe hervorzubrin- 

gen, muß man entweder das Mannichfaltige, 
worauf sich der Begriff bezieht, nach seinem ganzen 

Umfange, oder doch dem größten Theile nach zur 
Apperception.des Katechumenen bringen.

Des
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Des 

ersten HaupttheLls 

der Katechetik 
Dritter. Abschnitt.

Regeln, die sich auf die Urtheil-kraft 
beziehen.

§- 74-
Definition der Urtheilskrast.

Urtheilskraft ist das Vermögen der Seele das 

Besondere als enthalten im Allgemeinen sich zu denken.
Kant's Critik der Urtheilskraft.

§- 75-
LtfiimmrnLt und refitttirend« Urteilskraft.

Ist das Allgemeine gegeben, und wird das Beson­
dere unter das Allgemeine subsumirt, so verfährt die 

Urtheilskraft bestimmend. — Wenn ich sage, Krank­
heiten sind nützlich, so ist der Begriff, nützlich, das 
gegebene Allgemeine, welches viele andere Gegenstäm 
de und Sacken unter sich begreift. Was nützlich heiße, 
wird als bekannt vorausgesetzt, und man will nun 
sehen, ob die Krankheiten eine solche Beschaffenheit 
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haben, daß sie unter däs Allgemeine des Nützlichen 
subsumirt werden können.

Wenn aber das Besondere gegeben ist, und das 
Allgemeine aufgesucht wird, in welchem man sie als 

enthalten denken sollte: so verfährt die Urtheilskraft 
resieclirend. Wenn 2 oder mehrere Gegenstände und 
Sachen gegeben find, und man nun wissen will, ob 
diese bekannten Dinge einerlei oder verschieden, über­
einstimmend oder widerstrebend sind; ferner, welches 
an ihnen innerlich oder äußerlich, materiell, oder fort 
mell sey: so ist die Auffindung des Allgemeinen daS 

Geschäft der reflectircnden Urtheilökraft.

§. 76.
Kattchetische Regeln für die bestimmend« Urteilskraft,

Obgleich das Allgemeine, z. B. nützlich, gegeben 
ist, (und im Falle es nicht gegeben wäre, so müßte 

Man es nach Anleitung der Regeln §. 68-7Z erst zu 
einem Gegebenen oder Bekannten machen) so wird doch 
der Subsumtion wegen erfordert, l) daß man es in 
seiner Allgemeinheit darstelle. Dies geschieht z. bei 

nützlich, wenn man mehrere Gegenstände und Sachen, 
die unter diesem Begriffe stehen, in dieser Beschaffen­
heit bemerklich macht: die Luft, die Speise, die Arzuei 
ist nützlich: 2) dasjenige zur deutlichen Apperception 
bringe, warum alle diese Dinge für nützlich erklärt 

werden.

Um die Subsumtion vollziehen zu lassen, muß 

Man die Sache, die subsumirt werden soll, z. B. hier, 
Krankheiten, von der Seite zeigen, von welcher sie den 

' allge- 
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allgemeinen Character der Nützlichkeit sich zueignen. 
Krankheiten reinigen den Körper, sie hindern den 
Stolz, sie bringen zum Nachdenken u. s. f. — Als­
dann fordere man den Kalechumenen auf, zu sagen, 
wofür er die Krankheiten halten wolle: was sind also 
die Krankheiten dem Menschen? Nützlich.

Ohne Hie Befolgung dieser Regeln findet kein deutli­
ches Selbstdenken eines bestimmenden Urtheils statt.

§. 77»
Katechetische Regeln für die reflectirende Urtheilskraft.

l. Einerlelheit und Verschiedenheit. Diese Art der 
rcflectirenden Urtheile kömmt besonders dann vor, 

wenn die Katechumenen angeben sollen, ob der 
Spruch das beweiset, was er nach dem Katechiss 
mus beweisen soll, i) Man lasse den Sinn des 
Satzes im Katechismus recht auffassen. 2) Man 

erkläre die Worte des Spruchs. Z) Man lasse sich 

sagen, wie viel Wahrheiten in dem Spruche stehen. 

4) Man frage, was bewiesen werden soll, z) Man 
lasse sich angeben, ob der Spruch das wörtlich be­
weiset, und 6) in welchen Worten er das thut. 
7) Dann frage man, in wiefern die Ausdrücke des 

Katechismus mit den Ausdrücken des Beweis» 

fpruchs einerlei oder verschieden find.
Beispiele siehe im 2ten Theile meiner AuSführl. 

Katechisationen über den Hannöv. Landeskat.
II. Einstimmung und Widerstreit. Regeln bei dieser 

Reflexion sind; 1) Ueberhaupt, man lasse ent­

scheiden, ob die Folgen 2 Begriffe und Sätze sich 
ein
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sich einander aufhcben, oder mit einander bestehen 
können. 2) Man lasse also die Folgen beider Ve» 
Ariffe und Sätze sichtbar werden, z. B. Laster und 
Glüchseeligkeit. Z) Um diesen Zweck zu erreichen, 

gebrauche man Anschauungen. 4) Dann lasse man 
die Folgen gegen einander halten, und nun Z) enk 
scheiden, ob diese s Gegenstände, Begriffe oder 
Sätze mit einander im Widersprüche, oder in Ue­
bereinstimmung stehen.

Daß diese Reflexion im katechetrschen Unterrichte 
oft veranlasset werden müsse, leuchtet von selbst 

ein. Sie muß auch da gebraucht werden, wenn 

Vorurtheile zerstöhret, und die Zweideutigkeiten 
gewisser gangbarer Maximen deS gemeinern Lebens 
berichtiget werden sollen.

III. Das Innere und Aeußere. Diese Gattung der 

Reflexion will auöfündig machen, was einer Sache 
wesentlich sey, oder was von außen hinzukomme. 
Z. B. Innerer und äußerer Werth einer Sache, 
i) Man lege vermittelst der Anschauungen das 

Mannichfaltige des Begriffs reichlich vor. 2) Der 

Katechumen muß die Function der Einheit an die­

sem Mannichfaltigen vollziehen. (Beispiele über 

die Begriffe Schuld und Strafe sehe man in 
meinen Ausführl. Katechis. im 2ren Theile Seite 

423-412.) Z) Man lasse die Grenzlinie, bis wie 
weit sich der Begriff erstreckt, genau ziehen. 
4) Nun lasse man absondern, was nicht in den 

gezeichneten Umkreis hinein gehört, sondern fremd­

artig und außerwesentlich ist.

IV. Ma-
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IV. Materie und Form, i) Man bezeichne das 

Reich der Bestimmbarkeit: z. B. wenn von sinnli­

chen Vergnügungen geredet werden soll, so muß 
das Bestimmbare, nehmlich Vergnügen als das 
Bestimmbare bemerkt werden. Es giebt Freuden 
des Verstandes, des Herzens u. s. f. 2) Man er­
kläre den Begriff, der das Materielle bestimmen 

oder einschränken soll, z. B. hier, sinnlich. 

Z) Man lasse sich nun angeben, wovon nicht ge­

redet, sondern wovon jetzt gerade gehandelt wer­

den soll.
Diese Reflexion ist besonders da nützlich, wo das 

Thema der Katechisation angegeben, und den 

Katechumenen recht eingedrückt werden soll.

§. 78.
Analytische Urtheile.

In Ansehung des Inhalts sind die Urtheile entwe­
der analytisch oder synthetisch.

Der Satz, das vollkommenste Wesen ist allmächtig, 

ist ein analytisches Urtheil, weil man aus dem Sub­
jecte nicht Herauszugehen braucht, und die Verbindung 
des Prädikats mit dem Subjecte gültig zu finden. 

Darauf gründen sich folgende Regeln: 1) Man betrachr 
te den Grundbegriff (hier, das vollkommenste Wesen) 

genau von mehreren Seiten, tz. 73. 2) Man löse ihn 
in seine Theilvorstellungen auf. 3) Man lasse das 
Prädikat so auftrcten, daß der Widerspruch klar wird, 
der entstehen würde, wenn das Prädikat dem Subjecte 

nicht gehören sollte. 4) Nun lasse man urtheilen, ob

, das
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das Prädikat dem Subjecte geböte? 5) Man lasse sich 

den Grund angeben - warum der Katechumen das Prä- 
dikat dem Subjecte beilegen will?

Recht nützlich ist es hierbei- solche Anschauungen 
Und Induktionen zu gebrauchen- bei denen der Kat­

echumen sogleich einsteht, daß es thöricht seyn würde, 
das Prädikat als etwas in dem Subjecte gleichsam eins 
gewickeltes schon gesetzt und angenommen zu haben, 
und denn doch iw einem und eben demselben Satze 
wieder aufheben Zu wollen«

7§- 
Synthetische Urtheilt.

Synthetische Urtheile sind solche- bei welchen das 
Prädikat außer dem Begriffe des Subjects liegt, und der 

Grund der Verbindung also anders woher genommen wer, 
den muß. Die Peripherie der Erde beträgt 5400 Mei­
len : ist ein synthetische- Satz, weit weder aus deM 
Begriffe der Peripherie, noch auch aus dem Begriffe 

der Erde erhellen kann, warum es gerade 5420 Meilen 
seyn müssen. Solche Sätze sind synthetisch, und müssen 
ihre Bestätigung aus der Erfahrung entlehnen. Man 
muß daher, um die Syntheffs zu rechtfertigen, 1) An» 

schaumigen, und in Ermangelungen derselben Geschich^ 

ten gebrauchen, 2) dieselben nach den Regeln des er« 
sten Abschnitts behandeln, Und z) auf die Verbindung 
des Prädikats mit dem Subjecte aufmerksam machen. 
Vortheilhaft ist es auch hier, von den Katechumensn 
sich sagen zu lass n, warum sie nun Subject und Prä-» 
dikat mit einander v-rinüpfen.

Gräffe's pastsralcheologie. K Es
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Es giebt auch synthetische Urtheile, deren Gültig» 

keit und Nothwendigkeit in dem Wesen unsers Erkennt­
nißvermögens gegründet liegt, z. V. der Raum hat nur 
Z Dimensionen; alles was geschieht, hat eine Ur» 
sacke: alles Wachsen geschieht nur stufenweise, nach 
dem Gesetze der Stetigkeit, u. s. f. i) Man sorge 
der diesen Urtheilen, daß die Katechumenen die Worte 

recht verstehen. 2) Man bediene sich nach §. 72- des 

Schematismus. Z. D. bei dem Satze, daß alles 

Wachsthum stetig geschiehet, leite man den Katechume­

nen darauf, ob es wohl möglich sey, daß ein Baum 
auf einmal 30 Fuß hoch werde, ohne die Zwischentheile 
des Raums zu berühren, die sich zwischen dem Boden 
der Wurzel, und dem ZOsten Fuße der Höhe befinden? 

z) Dadurch hefte man den Katechumenen auf das, 
was in seinem Borstellungsvermögen vergeht, und 
warum er gezwungen ist, solche Sätze als nothwendig 

anzunehmen.

Des
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ersten Haupttheils 
der Katechetik 

Vierter Abschnitt.
Regeln, die sich auf die Vernunft ke, 

ziehen.

§. 80.
Definition ver Vernunft.

eigentliche Geschäft der Vernunft besteht dar­

in, zu dem bedingten Erkenntnisse des Verftam 
des das Unbedingte zu finden, wodurch die Ein­
heit desselben vollendet wird. Die Vernunft hat 
es mir der Nothwendigkeit des Zusammenhangs zu 
thun, der unsre Erkenntnisse zur höchsten Einheit erhebt. 

Die Vernunft ist daher das Vermögen der Prin­
cipien.

Weil die Vernunft ihre eigenthümliche Natur tu 

dem Schlüsse offenbart, so kann Man sie auch das 
Vermögen zu schließen nennen. Der Vernunftschluß 
besteht aus drei Sätzen, dem Obersatze, dem Unters 

fatze, und dem Schlußsätze.

K - §. 8r.
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K 8r.

Katcchetische Anwendung.

I. In Ansehung des Obersatzes. (Alle Körper sind 

theilbar).
i) Man muß die Begriffe des Subjects und 

des Prädikats im Obersatze, der ja die Regel 
enthält, nach den Regeln des ersten, zweiten 

und dritten Abschnitts behandeln.
2) Man muß die Allgemeinheit des Obersatzes 

aus den Begriffen, aus der Induktion, aus 
der Geschichte, oder aus Bibelstellen befesti­
gen, und zum deutlichen Bewußtseyn bringen. 

II. In Ansehung des Untersatzeö. (Die Luft ist ein 

Körper).
I) Das Subject des Unterfatzes (hier die Luft) 

muß zU einem deutlichen Begriffe werden, ent- 
webet durch Hülfe der Synthestö oder der 

Analysis §. 70. 71-
2) Dann leite man den Katechumenen, daß er 

nach Abschn. Z. das Subject unter den Mit­
telbegriff (hier, Körper) subsumire, welches 
dadurch geschieht, wenn er einsieht, daß das 
Subject (Luft) des Untersatzes gerade das an 

sich habe, was den Mittelbegriff, (hier, Kör­

per) ausmachte.

III. In Ansehung des Schlußsatzes. (Also ist die 

Lpft theilbar)
i) Man wiederholte die Prämissen, und lasse sich 

die beiden Vordersätze genau angeben, wie 
viel
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viel Sätze, was für Sätze man als richtig 

angenommen habe. Wie hreß der erste, wie 

der zweite Satz? U s. f.

2) Man reitze nun den Katechumenen, daß ee 
um des Mittelbegriffs willen (Körper), das 
Prädikat des Obersatzes (theilbar) von dem 

Subjecte des Untersatzes (Luft) aussagt.
3) Man darf nicht eher ablassen, als bis der 

Katechumen die Folgerung des Schlußsatzes 
selbst gezogen hat. Wenn die Katechumenen 
nur einige male diese Operation der Vernunft- 
thätigkeit mit eigener Kraft vorgenommen ha­

ben, so wird ihre Denkkraft außerordentlich 
geübt. >

§. 82.
Mguminl Regeln aus der Natur »er Vernunft.

Weil die Vernunft §. 8o. nach der Vollendung der 
höchsten Einheit strebt, so sind folgende Regeln noth­
wendig.

r) Die Katechisation sey ein Ganzes, worin jeder 
Theil sein gehörige- Verhältniß zum Hauptzi- 

le hat. 1

2) Em Theil muß den andern herbeiführen, vorberer, 
ten, und befestigen, so wie es in einer Kette 
geschieht.

3) Das Leichtere gehe dem Schwereren, der Grund 
dem Gefolgerten, die Vorbereitung dem Beabsich­
tigten vorher.

K 3 4) Man
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4) Man vermeide die Lücken und Sprünge im Bors 

traae.
Z) Man überlege sorgfältig, wovon man bei dem Am 

fange der Katechisation ausgehen wolle. (Die Pla- 
tonischen Dialogen sind hierin Muster.)

6) Unnöthige Wettläuftigkeit, und zu weit getriebene 
Sparsamkeit sind beide gleich verwerflich.

Anmerk. Die Beobachtung der in diesen 4 Abschnit­
ten vorgetraqenen Regeln isi nothwendig, wenn die 
Katechumenen im Delbstdcnken geübt werden sollen.

Des
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Fünfter Abschnitt.
Von den Fragen.

§. 8Z.
Von der katechetisch«» Frag« ührrhaupt. 

e^)hne Fragen giebt es keinen katechetischen Unterricht. 

Die Regeln der vier vorhergehenden Abschnitte lassen 
sich auch für die Erweckung und Uebung des Selbstden­
kens nicht in Anwendung bringen,> wenn nicht die 
Würksamkeit der katechetischen Frage zu Hülfe kömmt. 
Man bedenke auch, daß Kinder leicht zerstreut werden. 
Die Frage ist also nothwendig.

Ihr allgemeiner (tharacter ist der, so beschaffen 
seyn zu müssen, daß sie ohne eigene Thätigkeit des 
Denkens vom Ratechumenen nicht beantwortet 
werden kann. Jeder Satz, dessen die katechetische 
Entwickelung bedarf, sey eine Frage, und daher ein 
unvollständiger Satz, zu welchem der Katechumen ent­
weder das Subject, oder das Prädikat, oder eine 
Bestimmung auffinden muß.

K 4 84*
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§. 84,

Allgemein« Eigenschaften der katechetischen Fragen.

Die Fragen müssen kurz, den Sachen und der Ein» 
kleidung nach verständlich, der malerialen und formalen 

Bildung der Katechumenen angemessen, der Beschäfti­
gung der Thätigkeit beförderlich, und daher weder zn 
seicht noch zu schwer seyn,

§. 85.
Verschiedene Arten der Fragen,

Aus §.83. 84, lassen sich die verschiedenen Arten 
von Fragen beurtheilen, deren sich die Katecheten be­
dient haben.

i) Ja, und Nein - Fragen, Sie sind aus mehreren 
Ursachen verwerflich.

S) Wenn man die Ja - und Nein» Antworten mit 
dem ganzen Satze der Frage ertheilen läßt; z. B. 
Sollen wir die Bibel lesen? Ja wir sollen die 

Bibel lesen. Solche Antworten ertheilen dir 
Kinder auf eine mechanische Weise.

3) Gebrauch der disjunctiven Fragen kann nur 

(§. 83 ) zuweilen statt finden.
4) Manche sagen ganze Sätze vor, und bedienen sich 

dann der wörtlichen Zergliederung, Ist fürs 
Selbstdenken zu wenig.

5) Manche Katechisationen werden so gehalten, oder 

sind so geschrieben, daß ein Satz abgelockt, und 

dann wieder vieles.vorgesagt, oder dazwischen ge­
redet wird. Dies ist dem Zwecke der Katechisation 
nicht angemessen.

6) Die
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ü) Die beßte Art zu katechisiren ist die, wenn alles, 

was sich nur ablocken läßt, von des Katechumenen 
eigener Thätigkeit bestimmt wird. Die Fragen, 
die hierbei gebraucht werden, sind von verschiede­

ner Art:

a) wenn daS Fragewort dem Ende des Satzes 
angehängt wird, z. B. dem Armen sollen wir 
geben, was? — Allmosen. — In so fern die­
se Frage dem Kinde etwas zu bestimmen giebt, 
ist sie ablockend: aber in so fern sie die Wort­
folge verändert, wäre sie mit der mehr natür­

lichen Frage zu vertauschen, was sollen wir 

dem Armen geben?

b) wenn das Zeitwort, thun, dem Frageworte 
am Ende des Satzes angehängt wird, z. B. 

dem Verirrten, der vom rechten Wege abger 
kommen ist, sotten wir was thun? Antw. den 

rechten Weg zeigen, — Diese Art zu fragen 
beschäftigt allerdings das Selbstdenken, aber 
die Wortfolge ist, einige wenige Fälle abg« 
rechnet, nicht zu billigen;

o) Ergänzungs- Fragen, wenn dem Katechume­

nen «) entweder das Zeitwort, oder /Z) der 
Nachsatz zur Ausfüllung des vollständigen 
Satzes überlasten wird: z. B. was sollen wir 
für die Gesundheit? sorgen; für die Gesandt 
heit sollen wir also — ? sorgen. Diese Fra­
gen können nicht getadelt werden, weil sie
dem Kinde etwas zum Selbstdenken ge­
ben, und dazu der Wortfolge angemessen

K 5 sind. 
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sind. — Beispiele für da die Gesundheit 
ein so großes Gut ist, so—? müssen wir für 
sie sorgen; da die Bibel uns den beßten Un» 
terricht ertheilt, so — ? müssen wir sie fleißig 
lesen; So wie Christus gesinnt war, und ger 
handelt hat — ? so sollen wir auch gesinnt 
seyn und handeln. Diese Fragen gehören mit 
dem größten Rechte unter die ablockenden. 
Der Katechet muß nur dafür sorgen, daß die 

gehörige Vorbereitung, die die Ausfüllung 
herbeiführt, nicht fehle;

6) Auöschließungs - Fragen, wenn der Katechu- 
men daß Entgegengesetzte entfernen soll: z. B. 
Wofür hältst du die Sterne am Himmel 
nichts Für kleine Punkte; was sind die Knech­

te und Sclaven nicht? Nicht frei; was wäre 
der Dieb nicht, wenn er nicht gestohlen hätte? 
nicht gestraft worden. — Diese Fragen wer­
den durch den Zweck des katechetischen Unter­
richts vollkommen gerechtfertigt.

e) Fortsctzungs-Fragen, durch den Gebrauch 
der Conjunctionen, und, aber, sondern, 
u. s. f. Z. B. Was ist an uns sterblich? der 
Leib. Und die Seele — ? Ist unsterblich; — 
Don wem wird der Geschickte gelobt und ge/ 
ehrt? von allen Menschen. Aber der Unge­
schickte — ? wird verachtet. — Die Wahr» 
haftigkeit und die Offenherzigkeit dürfen wir 
nicht mit einander »verwechseln, sondern — ? 

wir müssen sie von einander unterscheiden.

(In
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(In wiefern diese Fortsetzunqsfragen den 

vorigen Arten sich nähern, oder sich von ihnen 
trennen, ist leicht zu beurtheilen.) Sie sind 
eigentliche Ablockungs - Fragen.

k) Objectiv r Fragen, die einen Zweifel, oder 

Einwurf ausdrückcn, gehören für geübtere 
Katechumenen, z. B. Aber die Thiere haben 
ja auch eine Seele! — Wenn nun jemand 
sagte, daß Menschen und Thiere einander 
gleich wären, weil ja die Thiere auch eine 

Seele haben? — Es lassen sich aber auch 

Fälle denken, wo den Ungeübtern ein Einwurf 

gemacht wird, z. B. dein Vater strafte dich 

ja, wie kann er dich denn lieb haben?
x) Am zahlreichsten müssen die Fragen seyn, bis 

so gestellet werden, daß ein Substantivnm, 
oder ein Adjectivum, oder eine Bestimmung 

des Subjects oder Prädikats zur Antwort 
kömmt. Um der Mannichfaltigkeit willen, 
wechsele man zu Zeiten mit Ergänzungs-, 
Ansschließungs-, Fortsetzung < und Objectiv- 

Fragen ab.
Anmerk. Daß die Vorsagung der ersten Sylben 

höchst fehlerhaft sey, versteht sich von selbst.

§. 86.
Von der Ablockuug.

Wenn man auf den Erfolg sieht, in wie fern eine 

Frage eine gewisse verlangte Antwort herbeiführen kann, 
so sind die Fragen entweder «blockend, oder zwingend.

Das
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Das Geschäft der Ablockung, das sich auf Wörter, 

oder Begriffe, oder Sätze erstrecken kann, verrichtet der 
Katechet dadurch, daß er in seine Fragen einen Reitz 
legt, der den Katechumenen ermuntert, in die Sphäre 
des Verlangten hineinzutreten.
Dies geschieht

i) durch Erleichterung, wenn dem Katechumenen 

nur so viel zu beantworten überlassen wird, als 
er mit seiner Thätigkeit leisten kann; dahin gehö­

ren die Fragen §. 85. 6.
2) durch Hülfe der Association der Ideen. Vorstel, 

lungen, die mit einander zusammen im Gemüthe 
waren, oder auf einander folgten, oder durch Aehn- 
lichkeit mit einander Verwandschaft haben, er, 
wecken einander wieder. Des Katecheten Frage 
wird ablockend, wenn in sie, um die eine Vorstel, 
lung zu erhalten, die andere nach dem Gesetze der 
Association damit verbundene Vorstellung hinein, 
gelegt wird. Bei Kindern erwecken sich die Vor­
stellungen, Weyhnachten und Freude, Krankheit 

und Schmerz, Ruthe und Strafe u. s. f. Eine 
von diesen associirten Vorstellungen, z. B. Weyhr 
nachten, in die Frage aufnehmen, heißt, die an­
dere Vorstellung, z. B. Freude, ablockcn.

g) durch Benutzung des Nachahmungstriebes, wenn 

man durch Abbildung des Aehnlichen oder Gleichen 
den Katecheten reitzt, in Ansehung des Verlangten 
es eben so zu machen; z. B, bei der Ableitung 
eines WortH, bei Aufstellung einer Definition, 

wenn der Katechumen mit dem Allgemeinen, oder 
mit
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mit dem Besondern, mit dem Ganzen oder mit 
einem Theile antworten soll; u. s. f.

§- 87-
Bestimmtheit der Fragen.

Adlockende Fragen enthalten nur einen Reitz, die 
rechte Antwort zu versuchen: aber durch die Bestimmt 
heit der Fragen wird der Katechumen gezwungen, nur 
die eine verlangte Antwort, und keine andere, zu er» 

theilen. Die Kunst, den Fragen Bestimmtheit zu ger 
den, ist die Krone des Katecheten. Bestimmt heißt die 

Frage, auf welche mit eben dem Rechte keine andere, 

als nur eine Antwort ertheilt werden kann. Das Ge­
gentheil sind unbestimmte Fragen.

Wodurch werden die Fragen bestimmt? Eben da­
durch, wodurch das Denken bestimmt wird.

§. 88.
Regeln für die Destimmthtic der Fragen aus den Gesetzen der Sinn­

lichkeit.

Weil alles, was uns afficiren soll, in Raum und 

Zeit uns afficiren muß, und weil das Selbstbewußtseyn 

uns sagt, daß die Theile des Raums und der Zeit ihre 

unabänderlichen Stellen haben: so erhellet, daß die 
Fragen Bestimmtheit erhalten müssen, wenn die einer 

Sache eigenthümlichen Stellen des Raums und der Zeit 
in die Frage ausgenommen werden.

I) Man nenne von dem Gegenstände, der der 
Antwort kommen soll, eine oder mehrere Raumbe- 
stimmungen. Z. B. Wer hieng Zwischen 2 Misse- 

thä-- 



i s8 Zweiter Theil der Pastoraltheologie.
thätern, auf Golgatha amRreuye? Jesus Chr!- 

stus. — Was lft Gort an allen Orten und Em 
den der Welt? Allgegenwärtig. — Wer kann 
Ln keinen Ort eingeschlossen werden? Gott. —

2) Man gebrauche eine oder mehrere Zeitbestimmung. 
A. B. Was werden die Bäume im Frühlinge? 
Grün. — Welcher ist der erste Mensch? Adam. — 

Was folgt auf den Tag? Die Nacht. — Wel­
ches ist das Ende des menschlichen Lebens? 

Der Tod.

Z) Man verbinde mehrere Bestimmungen des Raums 
und der Zeit in der Frage mit einander. Z. B. 
Was glänzt des Tages am Himmel? Die Som 

ue. — Was leuchtet des Nachts am Himmel? 

Mond und Sterne. — Was wurde den Jsraelü 
ten, nachdem sie aus Aegypten durchs rothe 
Meer gegangen waren, auf dem Berge Sinai 

gegeben? Die 10 Gebote.

8?.
Regeln für die Bestimmtheit der Fragen der QuantitLt.

Weil alles bestimmte Denken nach den Kategorien 
geschieht, so müssen die Fragen Bestimmtheit erlangen, 

wenn sie nach der in ihnen liegenden Anweisung ge­
formt werden. Diese Betrachtung giebt für die Be­
stimmtheit der Fragen aus der Quantität folgende 

Regeln:

i) Man nenne in der Frage das Maas, wodurch 
eine Sache gemessen wird: z. B. Wie geht der 

tvohl,
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wohl, der in einer Stunde eine Meile zurücklegt? 
Geschwind. —

2) Man benutze die Zahl; z. B. Wie nennen wir den 
Menschen, wenn er nur erst 2 Fuß hoch ist? 

Klein. — Wie nennt man die zwölfe, die Jesus 

um sich hatte? Apostel.

3) Man bringe durch Nennung der Theile das Gan­
ze, oder durch Nennung des Ganzen die Theile 
hervor. Z. B. Woraus besteht der Mensch? Aus 
Leib und Seele. — Welches sind die Theile des 
Menschlichen Körpers? Kopf, Arme, Brust, Leib,

' Füße, u. s. f.

4) Man gebe in der Frage die Grenzen an, in web 
che eine gewisse Vielheit, z. B. Europäer, eingc- 
schlossen wird. Wie heißen die Menschen, die den 

kleinsten Welttheil (Erdtheil) bewohnen? Euro­
päer. —

5) Man benutze die Allheit dadurch, daß in der Fra­
ge etwas verkömmt, von welchem der Katechumen 

weiß, daß es von allen unter dem verlangten Be, 
griffe enthaltenen Gliedern gesagt werden muß. 
A. V. Von welchen Menschen sagst du, daß sie 

sterblich sind? Von allen. — Wie viel Menschen 
sind sterblich? Alle. — Welche Veränderung 
müssen alle lebenden Menschen zuletzt an sich er­

fahren ? Den Tod.

Z- yo.
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§. yo.
Regeln für die Bestimmtheit- aus der Qualität.

Die Qualität der Gegenstände bezieht sich auf die 
Realität, und diese ist das, was der Empfindung ent­

spricht.

i) Man nehme in die Frage dasjenige auf, was 

der Empfindung des Kindes entspricht, oder ent­

sprochen hat. Z. B. Wie sieht der Schnee aus? 

Weiß. — Was ist das weißeste, was du im Win­

ter siehest? Der Schnee.

2) Man nehme, weil jede Empfindung einen Grad 
haben muß, auf den Grad Rücksicht, den in dem 
Individuum die Empfindung sich zueignet. Z. B. 

Wie war dir im Schiffe bei dem Sturme zu Mur 

the? Bange.
2) Um eine Verneinung hervorzubringen, nenne man 

etwas, was der Empfindung widerspricht, z. B. 

Was ist der gewiß nicht, der vor anderer Leute 

Thüren sein Brvdt suchen muß 7 Nicht reich. 
Wenn der Ackermann des Winters säen wollte, 
was würde die Saat nicht? Nicht aufgehen.

4) Man nehme das Entgegengesetzte, welches folgen­
de Arten unter sich begreift:

s) was sich als Qualität einander aufhebt, zum 

wenigsten in stärker» Graden nicht zugleich 
an demselben Subjecte sich befinden kann, 
(contrarie oppolita) wie Wärme und Kälte;

d) wenn eine Sache und ihr Mangel genannt 
wird, (privstive vppolits) wie Licht und Fin­

ster-
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sterniß , Gelehrsamkeit und Unwissenheit, 
Reichthum und Armuth

c) das Limitirende, (exclusive o^poüts), z. B. 

der Mensch ist kein Thier. Eben so stehen Leib 

und Seele, Wahrhaftigkeit und Offenherzig­
keit, zwar nicht nach s und d, aber doch in 
Rücksicht auf Trennung, Unterscheidung und 
Ausschließung einander entgegen.

«!) das relativ entgegengesetzte (relative oppoüta) 
wie Vater und Sohn, Bruder und Schwester, 
König und Unterthan.

Jeder Gegensatz macht eine Sache deutlicher.

§. yi.
Regeln für Sie Bestimmtheit aus Ven Kategorien der Relation.

Weil die Verstandeöbegriffe dieser Art Substanz, 

Ursache und Wechselwürkung ihre Correlata haben, so 
kann man das Eine durch das Andere hervorbringen.

i) Man nehme das Beharrliche in die Frage auf, 
UM das an ihm befindliche Accidenz zur Antwort 

zu bekommen, z. B. Wie sieht der Schnee aus? 
weiß. — Wie stiegt der Vogel? Geschwind.

2) Man nehme das Accidenz in die Frage, um das 

Beharrliche zur Antwort;u bekommen, z. B Was 
ist am Himmel das hellefte und glänzendste? 
Die Sonne. — Wer war unter dem jüdischen 

Volke der weiseste König? Salomo.
3) Eben dies gilt von den Substantiven, die wie 

Substanzen, und von deren Bestimmungen, die 

wie Accidenzen behandelt werden.
Gräffe's pastoralcheoloaie. L 14) Man
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- Man nehme die Ursache in die Frage auf, um die 
Würkung zur Antwort bekommen, z. V. Was wird 
man durch Verschwendung? Arm. — Was 

erlangt der Lehrling durch Fleiß und Aufmerk­
samkeit und Uebung in seiner Profession? Se- 

schickltchkeit.

5) Man bringe das Verlangte unter die Kategorie 

Würkung und nenne es von dieser Seite, um die 

Ursache zur Antwort zu bekommen, z. B. woher 
kommt es, daß es jetzt Helle ist? Von der Son- 
ne. — Wer besiegte den Niesen Goliath? David.

6) Wenn den Katechumenen 2 Sachen oder Gegen- 
stände in ihrer Wechselwürkung bekannt sind, so 

stelle man das Verlangte von dieser Seite vor, 
z. B. Wenn der Baum keine Wurzel hätte, was 
könnte er denn im Frühjahre nicht hervortreiben? 
Keine Blätter, kein Laub. — Und wenn man 

dem Baume seine Blätter immer abstreift, was 

wird denn an dem Baume verdorren? Die Wur­
zel. Wodurch wird, das Laub genährt? Durch 
die Wurrel. Und wodurch wird wieder die Wur­
zel gestärkt? Durch das Laub.

§. Y2.

Regeln für Sie Bestimmtheit anS Ver Modalität.

i) Man bringe das Verlangte unter die Kategorie 
dc» Möglichkeit, z. B. Was kann auch der gesun­
deste leicht werden? krank.

2) Man
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2) Man bringe das Verlangte unter die Kategorie 
der Unmöglichkeit, z. B. Was kann der Tag nicht, 
der einmal vergangen ist? Nicht wieder znrück- 
kommen.

Z) Man bringe das, was in der Antwort verlangt 

wird, unter die Kategorie der Wirklichkeit, z. B. 
Was empfandest du neulich, als die Abgebrannten 
klagten und weinten? Traurigkeit, Mitlelden.

4) Man benutze das Correlakdes Nichtsenns, der Ab­
wesenheit, z. B. Was besitzt der Unwissende nicht? 

Kenntnisse. Wozu hat der Lahme keine Kraft? 

Zu gehen.

5) Man stelle das Verlangte von der Seite der 
Nothwendigkeit vor, z B. Was ist da allemal, 
wo eine Würkung ist? Eine Ursache. — Was 

müssen endlich alle Manschen, auch wenn sie noch 
so lange leben? Sterben.

6) Man dringe eine Sache unter den Begriff der 
Anfälligkeit, und nenne, wer! das Aufall'ae durch 
Veränderungen erkennbar wird, jede Veränderung 
aber in der Succession entgegengesetzter Beüimr 
mungeu besteht, die unmittelbar vorhergehende 
Veränderung: z. B. Was war der Rranke vor­

her? Gesund. Was warst du vorher, ehe du 
so groß geworden bist? Aleur» Was folgt auf 

den Tag? Die Nacht.

L s §- 93»
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' Ueber die Kunst, Fragen zu bilden. *

Es ist ein thörichter und schädlicher Wahn, an­
nehmen zu wollen, daß die Geschmeidigkeit und Fer, 
tigkeit in der Zusammensetzung der Fragen, ohne Ue, 
bunq, ohne Verbindung der Theorie mit der Praxis, 

sich von selbst finden werde.
Wer in der schweren Kunst, zweckmäßig zu fragen, 

weiter kommen will, muß folgende Vorschriften be­

obachten :
i) Man übe sich im richtigen bestimmten Denken.
2) Man beherzige bei jeder Lehre, über die man kat« 

echisiren will, den Inhalt dieser fünf Abschnitte, 

was man z. B. und wie viel man von einer Sache, 
nach Quantität, Qualität, Relation und Modali­
tät betrachtet, wisse?

z) Man schreibe bestimmte Sätze nieder, und bringe 

sie in die beßte Ordnung.
4) Man verwandele sie in Fragen, dadurch, daß 

man das Subject, oder das Prädikat, oder eine 

Bestimmung derselben zur Ausfüllung des vollstän­

digen Satzes übrig läßt.
5) Man entwerfe Fragen in der größten Anzahl.

6) Dann versuche man die Uebung, den Fragen nach 
den Regeln §. 87-92 Bestimmtheit zu geben.

7) Weil

* S. den dritten Band meines N. Kat. Magazins Seite 
36Z -Z75; — mein Vollständiges Ledrbuch der Katechetik. 
i Band. Seile 426-439; meinen Grundriß der allgemei­
nen Katechetik. Seite 78.
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7) Weil es seyn kann, daß auf eine Art, die Fragen 

auszudrücken, die verlangten Antworten nickt er» 
folgen, so übe man sich, einen und ebendenselben 

Begriff durch alle Arten, wie die Fragen Bestimmt­
heit erlangen können, durchzufübren. Diese Um 
düngen einigemale ernstlich angestellt, werden die 

Fertigkeit, zweckmäßig zu fragen, sehr befördern.

!

r s DeS
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Des 

ersten Haupttheils 

der Katechetik 
Sechster Abschnitt. 

Verhalten bei den Antworten.

§. 94.
D«r Katechet muß sich nach den Antworten richten.

^^ie Antworten des Katechumenen zeigen dem Kate- 

cheten an, ob und welche Sätze, Vorstellungen, und 
Begriffe eines Beweises, oder einer Berichtigung oder 

einer Ausführung bedürfen. Die Antworten bezeichne« 

also den Weg, den der Katechet zu nehmen hat.

§. 95-
Verhalten, wenn keine Antwort erfolgt.

Wenn auch der Katechet sich nichts zu schulden 
kommen ließ, so geschieht es doch oft, daß keine Ant, 
Wort erfolgt. Der Blödigkeit und Furchtsamkeit komme 
man mit Freundlichkeit und Aufmunterung entgegen, 
und wenn Unfähigkeit und Unwissenheit die Ursache 

waren, so erleichtere man die Antwort durch dis- 
zunctive Fragen, oder was noch besser ist, durch die 
Abschn. i. beschriebene VersiunUchung.

§. 96.



Kat. Erster Hauptth. Sechster Abschn. 167

96.
Verhalten^ wenn die Antwort wahr und richtig ist.

Db die Antwort eine Frucht des eignen Nachdenkens 

war, erforsche man dadurch, daß man dieselbe Frage in 
andere Worte einkleidet, ein Exempel abfordert, die 
Einzelnen Bestandtheile sich angeben läßt, die Ursache, 

und den Beweis zu hören verlangt, und Einwürfe zur 
Beantwortung vorlegt.

97-
Verhalten, wenn die Antwort zum Theil wahr ist.

Oft antworten die Kinder so, daß sie das Allge» 
meine mit dem Besonderen, den Theil mit dem Gan­
zen, oder die Theile mit den verschiedenen Nahmen 

verwechseln.
Das was wahr ist, lege man zum Grunde, ergän­

ze daraus das Mangelnde, und zeige durch ähnliche 
Fälle, wie die Antwort beschaffen seyn müsse.

S- Y8.
Verhalten, wenn die Antwort an sich wahr ist, aber zu der Materie 

nicht paßt.
Man räume ein, daß das Gesagte allerdings 

wahr sey, aber man zeige zugleich, daß cs hier nicht 
her gehöre; man lehre unterscheiden, wovon eigentlich 
jetzt gehandelt werden solle, und wovon also hier die 

Rede nicht sey.

§- 99-
Verhalten, wenn die Antwort ganz falsch ist.

A. B. Was kann leicht sterben? Das Geld. — 
Man entferne den falschen Begriff oder Satz dadurch,

L 4 daß 
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daß man den entgegengesetzten richtigen Begriff oder Satz 
in sein Mannichfaltiges auflöst, die Bestandtheile bemer­
ken, und dann sich angeben läßt, warum auf diese, 
und nicht auf eine andere Art geantwortet werden 
dürfe.

IO2.
Verhalten bei läßlichen Antworten.

Bei lächerlichen Antworten behaupte der Katechet 
Ernsthaftigkeit, fahre in seinen Fragen fort, und 

leite durch eine Erzählung, durch eine Induction, 
durch eine möglich gebliebene Entschuldigung des Ant« 
wertenden das Gemüth der Kinder von der Beachtung 
des Lächerlichen ab.

§. lor.
Verhalten bei absurden Antworte».

Hier kömmt es auf die Quelle an, aus welcher 
die absurde Antwort floß. Der Unfähigkeit komme man 
mit Sanftheit durch die Erleichterung der Versinnli- 
chung zu Hülfe: aber die Zerstreuung, die Einbildung 

und den Mnthwillen bestrafe man mit Tadel, mit Be­
schämung, mit Demüthigung, und mit Verwürfen.

§. 102.
Verhalten bei verworrenen, undeutlichen und unbestimmten Antworten.

Da die verworrenen, undeutlichen und unbestimmt 
ten Antworten aus dem Mangel eines deutlichen Be, 

griffö entstehen, so muß man den richtigen bestimmten 
Begriff nach Abs. 2. und Abs. 6. §. 87-92. hervorbrim 

gen, und dann daraus die Ursachen herleiten, warum
" die
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die gegebene Antwort mit einer andern vertauscht wer­
den müsse.

Man kann auch oft so verfahren, baß man eine 
Induktion vorlegt, und den Katechumenen beantworten 
läßt, ob er es so gemeint habe. Daraus läßt sich dann 

bie Dunkelheit, die der Vorstellung des Katechumenen 

anhieng, in Klarheit verwandeln.

§. ioz.
D-rhalten / wenn der Gedanke des Katechumenen wahr , aber der Aus­

druck unrichtig ist.

Man lobe die Richtigkeit des Gedankens, und ver« 

bessere den Ausdruck, indem man den richtigen Aus­

druck entweder gerade zu vorsagt, oder durch ähnliche 
Wortableitungen dem Katechumenen ablockt.

§. IO4.
Berhalttn, wenn mehrere Antworten zugleich erfolgen.

Ob es g-leich besser ist, wenn immer nur ein Kind 
antwortet, so läßt sich der Trieb der Kinder nicht so 
beschränken, daß nicht mannichmal mehrere Antworten 

zugleich erfolgen. Man werfe keine Antwort weg. Un­
ter den mehreren Antworten nehme man die vorzügli­

chere, und berichtige daraus die übrigen.

L L Des
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Des 
ersten Haupttheils 

der Katechetik 
Siebter Abschnitt.

Vom Gedächtnisse.

Z. 10z.
Definition des Gedächtnisses.

Gedächtniß ist das Vermögen der Seele, Vor­

stellungen zu behalten, und so wie wir sie gehabt haben, 

wieder hervorzubringen. Geschieht dies letzte mit 

dem deutlichen Bewußtseyn, daß wir die Vorstellungen 
schon einmal hatten, so nennen wir es Erinnerungs­

vermögen.

Ueber die Natur des Gedächtnisses, über die Schriftsteller, 
die davon gehandelt haben, und über die Resultate, 
die aus einer richtigen Theorie für Pädagogik und Kat« 
echelik sich ergeben, sehe man den vierten Band meines 
Neuesten Kat. Magazins. Gökliugen izol, welcher die­
sen Untersuchungen ganz gewiedmet ist.

§. Io6.
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-§. 106.
Die Kattchisation muß so eingerichtst werden, daß sie sich dem Gedacht, 

Nisse der Katechumeuen cindrückt.

Jeder Religionsvortrag geschieht zu dem Ende, 
daß die Zuhörer ihn leicht fassen und lange behalten. 
Dei dem katechetischen Unterrichte, der die Jugend fürs 

ganze Leben bilden will, ist die Forderung nothwendig, 
der Katechisation eine solche Einrichtung geben zu müs­
sen, daß die Katechumenen das, was gelehrt wird, sich 
tief einprägen. Obgleich in Ansehung der Grade der 

Vollkommenheit ein großer Unterschied sich zeigt, so 

hat doch jedes Kind und jeder Mensch seinen Antheil 
an Gedächtnißkraft, der durch Uebung gestärkt und 

erweitert werden kann. Es giebt ein Wort- und ein 
Sachgedächtniß.

§. 107.
Grundregel für sie Behandlung in Ansehung des Gedächtnisses.

Das was wir behalten sollen, sind, Empfindun­
gen, Anschauungen, Begriffe, Urtheile, Schlüsse, 
Gefühle, Vorsätze, und Willensbestimmungen. DaS 

Gedächtniß erstreckt sich also über alles, was nur als 
Vorstellung in den Umkreis unsrer Seelenvermögen tre­

ten kann. Je mehr also die Seele jede ihrer Opera* 
tionen auf eine der Natur der Seelenkraft angemessene 
Weise vorgenommen hat, um desto leichter und länger 
wird das Gedächtniß die Vorstellungen behalten können.

Wer also die Forderungen, welche die vorherge­
henden Abschnitte in Rücksicht auf das Erkenntnißver- 
rnögen vorschrciben, genau beobachtet, der sorgt auch 

eben
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eben dadurch für das Gedächtniß der Katechumenen. 
Das gleiche gilt von der Beobachtung der Regeln, die in 

Ansehung des Gefühls - und des BegehrungsvermögenS 
noch vorgetragen werden sollen.

So viel Seelenkrafte es giebt, so viel Hülfsmittel 
biethen sich auch dem Gedächtnisse dar.

§. io8.
Regeln in Ansehung einzelner Wörter und Sachen.

Aus §. 107 ergeben sich folgende Regeln:
1) Man begleite im katechetischen Vertrage jedes 

Wort, und jede Sache, die man behalten wissen 
will, mit einer Anschauung, oder mit einem die 
Anschauung supplirenden Hülfsmittel, z. B. einer 
Geschichte. Z. B. Was Kraft sey, werden die 
Katcchumenen gewiß behalten, wenn man sie dar­
auf führt, was sie mit ihrer Hand, mit ihrem 
Arm thun, oder wenn man ihnen die Geschichte 

des Simsons, des Milo u. s. f. erzählt.
2) Man knüpfe das Unbekannte an etwas Bekann­

tes an.
Z) Man lasse die Kinder bei jedem Worte und bei 

jeder Sache, die behalten werden sollen, etwas 

mit eigner Anwendung der Denkkraft thun. Al­
les, was wir selbst erwarben, ist uns bekannter, 
werther und gegenwärtiger. Daraus bestätigt sich 
die Nothwendigkeit, alles in Fragen zu zertheilen, 
und jeder Frage die Wendung zu geben, daß sie 

der Katechumen nur mit eigner Thätigkeit -er 
Denkkraft beantworten kann.

4) Je
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4) Je mehr eine Sache deutlich gemacht, und nach 
ihren Theilen, Beschaffenheiten, Ursachen, Wür» 
kungen und Beziehungen auf uns betrachtet wird, 

um desto tiefer gräbt sie sich dem Gedächtnisse ein.
5) Man verweile bei dem, was schwer zu behalten 

fällt, eine längere Zeit, und gebrauche öftere Wie-- 
derhvhlung.

6) Man rufe die Ähnlichkeiten und Unähnlichkei- 
ten, das Entgegengesetzte und den Contrast zu 
Hülfe. Hieher gehört auch das Neue, das Ue» 

berraschende. ,

7) Alles, was wohlgefallt, empfiehlt sich dem Ge­

dächtnisse. Man beschäftige daher auf eine an­
gemessene Weise die Einbildungskraft durch Tropen 
und Figuren, durch Gleichnisse, Vergleichungen, 

Allegorieen, Analogieen, Parallelen, und durch 
die Gefühle des Schönen und Erhabenen.

L) In Ansehung des Begehrungsvermögens stelle man 
eine Sache nach ihrem physischen, moralischen 
und religiösen Interesse vor.

§. 129.

Regeln in Ansehung des Ganzen der Katechisation.

Je mehr die Regeln §. io8 befolgt werden, um 
desto mehr werden sich die Theile einer Katechisation 
dem Gedächtnisse eindrücken. Diese Vortheile erhalten 
durch folgende Regeln eine größere Verstärkung.

i) Man gebe das Thema und die Haupttheile deut, 
lich und bestimmt an.

2) An
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2) An dem Schlüsse jedes Haupttheils lasse man 

bemerken, wie weit die Unterredung vorgerückt 
sey, und welche Theile nun noch folgen.

Z) Am Ende der Katechisation lasse man eine Ue­
bersicht ansiellen, was abgehandelt sey, und was 
die Katechumenen daraus behalten haben.

4) Je mehr eine Katechisation durch Präcision, 
Gründlichkeit, Ordnung und Zusammenhang sich 

auszeichnet, um desto leichter und länger wird 
sie von den Katechumenen behalten.

Des
i
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Achter Abschnitt.

Von der Aufmerksamkeit.

§. IIO.

Definition Ver Aufmerksamkeit.

Aufmerksamkeit ist eine Handlung der Spontan 

nerrär, in welcher der Verstand den innern Sinn bet 

stimmt, der Einheit des Verstandesbegriffes, werde sie 
nun dunkel oder deutlich vorgestelll, die correspvndis 

rende Anschauung zu geben. * '
Z. m.

* Die über die Aufmerksamkeit vorhandenen Erklanmgeu sind 
verschieden. "Die Ausmerksamkcil ist die Richtung der 
„Thätigkeit der Seele auf eine oder mehrere Ideen, sie 
„mögen als äußre Empfindungen in so fern zu den bloß 
„leidenden, oder, aber durch Würkung der Seele auf 
„Vorstellungsuerven Hervvrgebracht, zu den thätigen gehö- 
„ren. Es ist also die Aufmerksamkeit ganz eigentlich die 
„Thätigkeit der Seele selbst, eingeschränkt auf gewisse 
„Ideen ihres Gesichtskreises " Erfahrungen und Unterm» 
Hungen über den Menschen von K. F. von Irnmig.

Band.
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m.

Aus §. iio erhellet, daß die Kinder, weil der 
Verstand noch nicht Stärke genug besitzt, Mühe haben 
werden, eine etwas längere Zeit in Aufmerksamkeit sich 
zu erhalten. Die Aufmerksamkeit ist eine Fertigkeit. 
Derselben Nothwendigkeit.

§- 112.
Mittel, um die Aufmerksamkeit zu erwecken und zu erhalten.

i) Der Katechet erwerbe sich Hochachtung, Liebe und 
Zutrauen der Kinder durch sein ganzes Benehmen.

2) Das Gebet und die Erinnerung an Gottes heilige 
Gegenwart wird gleich beim Anfänge der Reli­
gionsunterredung die Katechumenen in eine der Auf­

merksamkeit günstige Gemüthsstimmung versetzen.
g) Man rede tue Kinder freundlich und liebreich an.
4) Der Katechet zeige, daß ihm das Geschäft des 

Religionsunterrichts wichtig und angenehm sey.

Z) Man

Band. 2. 1777, Seite 2OY. — ^'enrenäj ic- par l'-ureu- 
lion, cerre r«aÄiou ds t'^Virie kur ler 6bre5, ^us l'objer L 
miter eu mouvemenr, par la^uells I'^rne ti^ucl ü conkerver, 

korritrer ou ä proiongsr cs mouvemem, gnal^ri^us 
sur le; facultös cke i'sme in BvNNkt's Oeuvre; ct'bilioire 

nüturvlle er cle kbilokoplrie bkeuckatel- >782- 4. Sei- 
te 24. — Grundriß der Erfahrungs - Seelenlehre, ent» 

werfen von Lud. Heinr. Jakob, zweite Auflage. Halle >795. 
Seite lyz - 200. — Lrewkut'r Llemenr« c>f rke rnilolopk/ 
vk rke blurnau I-onclou 1792- Seite >08- —" Erust 
Platners Philosophische Aphorismen- Leipzig >793- Erster 

Theil. §. 85. Seite üo.
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5) Man zeige dem Katechumenen die Wichtigkeit der 

gegenwärtigen Beschäftigung, und deren Einfluß 
auf sein ganzes Leben.

6) Man rufe die Geschichte, die Fabel, die Para­

bel, die Jnduction, das Gleichniß, die Allegorie 

und Analogie zu Hülfe.
7) Man erwecke das Interesse der Kinder dadurch, 

daß man nach Abschn. 2-6 die Thätigkeit der 
Denkkraft auf eine angemessene Werfe beschäftigt. '

8) Man benutze das Individuelle.
9) Die eingebildeten und daher unaufmerksamen Kin­

der bringe man durch schwerere Fragen zu der 
Ueberzeugung, daß sie der Aufmerksamkeit bet 

dürfen.

§. HZ»
Fortgesetzt? Anzeige der Mittel.

10) Man ermüde nicht, die Aufforderung zur Auf­
merksamkeit zu wiederhohlen.

n) Eine etwas stärkere Erhebung der Stimme dient 
oft dazu, die Aufmerksamkeit wieder hcrzustellen.

12) Eben das thut auch eine etwas längere Pause, 

die man macht.
iz) Man gebrauche Lob und Tadel zur rechten Zeit.

14) Man frage die Kinder einzeln, ohne eines unter 

ihnen zu vernachläßigen.
IZ) Man frage nicht nach der Reihe, sondern mit 

unvcrmutheter Abwechselung.
16) Man lasse sich die ertheilte Frage, oder die ge, 

gebene Antwort von dem zerstreueten Kinde wie­

derhohlen.
Gräffe's pastsraltheologie. M 17) Man



i78 Zweiter Theil der Pastoraltheologie.
17) Man gewöhne die Kinder, mit vollständigen 

Sätzen zu antworten.
18) Man kündige bei dem Anfänge der Katechisatioa 

den Katechumencn an, daß sie am Schlüsse an­
geben müßten, was vorgetragen sey, und was sie 
daraus behalten hatten.

Anmerkung
* tum

ersten Theile der Katechetik.

Die Ausbildung des Gefühls - und des Degehrungöver« 
mögens setzt die Cultur des Erkenntnißvermögens 
voraus. Im Religionsunterrichte muß daher erst 
für den Verstand, und für die Vervollkommuug 
der thätigen Denkkraft gesorgt werden, welches 
schlechterdings unmöglich ist, wenn man nicht die 

in diesen acht Abschnitten gegebenen Regeln immer 

genauer zu befolgen sucht.

Der



-7S

Der

Katechetik
Zweirer Haupttheil, 

enthaltend die Regeln, die sich auf 
die ursprüngliche Beschaffenheit des 

Gefühlsvermögens beziehen.

Erster Abschnitt.
Vom Gefühlsvermögen.

§. 114.
Erklärung des Gefühls, und des Eefühlsvermögens.

man auf die sinnlichen, ästhetischen, moraltt 
scheu und religiösen Gefühle genauer achtet, so möchte 

wohl folgende Erklärung am befriedigendsten au. fallen: 
das Gefühl ist die im Bewußtseyn vorgebende, 

mit Lust oder Unlust verbundene. Auffassung des 
Verhältnisses, in welchem die verschiedenen See» 
lenkrafte zu einander sieben.

Kant nennt das Gefühl eine Empfänglichkeit der 
Lust oder Unlust. Metaphys Anfangsgründe der 
Rechtölehre Königsb. 1797. Einleit. Seite I. II.

M s In
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In dem Philosoph. Journale, herausgegeben von 

Fichte und Niethammer steht diese Definition: Die 
unmittelbare Gewahrnehmung meiner Beschränkt» 
heit in ihrer Bestimmtheit ist ein Gefühl. Vergl. 
Gothaische Gelehrt. Zeit. Stück 97 vom Jahre 

1797-
Ueber die näheren Bestimmungen des Gefühls, und 

über die Schriftsteller, die hiervon handeln, sehe 
man mein Vollständ. Lehrbuch der allgem. Kateche- 

tik. Band 2. Eöttingen 1797. Seite i - 64.
Das Gefühlsvermögen ist daher das Vermögen, 

durch die Art und Weise, wie unsere Seelenkräfte 
(Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft) auf einander 
wirken, und sich in ihrer Eigenthümlichkeit äußern, 
das Verhältniß derselben zu einander aufzufassen, 
und uns so ihrer Belebung oder Einschränkung 

bewußt zu werden.

§- H5-
Unterschied der Empfindung und des Gefühls.

Man darf Empfindung und Gefühl nicht für einer­

lei halten.
r) Empfindung ist das Erste, aber Gefühl setzt Em­

pfindungen, Anschauungen und Begriffe voraus»
2) Empfindung ist ein Afficirtwerden von wörtlichen 

Gegenständen: aber Gefühl ist ein Afficirtwerden, 
wenn die Imagination die ehemaligen Objecte res 

producirt.
2) Die Empfindung ist mehr leidentlich, aber das 

Gefühl besteht aus Leiden und Thätigkeit.

4) Mit
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4) Mit der Empfindung ist Vergnügen oder 

Schmerz, mit dem Gefühle hingegen Lust oder 

Unlust verbunden.
5) Empfindungen find der Regel nach stärker, Ge­

fühle hingegen schwächer.
6) Die Empfindung ist bloß Austastung des Verhält­

nisses, in welchem der wörtliche Gegenstand zur 
Receptivität stehet. Gefühl hingegen ist Auf­
fassung des Verhältnisses, in welchem die verschie­
denen Seelenkräfte zu einander stehen.

§. 116.
Allgemeine kattchetischc Siegel, wie man «uf d«S CefülMvermLsen wül2 

ken könne.

Weil in jedem Gefühle die Einbildungskraft, (ohne 
welche überhaupt kein Gefühl möglich ist) die ehernst 
ligen Empfindungen, Anschauungen, Begriffe und 

Ideen reproducirt, und die ihnen entsprechende Be­
stimmung der Sinnlichkeit bewürket, so gilt diese 
Regel allgemein: Führe deinen Zögling, in welchem 

du irgend ein Gefühl hervorbringen willst, irr 
solche Lagen, oder in solche Veranlassungen, irr 
welchen er gezwungen oder veranlaßt wird, die 
dem Gefühle zu Grunde liegenden Vorstellun­
gen zu dichten oder zu reproduciren, und so das 

Verhältniß seiner Gemüthskräfte unter einander 
mit Lebhaftigkeit aufzufassen. Will man z. B. irr 
einem Waysen Traurigkeit hervorbringen, so reprodu­
cier man in ihm das Bild seines sterbenden Vaters. 
Diese Regel umfaßt, was man in Ansehung der §. 114.

M 3 ge- 
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genannten vier Arten der Gefühle zu thun habe. Die, 
se vier Arten unterscheiden sich bloß in Ansehung dessen, 

was reproducirt wird^

§- H7.
Definition der Einbildungskraft.

Die Einbildungskraft ist das Vermögen der An» 
schauung auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes.

Ste ist entweder produktiv oder reproduktiv (;m 
rückrufend).

Auch die produktive (dichtende) Einbildungskraft 
nimmt den Stoff zu ihren Bildungen von dem Sin, 
ne her.

Aur Einbildungskraft gehört das sinnliche Dich­
tungsvermögen der Bildung; das sinnliche Dichtungs­
vermögen der Beigesellung; das sinnl. Dichtungsv. der 
Derwandschaft; das Vorhersehungsvermögen, und da» 
Dezeichnungsvermögen.

S. Kant's Anthropologie Seite und folg.
'Je mehr der Katechet die Einbildungskraft zu be­

leben weiß, daß sie dichtend oder zurückrufend wird, 

um desto mehr hat er es in seiner Gewalt, das Ge- 
fühlsvermögcn seiner Katechumenen zu seinem Zwecke 

zu benutzen.

Des
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Zweiter Abschnitt.

Von der katechetischen Sprache, und 
den in ihr liegenden Hülfsmitteln, die 
Deutlichkeit für den Verstand zu ver­

mehren, und durch Lebhaftigkeit auf 
das Gefühlsvermögen zu würken,

§. H8.
Eigenschaften -er katechetischrn Sprache.

katechetische Sprache muß Richtigkeit, Deut­
lichkeit, Anmuth, Würde und Lebhaftigkeit haben.

Die Lebhaftigkeit insbesondere entstehet durch den 

angemessenen Gebrauch der Tropen und Figuren.
Die §. 46 angezeigten Tropen und Figuren gehö, 

ren nicht allein der Rhetorik, sondern auch mit eben 
dem Rechte der Katechetik an. Z. D. die Metonymie, 
welche tragen Rronen auf ihrem Haupte? Die Könige. 

Was leihet Gott den Königen? Ihre Rronen; die 
Synekdoche, Worin stürzt sich der Lasterhafte? Ins

M 4 Un- 
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Unglück. — Aber ans wessen Auge blickt Zufrieden« 
heit hervor? Auf wessen Stirn ruhet Heiterkeit? des 

Tugendhaften.

ny-
Jnduction und Gl^chniß.

Au den in der Sprache liegenden Hülfsmitteln ge­
hört die Jnduction, welche in einem besondern Falle 
das Nehmliche, Gleiche, oder Aehnliche aufstrllt. 
A. B. Aon wie vielen irdischen Dingen wollen wir 

wobl sagen, daß sie vergänglich sind? Von allen. — 
Wodurch werden Städte und Dörfer verschüttet? 
Durch Erdbeben. — Was werden auch die reichsten 
M mchen durch die Überschwemmung der Fluchen? 
Arm.

Es giebt verschiedene Arten der Jnduction, je nacht 
dem zu der Spccies das Individuum, zu der Gat­
tung die Species, zu dem Allgemeinen das Besondere, 
zu dem Ganzen der Theil oder das Integrirende in 
Rücksicht des Gleichen, des Nehmlichen und des Aehn- 
lichen aufgcfübrt wird.

Das Gleichuiß ist eine kurz bezeichnete Aehnlich, 
keit, z. V. Die Hoffnungen der Menschen gleichen den 
Träumen. Das Leben der Menschen verwelkt gleich 

dem herbstlichen Laube.

§. 120.
Hülfsmittel ö«r Allegorien und Analogien.

Die Wortallegorie ist Anspielung auf etwas bekann­
tes, z. B. auf Matth. XVI. iF. Was kann den Fels 

, der
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der christlichen Religion nicht überwältigen? Die Pfor­

ten der Hölle. —

Die Sachallegorie entwickelt eine Aehnlickkeit. 

S. meine Sokratik. Dritte Ausgabe 1798. Seite 

232-243.

Die Analogie ist eine vollkommene Ähnlichkeit 
Zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen 
Dingen. Kant's Prolegomena zu einer jeden künftigen 
Metaphyf. 1783- Seite 176.

Z. B. Das Schiff würde von der rechten Bahn 

getrieben, und durch die Gewalt deö Windes, der 

Fluthen, und deö Sturms an Klippen geschleudert 

werden, wenn nicht der Steuermann das Steuerruder 
in seiner Hand fest hielte. So soll die Vernunft das 
menschliche Leben regieren, und den Affecten und Leiden­
schaften und Trieben entgegen arbeiten. Die Affecten, 
Leidenschaften und Triebe sind die Stürme und Fluthen, 
die Vernunft ist die Führerinn, die das Steuerruder 
der moralischen Grundsätze fest hält, und das mensch­
liche Leben ist das Schiff, welches leicht scheitern 

kann.

Die Bibel gebraucht das Hülfsmittel der Analogie 

sehr oft, z. B. Col. II. 16. Die Ähnlichkeiten der 

Verhältnisse zwischen Schatten und Körper, und zwi­
schen der mosaischen und christlichen Religion.

Die Analogien sind für den katechetifchen Vertrag 
von dem größten Nutzen.

M A §. 127.
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§. 121.

Fernere Hülfsmittel ;um Vortheile der Rühwng.

Den Eindruck verstärken Gemählde und Schilde­

rungen» angemessener Gebrauch solcher Verse, die in 
jedem Betrachte Muster sind, Sprüchwörter, Senten­
zen und Denksprüche, wenn sie mit den ästhetischen 
Forderungen übereinstimmen, und Ermahnungen, die 

herzlich seyn müssen.

Des



IS?

Des 

zweiten Haupttheils 

der Katechetik 
Dritter Abschnitt.

Von den sinnlichen Gefühlen.

122. , .
Von sinnlichen Gefühlen überhaupt.

sinnlichen Gefühle beziehen sich zunächst auf das 

Angenehme, oder Unangenehme, was den Sinnen in 
der Empfindung gefällt, oder misfällt.

Sie entstehen, wenn die Einbildungskraft dasjeni­
ge, was wir einst bei den wörtlichen Afficirungen. der 
Gegenstände empfanden, entweder genau eben so re, 
producirt, oder zu manchen Mischungen der Dichtung 

bildet.

§. I2Z.
Hervorbringung der angenehmen sinnlichen Gefühlt.

Um Vergnügen, Freude und Heiterkeit hervorzu- 
bringen, beobachte folgende Regeln:

r) Nenne dasjenige, was in der Empfindung gefiel, 
B. Farben, Töne, Wohlgerüche, das Wohlseyn, 

wel- 
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welches bei der Wiedergenesung uns zu Theile 

wird, u. s. f.
2) Entwickele die besondern Umstände, unter welche« 

die angenehmen Gegenstände die Sinnlichkeit affi» 

cirten.
g) Nenne geliebte Gegenstände und Vorfälle.

4) Gebrauche solche Ausdrücke, die angenehme Ne« 

benvorstellungen erwecken.

124.
HevvorLnngung der unangenehmen sinnlichen Gefühle.

l) Traurigkeit wird hervorgebracht, wenn die See« 
nen erneuert werden, worin Schmerz empfunden 
war; wenn die Einbildungskraft gereitzt wird, die 
einzelnen Theile und Umstände solcher Afficirungen 
sich zu vergegenwärtigen; wenn mehrere solche 
Schilderungen zusammengesetzt werden.

2) Die Reue erfordert, daß man den Fehler als Feh­
ler erkennen laste, die den Fehler begleitenden 
Uebel von der empfindlichsten Seite darstelle, und 

die Einbildungskraft beschäftige, sich länger dabei 

zu verweilen.
g) Um Furcht zu erwecken, stelle man das zukünf­

tige Uebel in seiner Größe, in seinem Umfange, 

in seinen Würkungen und in seiner gewissen An­
näherung vor.

4) Das Gefühl des Schreckens entsteht, wenn die 
furchtbarsten Gegenstände und Auftritte der Natur, 
wie Donner, Blitz, Erdbeben, plötzliche Un- 
glücköfälle u. s. f. der Einbildungskraft mit Leb- 

: hastig-
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haftigkeit vorgcbalten werden. Daß die Stimme, 
die Miene, und das Aeußere des Lehrers diesem 
Vertrage gemäß seyn müsse, versteht sich vsn selbst.

§. I2Z.
Won den gemischten Gefühlen.

Es giebt viele gemischte Gefühle, wohin auch die 
sympathetischen gehören.

Besonders verdient hier das Mitleiden erwähnt zu 
werden. Es entsteht, wenn der Leidende in der Größe, 
Menge, Mannichfaltigkeit und Dauer seiner Lerden 

abgeschildert, und dabei die Vorstellung der Einbil­

dungskraft vergegenwärtigt wird, daß das, was an­

dern begegnete, leicht auch uns treffen könne.

' Des
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Des 

zweiten Haupttheils 

der Katechetik 
Vierter Abschnitt.

Von den ästhetischen Gefühlen.

§. 126.
Don den ästhetischen Gefühlen überhaupt. 

Aesthetische Gefühle beziehen sich auf dasjenige, waS 

an und für sich gefallt. Die Gegenstände derselben ma­

chen das Schöne und das Erhabene aus.

Schön ist, was ohne Begriff, allgemein, ohne 
alles Interesse in der bloßen Beurtheilung wohlgefällt 
und in der Form seiner Zweckmäßigkeit ohne Begriff 
als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens er­
kannt wird. Z. D. Die Tulpe, die Nose.

Das Erhabene ist ein Gegenstand, dessen Vorstel­
lung das Gemüth bestimmt, sich die Unerreichbarkeit 
der Natur als Darstellung von Ideen zu denken. 
Kant's Eritik der Urtheilst. Seite 114. Das Erhabene 
ist entweder mathematisch-erhaben, oder dynamisch- 

erhaben»
Er-
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Erhaben ist also nur dasjenige, welches in seiner 

ästhetischen Beurtheilung die Einbildungskraft bis zu 
ihrer Grenze anspannt, um die Natur als Darstellung 
der Idee des Uebersinnlichen denken zu können. D. B. 

Iesaiaö XI,. 12. 15 - i7'

§. 127.
Katechetische Regeln in Ansehung VkS Schinen.

l) Man veranlasse die Katechumenen, schöne Formen 
aufzufassen. Man wähle daher zu den Aerglei- 
chungen, Gleichnissen, Allegorien, u. s, f. solche 

Gegenstände, welche die §. 126 bezeichneten Eigen, 

schaften an sich haben.
2) Der Katechet nenne Naturschönheiten, Matth. VI. 

28. 2y., Blüthen, Auen, gefallende Thieraestalten, 
melodische Töne in der Natur u. s. f.; er benutze 

auch tue Kuustschönheiten.
z) Der Katechet muß alles Schiefe, Falsche in den 

Gedanken, und alles Eckelbafte in der Vorstellung 
und Beschreibung vermelden.

4) Damit das freie Spiel der Einbildungskraft be­
fördert werde, so muß die ganze Katechisation 

Natur zu seyn scheinen, und deswegen jede Spuhr 
der Peinlichkeit von sich entfernen.

K. 128.
Regeln in Ansehung veS Erhabenen.

i) Nenne öfters erhabene Gegenstände und Auftritte 
der Natur und der Kunst, z. B. Felsen, Gebür» 
ge, Ausdehnung des Himmels, Palläste, Thürme, 

Gewitter, u. s. f.

2) Schil»
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L) Schildere diese großen Gegenstände und Auftritte 

lebhaft, welches dadurch geschieht, wenn man die 
Einbildungskraft veranlasset, jene Erscheinungen 
sich zu zeichnen, und zu vergegenwärtigen.

3) Man bestimme die Größe nach einem Maasstabe, 
der selbst groß ist, z. B. wenn man die Entfer­
nung der Weltkörper nach Erddiametern angiebt.

4) Das Große und Erhabene wird oft dadurch ge­
schildert, daß man es in seine unzählbaren Theile 
zerlegt, z. B. die Größe der Erde durch Aufzäh­
lung der Berge und Felsen, und Seeen und Wäl­
der, und Thaler und Ebenen, u. s. f.

5) Man stelle das Erhabene in seinen großen Wür- 
kungen vor. Z. B. I. V. Mos. I. Z. Ps. XXXIII. 8.

6) Man erhebe die wahre Größe über die scheinbare.
7) Man stelle die Schwierigkeit vor, den Gegenstand 

würdig zu beschreiben, — man errege die Auf­
merksamkeit.

8) Nutzen der Steigerung.

Anmerk. Die dem Erhabenen entgegengesetzten Fehler, 
sind Gebrauch niedriger Wörter, kleinliche schiefe 
Gedanken, Vergleichung mit niedrigen Dingen, 

Bombast und Schwulst, Witzelei, Affectation und 

Ziererei.

Des



I9Z

Des 

zweiten Haupttheils 
der KaLechetik 

Fünfter Abschnitt.
Von den moralischen und religiösen Ge* 

füh le n.

§- I2Y.
Moralische Gefühlt.

!^)aS moralische Gefühl überhaupt ist die Gewahr- 

nehmunq des Verhältnisses, in welchem das.Gesetz der 
praktischen Vernunft zu dem eigennützigen Trsebe in 

uns steht. Hieher gehören i) Gefühl der Achtung 
fürs Gesetz; 2) Gefühl seines eigenen Werths und 
seiner Würde; z) Gefühl der eigenen Unabhängigkeit, 
und 4) Gefühl der Erhabenheit der moralischen Be­

stimmung.

IZÄ.
Katechrtischr Dehanklung riefte Gefühle.

Obgleich die Behandlung dieser Gefühle die Theo« 

rie des Begehrungsvermögens voraussetzt, so kann doch 

auch schon hier von ihnen geredet werden, weil die Be- 
Sräffe's pastoraltheslogie. N fols 
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folgnng der vorhergehenden Abschnitte die Katechumer 
nen schon vorbereitet hat.

i) Die Achtung fürs Gesetz wird dadurch genährt, 
wenn man zeigt; daß nichts in der Welt, ja üben 
Haupt nichts außer der Welt zu denken möglich 
sey, was ohne Einschränkung für gut gehalten wer­

den könne, als allein ein guter Wille.

2) Das Gefühl der eignen Würde wird erweckt, 

wenn der Katechnmen lebhaft sich vorstellt, daß 
er Vernunft besitze. ,

Z) Das Gefühl der Unabhängigkeit wird belebt, 
wenn der Katechumen gewahrnimmt, daß er ein 
Vermögen der Selbstbestimmung besitze, wodurch 
er die Hindernisse des Gesetzes überwinden kann.

3) Um dem Katechumenen die Erhabenheit seiner 
moralischen Bestimmung fühlbar zu machen, zeig? 
man, daß wir an unsrer Seele etwas besitzen, 
dessen Werth die ganze Welt nicht darstellen kann. 
Marc. VIII. 56. 37. Match. XVI. 26. Luc. IX. 25.. »

§- IZI.

Don Ven religiösen Gefühlen.

Die religiösen Gefühle setzen das Daseyn Gottes 
voraus. Wir denken Gott in einem dreifachen Ver­
hältnisse zu uns und zu der Welt.

I. Gott ist moralischer Weltschöpfer. Dies Ver­
hältniß gebietet die uneingeschränkteste Achtung, 
Ehrfurcht und Demuth.

H. Gott ist moralischer Weltregierer. Aus diesem 
Verhältnisse entstehen die Gefühle des Vertrauens, 
der Zufriedenheit, der Liebe und der Dankbarkeit.

III. Gott
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m. Gott ist moralischer Weltrichter. Aus diesem 

Verhältnisse entspringen, Hoffnung, Erwartung 

der Unsterblichkeit, und Furcht gegen Gott.

. §- IZ2.
Allgemeine Anweisung, die religiösen Gefühle betreffend

I) Der Katechet muß den Begriff derjenigen göttli­
chen Eigenschaft, auf welche sich das Gefühl bei 
zieht, nach Kat. Th. i. Abschn. 2. in das Helles 
sie Licht setzen.

2) Er befolge hierbei zugleich die Regeln des i28stea 
§. damit Gottes Werke und Eigenschaften von dem 

Katechnmenen als das Erhabenste erkannt werden.
2) Wenn dann der Katechet von diesen Gefühlen 

selbst durchdrungen ist, und die Stimmung seines 
Gemüths durch den Ton seiner Rede, durch seine 

Sprache, durch seine Blicke, und durch sein gan­
zes Aeußere unverkennbar sich abdrückt; so kann 
es nicht fehlen, daß nicht die §. ny - 121 ems 
pfohlnen Mittel auf das Gemüth der Katechume- 
nen würken, und die Gefühle, auf die es am 
kömmt, hervorrufen sollten.

N 2 Der
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Der

Katechetik 

Dritter Haupttheil, 
enthaltend die Regeln, die sich auf 

das Begehrungsvermögen beziehen.

' , §- 133»
Dom BegehmrigSvevmvgin.

§^an schreibt dem Menschen ein Begehrungsvermö'- 

gen zu, in so fern er entweder durch Lust oder Un­
lust, oder durch das Gesetz zur Handlung sich selbst be, 

stimmen kann. Begehrungsvermögen ist das Vermögen, 
durch seine Vorstellungen Ursache der Gegenstände die, 

ser Vorstellungen zu seyn. Kant's Mctaphys. An- 
fangsgr, der Rechtölehre. Königsberg 1797. Einleit. 

S. I.
Der Mensch handelt entweder nach Trieben und 

Neigungen, oder er bestimmt sich durch das Gesetz. 
Der Trieb und die Neigung herrscht durch die Macht 
des Angenehmen; das Gesetz spricht und gebietet durch 
die Stärke der Vernunft.

§. 134»
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§- 134- 
Disciplin der Neigungen.

Weil die Neigungen leicht zu heftig werden, und 
der Mensch dann nicht moralisch frei handeln kann, 

so muß der katechetische Unterricht dahin arbeiten, daß 
die Katechumenen die Starke erhalten, ihre Neigungen 
dem Gesetze zu unterwerfen. Die Disciplin der Nei- 
gungen wird durch folgende Regeln bewürkt.

1) Bezähme eine Neigung durch die andere, z. B. 
die Rachsucht durch die Erregung des Mitleids.

2) Ordne eine Neigung der andern unter, und laß 

die größere Summe der angenehmen Empfindun­

gen als wünschenswerther auftreten. Beispiele 
entlehne man aus d^r Geschichte, aus dem Leben 
Absalom's, des Davids u. s. f.

3) Stelle etwas vor, welches die sinnlichen Güter 

verkleinert, z. B. Matth. VI. iy. 20.
4) Man ermuntere die Katechumenen, auf die Folgen 

der Neigungen und Handlungen zu sehen.
5) Man schärfe die Nothwendigkeit ein, den Ent­

schluß erst zu prüfen, und so viel es sich thun läßt, 
die Handlung aufzuschiebcn. Man muß nie in 
Uebereilung, nie in der Hitze des verführerischen 

Llffects handeln. Benutzung der Lebensregeln, 
die in Sprüchwörter übcrgegangen sind.

L) Man ziehe diejenigen Betrachtungen hervor, die 
der Lieblingsneigung cntgegenwürken, z. B, bei 
dem Geitzigen die Hinfälligkeit und Unsicherheit 
aller irdischen Güter.

7) Rede oft und nachdrücklich vom künftigen Gerichte.

N 3 L) Schil-
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8) Schildere die Seeligkeit, die in jenem Leben den 

Ueberwinder der Neigungen erfreuen wird. Matth. 

XXV. Zi-46.

§. 135-
Katechetische Regeln für die moralische Bildung.

i) Laß deinen Zögling auf die Thatsachen achten, 
durch welche sich die praktische Vernunft seinem 

Bewußtseyn darstellt. Diese Reflexionen über sich 

selbst werden dadurch befördert, daß man ihm et» 
was nennt, wobei sich seine moralische Beurtheil 
lungstrart äußerte, oder wobei er sich Verwürfe 
machte; daß man ihn über vorgelegte Fälle fragt, 

ob die Handlung und die Gesinnung gut ist, oder 
nicht, und warum so geurtheilt wird.

2) Das Gesetz der praktischen Vernunft lasse man 
die Katechumenen in einer Formel aufstellen, z. B. 
Ich darf nie etwas thun, noch denken, waS 
gegen die Vernunft und das Gewissen streitet.

Z) Man stelle die Allgemeinheit des Gesetzes vor. — 
Nur das darf ich thun, wobei ich wünschen kann, 
daß alle Menschen, alle Engel und Geister, alle mit , 
Vernunft begabte Wesen eben so handeln mögen.

4) Man zeige, daß es bei den Handlungen auf die 
Reinheit der Triebfeder ankomme, 1. Sam. XV. 22» 

Hos. VI. 6. 1. Sam. XVI. 7. Matth. Vl. 5. lü-18. 
Luc. VI. Z2 - 36.

Z) Man benutze die Geschichten, an denen sich dar­
stellen läßt, daß Menschen aus Pflicht, um des 

Gesetzes willen, gehandelt haben.
6) Man
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6) Man lasse die Katechl menen erkennen, daß dem 
Gesetze der praktischen Vernunft alle Neigungen 
und Begierden untergeordnet seyn müssen. Ehe 

man handelt, muß man erst fragen , ist das recht, 

was ich denke und was ich thun will?
7) Man lehre die Freiheit der Willkühr, und ver­

nichte die Vorurtheilc, nach welchen die Lasterhaft 

ten so gern sagen, daß es ihnen unmöglich sey, 
von ihren Sünden abzulassen.

L) Um die Sicherheit und Trägheit zu entfernen, 

so verhehle man die Beschwerden nicht, die der 
Kampf der Tugend kostet. Man rede von der 
Verdorbenheit der menschlichen Natur, nach wel­
cher der Mensch so gern nur von seinen Begierden 
sich beherrschen lassen will. i. B. Mos. VIII. 21. 
Röm. HI- 2Z. Joh. III. 6. — Je größer und dro­
hender das Uebel, desto ernstlicher muß die Wach­
samkeit, und desto anhaltender der Kampf seyn.

Schlußbemerkungen.
I) Je mehr diese das Begehrungövermögen betreffen­

de Regeln im katechetischen Aortrage beobachtet 
werden, um desto mehr wird die moralische Bil­

dung gewinnen.
2) Der Katechet glaube nur nicht, daß daS Geschäft 

der Besserung und Ausbildung mit einem male, 
und in einem kurzen Zeitraume sich vollenden lasse. 
Wächst die Eiche in einer Stunde?

N 4 g) Der
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z) Der Katechet muß seinem Vortrage eine solche 

Einrichtung geben > daß durch seine Katechisationen 
die Drei Gemüthsvermögen harmonisch cultivirt 
werden, weil sie in Wechselwirkung stehen. DieRe- 

. ligion ist zugleich Gegenstand des Erkenntnißvers 
mögens, des Gefühls, und des Willens.

4) In Ansehung der Sokratik herrschen noch immer 

zahlreiche Irrthümer. Die Sokratik und die Kats 
echetik sind im Wesentlichen, nehmlich in der 

Methode, die Gemüthsvermögen zum Vortheile der 
Moralität zu behandeln, eins. Nur darin unter, 
scheidet sich die Katechetik, daß sie für die Bil­
dung der Fragen strengere Regeln giebt.

Man vergleiche mit der Katechetik, so wie sie 
hier vorgetragen ist, meine Sokratik.

Drit-
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Die Volks Pädagogik.

' Einleitung.

§. 136.
Verhältniß des Predigers zum Schul r und ErzichungSwesm.

Prediger soll nicht allein durch katechetischen 
Vortrag die Bildung und Veredelung seiner Gemeine 
befördern, sondern ihm ist auch die Aufsicht und Lei­
tung des öffentlichen Schul, und Erziehungswefens in 
christlichen Ländern anvertrauet worden. Wegen dieses 
Verhältnisses macht die Volkspädagogik einen wichtigen 

Theil der Pastoraltheologie aus.

An einigen Orten sind die Prediger auch Aufseher 

über die gelehrten Schulen. -

§- 137.

* Durch die Kinder kann der Prediger in vielen Fällen auf 
-ie intellectuelle und moralische Besserung der Eltern vor» 
theilhgft würktn.
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§- 137.

Zweck der Pädagogik.

Die Zwecke der Erziehung und des Unterrichts 
werden durch die Zwecke bestimmt, die dem menschlichen 
Daseyn gegeben wurden. Der Mensch soll ein Ver, 
Zunftwesen seyn, welches mit eigner freier Selbstbe­
stimmung die Grundsätze des Rechts, der Pflicht und 

der Religion zur obersten Richtschnur seines ganzen 
Handelns macht.

Der Mensch ist aber auch Mitglied der menschli­
chen Gesellschaft, ohne deren Beistand er nicht daS 
werden könnte, was er seyn soll. Jeder muß da­
her eine solche Bildung erhalten, daß der Staat durch 
ihn gewinnt, und er sich und den Seinigen nützlich 
werden kann. Jeder soll daher ein guter Mensch, ein 

guter Christ und ein guter Bürger seyn.
Die Mittel diese Zwecke zu erreichen sind Erzie­

hung und Unterricht. Unterricht ist ein Theil der Er­
ziehung, denn diese will alle Kräfte der menschlichen 

Natur entwickeln und vervollkommen.

Die Volkspädagogik ist also eine wissenschaftliche 
Anweisung, wie dem öffentlichen Schul - und Erzie­
hungswesen eilte solche Einrichtung gegeben werden 
könne, daß die Jugend zu guten Menschen, zu guten 
Christen und zu guten Bürgern gebildet werde.

Philosophische Briefe, über das Princip, und die ersten 
Grundsätze der sittlich - religiösen Erstehung (von Grei- 
ling) Leipzig 1794- gr. 8- (Ein vortreffliches Buch). — 
Ueber den Endzweck der Erziehung, und über den ersten 
Grundsatz einer Wissenschaft derselben, von Johann

Chri.
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Christoph GreiÜng. Schueeberg 179z. gr. 8- (Sehr zrr 
empfehlen).

Die fruchtbarste Entwicklnngsmethode der Anlagen des 
Menschen, zufolge eines kritisch - philosophischen Ent, 

Wurfs der Cullurgeschichte unsers Gelchlechts — Ei, 
ne Rede von Phil. Alb. Stapfer. Bern 1792. gr.. 8- 
(Sehr zu empfehlen).

Versuch eines Lehrbuchs der Erziehungskunst, ein Leitfaden 
zu akademischen Vorlesungen entworfen von Johann 
Heinrich GoltUeb Hcnsiuger. Leipzig 1795. gr. 8- 
(Brauchbar).

Ueber den nächsten Zweck der Erziehung nach Kantifchen 
Grundsätzen. Von Ä- Leister Negensburg 1798- gr. z. 
(Empfiehlt sich durch finnreiche Gedanken )

Bemerkungen über den Begriff von der Erziehung, in 
Rücksicht auf die Beurtheilung des-Werths öffentlicher 
und Privaterzlehunas^ufialleu, von Hart Wilhelm Äö» 
ring Hannover -.795. z.

Kurze Theorie der Unterrichtskunst, nach den Grundfa, 
tzen der keltischen Philosophie, mit steter Rücksicht auf 
den Gebrauch der Pdilebeschen Schuleucpclopadie. Zülli, 
chau 1796. gr. z (Am Ende der Vorrede stehr der an» 
genommene Nahme Phllephebus).

Ueber die Nothwendigkeit der allgemeinen Staatsforge für 
die gute Erziehung der Jugend. Verfasset von G. D. 
Burkardt. D- R. B 1792- 8.

§- IZ8.

Inhalt der Tollspädagogik.

Die Volkspädagogik enthält außer den Regeln über 
die physische Bildung, zwei Hauptabschnitte, was ge, 
lehrt, und wie es gelehrt werden müsse.

I. Lehr,
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I. Lehrqegenstände. Lesen, Schreiben, Rechnen, 

Gesundheitölehre, gemeinnützige Kenntnisse u. s. f.
II. Die Methode, nach welcher die intellektuelle, 

moralische und religiöse Bildung vervollkommt 

wird.

§- IZY.
Geschichte des Schul, und ErziehungSwesens.

Auch den ältesten Völkern entgieng die Einsicht 

nicht, daß es nothwendig sey, die Jugend in Ers 
ziebung und Unterricht zu nehmen. Xenophons E^ro. 
xaecha scheint zwar ein zu vortheilhafteö Gemählde 
über die Erziehung der Perser aufzustellen: allein es 
liegt doch Wahrheit zum Grunde. Die Erziehungsart 
der Perser zeichnete sich durch praktische Uebungen in 
physischer, bürgerlicher, und moralischer Rücksicht aus.

Lykurgs Gesetzgebung hat für Erziehungsweise 

viel Eigenthümliches.
Die ältern Philosophen machten Erziehung zu ei­

nem Gegenstände des ernsten Nachdenkens. Plato 
republica und cie legibur. Aristoteles kolitic. Istb. 8. c. i.

'Ort «V 7^ Vo.UoA'Lr'y Tr^Sr^tLT'LL'7'SoV

«'e/x 7"wv VLÜ-V 7r«töet«v, «c^LtL «V «/L(sst(7/2i/7'^(retS. 

K«t 7"«tL Tro^sa^ L T'LT'0 /Z^.otTk'T'et f-XL

V0^.t7'Lt«L. *

* Hiermit eontrastirt Campe's Behauptung, daß Religion 
und Erstehung nicht eigentlich Gegenstände der Gesetzgebung 
wären, weil die bürgerliche Gesellschaft nur den Zweck 
habe, die natürlichen Rechte und das Eigenthum tu sichern.

Mau

Die
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Die Erziehungswelse der ältern Völker, z. B. der 

Griechen, Römer, sorgte mehr für die Uebung der 
körperlichen als der geistigen Kräfte. An moralische 
Erziehungsanstalten, und an die absichtliche Benutzung 
des Unterrichts für moralische Bildung wurde nicht 
gedacht.

Dies ist erst ein Vorzug der christlichen Religion, 
welche Unterricht und allgemeine Schulen nothwendig 
machte.

Pachomius stiftete im Jahre 36s die erste bekannte 

Klosterschule. — sto Lbr^loltomus sstverlur vitupera- 

tores vitne monEcue I^b. Z. — Benedict führte die 
Klosterschulen 534 im Occident ein.

stulisnus der den Einfluß der christlichen
Schulen erkannte, wollte ste 362 vertilgen.

Carl der Große stiftete in Deutschland öffentliche 
Schulen 794. Den Klöstern feblte es an Lehrern, und 
die Schulen verfielen. Die Reformation Lutheri würkte 
wohlthätig.

§. 140- 

Geschichte IottscHung.

Unter den Katholiken.
Die

Man sehe, Grundsätze der Gesetzgebung, die öffentliche 
Religion und Nalionalerziehung betreffend, dem Französi­
schen National - Convent gewiedmet. Schleswig- Journal. Fe» 
bruar »703. — Dagegen erschien ein Aufsatz Heft r. D. 
im Philosoph. Journal für Moralität, Religion und Men- 
schenwohl, yrrausgegeben von Schmid nnd Snrll i»» 
Idstein.
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Die Jesuiten, die 1Z54 in Deutschland erschienen, 

bemächtigten sich an vielen Orten des ErziehungS- 

Wesens.
Erzbischoff Wolfgang Theodorich machte 1594 die 

erste Schulordnung für die Lehrer der deutscher, 
Stadt r und Landschulen bekannt. *

* Sie führt diese Aufschrift: Schuellorduung, oder Instru­
ktion für die teutsche Schuimaister der Statt und des Erz» 
siift Salzburg, die Auferziehung der Jugent anbetreffeut.

Johann Ernst führte 1699 die Ursuliner Nonnen in 

Salzburg ein, um die Mädchen im Lesen, Schrei­

ben und weiblichen Arbeiten zu unterrichten.
Fürst und Erzbischoff Hieronymus traf die wohlthä­

tigsten Anstalten zur Beförderung des deutschen 
Schulwesens 1777. Ebenderselbe errichtete ein 
Schullehrer-Seminarium, und verunstaltete öffent­
liche Vorlesungen über die Pädagogik 1791.

Große Verdienste der Kaiserinn Maria Theresia 
und des K- Joseph. Praktischer Religionsunter, 
richt zum Gebrauch katechetlscher Vorlesungen, 

von Carl Schwarze! (1 B.) Ulm 1796. gr. 8. An- 
' Hang. Seite I^XXVH-XciV.

Dem Kaiserlichen Hofe folgten bald mehrere fürst­
liche Höfe, und den Lebten Felbiger und von 
Schulenstein (Kindermann) mehrere Gelehrte und 
Pädagogen im katholischen Deutschlande nach.

8. Unter den Protestanten.
Alle Kirchenordnunqen empfohlen eine genauere Auf­

sicht über die Schulen.
Ero- 

- .. . . '
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Große Verdienste des Herzogs Ernst zu Gotha um 
das Kirchen - und Schulwesen.

Locke (geb. 1632-^1704), Rousseau (geb. 1712-j-1778), 

und A. H. Franke (geb. 166z 1723), halten ei­

nen entschiedenen Einfluß auf die Verbesserung 
des Schul - und Erziehungswesens.

Frankens Stiftungen. Herausgegeben von Schulze, Knapp 
und Niemeyer. Drei Bande. 8- Halle 1792-1796-

Die erste große Anstalt, welche die Verbesserung 
der Volksbildung beabsichtigte und ausführte, ist die 

Errichtung des Schulmeister-Seminariums in Hannor 

ver, seit 1750.

Geschichte des königlichen Schullehrer, Seminarii und des­
sen Freischule zu Hannover. Von 0. I. C- Saifeld, 
Abt zu Loccum, erstem Land» und Schatzrakb deS Für- 
sientbums Calenberg, auch Kön Churf. Ccnsistorialrath. 
Hannover lZoo. !<. (Ist in jedem Betracht für die Ge­
schichte des Schulwesens eine der schätzbarsten Schriften).

Die durch Basedow erregte Aufmerksamkeit be- 
kömmt durch die Verdienste des Herrn von Rochow eine 
Vortheil hafte Richtung auf die Erziehung und den Un­

terricht des Landvolks.
Neue Beschreibung der Reckanschen Schule — — 

von Carl Friedrich Riemann. Berlitt und Stet­
tin 1792. 8.
Seit 1768 hat man die Grundsätze berichtigt, 

Schulmeister - Seminarien errichtet, die Methode ver­
bessert , angemessenere Lehrbücher eingeführt, neue 
Schulen (Z. D. die vortreffliche Leipziger Freischule) 
gestiftet, die Bürgerschulen von den lateinischen Schu- 

Gräffe's past-ralkheolsLie. O ten 
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len getrennt, und mehr von Seiten des Staats den 
Anfang gemacht, für die Volksschulen thätig zu 

sorgen.

S- 141. 
k i t t t r a t u r.

Unterhaltend und reich an Erzählung der Thatsa­

chen ist Geschichte des Schul r und Erziehungswesens 

in Teutschland von der Einführung des Christen­
thums bis auf die neuesten Zeiten; entworfen von 
F. E. Nuhkopf Bremen i Th. 1794- (Es wäre die 
Fortsetzung sehr zu wünschen).

Die neuere Litteratur liefert das vortreffliche zuerst 
Jena, nachher zu Weimar herausgekommene Systema­
tische Verzeichniß der pädagogischen Litteratur von dem 

Jahre 1785 bis 1795-
Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für 

Eltern, Hauslehrer und Erzieher, von v. August Her­
mann Niemeyer. Halle 1796. Die neuere Auflage 1799 

erhielt beträchtliche Zusätze, die für die Besitzer der 

ersten und zweiten Auflage unter diesem Titel besonders 
abgedruckt wurden: Ueber öffentliche Schulen und Er­
ziehungsanstalten. Halle 1799- Dieses Werk empfiehlt 
sich durch eine genauere Aufzählung der über jeden 

Zweig des Unterrichts und der Erziehung vorhandenen 

brauchbareren Schriften.
Die beßte Schilderung der im Schul. und Erzie- 

hnngswesen vorgegangenen neuern Veränderungen lie, 
fert, der deutsche Schulfreund, ein nützliches Hand- 
und Lesebuch für Lehrer in Bürger t und Landschulen.

Her-



Volköpädagogik. Einleitung. 2rr

Herausgegeben von H. G. Zerrenner 27 Bändchen. Er­
furt in 8. von 1791 - I8o2. Die drei letzten Dändchen 
erhielten auch den Titel, der neue deutsche Schul­
freund. Berlin.

C. F. Gutsmuths Bibliothek der pädagogischen Lit­
teratur, Z Bände rsos. Gotha. -r. r.

O - Die
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Die

Volkspädagogik.
Erster Abschnitt.

Lehrgegenstände.

142.
Eon der Sorge für den Körper.

Hauptaugenmerk für den Prediger ist das kör« 
Perliche Wohlseyn seiner Schulkinder. Er sorgt, so 
Weit es sich thun läßt, für die Stärke, Gewandtheit 

und Gesundheit ihres Körpers.
Die wichtigste Periode der physischen Erziehung 

fällt in die Zeit, die den Schuljahren vorhergeht.

Erinnerung an alle Mütter, denen die Gesundheit ihrer 
Kinder am Herzen liegt, über einige wichtige Punkte 
der Behandlung der Kinder in den ersten Jahren ihre- 
Lebens (von C- W- Hufeland, aus dessen Bemerkungen 
über Kinderkrankheiten abgedruckt) Bielefeld 179z. z.

Z. P. Frank s Abhandlung (Jnaugural-Diss) über eine 
gesunde Kindererziehung nach medicinischen und physischen 
Grundsätzen; für sorgsame Gllern, besonders für Mut- 
1er, denen ihre und ihrer Kinder Gesundheit am Her« 
zea liegt, (a- d. Latein.) Leipzig 1794.

In-
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Inzwischen kann und muß in den Schulen auf die 
Gesundheit der Kinder Rücksicht genommen werden.

DaS Schulzimmer muß geräumig, luftig, hell 

und von gesunder Lage seyn.
Die Landschulen------- von O. Johann Georg Hrüuitz. Der, 

lin. 1794.
Großer Nachtheil, wenn die Kinder zu gedrängt 

sitzen, oder aus Mangel an Tischen auf den Knien 
schreiben müssen. Das Schulzimmer muß reinlich ge­
halten werden. Es darf nicht zugleich ein Wohnzimmer 

seyn.
Die Kinder dürfen nicht aufgehalten werden, wenn 

die Natur sie zwingt hinausgehen zu müssen.
Weil das lange Sitzen für thätige Kinder nachtei­

lig ist, so gönne man ihnen einige Augenblicke der Er- 
Höhlung bei dem Wechsel der Lectionen.

Der Schullehrer sehe darauf, daß die Kinder nicht 

krumm sitzen, noch das Auge zu nahe auf dem Buche 
haben.

Alle der Gesundheit nachtheilige Strafen müssen 

vermieden werden.
Gymnastische Uebungen gehören nicht für die 

Volksschulen. Inzwischen leite der Prediger und Schul» 
lehrer durch seinen Rath die Wahl der körperlichen 

Uebungen.

§. 143-
Duchstabrnkenntniß.

Auf die Vuchstabenkenntniß kommt viel an.

Man mache mit den Buchstaben den Anfang, aus 

welchen die andern entstehen, L, n, m, u, u. s. f.
0 3 ABC
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(ABC Buch. Münster 1788, bei A. W. Aschendorf.
Einige, wre Schlez, wollen die Z Vocale zuerst 

genommen wissen, dann die Doppellauter, und darauf 
erst die Mrtlauter, die sie durch die Stellung am Ende 
kenntlich machen, z. B. tz im Worte Schatz, atz.

Die Hauptsache ist, daß der Lehrer die Kinder mit 

Freundlichkeit und Geduld behandele, das Geschäft 
ihnen angenehm mache, und Verstand, Auge, Ohr und 

Hand zweckmäßig dabei beschäftige. Er nehme beson­

ders im Anfänge nur einen Buchstaben, schreibe ihn 
an die Tafel, lasse ihn deutlich aussprechen, zeige auf 
eine unterhaltende Weise seine Merkmale, und lasse 
dann die Kinder den Buchstaben in ihrer Fibel auf- 
suchen.

Basedow gebrauchte gebacken- Buchstaben.
Quinctilian hatte hierüber den richtiaen Gesichts­

punkt aufqefaßt- Orat. Insi. lib. I. excluclo su- 

tem, icl Hnocl esi nosirum, incitan^ze sei chscenclum in- 

kantise gratia, eburneas etiam litterrirum formas in 

lukum vtkerre, vel 6 guici aliucl, <^uo mgßi, Ms sew« 

ßsuöest, jnveniri potell, c^uoci traLlsre, intueri, no. 

minsre jucunclum sit.

Nutzen eines Lesekastens — Große Menge der vor­

handenen Fibeln.

§. 144.
Duchstabirr«.

Buchstabiern heißt, die Buchstaben, die zu einer 

Sylbe gehören, erst alle einzeln nennen, und sie dann 
zusammen aussprechen, und beim Luchstabiren rnehrfyk 

biger 
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biger Wörter die vorhergehenden Sylben in der Aus- 

spräche wiederhohlen.
Heinike wollte das Buchstabiren ganz verbannen, 

und Gedike ohne Buchstabiern die Kinder lesen lehren.
Das Buchstabiern möchte inzwischen in Ansehung 

der Leichtigkeit, Festigkeit, und des Verstandes seinen 

Werth behaupten. Man gebe nur bei sich selbst Acht, 
was uns widerfährt, wenn wir eine ganz fremde Spra^ 
chc mit unbekannten Buchstaben erlernen.

Anstatt des Buchstabirens ist das Snllabiren vor­
geschlagen , und im Hochstift Münster eingeführt wor­

den. Man versteht darunter das Verfahren, wenn die 
Mitlauter nie mit einem andern als nur demjenigen 

Selbstlauter ausgesprochen werden, der in der Syl­

be ist.
A. B. Vater. Va; te, er, ter; Vater.

Mutter. Mu ut, Mut; te, er, ter; Mutter. 

Volk. Vo, ol, olk; Volk.
Bei einigen heißt Syllabiren, jede Sylbe sogleich 

aussprechen, ohne zu buchstabiern.
Man fange mit einsylbigen Wörtern an, und, so 

viel möglich, mit solchen, die fürisich etwas bedeuten, 
z. B. Huhn, Baum. Dabei frage man die Kinder, ob 
sie das Ding wohl kennen? Wie es auSsehe? u.s. f. Dies 
ist zugleich Verstandesübung. Dann schreite man zu zwei- 

sylbigen und mehrsylbigen Wörtern.
Nach und nach lehre man die Abtheilungsregeln 

der Sylben, z. D. So viel Selbstlauter kdie Doppellauter 
mit eingeschlossen) so viel Sylben sind vorhanden; steht 
zwischen 2 Selbstlauten ein Mitlauter, so gehört er

O § zur 



Li6 Dritter Theil der Pastoraltheologie.
zur folgenden Sylbe. U. s. f. — Auch hier frage man, 

warum sie so abtheilen?

Man bringe verschiedene Veränderungen an; man 
lasse die Kinder einzeln, dann wieder einmal zusammen« 
buchstabiren; oder das erste Kind spricht die einzelnen 
Buchstaben, das zweite die Sylbe, und das dritte sagt 
das ganze Wort. Man benutze auch das Fopfbuch- 
stabiren.

§. I4Z.

Lese n.

Lesen ist eines der würksamsten Cultur»Mittel.

Die Kinder müssen angehalten werden, jedes Wort 
richtig und deutlich auszusprechen, ohne einen Buch­
staben auszulassen oder zuzusetzen, oder zu verändern. 
Man halte sie ferner dazu an, nach den Unterschei­
dungszeichen, und mit dem rechten Accent zu lesen.

Man lasse die Kinder nichts lesen, als was ihnen 
verständlich gemacht werden kann. Im Anfänge sey 
man zufrieden, wenn sie sylbenmäßig, dann wertmäßig 

lesen, bis sie die Fertigkeit sich erwerben, nach dem 
Verstände zu lesen. Man frage die Kinder nach dem 
Inhalte des Gelesenen. Zu den Leseübungen gebrauche 

man nicht die Bibel, nicht einmal den Katechismus, 
sondern Lesebücher, wie das Bcckersche Noth - und 
HülfsrBüchlein, Pfaff's Historienbuch, Rochow's Kin, 

derfreund, Gutmann oder den Sächsischen Kinder­
freund.

§. 146.



Volkspädagogik. Erster Abschnitt. 217

§. 146.
Schreiben.

Wegen der Nothwendigkeit und des Nutzens sollten 
alle Kinder schreiben lernen. Der Prediger kann hier­
bei viel thun, wenn er z. B. den armen Kindern die 
Schreibmaterialien anschafft. Wie weit die Kalligras 
phie geübt werde, wird durch die vermuthliche Bestim­
mung der Kinder entschieden. Reine und leserliche 
Schrift ist das erste, worauf man zu sehen hat.

Man übe die Kinder im Lesen geschriebener 
Schrift.

Die gemachten Fehler gegen die Kalligraphie wüst 
fen genau verbessert werden.

Dur Ersparung der Zeit können Vorschriften auf 
Pappe geklebt werden.

Ist die runde oder spitzige Hand vorzuziehen?
Zum Vorschreiben wähle man, Klugheitsregeln, 

moralische Maximen, geschichtliche Fakta, und gemein­
nützige Kenntnisse. In Ansehung der Orthographie ist 
es nöthig, die Schüler mit den Hauptregeln der deut- 

schen Sprache bekannt zu machen, z. B. was ein 
Hauptwort, ein Zeitwort sey. u. s. f.

Man stelle mannichfaltige orthographische Uebun­

gen an, z. B. daß man etwas unrecht geschriebenes 
von den Schülern mit Angabe der Gründe verbessern 
laßt, u. s f. .

Die deßte Anweisung enthält: Versuch eines statische» 
Unterrichts in der deutschen Sprachlehre, und im 
schriftlichen Gedankenausdrucke Erster Theil. Schleswig 
,800. Zweiten Theils erste Abtheilung igor. DeS 

O 5 rwei»
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zweiten Theils zweite Abtheilung 1802. in 8- (Hier hat 
sich erst der geschickte Verfasser, H. Hinrichsen, genannt). 

Methodischer Leitfaden bei dem Unterrichte in der deut« 
schen Sprache, und im schriftlichen Gedankenausdruck«, 
in Volksschulen. Mit besonderer Rücksicht auf daS grö, 
-ere, in einem sokratischeu Vertrage erschienene praktische 
Methodenbuch abgefaßt, von H. Hinrichsen. Schleswig 
I8or 8 — Der zweite Titel ist: Allgemeines metho« 
discheS Lehrbuch für Volksschulen. Von H. Hinrichsen. 
Ersten Bandes erste Abtheilung, welche den Leitfaden 
zum Unterrichte in der deutschen Sprachlehre und im 
schriftlichen Gedankenausdrucke enthält.

§- 147- 
St t ch n e n.

Das Rechnen ist nicht bloß wegen der bürgerlichen 
und ländlichen Geschäfte sondern auch als Mittel zur 

Schürfung des Verstandes nützlich.
Man gebe den Kindern von den Zahlen, vom Nu- 

inerircn, von den 4 Arten, von den Brüchen, und,von 
den Verhältnissen, worauf die Regula Detri beruhet, 

anschauliche und deutliche Erklärungen.
Wie der Lehrer die- anzufangen habe, kaun er aus folgen« 

den vorzüglichen Schriften lernen: Gemeinnützige Prakti­
sche Arithmetik. Anleitung »um gründlichen Rechnen in 
sokratischen Gesprächen, von I, C. Möller. Erster Theil. 
Hamburg 1796.

Gemein verständliches Rechenbuch für Schulen, worin haupt­
sächlich nach Thalern, Groschen und Pfennigen gerechnet 
wird, von Friedrich Gottlieb Busse, r Theile. Dritte 
Auflage. Leipzig 1800. — Anleitung zum Gebrauche 
meines Rechenbuch-. Von Friedrich Gottlieb Busse. 

L Theile. Dritte Auflage. Leipzig »800.
Ei-
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Eine vortheilhafte neue Bereicherung des Schul­
unterrichts ist das Kopfrechnen, welches, wie ich nicht 
anders weiß, zuerst in den Hannöverischen Schulen 

zu einem allgemeinen Bestandtheile des Schulunterricht- 
gemacht ist.

Die Vortheile, wodurch das Kopfrechnen erleich­
tert wird, bestehen darin, daß die Zahlen, die schwe­
rer auszurechnen seyn würden, in leichtere und runde 
Zahlen verwandelt werden: z. B. i Scheffel kostet 
Z5 mgr. Z pf., wie viel werden loo Scheffel kosten? 
Nähme ich statt der 35 mgr. einen vollen Thaler, so 

wären es iov Rthl. Die zu viel genommenen loo Gro, 
fchen machen 2 Rthl. 28 gr., und diese von loo Rthl. 
abgezogen, bleibt 97 Rthl. 8 mgr. Nun wären noch 
ioo mal 3 pf- hinzuzuthun. Aber 288 pf. machen einen 

Thaler. Also wäre das Ganze 98 Rthl. 9 gr. 4 pf. — 
Kinder erfinden sich dann, wenn sie einige Zeit hierin 
geübt werden, eigene Methoden.

Beim Kopfrechnen muß man solche Exempel neh, 
wen, die für die vermuthliche Bestimmung der Schü­
ler von unmittelbarem Nutzen sind.

Versuch eines praktisch katechetischen Unterrichts im Kopf, 
rechnen für den ersten und zweiten Kursus. Zunächst für 
Dollsschullehrer und Hausinformatoren bestimmt; -der 
«uch für Eltern, die ihre Kinder selbst unterrichten wol« 
le», brauchbar. (Von H. Hinricksen) Gchleswig. 1799.

Das ABC- des Kopf, und schriftlichen Rechnens. Ein Ge­
schenk für Kinder, zu ihrer Uebung im Denken, auch 
allenfalls im Lesen (?) Von Georg Heinrich Biermauo. 
Zweite verbesserte Auflage. Hannover 1798.

Er-
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Exempel zur Uebung in der Numeration, den vier Grund, 

rechnungen unbenannter und einfach benannter ganzer 
und gebrochener Zahlen, auch in der Auflösung einfacher 
Gleichungen. Zum Behuf des hiesigen Schulmeister-Se» 
minariums herausgegeben von Ioh. Georg Heinr. Bier- 
mann. Hannover r8oo.

Sachkenntnisse zur Nechnenkunst. Zum Gebrauche für 
Schullehrer. Heransgegeben von Georg Heinrich Vier» 
mann. Zweite verbesserte Auflage. Hannover 179z.

§. 148.
Zeichnen und Singen.

Das Zeichnen sollte in Volksschulen, und beson­
ders in Bürgerschulen ebenfalls Lehrgegenstand seyn. — 
Die Böhmischen Schulen geben hierin ein gutes Muster.

G- M- Kraus ABC des Zeichnens, mir ro Kupfern. 
Leipz. I7N6. 8-

3. G. Meil Unterricht im Zeichnen für Kinder, mit 27 
Kupf- 2 Theile Berlin 1759.

3. G. Rügers Zeichenmeister für die Jugend und alle 
Stande mit rz Kupf. Leipzig 1794.

Anfangsgründe der Aeichnungskunst für Eltern und Kinder 
der mittleren und geringeren Stande. Hannover 1782.

Unterricht im Singen und in der Notenkenntniß 
gewährt große Vortheile. Die Sächsischen und Böhmi­

schen Schulen zeichnen sich hierin aus.

Lieder für Volksschulen. Zweite gänzlich umgearbeitete 
Auflage. Hannover rzoo. (Von Superint A. L. Hop, 
penstedt). — Melodien zu den Liedern für Volksschu­
len. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage, Hannover 
I8oo. Notenformat.

§. 149.
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§- 149.
Gemeinnützige Kenntnisse»

Bürger und Bauern sollen nicht überbildet werden, 
allein sie müssen doch nothwendig diejenigen Kenntnisse 
besitzen, ohne welche sie ihren Beruf als Menschen, 
Bürger und Christen nicht erfüllen würden. Manches 
kann ja gelegentlich recht gut eingeschaltet werden.

1) Naturgeschichte. Ein kurzer Abriß steht in 
Schlez, Gregoriuö und Schlaghart Lh. 2. Sei­
te 221-237; auch in Junkers Handbuche.

2) Naturlehre. Gut wäre es, wenn in dem Schul, 

apparat ein Erdglobus, eine Elektrisirmaschine, 

ein Magnet, ein Vergrößerungsglas und eine es- 
mera oblcurs sich fände.

Helmnths Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglau­
bens z Auflage. Braunschweig 1792.

Hclmuths Anleitung zur Kenntniß des großen WeltbaneS 
für Frauenzimmer, in freundschaftlichen Briefen. Graun, 
schweig 1794.

3) Geographie. Die Kenntniß des Vaterlandes, der 
5 Welttheile und eine allgemeinere Kenntniß der 
vornehmsten Reiche und Meere ist nothwendig. 

Einige Charten müssen deswegen in der Schule 

seyn.
Grundsätze der Erziehung und de6 Unterrichts für Eltern, 

Hauslehrer und Erzieher von v. August Hermann Nie, 
meyer. Halle 1796. §. 256-259.

4) Geschichte, sowohl die biblische als auch die Welk 
geschichte.

Jünkers Handbuch der gemeinnützigsten Kenntnisse für Volks­
schulen. Beim Unterricht als Materialien und bet 

Schreib,
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Scbreibübungeu als Vorschriftea iu gebrauchen. z Thei­
le. Halle l7S7-

z) Kenntniß des menschlichen Körpers, verbunden 
Mit diätetischen Regeln.

D. C. Faust's Gesundheits-Katechismus.
Vorübungen der Gesundheitslehre. Gespräche 

mit Kindern über die wichtigsten Theile des mensch­
lichen Körpers, deren Verbindungen und Verrich» 
tungen. Ein Nachtrag zum Gesundheits-Katechis­
mus des Herrn Dr. Faust. Von I. C. Möller. 
Hamburg 1796.

6) Technologie kann gelegentlich eingeschaltet wer­
den, nebst allem, was zu wissen im gemeinen Le­
ben sehr vortheilhaft ist.

L. P. Funke's Naturgeschichte und Technologie. 
Z Bände dritte Auflage. Braunschweig 1798. 
gr. 8. — 2» BeckmannS Geschichte der Erfin­
dungen.

lZo.
RechtSlrhrr, Ethik uns Religion.

I) Rechtslehre. Damit weder der Bürger noch der 
Landmann eine Beute des Betrugs werde, und 
sich in keine unnöthig» Prozesse verwickle, so muß 
in der Schule eine Kenntniß der vaterländischen 
Gesetze mitgetheilt werden.

C. E. Weidemann Darstellung der gemeinen 
Rechte, welche dem Landmanne des Chrfürsteni 
thumS Braunschweig Lüneburg zu wissen nöthig 
sind, ste verb. Aufl, Hannover iLss. 8. — Des­

selben



Volkspädagogik. Erster Abschnitt, arz 

selben Darstellung der gemeinen Rechte für den 
Landmann des Churfürstenthums Braunschw» Lü- 
neburg, zelleschen Theils und der Grafschaft Hoya 
Ebendaselbst 1802. 8.

2) Die Pflichtenlehre ist ein Hauptbestandtheil de- 
Schulunterrichts, so wie auch

Z) die Religionslehre, welche in jedem Lande nach 
vorgeschriebenen Katechismen vor-etragen wird.

Des
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Des 

dritten Theils 

der Pastoraltheologie 
Zweiter Abschnitt.

Von der Methode.

§. izt.
Princip für die Methode.

Es ist nicht genug zu wissen, was für Lehrgegeru 

stände gewählt werden müssen, sondern der Prediger 

muß auch die beßte Methode befördern, wie diese Lehr, 

gegensiände zu behandeln sind. Die Schulen sind öf, 

fentliche Anstalten für die Volksbildung. Das prim 
cip schreibt daher eine harmonische Entwickelung 
und Uebung aller Seelcnkräfte vor. Gegen dies 
Princip fehlten i) fast alle Schulen der ältern Zeiten, 
welche die Lehrgegenstände §. 146-152 aus dem Un, 

terrichte wegließen; 2) welche nur bloß das Gedächtniß 
übten; Z) die philanthropinischen Anstalten, welche daS 
Gedächtniß vernachlässigten ; 4) mehrere Schulen Ita­
liens, die die Einbildungskraft zu sehr erhitzten; Z) da, 
gegen fehlen noch alle die Schulen, die entweder zu 

viel, oder zu wenig in ihren Plan aufnehmen.
Z. iZ2.
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§. rZ2.
Uebungen im Aufmcekcn, Deobachten und Denken.

Daß ein so großer Theil des Bürger - und Bauer- 
Standes noch so weit zurück ist, in Roheit Grausam­
keiten begeht, und die Berufsarbeiten mechanisch ver­

richtet: kömmt von der fehlerhaften Beschaffenheit de- 

Schulwesens her. Die Kinder lernten nie in den Säiu, 
ken recht aufmerken, beobachten und denken, desto wicht 
tiger sind folgende Erweckungen und Uebungen.

1) Der Schullehrer empfange die Kleinen beim ersten 

Eintritte in die Schule mit Freundlichkeit, und 

spreche mit ihnen in größter Faßlichkeit über «Dar 
chen, die ihnen bekannt sind. Er erleichtere ihnen 

die Buchstabenkenntniß.
2) Der Lehrer lasse sich Dinge von verschiedener Art, 

so wie auch Dinge von einer und derselben Art 

angeben.
3) Man fordere die Kennzeichen der Dinge.
4) Uebungen des Vergleichens sind, die Bemerkun­

gen der Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten der 
Dinge. Z. V. Worin sind sich ein Haus und eine 
Scheune ähnlich; worin unähnlich?

L) Man führe die Schüler auf Eintheilungen, und 

Ordnung der Dinge. I. B. Das Lebendige, und 
das Leblose. Wie wollt ihr wohl die Bäume, die 

um euer Dorf stehen, eintheilen?
6) Man lasse die Schüler zu gegebenen Adjectiven 

(z. B. roth, hoch) angemessene Substantive (die 
rothe Farbe, das rothe Haus, der hohe Thurm, 
die hohe Eiche, das hohe Gebäude) hinzusetzen.

Gräffe's pastoraltheologie. P 7) Eben
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7) Eben so lasse man zu gegebenen Substantiven 
passende Adjective aufsucken, um auf die Eigen­
schaften der Dinge die Beobachtung der Kinder 

zu leiten.
8) . Man vernachlässige die Erklärung der gleichsam 

tenden Wörter nickt; Aehre, Ehre; Rath, Rad; 

Stadt, statt, Staat.

y) Man lasse die Verschiedenheit der Bedeutung bei 

merken, welche die Versetzung der Wörter verur« 
sacht: z. B. Vaumöhl, Oehlbaum; Vergöhl, 

Ocblberg.
lo) Auch Räthsel können benutzt werden. Sie schärt 

sen den Witz, und reitzen zum Nachdenken, 
wenn sie ausgesucht, und den Kindern angemessen 

sind.
2i) Man lasse sich den Nutzen der Dinge angcben. 
12) Man führe sie auf die Ursachen und Würkungen.
13) Man lasse Mittel und Zweck sich angeben.

Vorübungen im Lesen und Denken, gesammelt für die un, 
tern Classen der Leipziger Frevschule. Leipzig 1797.

Einige Gedanken über die gcwödnlichen Abcbücher in unsern 
vaterländischen Schulen, nebst einer kurzen Beschreibung 
und Abbildung der Lesemaschine, welche in der Leipziger 
Fren'chule gebraucht wird. Leipzig 1797, (beide Schrif­
ten sind von dem verdienstvollen Directvre Plato).

§- IZ3. 

Fortsetzung.

Diese angezeigten Uebungen kann und soll der 
Schullehrer bei jedem Theile deö Unterrichts und mit 

jedem 
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jedem Alter vornehmen. So müssen die Kinder schon 
bei der Erlernung der Buchstaben Vcrgleichuugen der 
Ähnlichkeit und Unähnlichkeit anstcllen.

Wie Begriffe erzeugt werden, lehrt die Katechetik 
in ihrem ersten Theile.

In Ansehung der Selbstkcnntniß wird der Beobacht 
tungsgeist durch folgende Mittel geweckt:

i) Man frage die Schüler bei jeder Gelegenheit, wie 
ihnen zu Muthe ist; ob sie auch wobl bemerket 

haben, woher es komme, daß sie jetzt traurig, 
oder froh, oder unruhig sind? Man sage dabei, 

daß es für sie recht gut sey, darauf Acht zu geben, 
wie ihnen zu Muthe ist, und woher daö kommt.

2) Man mache sie auf die Gründe, warum sie etwas 

für wahr halten, aufmerksam. Weißt du das, was 

du mir da sagst, ganz gewiß? Woher weißt du daö?
2) Man halte die Kinder dazu an, daß sie mit Bei 

wußtseyn handeln, d. h. daß sie darauf merken, 
was sie denken, wollen, begehren oder verrichten. 
Warum machtest du es so und nicht anders? — 
Man leite sie an, am Ende eines Tages sich zu 
fragen, wo sie waren, was sie lernten? U. s. f. 

In den Lehrstunden führe sie der Lehrer auf daS 
zurück, was sie am gestrigen Tage, oder vor meh­
reren Tagen betrachteten!

4) Man drücke den Schülern durch Lehre, durch 
Beispiele, durch Geschichte, und durch Anwem 
düng auf ihr eigneö Leben diesen Grundsatz ein, 
ehe sie etwas thun, vorher zu bedenken, ob es auch

P 2 gut
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gut gethan sey, ob es sie nicht nachher gereuen 
werde? Man muß auf die Folgen achten.

§- 154-

Uebung des Gedächtnisses.

Gedächtnißübungen sind in der Schule schlechter­
dings nothwendig. Man sehe hierüber den vierten 

Band meines tat. Magazins.
In mehreren Schulen wird der Fehler begangen, 

daß nur der Verstand beschäftigt werden soll.
I. Das Sachgedächtniß wird gestärkt, i) wenn maN 

den Kleinen aufgiebt, eine Sache zu Hause zu be­
trachten, und dann in der Schule das Beobachtete 
zu nennen; 2) wenn man angenehme Geschichten 
erzählet, und sich dann von den Kleinen wieder 
erzählen läßt; Z) wenn man den Beistand der 
Sinnlichkeit (Z. 58-64) und der Einbildungs. 
kraft zu Hülfe ruft; 4) wenn man die Wieder- 

hohlung gebraucht.
II. Das Wortgedächtniß wird auf folgende Weise 

bei den Schülern geübt:
1) Man lasse nur solche Stücke Wort für Wort 

auswendig lernen, deren Inhalt lehrreich, und 

deren Ausdrücke bemerkenswert!) sind. Sprür 
che, Sentenzen, Liederverse, kleine Gedichte.

2) Man lasse täglich etwas auswendig lernen.
3) Man richte sich in der Bestimmung des 

Quantums nach der Beschaffenheit des Ge­
dächtnisses. Man thue der Sache weder zu 
viel noch zu wenige

4) Die
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4) Die Kinder müssen das erst verstehen, was 

man ihnen zum Auswendiglernen vorgiebt.
Z) Beim Hersagen des Memorirten sehe man 

darauf, daß die Kinder bedachtsam, deutlich, 
getreu und nach den Unterscheidungszeichen 
rccitiren.

§. r55.
Sorge fürs Gcfühlsvermögen.

Empfindelei und Schwärmerei machen den Men­

schen unglücklich. Dagegen muß schon die Schule 

schützen.
Man dulde in der Schulstube keine Unreinlichkeit, 

keine geschmacklose Bilder. Man verziere, so viel eS 
nur immer möglich ist, die Schulstuben mit schönen 

Gemählden und Kupferstichen.
Der Vertrag des Lehrers strebe nach ästhetischer 

Vollkommenheit. Der Schullehrer nehme keine niedrige 
pöbelhafte Ausdrücke, noch Scheltworts in seinen 
Mund.

Der Einbildungskraft, die bei dem Gefühle die 
Hauptrolle spielt, gebe man dadurch die rechte Rich­
tung und Nahrung, daß man das wahre Schöne und 
Erhabene der Natur und der Kunst im Unterrichte be­
nutzt, und vorzüglich schöne Stellen der Prosa und 

der Poesie den Schülern Werth macht.
S. mein Vollständ. Lehrbuch der allgem. Kateche« 

tik. B. 2.
Entdeckt man unter den Schulkindern solche, die 

einen Hang zur Schwermuth haben, oder deren Einbil-
P 3 dungö-
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dungskraft leicht zu lebbaft werden könnte, so muß man 
den Besorgnissen dadurch vorbauen, daß man ihrem 
Verstände eine sorgfältigere Cultur giebt, und sie be, 
sonders anhält, von allen Dingen deutliche und be­
stimmte Begriffe sich zu entwerfen. Uebungen im 
Rechnen würden solchen Kindern zu empfehlen seyn.

§. IZ6.
Moralische und religiöse Bildung.

I. In Ansehung der Rechtölehre.
i) Der Schullehrer präge den 'Kindern bei jeder 

Veranlassung den Grundsatz ein, was du nicht 
willst, das dir geschiehet, das thue auch einem 
andern nicht.

2) Er lehre sie in speciellen Anweisungen, daß 
dies so viel heiße, man solle sich in die Lage 
und Umstände deö andern versetzen, und sich 
dann fragen, was man wohl gern hätte.

2) Man lege den Kindern Fälle vor, und lasse sie 
entscheiden, warum es Recht oder Unrecht war.

4) Um das Gefühl des Rechts aufzuwecken, schil­

dere man harte Ungerechtigkeiten.
A) Man führe die Kinder in ihre eigene Welt, 

wie ihnen zu Muthe war, als sie Unrecht litten.
6) Wenn Schulkinder unter sich Ungerechtigkeiten 

begehen, so ahme die vom Lenophon beschnei 
bene Methode der Perser nach, die Kinder ein 
Urtheil sprechen, und die Gründe angeben zn 
lassen, warum sie über die Rechtmäßigkeit oder 
Unrechtmäßigkeit so urtheilten.

7) Man
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7) Man erhebe dies zur Allgemeinheit der Maxi­

me, ich will nur das thun, wovon ich vernünf­
tiger Weise wollen kann, daß alle Menschen 
so handeln.

H. In Ansehung der moralischen Bildung.
I) Der Lehrer leite seine Schüler auf den Grund­

satz hin, das Gute zu thun, weil es gut ist, 
so wie wir das, was wahr ist, deswegen für 
wahr halten, weil es wahr ist. Wie diese mo­
ralische Bildung befördert werde, lehrt die 

Katechetik.
3) Der Schnllehrer, der zugleich Erzieher ist, spre­

che mit Abscheu von dem Laster, und mit unver­
kennbarer Hochachtung von der Tugend. — Er 
rühme das Glück der Kinder, welche tugendhaf­

te Eltern haben.
M. In Ansehung der religiösen Bildung.

i) Die Schule fange mit Gebeth und Gesang an, 
und endige sich damit. Während dieser An­
dachtsübungen herrsche Stille, Ernst, und Fei­
erlichkeit. Der Schullehrer sey in seinem Bc, 

tragen Muster.
3) Der Schullehrer benutze die Vorfälle des Le­

bens , die Eindruck gemacht haben, dazu, 
um an ihnen die Wahrheit der moralischen und 
religiösen Lehren sichtbar zu machen.

Anmerk. Wie die moralischen und religiösen Lehren 
im Vortrage zu behandeln sind, lehrt die Kat­
echetik.

P 4 5- 157-
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§. 157-

Don den Belohnungen.

In der Erziehung muß alles benutzt werden, wo­
von nur die Natur uns einen Wink giebt, daß darauf 
in der Ausbildung des menschlichen Geschlechts gerech­

net war.

Der Schullehrer, der immer zugleich auch Er, 
zieher ist, gebrauche die Aufmunterung der Beloh­

nungen.

l) Die Belohnungen müssen sparsam seyn, und mit 
weiser Wahl auägetheilt werden. Sie verliehren 

sonst ihren Einfluß.

2) Man belohne nicht so wohl mit Essen und Trin­
ken, nicht so wohl mit Spielwerken und Bildern, 
als vielmehr mit nützlichen Dingen, z. B. Kupfer­
stichen aus der Naturgeschichte, Büchern, und 
Schreibmaterialien.

2) Man stelle die Belohnungen nicht als Lohn auf, 
sondern als Andenken, als Ermunterung zum 

fernern Fleiße und Wohlverhalten.

4) Die Schüler müssen so gewöhnt werden, daß 
der Beifall und die Zufriedenheit des Lehrers ih­

nen Belohnung ist.

5) Wichtige Fragen zur Beantwortung würden fol­
gende seyn: In wie fern darf der Ehrtrieb ge­
weckt oder genährt werden? Was ist von össentli, 

chen Schulprämien zu halten? Sind Schulfeste, 
die mit einer Art von Lustbarkeiten verbunden wer, 
den, anzurathen? — Was ist von den Sitten, 

Me- 
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Meriten-Tafeln, und andern pädagogischen Erfin­
dungen dieser Art zu halten?

Praktisches Handbuch für Feldprediger, ober Belehrung 
über den ganzen Umfang ihrer Pflichten und Rechte. 

Berlin 1802. Seile 28Y - 2y6.
Albanns über Strafen und Belohnungen. Riga 1797.
Campe's Abhandlung hierüber im roten Theile des Revi» 

stouswerkes.

§. 158.

Von Desioafungen.

In der Erziehung, und also auch im ganzen 

Schulwesen macht dieser Gegenstand eine der wich­
tigsten Angelegenheiten aus. Auf folgende Momente 
kömmt es Hiebei am meisten an.

I. Die Zwecke der Stafen, als Erziehungsmittel be­
trachtet, sind Abschreckung und Besserung.

H. was muß gestraft werden? — Nicht Fehler der 
Natur, nicht Unfähigkeit des Verstandes und des 
Gedächtnisses, auch nicht einmal jede Uebereü 
lung, auch nicht so etwas, was den Kindern selbst 
in seinen Folgen jetzt schon sehr empfindlich ist: 

sondern dasjenige, was von der Willkühr der Kin, 

der abhieng, oder dessen Grund in der Willkühr 

der Kinder lag; besonders Vorsatz und Bosheit.
HI. womit muß gestraft werden?

Natürliche Strafen sind zuerst zu wählen. Man 
richte es so ein, daß die natürlichen schlimmen 
Folgen sich einsinden, und auch als natürliche 
Folgen der Vergehungen von den Kindern erkannt 
werden, z. B. die Entziehung des Vertrauens bei

P Z einem 
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einem lügenhaften Kinde. — Rousseau wollte nur 
natürliche Strafen angewandt wissen.

Positive Strafen sind aus vielen Ursachen nothi 
wendig. Dahin gehören Verweise, Beschämung, 

/ Tadel, Entziehung dessen, was den Kindern ange­
nehm ist, Hcrunterrücken auf eine niedrigere Stelle, 

Stehen vor der Thür, Alleinsitzen, u. s. f. Kör­
perliche Züchtigungen müssen nur das äußerste 

Nothmittel seyn, weil sie nur dem hartnäckigen 

Vorsätze und der Bosheit gehören.

IV. Art, wie gestraft werden muß.
Der Lehrer strafe nie im Affecte, sondern mit Be­
zeugung der Traurigkeit, daß so etwas nothwen­
dig geworden sey. Man wähle gelindere Strafen 
denn die härtern würkeu zuletzt nicht mehr, als die 
gelindern gewürkt haben würden. Am beßten er­
zieht der Lehrer, der es so weit bringt, gar kei­

nen Stock gebrauchen zu dürfen.

Die Strafe sey gerecht.
Sie sey der Größe der Schuld, und dem indi­

viduellen Zustande des Kindes proportionirt.

Man mache das nicht zum Strafmittel, was 
seiner Natur nach dem Kinde wichtig und erfreu­

lich bleiben muß , z. B. das Lernen. Der Lehrer 
kann viele Bestrafungen verhüten, wenn er beim 
Anfänge der Schulstunden pünktlich da ist, und 
wahrend den Schulstunden sich nicht von den Kim 

dern entfernt.

IZ9-
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§. 159-
Schulgesetze in Ansehung der äußern Schulordnung.

r) Die Schule muß das ganze Jahr fortdauern, 

wenn der Unterricht, und die Erziehung würksam 
seyn sollen.

Ueber die Schwierigkeit, die Kinder des Land- 
manns zum fleißigen Besuche der Sommerschule 
zu bringen, werden allentbalben Klagen geführt.

Wie im Hannoverischen für die zweckmäßigste 
Anordnung der Sommerschule gesorgt werde, kann 
man aus des Herrn Abts Salfeld Beiträgen. B. z. 

Heft z. Seite 312 folg, sehen.
2) Die Kinder »nässen vom 6ten bis zum I4ten Jahre 

in die Schule gehen. Ursachen dieses Schulgesetzes.
Z) Die Schüler müssen in drey Classen getheilt seyn. 

Da wo die sämmtlichen Schulkinder ü Stunden 
täglich beisammen sind, wird von Seiten des Lehr 
rers eine große Geschicklichkeit erfordert, sie alle zu 
beschäftigen. Der Herr von Nochow machte daher die 
Abänderung, daß jede Classe allein zur Schule kam.

Den Schwierigkeiten ist im Hannöverschen da­
durch abgeholfen, daß mit den Lehrschulen Indu­

strieschulen verbunden werden.
4) Die

* Die Sonntagsschulen in England, deren es jetzt 1576 giebt, 
sind nur ein kleiner Ersatz für daS, was die Schulen 
in Deutschland leisten. An täglichen Unterricht der Kinder 
aus den geringern Volksclassen wird in England nicht ge­
dacht. In den englischen Sonntagsschulen befanden sich 
256,400 Schüler. Unter sie sind verschenkt izr,836 Fi­
beln, 31,328 N- Testamente, 6244 Bibeln. — Intelli­
genz Blatt der Jenaischen ä. i.. 2. Kro. 154, Jahr isoo.
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4) Die Knaben und Mädchen müssen abgesondert 

werden. Die Würzburgischen Schulen haben hier» 
in ein Muster gegeben.

5) Die Schulkinder müssen sich pünktlich mit dem 
Glockenschlage einfinden. Die Absenten müssen 

täglich ausgezeichnet, und zu ihrer Schuldigkeit 
auf mannichfaltige Weise angehalten werden.

6) Es sey Gesetz, daß die Schüler mit Anständig« 

keir in die Schule treten.

7) Während der Schulzeit herrsche die größte Stille 
und Aufmerksamkeit.

8) Alle Kinder müssen reinlich gekleidet erscheinen, 
und ihre Bücher nnd Schriften reinlich halten.

9) Während der Schule dürfen nicht Knaben und 
Mädchen zugleich hinausgehen.

lo) Die Schullehrer dürfen den Schulkindern keine 
Hausgeschäfte aufbürden.

ir) Victualien in der Tasche zu haben, oder während 
des Unterrichts zu essen, ist den Kindern nicht 

erlaubt.

12) Der Schullehrer entferne sich nie ohne Noth 

aus der Schule.
IZ) Wenn die Kinder die Schule verlassen, müssen sie 

angchalten werden, mit Sittsamkeit und Wohl« 
anständigkeit nach Hause zu gehen.

Die beßten Schriften über §. l57"l5y, die man dem 
Schullehrer in die Hände geben kann, sind: Gregorius 
Gchlaghart, und Loren; Richard, oder die Dorfschulen 
)u Langenbausc» und Traubenheim. Ein Erbauungsbuch 
für Landschullehrer, von Ichann Ferdinand Schlej- Ek- 

ße, zweite Hälfte. Nürnberg 1795- 8.
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Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für die Sä ul» 

lehrer im Hochstift Münster, von H'e'nard Overberg. 
Zweite stark vermehrt? Auflage. Münster 1798- 8>

§ 160.
Mitwürksamkeit Ver Prediger.

Obne Mitwürksamkeit der Prediger werden die 
Volksschulen wenig ausrichetn. Die Einsicht in diese 
Gewißheit bewog die Gemeinen und kirchlichen Gesetz» 
geber, die Aufsicht über die Schulen, und die Leitung 

der Volksbildung den Predigern zu übergeben. — Ca, 

lenbergische K. O. Seite 130, 2Z8, 924. Lüneburgi, 

sche K. Ord. Seite Zl, 189, 1260. Die Gemeinen 
berufen ihre Prediger als Seelsorger, denen sie zu­
gleich die Aufsicht und Sorge für die Erziehung der Ju­
gend * übergeben. Dies ist auch richtig gedacht: 

denn
* Am sonderbarsten hat sich bei der Frage, wer die Inspection 

über die Schulen führen solle, der Reclor Seidenstücker 
neuerlich benommen. Dieser gute Mann meint, man müsse 
die Prediger unrer die Aufsicht der Schulmänner setzen. (!!) 
Bei dem Gedränge, in welches er über diese seltsame Be­
hauptung komme» mußte, entschuldigt er sich damit,, daß 
er solche Schulmänner wie cZampe und Gedike meine. — 
Man muß hier zweierlei von einander trennen. Die Volks­
schule«, d. h. die Bürger, und Landschulen müssen unter 
der Aufsicht der Prediger stehen. Daran zu zweifeln, hieße, 
diesen Gegenstand nicht recht kennen. Sollen aber auch die 
lateinischen oder sogenannten gelehrten Schulen unter der 
Aufsicht der Cons,störten und Geistlichen stehen? — War, 
um, antworte ich, wollte man die Geistlichen davon aus, 
schließe», da die Theologen sich mit dem Studmm 

der 
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denn die Volksbildung und Veredelung muß von Reli­
gion ousgehen, und durch Religion unterstützt werden.

Der christliche Prediger ist Aufseher über die Volköl 
schulen, so wie er moralischer (nicht bloß technischer) 
Rcligionslehrer der Jugend ist. In dieser Rücksicht 

liegen ihm mehrere Pflichten ob.
i) Er muß die Ortsschule wöchentlich mehrmals, 

unvermuthet mit Abwechselung der Tage und 
Stunden besuchen. Die Schulen der Außendörfer 
müssen so oft besucht werden, als es nur geschehen 
kann. Der Nutzen eines solchen Schulbesuchs ist 
vielfach sowohl in Rücksicht der Lehrer, als auch 

der Schüler.
2) Der Prediger muß den Fleiß und die Sittlichkeit 

der Schuljugend zu erforschen suchen. Er sey nicht
' allein Zeuge und Zuhörer der Lehrart des Schuli 

Halters, sondern beschäftige sich auch selbst zu Zei­

ten mit der Jugend in den Schulstunden.
z) Die Fehler in der Methode des Lehrers bemerke 

er, aber rüge sie nicht in Gegenwart der Kinder.
4) Der Prediger benutze gewissenhaft die monathlichen 

Conferenzen da, wo sie angeordnet sind, (z. V. im 
Hannoverischen , Consistorial - Auöfchreiben vom 

sten Decemb. 1790).
5) Der

der Sprachen zu beschäftigen haben, gewöhnlich vorher 
Hauslehrer, Erstehet, und Hofmeister gewesen sind, und 
daher wohl im Ganzen genommen am beßten im Stande 
seyn möchten, über Angelegenheiten dieser Art richtig zu 
urtheilen. Vergl. N.evi6on I.. Kro. 72- in den 
drei letzten Quingnennien des achtzehnten Jahrhunderts.
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5) Der Prediger befördere die Fortbildung seiner 

Schulmeister durch seine Unterredungen, durch 
seinen Unterricht, durch Empfehlung angemessener 
Schriften, und durch die Art, wie er in jedem 
Fache ein Muster der Behandlung dem Schullebrer 

vorlegt. Der Prediger kann sich selbst seinen Schul- 
lehrer zuziehen. Aber dann muß der Prediger 
selbst ein guter Katechet seyn.

6) In einigen Gegenden, (z. V. im Sächsischen 
und Hannöverischen) haben die Schustehrer unter 

sich eine Schulkonferenz errichtet, die für die Fort­

bildung der Schulmeister die wohlthätigsten Folgen 
geäußert. Der Prediger kann sich große Verdienste 
erwerben, wenn er die Entstehung solcher Jnstü 
tute begünstigt, oder die schon vorhandenen In­

stitute dieser Art durch seinen Rath und durch seine 
Leitung nützlicher macht.

Der deutsche Schulfreund, ein nützliches Hand - und Lese­
buch für Lehrer in Bürger» und Landschulen. Heraus­
gegeben von H. G- Zerrenner. Erfurt 1791. B. l. Sei­
te 57 und folg. B- 5- Seite 2s uud folg. B. 7. 1794. 
S- Z- und folg.

Beiträge rnr Kenntniß und Verbesserung des Kirchen » und 
Schulwesens in den Königlich Braunschweig Lüneburgi- 
schen Edurlauden, gesammelt und herausgeaeben von 
v- I. C. Salfeld. Hannover. Zweiten Bandes H. k 
1821. Seile 69-no.

7) Wo der Prediger nur kann, entweder als Mit­

glied eines Consistoriums, oder als Beichtvater 
und Nathgeber vornehmer und reicher Familien 

wür-
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würfe er wohlthätig zur Stiftung oder Erhaltung 
und Verbesserung der Schulmeister - Seminarien.

Böttchers und Göltens, Stifter des Hannover. Schullehs 
rer - Seminars, Lebensbeschreibungen. Hannover iZor.

Geschichte des Königlichen Schullehrer-Seminarit und des­
sen Freischule in Hannover. Von o. I. C- Salfeld, 
Abt;u Loccum. Hannover l«oo.

Die Landschulen--------von O. Ioh. Georg Krünitz. Ber­

lin 1794 Seite 4z - H9-

8) Er habe sorgfältig auf die Winkelschulen Acht.

§. 161.
Beantwortung einiger Fragen, die Mitwürksamkeit der Prediger 

betreffend.

1) Soll der Prediger selbst in der Schule unterrich­
ten ? — In der Zeit eines besondern Bedürfnisses, 
z. B. um dem Schullehrer die Methode zu zei­
gen. — Aber dem Prediger den täglichen Schul­
unterricht zur Pflicht zu machen, hieße die See- 
lenkräfte desselben lahmen, und die Fortsetzung 
seineö Studiums erschweren wollen.

L) Soll man Predigerstellen mit Schulstcllen verr 
binden, weil die Schulstcllen zu wenig eintragen, 
um sie mit geschickten Schullehrern zu besetzen? — 

DiLseu Vorschlag hat Sack in der Schrift gethan: Ueber 
die Verbesserung des Landschulwescns, vornehmlich in 
der Churmark Brandenburg. Von F. S. G- Sack, 
Königl. Hofpredigcr, Oberkonsistorial - und Kirchenrath 
Berlin 1799. 8,
Der Prediger müßte dann zugleich Küster und 

Schulmeister seyn. Dieser Vorschlag ist verwcrf- 
, lich.
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lich. Denn vieler andern Gründe nicht zu geden­
ken, würde dabei entweder die Predigt, und die 
Seelsorge, oder der Schulunterricht nothwendig 
verlieren müssen. Würde dieser Vorschlag allge­
meiner ausgeführt, welcher fähige Kopf würde sich 
dann zum theologischen Studium entschließen?

3) Soll man die Schulstellen mit Candidaten besetzen? 
Wenn die Verwaltung einer Schulmeister-Stelle 
der allgemeine Weg zur Pfarre seyn soll, so möchte 
diese Einrichtung, einige Ausnahmen abgerechnet, 
ebenfalls die fähigern Jünglinge vom theologischen 
Studium zurückschrecken. Die Vorbereitung zum 
Predigtamte, und die nöthige wissenschaftliche 
Ausbildung würde zu sehr leiben, da ja schon 
das Geschäft eines Hauslehrers, welches sich doch 
mit dem theologischen Studium weit eher verträgt, 
dem theologischen Fortstudieren so sehr hindert 
lich ist.

4) In einer kleinen Provinz Deutschlands, die my 
ihrer Ebre willen hier ungenannt seyn mag, ist 
eine Verordnung des Inhalts ergangen, daß die 
Prediger den sonntäglichen Schulunterricht über­
nehmen sollten, damit es die Schulmeister an die­
sen Tagen bequehmer hätten. (? !)

So wie in den neuern Zeiten der gelehrte Stand 
gegen die unstudierten Stände an Ansehen gesun­
ken ist, eben so bat sich die schädliche und höchst 

Vräffe»pastoraltheologie. H ytx. 
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verderbliche Tenoenz eingeschlichen, den Scbulleh, 
rer - Stand auf Unkosten des Prediger-Standes 
zu erheben. Ein guter Prediger kann einen brauch­
baren Schulmeister bilden: aber kann ein guter 
Schulmeister einen brauchbaren Prediger bilden? — 
Man hüte sich vor dergleichen Uebertreibungen, und 
vergesse es nicht, daß der Prediger ein wissen, 
schaftlich gebildeter Mann seyn muß.

§. 162.
Don den Industrieschulen.

Zur Vervollkommnung des Schulwesens, die den 
neuern Zeiten vorbehalten war, gehört die Verbindung 
einer Industrie - Schule mit einer Lehrschule.

Unter Industrie - Schulen verstehet man solche AiM 
stalten, worin die Schuljugend mit den nöthigen Kennt, 
Nissen und Fertigkeiten zu nützlichen Handarbeiten berei­

chert wird.
Der Zweck ist frühe Gewöhnung zur Arbeitsamkeit, 

frühe Anleitung zu der schweren Kunst, Zeit und Kräfte 

wohlthätig zu seinem und Anderer Nutzen nach den 
Regeln der Sparsamkelt zu verwenden. Die Einrichtung 
ist, daß, während die eine Schul - Classe den ihnen 
eigenthümlichen Unterrrcht empfangt, die andern mit 
Handarbeiten beschäftigt und dabei durch Erzählungen 
und Vorlesen auserlesener Schriften gebildet werden.

Der Nutzen solcher Industrie-Schulen liegt offen» 
bar am Tage. Von ihnen muß man Erwerbs r Arbeits» 
.Hunßfleiß, und Werkschulen unterscheiden.
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Zu Arbeiten für die Industrie - Schulen ist manr 

cherlei vorgeschlagen worden, z. B. Anleitung zur Obst­

baumzucht in den Schulgärten, Band zu weben, Pan­
toffeln zu weben, u. s. f. Für Pommern hat der Herr 
Staatsminister von Massow Schiffarthsschulen vorge« 
schlagen. Im Allgemeinen betrachtet sind Nähen, 
Stricken, Flachs - Wolle» und Baumwolle-Spinnen 
die vorzüglich zu empfehlenden Handarbeiten.

Die Hindernisse, die die Anlegung der Industrie- 
Schulen theils erschweren, theils unmöglich machen, 

sind Mangel an Raum und an Zimmern in den Schul- 

häusern, Mangel an Geld, die Lehrer und Lehrerinnen 

zu besolden, die Geräthschaften und Materialien an» 
zuschaffen, und an manchen Orten Abneigung des Bür­

gers und des Landmanns.

Der erste Gedanke zur Verbindung der Lehrschule 
mit einer Industrieschule entstand in Göttingen, wo 
auch das erste Beispiel der Ausführung durch den Hrn. 
Sup. Wagemann 1784 gegeben wurde.

Das classische Werk über Ursprung, Fortgang Und fernere 
Geschichte der Industrie, Schulen ist, Göttingisches Ma, ' 
gaj'.n für Industrie und Armenpflege. Herausgegeben 
von Ludwig Gerhard Wagemanu. Götlingen. 5 Bande 
in z. »789 -1802- Jeder Band besteht aus 4 Heften.

AuS dem Wagemannischen Magazin hat Krünitz größten- 
theilS seine Nachrichten entlehnt: Die Landschulen — — 
von r>. Johann Georg Krünitz. Berlin 1794. Sei­
te 426-5-1.

' r.

K - Skt»
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Sertroh über die Bildung der Jugend zur Industrie. Göt­

tingen »785- (Enthält den ersten Vorschlag zur Anle­
gung der Industrie, Schulen).

Praktisches Handbuch für Feldprediger, oder Belehrung 
über den ganzen Umfang ihrer Pflichten und Rechte- 
Berlin I8o2- Seile ziü-ZZo.

Historische Nachsicht von der Entstehung und der Verbrei­
tung des Normalschul, Instituts in Böhmen, von Jg, 
naz Böhm, K- A. Hofkaplane und Schuldirector auf der 
K. K. Kameralherrschaft Abirow. — Prag 1784. nebst 
den 2 Fortsetzungen dieses Werks von »785 und »786.

Michael Feder'S Magazin zur Beförderung deS Schulwe­
sens im katholischen Leutschland.

Herzers gesammelte Nachrichten und Selbsterfahrungen von 
Industrie, und ökonomische» Schulen. Regensburg 179z,

§. 16Z.

Pestal 0 zzi.

Die größte Aufmerksamkeit hat in den neuern Zei­
ten H. Pestalozzi's Anstalt und neue Lebrart auf sich 
gezogen, indem Minister und Landeskollegia auf sie 
achteten, und Kennern des Erziehungswesens die Prü­
fung derselben auftruqen, um die Vortheile dieser Me­

thode auf ihren vaterländischen Boden zu verpflanzen.

Das Eigenthümliche der Pestalozzischen Methode 
bestehet in der absichtlichen Einrichtung des Elementarun­

terrichts, für die Kinder alles m Anschauung zu verwam 

deln.
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deln. Pestalozzi selbst sagt: seine Methode sey wesent­
lich nichts anders, als eine Sammlung von Anschau­
ungsmitteln zur Uebung der Sinne, zur Bildung der 

Sprachkraft, zur Entwickelung des Messens und Rech­
nens. Jths amtlicher Bericht. Seite 2z. Er nimmt 

Z Stufen an, Naturanschauung wörtlicher Gegenstän­
de und Benennung derselben; reine Anschauung durch 
Aufmerksamkeit auf die Maas - und Zahlverhältnisse; 
Uebung des Auges und her Hand in Kunstformen, ver­
bunden mit Redeübungen über diese Formen, ihre Ent­

stehung , ihre Construction, ihre Zergliederung und 

Verhältnisse. Für jede dieser Uebungen ist ein eignes 

Elementarwerk fertig, das Buch der Mutter; das Al­
phabet der Anschauung; Gebrauch desselben in der 
Anschauungslehre der Zahlverhältnjsse. Pestalyzzi geht 

von dem richtigen Grundsätze aus, daß die Bildung 

der Natur mit Anschauungen anfangs, weil die Sinn­
lichkeit bei dem Menschen zuerst beschäftigt werde. Die 
Sinnlichkeit, deren Formen Raum und Zeit sind, dürfe 
man in der Erziehung nicht vernachlässigen, sondern 

die Bildung der Kunst müsse der Natur zu Hülfe kom­

men. Weil alles Angeschaute in Raum und Zeit sich 

ordne, so liege alles daran, die Kinder die Raum» und 
Zahl - Verhältnisse recht bestimmt aussassen zu lehren. 
Pestalozzi legt für die Naumverhältnisse das Quadrat 

zum Grunde, führt die Kmder auf das Dreieck, und 
übt sie, einen Winkel von bestimmten Graden so genau 
zu treffen, als wenn sie die Instrumente dabei ge, 
braucht hätten. Mit gleicher Fertigkeit entwerfen die

Eler
' Lz
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Eleven zu Burgdorf Vielecke und Zirkel. Des Qua» 
brats bedient sich Pestalozzi, vermittelst einer Tafel, 
auf welcher die Quadrate durch horizontale und andere 
Linien in Hälften, Drittel, Viertel u. s. f. abgeschnik 
ten sind, um die Zahlverhältnisse den Kindern anscham 
lich zu machen, damit sie daö Verhältniß der Einheit 

zum Ganzen und zu den Theilen, und so die Propor­
tionen in der Anschauung auffinden und selbst be­
stimmen.

Der Vortheil dieser Methode ist, baß die Kinder 
die Gegenstände der Natur und des menschlichen Lebens 
bestimmter aussassen, die Aufmerksamkeit schärfen, zu­
gleich die Denkkraft üben, und mit einer Menge von 

Kunstfertigkeiten, z. B. Zeichnen, oder mit den Vor« 
Hereitungen zu Kunstfertigkeiten in das bürgerliche Le­

ben übergehen.

Allein ist nun die^Pestalozzische Methode das ge­
rühmte gefundene Universalmittel eines Elementarun­

terrichts, welches in alle Volksschulen zur Bildung der 
Nationen eingeführt werden müßte? Ich zweifele 

sehr. Die Anstalt ist eigentlich mehr mathematisch, 
und würde sich mehr für solche Kinder eignen, die 
Handwerker, Künstler, Feldmesser und Mathematiker 
werden sollen. Es wird zu viel Zeit auf die Künste 
formen verwandt. Die Bildung des Gefühls und des 
Geschmaks, die Geschichte, und der Unterricht in der 
Religion wird zu sehr vernachlässigt. Pestalozzi hat 
selbst den letzten Mangel empfunden, und deswegen 
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in den letzter» Zeiten den Religionsunterricht einem ge­

schickten Geistlichen übertragen.

Aber das wünschte ich, daß alle Volksschulen aus 
der Pestalozzischen Lehrart entlehnen möchten, die Kin­
der zwar nicht so auSschtteslich, wie es in Burgdorf » 

geschieht, aber doch mehr, als es bis jetzt geschehen 
ist, auf die anschauliche Darstellung der Raum - und 
Aahlverhältnisse hinzuführen, und sie mit dem Zeichnen 
zu beschäftigen.

Diese Bemerkung setze ich absichtlich her, damit 

nicht dasselbe Spiel der Uebertreibungen, welches einst 
dem Basedow nur Lobpreisungen zujauchzete, jetzt wie­

der von neuem beginne.

Pestalozzi hat den Nubm für sich, schon lange über seinen 
Gegenstand nachgedacht zu haben. Dies zeigen seine 
Schriften (H Pestqlozzi's) Lienbard und Gertrud, ein 
Versuch, die Grundsätze der Volksbildung zu verein« 
fachen. z. Th. Zürich 1790-1792. 8. — Meine (Pe- 
fialozzi's) Nachforschungen über den Gang der Natur 
in der Entwickelung des Menschengeschlechts. Zürich.
1797. 8. — H Pcstalozzi'S Darstellung einer neuen 
Erziehungsmethode- Zürich 1801. 8- —

Pestalozzi's Idee eines ABC der Anschauung, untersucht 
und wissenschaftlich ausgeführt von I. F- Herbart. Göt- 

tingen i8oz. 8.

2- Ith'S, amtlicher Bericht über die Pestalozzische An­
stalt und die neue Lehrart derselben. Lern izor. 8-

Q 4 Die
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Die PestaloriisLen Schriften werden, laut der Auküna 

digunz, gesammelt von dem Verfasser herausgegebea 
«erden.

>

Vie»
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Die Liturgie.

Einleitung.
§. 164.

Erklärung des Worts.

erklärt Hesychius durch

hieß nach ihm vor Alters öffentlich; bedeutete
^Xkvstv, arbeiten, dienen. Hiermit stimmt 

der Sprachgebrauch bei den Classikern, und den bibli­
schen Schriftstellern übcrein. ärittotel. Oib. 4. kolitie. 
wird von den Magistratspersonen gesagt -.-,7-8^5^

T'a-L ?bil. II. 2Z. Hebe. I. 14.

Hebe. VIII. 6. kom. Xlll. 6. kom. XV. 27.
Die Kirchenväter gebrauchten von bürge«

lichen und gottesdicnstlichen Verrichtungen, wie singen» 

beten, die Schrift auölegen und predigen.
Daraus entstanden die Liturgien, worunter man 

Beschreibungen der bei dem öffentlichen Gottesdienste 
zu beobachtenden Ordnung verstand, welche die lgtesi 
nische Kirche OKIcium oder Oräo nannte.

Im
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Im Anfänge hatte jede Gemeinde ihre eigene Litur­

gie, bis nächb r die Hauptstädte < den Ton angaben; 
I^iturßlÄ ^eciloisnensts live ^mbrostans, ^kricsns, 
L3N2 , iiliipgistcs, die auch nachher kkorsrabica hieß. 
Man sehe Luiceri tbesaurur unter dem Worte Liturgie.

§. i6Z.
S a ch e r k l a r « n §.

Die Liturgik ist eine wissenschaftliche Auwei- 
sung zum rechten Verhalten des Predigers in der 
Verwaltung der öffentlichen gottesdienstlichen 
Handlungen.
Die Liturgik begreift drei Abschnitte.

I. Verrichtung des öffentlichen Gottesdienstes.

Ll. Verwaltung der Sacramente, und Verrichtung 
der damit verbundenen gottesdienstlichen Hand­
lungen.

HI. Verhalten des Predigers bei Verrichtung solcher 

Handlungen, die nur mittelbar mit dem öffent­
lichen Gottesdienste verbunden werden.

§. i66.
Zweck dev Liturgieen.

Aeußere Handlungen und Gebräuche sind als mo­

ralische und religiöse Erinnerungöt und Erweckungs- 
Mittel nothwendig. Begriffe, Vorsätze und Rührungen 

verlieren sich bald aus der menschlichen Seele, wenn sie 
picht an etwas Aeußeres und Sinnliches geknüpft wer­
den. Durch liturgische Anstalten wird die Beachtung 
der Seele fmrN Auch der Denker bedarf eben so gut 

als
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als der gemeine Mann eineö die Neligiösität beleben, 

den Hülfsmtttels.

Der Hauptzweck der äußerlichen Gottesvereh­
rung ist also der, daß vermittelst einer weisen Wahl 
der äußern Gebräuche und Handlungen die moralische 
und religöse Bildung der Christen befördert werde.

§. 167.

Liturgische Regeln.

I) Alle liturgischen Anstalten und Handlungen müssen 

sich durch gefallende Anständigkeit und Würde em­
pfehlen. Denn alles Widerliche und Anstößige 
hindert die Andacht.

Der Ort, wo Gottesdienst gehalten wird, sey 

reinlich und mit edler Srmplrcität geschmückt. 
Man sehe Sulzers Allgemeine Theorie der schönen 
Künste unter dem Worte Kirche. Die Bekleidung 

deö Altars und der Kanzel sey diesem angemessen. 

U. s. f-
2) Sie müssen für die Beförderung der Moralität 

und Religiösität berechnet werden. Diese Regel 

ist besonders bei der Abfassung und dem Gebrauche 
der Formulare, die bei der Taufe, Trauung u. s. f. 
gebraucht werden, zu beherzigen.

Die äußern Handlungen können so eingerichtet 

werden, daß sie dem Verstände crwas zu denken 
geben. Dahin gehört das Anzünden der Lehrer 

beim 
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beim Abendmahl? ", das Aufstehen der Gemeinde 
bei Herlesung des biblischen Textes, u. s. f.

3) Damit aber die Denkkraft der Christen nicht gehin­
dert werde, so darf die Liturgie nicht mit Cercmoe 
nien überladen werden.

4) Die Liturgie muß auf Rühnmg ausgehen, und 

daher solche Gebräuche anordnen, welche auf die 

Empfindung würken können. Dahin gehört z. D., 

wenn an den Bußtagen während des Gebets die 
Betglocke gezogen wird, wenn bei der Einseegnung 
der Confirmanden der Prediger denselben die Hand 
auf das Haupt legt.

z) Die Liturgie muß dem Geiste des Zeitalters gemäß 
seyn. So ist es wohlgethan, daß das an manchen 

Orten übliche Meßgewand, das dramatische Re­
citativ der PassionSgeschichte am grüüen Donnerst 
tage, das Singen der Litanei abgeschafft wurde.

6) Aber der Prediger sey äußerst vorsichtig, ehe er 
sich dazu entschließt, Gebräuche, die das Alter, 

thum geheiligt hat, abzuschaffen. Gewöhnlich wird 
durch solche übereilte Aenderungen, zu welchen be­
sonders junge, Prediger so sehr geneigt sind, mehr 
Schaden als Nutzen gestiftet. Man sehe meinen 

Ver»

* Jcb sehe gar nicht ab, warum manche Prediger sich viel 
damit wissen, wenn sie die Lichter bei der Feier des Abend» 
mahls weglassen. Das Abendmahl soll doch auch Erinne« 
rung des Heilandes und Wiederholung seines eingesetzte« 
Bundesmahls sevn. Aber ein Erinnerungs - Mahl feiern, 
und das Symbol, welches die Erinnerung befestigt, ab, 
schaffen, ist doch wohl ein Widerspruch ru nennent
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Versuch einer moralischen Anwendung des Gesetze- 

der Stetigkeit. Ceüe iLoi. §. 21.

§. 168.
Litteratur.

Die bewährtesten Schriftsteller, die über die Liturr 
gien historische Nachrichten gegeben haben, findet man 
angezeigt in Nösselts Anweisung zur Kenntniß der be« 
sien allgemeinern Bücher in allen Theilen der Theologie. 
4te Auflage Leipzig 1800. 4Z8 - 442. und §. 572.

Die Reformatoren, und die mit ihnen gleichdenc 

kenden Männer, Bugenbagen, ^Irbanus Kkcgius, Man ' 
tin Chcmnitz, David Chyltäus erwarben sich große 
Verdienste.

Die alten Agenden, deren vollständigstes Verzeich­

nis; die zu Celle 1726. 4 herausgekommene Libliocheca 
^ßcnciorum, gesammelt von Bokelmann, und zum 
Druck ausgefcrligt von König liefert, sind über 200 
Jahr beibehalten, ohngeachtet Sprache, Bedürfniß und 
Geschmack eine Verbesserung schon lange nöthig gemacht 

hatten.
In den neuern Zeiten hat man diesem Bedürfnisse 

abzuhelfen gesucht.
Der erste in Deutschland, der eine verbesserte Litur, 

gie herausgab, war Zollltofer: Anreden und Gebete 
zum Gebrauch bei dem gemeinschaftlichen, und auch 
dem häuslichen Gottesdienste, von G- I- Zollikofer, 
Evangel. Reform. Prediger zu Leipzig. Leipzig 1777. 8. 
(368 Seiten). WtU'ams, der 1776 einen deisttschen 
Gottesdienst stiftete und auf kurze Zelt ausführte, hat­

te 
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te vorher für seinen Gottesdienst eine Liturgie unter 
dem Titel bekannt gemacht: Eine Liturgie nach 
den allgemeinen Grundsätzen der Religion und Moral. 
Man sehe Litteratur und Völkerkunde. Band. 3. Nro.IV. 
Oktob. 1783. Seite 316.

Versuch einer christlich evangelischen Liturgie von 

G. F. Seiler 178Z. 8. Zweite Ausgabe 1785, 

nebst einem Anhänge dazu, Erlangen 1783. 8. und 

einem 2ten Anhänge 1784.
Seilers Liturgisches Magazin in 2 Bändchen, deren 

jedes 2 Stücke enthält. Frankfurt 1784 und 1786.
Seilers Allgemeine Sammlung Liturgischer Formn» 

lare der evangelischen Kirchen. 2 Theile 1787. 

1788. 4»
Handlungen und Gebete beim öffentlichen Gottesdien­

ste in den Herzogthümern Kurland und Semgallen. 
Neue Ausgabe Königsberg 1792. gr. 8. (von K. D. 

Wehrt).
Ordnung, Gebete, und Handlungen bei dem öffent­

lichen Gottesdienste der Evangelischlutherischen Ge, 
meinen in Kurpfalz, auf Verordnung des Kurpfali 
zischen Konsistoriums herausgegeben. Heidelberg 

1786. gr. 8.
Schleswig-Holsteinische Kirchen - Agende-------- ver­

faßt von I. G. Ch. Adler. Schleswig 1797. gr. 8.
Sammlung von Gebeten und Formularen für gottes- 

dieustliche Handlungen, mit besonderer Rücksicht 

auf das Herzogthum Oldenburg. Herausgegeben 
von Esdras H. Mutzenbccher. Oldenburg 1795« 8.

' Vor«
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Dorschlage und Formulare findet man in Joh. Heim 
rich Prattje Liturgischem Archiv, in Z Fächern. 

Stade 1785-1788. 8.

Deiträge zur Verbesserung des öffentlichen GotteSs 

dienstes der Christen von (I. Aug.) Hermes, (G. N. 

Fischer, und Ch. G.) Salzmann. Leipzig. 1785- 
1788. 2 Bände, jeder von 2 Stücken.

C Spatzier's Freimüthige Gedanken über die Gote 
tesverehrunqen der Protestanten. Gotba 1788.

Liturgie und Gebetsformeln zum öffentlichen Gottes­

dienst für Christen von allen Confesfionen, von Jo­

seph Priestley. Aus dem Englischen übersetzt. Mit 

einer Vorrede über die Möglichkeit und' den Werth 
eines allgemeinen christlichen Gottesdienstes von 
H. A. Pistorius. gr. 8. Berlin und Stettin 1786. 

(Enthält viel unreifes).

Liturgische Blätter von F. W. Hufnagel. Erlangen. 
Fünf Sammlungen 1790- 1795.

Kleine auserlesene liturgische Bibliothek für Prediger 
(von H. L. Pfaff) Gotba. Vier Bündchen 179Z- 

1795. 1. 2. B. neue Aust. Gotha. 1801.

Die ersten Versuche und Schriften über liturgische 

Veränderungen findet man mit einem getreuen Aus» 
zuge beurtheilt in den Neuesten Religionsbegeden- 
heiten. Gießen und Marburg Jahrgang 7. 1784. 
Stück 9. io. — Jahrgang 10. 1787« Stück 4. 9.

Das vollständigste Verzeichniß der liturgischen in- 
und ausländischen Schriften enthält das Jenaische 

kexertorium von 1785-1790, und die Fortsetzung 
Gräffe's pasioralrheologie. R dessel» 
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desselben, das Wermarische Verzeichniß der theolo­
gischen Litteratur von 179: - 1795.
Abhandlungen, Erzählungen, Formulare, und Ne- 

renfionen liefern das Journal für Prediger, (welches je­
der Candidat und Prediger benutzen sollte); die verschie­
denen periodischen Schriften von Henke; das Magazin 
und Museum von Beyer, dir Materialien für alle Theile 
der Amtsführung eines Predigers; Beiträge zur Kennte 
rnß und Verbess. des Kirchen - und Schulwesens in den 
K. Brannschw. Lün. Churlanden vom Abte Salfeld.

Für die Freunde der Liturgik empfiehlt sich, Liturgie 
sches Journal. Herausgegeben von Heinrich Bal- 
Lhasar Wagnitz. r. Band 1801. Halle 8. des Lten 
Bandes istes Stück.

Anmerk. Eine sonderbare Erscheinung ist es, daß je- 
mehr die liturgischen Verbesserungen zunehmen, 
dio Anzüglichkeit an dem öffentlichen Gottesdienste 
«bntmmt. Die Gleichgültigkeit vieler Städte und 
Gegenden gegen den öffentlichen Religionscultus 
hat daher ganz andere Ursachen, als die Mangel- 
haftigkeit der Liturgien. Die Hauptursachen der 
Kaltfinns gegen den öffentlichen Gottesdienst sind 
i) die «endemischen Theologen und Recenfionsr 
Anstalten, welche den Glauben an den göttlichen 
Ursprung der Bibel schwächten; 2) das bös« 
Beispiel, welches Vornehme und Gelehrte in Ver- 
nachlaßigung ihrer äußern Neligionspflichten gar 
den; Z) bei der jetzigen Lesesucht die Verbrei­
tung solcher Romane und Flugschriften, worin von 
her Bibel, von Religion, vom öffentlichen Gok 

tes- 
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teSbienste im wegwerfenden Tone geredet wird. 
Auf diesem letzten Wege eilt die Irreligiosität 
in die Häuser des Bürgers, und in die Schen­
ken und Hütten des Landmanns, woraus sie dann 
nicht so leicht wieder, als sie hinein kam, vertrie* 
Len werden möchte.
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Der

L i tu r g ik
Erster Abschnitt.

Verrichtung des öffentlichen Gottes­
dienstes.

§. i6y.
käutuns der Glocken.

Anfang des Gottesdienstes zeigt das Geläu, 
te der Glocken an. Vor Constantin dem Großen 
schickten die Vorsteher und Aufseher des Kirchenwe- 
sens eigne Bothen, um den Anfang der öffentlichen 
Versammlungen bekannt zu machen. Nachher bediente 
man sich der kleinern und größern Glocken. Zu Ende 
des 7ten und im Anfänge des 8ten Jahrhunderts ver­
breitete sich der Gebrauch der großen Kirchen - Glocken. 
Mit den Glocken wurden bald abergläubische Miß­
bräuche getrieben.

Olp. Lalvoer k.»tu»I. kccles. k. tt. §eÄ. l. Cap. 8- p yt. 
Lalom. De^ImZU Institutionen pru6. ?süor., xer kiüüue» 
rum. l-iptise. Lci. z. 1768. Seite 6ZZ. 6z6.

Der Prediger sehe darauf, daß daS Geläute zur 
rechten Zeit und mit Ordnung geschehe. Er wehre den

Miß.
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Mißbrauchen, wie schon ^rtiL. 6encr. XU. p. y- 
vecrct. 8^noci. Ocner. p. ZZ1. und Kevitum §. 86. ver­
ordnet worden ist.

Er suche seine Gemeine dahin zu bewegen, daß sie 
mit dem Geläute der Glocken in der Kirche sich ver­
sammele, jeder ruhig sich an seinen Ort begebe, und 
überhaupt Ruhe und Ordnung wahrend des Gottesdien­
stes herrsche. Durch welche Mittel läßt sich dies er­
reichen?

Nürnbergisches Edict vom az May. i6ZZ.
Magdeburgische Kirchen - Ordnung in cors. jur. Lv-wz. 

kccles. pag. 579.
<7orpu, conlUr. Legio . »ollst, p-Z. 244.
^6« ttiüor. Lccles. Vc,I. IX. p. ÜY2.

Vollst. Pastoraltheologie von V. D. Spöel. Nürnberg 1764.
Daselbst im Anhänge Seile 473 und folg.

§. 170.
Dom Kircheogesanüt,

.1) Der Gesang ist einer der wichtigsten Theile des 
öffentlichen Gottesdienstes. Die Gründe dieser 
Behauptung sind leicht zu erkennen.

An einigen Ortey, z. B. in der Grafschaft Dent- 
heim, wird zu wenig gesungen. Eben so fehler­
haft ist es, wenn zu viel, 8, oder ia Lieder, ge­
sungen wird.

Bisweilen bei außerordentlichen Fällen in der 
Predigt einen Gesang anstimmen zu lassen, macht 
großen Eindruck. Aber, so wie Salzmann in 
seinen Gottesverehrungen es verschlägt, wird es

R 3 zur
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zur Gewohnheit, und hat keinen höhern Grad 
der Verstärkung.

2) Auf die Verbesserung des Kirchengesanges hat 
der Prediger Einfluß, wenn er dafür sorgt, 
s) daß die Schüler sanft und gut singen, ohne 
sich zu überschreit«; b) daß eine gute Orgel ange- 
schafft, oder wenn sie da ist, im guten Stande 
erhalten, und zur richtigen Begleitung des G« 
sangs angewandt werde; c) daß er, wo kein 
gutes Gesangbuch ist, ein besseres einführe, oder 
dazu mit würke. Die Einführung eines neuen 
Gesangbuchs ist allemal mit großen Schwierigkei­
ten verknüpft, weil sie zugleich für arme Familien 
eine lästige Ausgabe ausmacht. Dann muß man 
verfahren, wie Dürrschedel. Liturgische Aufsätze 
in Erzählungen, Anmerkungen, Rathschlägen und 
Formeln, von Thomas Dürrschedel. r Th. Nürn­
berg i8oi. Seite z - 17.

5) Bestimmung der Wahl der Gesänge.
s) Der Gesang muß dem Inhalte der Predigt am 

gemessen, entweder belehrend, oder für die Em­
pfindung rührend seyn.

b) Der Grad der Bildung, den eine Gemeinde 
besitzt, muß die Wahl des Gesangs entscheiden.

e) Gesänge, die ihrem Inhalte, und der Bear­
beitung nach gleich gut wären, könnten doch in 
Ansehung der Melodie einen großen Unterschied 
äußern. Der Prediger achte darauf, welche 
Melodien auf das Gemüth der Zuhörer tiefer 
rindringen.

ä) Der
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el) Der Prediger muß daher sein Gesangbuch stur 
Vieren, um die treffendsten Gesänge wählen zu 
können. Wenn nun kein Gesang des gesuchten 
speciellen Inhalts sich fände? dann nehme man 
einen Gesang ähnlichen oder verwandten, oder 
allgemeinen Inhalts.

§.
Heschichtt d,« KirchkngcsangF.

Eusebius erwähnt ccclck. I^ib. V. Lax. 28. der 
Gesänge und Lieder, die «77' vvo gcschrier 
den wären. Man vergleiche hiermit Plinii Briefe 
H X. ep. 97. Im vierten Jahrhundert verfertigten 
Hilarius und Ambrosius Lieder, die im ganzen Occi» 
bent gesungen wurden. Unter den Griechen waren 6rs« 
goriui I^sriL»renu8, 8ynelius, ^o. vsmslccnur, und 
unter den Lateinern, außer den beiden genannten?ru- 
«lentiur, Vensntiur, fortun»tu8, 8eäutiur, Lecln, Lern- 
»rclus, Lonriveuturs als Liederdichter bekannt.

Lullllt in seiner OekeutI ^icseuae LeKt llt. Las'. 2. 
!89- Oexli:i^n luüit, kruck. ?»n. eä. z.

637- h?.
Den ausgezeichneten Werth, den Luthers Lieder 

hatten, bezeugt der Jesuit ää. Loureuiu,, I^ib. II. kc>- 
Iltie. Lsp. 19. f. m. 120, wenn er sagt, cvr (b^nmos) 
xlures unimor, gusm tcriptr er äeclsmLtione,, oecirlille.

Lerxeri Lloquemi» xukücs. L.i^La» 175^

Andere Liederdichter sind, Philipp, Jonas, Spe- 
ratus, Cruciger, Eber, Ringwald, Selneccer, Helm- 
hold, Spengler, Rist, Nicolai, Frank, Paul Gerhard.

R 4 W. Abr.
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W. Abr. Teller, Kurze und wahrhafte Geschichte der 

ältesten deutschen Kirchengesänge, besonders von 
v. M. Luther. Berlin 1781.

Predigerbibliothek — — von David Gottlieb Nie, 
meyer. Zweiter Theil. Halle 178Z. Seite 284-297.
Die neuern Liederdichter sind Gellert, Klopstock, 

Cramer, Carl Fried. Neander, Joh. Ad. Schlegel, 

Balth. Munter, Sturm, Lavater, Chrijloph G. Lud. 

Meister, Lappenberg und andere mehr. S. NiemeyerS 
Predigerbibliothek am angef. Orte.

Geschichte des deutschen Kirchen, und Predigtwesens. Von 
Christian W- Flügge Bremen. Theil 2. 1800. Seite 
286-ZoZ.

1735 entstand über das Nordhäusische Gesangbuch ei« 
heftiger und ärgerlicher Streit.

Die Streitigkeiten über das Berliner Gesangbuch 
findet man erzählt in den Neuesten Religionsbegeben­
heiten für das Jahr 1781. Stück. Z. 6. 9.

Jetzt ist kein beträchtlicher Ort, der nicht ein ver­

bessertes Gesangbuch aufzuweisen hätte.

§. 172-
Don der Kirchenmusik.

In der Kirchenmusik muß Ernsthaftigkeit, Ge, 
schmack, und Würde herrschen. Das Tändelnde und 

Opernartige entweihet den Ort.
Um die Kirchenmusik in die rechte Form zu verwei­

sen, würke der Prediger durch gutes Einverständniß 

mit den Musikdirektoren, durch Leitung, durch Bitte, 
durch Ansehn, durch Hinderung.

Schrift,
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Schriftsteller über die Kirchenmusik findet man 

reichlich aufgeführt in Sulzerö Allgem. Theorie der 
Schönen Künste. Theil Z. unter dem Worte, Kir­

chenmusik.

§. 173.
Anciphonc» uns Collcrtm.

Vor der Predigt sind nach dem ersten Gesänge An- 
tiphonen und Collecten jetzt noch in vielen Kirchen ge­

bräuchlich.
Unter den Antiphonen versteht man kurze aus

2 Gliedern bestehende, aus den Psalmen genommene
Sprüche, von welchen der Prediger die eine Hälfte
fingt oder recitirt, und die Gemeinde mit der andern
Hälfte antwortet. lüeoäoretu« in Lcc!c5. I.ld. II. 
Op. XIX. und Locrates, Mttor. Lccles. I-ib. VI. c. 8. 

geben verschiedene Urheber an.
Ambrosius entlehnte von den Griechen die Antiphor 

nen und führte sie in den lateinischen Kirchen ein. Man 
s. 8uicer1 tüesauru! eccles. unter dem Worte «vi-npcE.

In vielen Kirchen wird von dem Prediger in- 
tonirt: Der Herr sey mit euch, worauf die Gemeine 

antwortet: und mit deinem Geiste. In diesem Falle 

werden die Antiphonen nach der Predigt gebraucht. 
Noch im Jahre 177z wurde an den Festtagen in vielen 
Kirchen vom Prediger intonirt, Zloris in excelli8 Veo; 

worauf die Gemeine mit Amen antwortete.
Auf die Antiphonen folgen die Collecten, worunter 

man kürzere, in vielen Liturgien vorgeschriebene Gebete 
versteht. In den neuern Zeiten hat man darauf ge-

R 5 dacht.
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dacht, auch den Collecten eine bessere Einrichtung in 
Rücksicht auf Sprache, Inhalt und Wohlklang zu ge­
ben. Kleine auserlesene liturgische Bibliothek für Pre­
diger. Gotha. 4 Bündchen. 1790 - 1795. — Salfelds 
Beiträge u. s. f. Band 2. Heft 4. Seite 527 und folg.

Das Abfingen der Antiphonen und Collecten ta­
delte 82m. Ltrxkiu» in Oiss cle jure Labbstbi Ov. IV. 
nc>. 134. dagegen vertheidigte es Worüber in krincix. 
/ur. Lccles. Cax. 8. §. Zi. Wenn der Prediger gut 
singt, so ist das Absingen der Antiphonen und Collecten 
theils des Herkommens wegen, theils wegen des Wun­
sches der Gemeine, theils auch deswegen beizubehalten, 
weil es mehr Abwechselung und Mannichfaltigkeit in 
den öffentlichen Gottesdienst bringt. Soll der Prediger 
bei der Sprechung des Seegens ein machen? Ich 
antworte bloß mit der Frage, wohin wir endlich kom­
men werden, wenn wir alles Sinnliche, und alle be­
deutenden Symbole aus unserm Gottesdienste abschaft 
sen wollen?

§. 174- 
Biblische Vorlesungen.

Im Hannöverischen ist, um die Christen mit der 
Bibel bekannt zu machen, die nützliche Einrichtung ge­
troffen, daß der Prediger zwischen den Gesängen vor 
der Predigt ein Pensum aus der Bibel herlieset. Das 
Pensum darf nicht zu lang (z. B. nicht Zo Verse und 
darüber) auch nicht zu kurz seyn. Die historischen Bücher 
des N. T. wechseln mit den Lehrbüchern ab, so daß, 
wenn Vormittags aüs dem Marcus vorgelesen wird,

Nach»
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Nachmittags der Brief an die Nömer gewählt; und 

wenn daS eine biblische Buch früher zu Ende kommt, 
fruchtbare Stücke aus dem A. T. eingeschaltet werden. 
Nach dem angegebenen Inhalte des vorgelesenen Stücks 

werden einige Lehren herausgezogen und zur Erbauung 

angewandt.
Der Prediger würde des Zwecks dieser Anordnung 

verfehlen, wenn er die Vorlesung zu einer halben Pres 
digt ausdehnte. Jener verdiente eine scharfe Rüge, der 
anstatt aus der Bibel die Vorlesung zu nehmen, aus 
den so genannten Volksschriften Erzählung«? zum Vor­

lesen nahm, und so statt einer Verbesserung eir^ Ver­
schlimmerung anbrachte: gerade eben so, als im Mit­

telalter statt der Bibel die Ethik des Aristoteles genom­
men wurde.

§. 175-
Predigt und Katechisrtion als Hauptthrile deö öffentlichen LotttSdienstt« 

betrachret.

Predigt und Katcchisation find Hauptbestandtheile 
des öffentlichen Gottesdienstes. Nach den Lehrsätzen 
der Katholischen Kirche ist die Messe die Hauptsache.

Die Predigt darf nicht, wie es in mehreren hol­

ländischen Gemeinden geschieht, anderthalb Stunden 
dauern, sondern muß, um die Aufmerksamkeit des Zu­
hörers nicht zu ermüden, nur einen Zeitraum von einer 
guten halben Stunde ausfüllen.

Die Kanzel darf nur ein ordinirter Prediger, oder 
ein approbirter Studiosus und Candidat der Theologie 
betreten. Der Prediger öffne, um die Würde der ge, 

mein- 
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meinschaftlichen Gottesverehrung zu behaupten, nicht 

Jedem seine Kanzel.
In Landgemeinen kann, wenn der Prediger krank 

oder abwesend ist, der Schulmeister eine Predigt votier 
sin. Dann sorge der Prediger aber für ein gutes Pre- 
digtbuch. Die Eigenschaften, nach welchen ein solches 
Predigtbuch gewählt werden muß, sind, s) Reinheit, 

Eorrectheit der Sprache, b) Faßlichkeit des Ausdrucks 

e) Würde des Styls, ä) proportionirte Auswahl der 
Materien, e) fruchtbare Behandlung der Materie für 
die moralische und religiöse Erbauung.
Anmerk. Hierbei in den Vorlesungen Prüfung einiger 

Predigtsammlungen für den Landmann, nach die­
sen Regeln, nebst der Aufgabe, eine Predigt für eine 
Landgemeine auszuarbeiten.

Ob der Predigende das V. U. zweimal beten 
müsse, oder nur einmal am Ende der Predigt sprechen 
könne, hängt von dem Herkommen, und von dem Wun­

sche der Gemeinde ab. Den Gemeinden pflegt es sehr 

zuwider zu seyn, wenn das V. U., anstatt es in 
seiner bekannten Einkleidung auszufprechen, umgeän- 

dert, oder paraphrasirt wird.
Die sonntägliche Katechisation wird am zweckmä­

ßigsten eingerichtet, wenn nach einem kurzen Gebete, 
und nach einer kurzen Einleitung die Unterredung mit 
den Kindern eine halbe Stunde währt, und darauf mit 

Ermahnung, Gebet und dem Seegenöwunsche geschlosr 
sen wird.

In einigen Gemeinden ist es hergebrachte Sitte, 
daß die Kinder, von denen eines frägt, und das an­

dere 
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bere antwortet, ein Hauptstück des Katechismus aus 
dem Gedächtnisse hersagem, ehe die Katechisation an- 

fängt. Was ist von diesem Gebrauche zu halten, 
und wie kann ihn der Prediger benutzen?

§. 176.
Gebete unv Fürbitten nach der Predigt.

Nach der Predigt sind Gebete herzulesen verordnet, 
oder dem Prediger ist die Wahl frei gelassen. Ersteres 
pflegt an den Festtagen der Fall zu seyn. Im letzter^ 

Falle wähle der Prediger einen rührenden Gesang, 
wenn das Gebet in seiner Art der Abfassung sich nicht 

empfehlen sollte. ES versteht sich von selbst, daß der 
Prediger die Gebete, die er vorlesen will, vorher be» 
dächtlich durchlese, und über die beßte Art, der Ge­
meinde sie zu recitiren, nachdenke.

Unter den Fürbitten, die auf die Predigt folgen, 
stehet ihrer Wichtigkeit wegen, die Fürbitte für die 
Landeöobrigkeit oben an. Ein Muster, wie in der Für, 
bitte des Landesherrn gedacht wird, stehet §. zg. Im 
Preußischen hat man eben diese Art der Abfassung 

befolgt.
Um desto auffallender ist die Titulatur, und das 

Wortgepränge, mit welchem noch viele Magistrate, Pa­

trone, Ortsherrschaften und Gutsbesitzer in den öffenti 
liehen Kirchengebeten sich geehrt wissen wollen. Ob der 
Prediger diese zweckwidrigen Titulaturen aus dem vor­
geschriebenen Kirchengebete für sich selbst weg lassen dür­
fe, haben Oe^linAii Inttit. kruä. kolior. per Xülincrura. 
l,ipf. 1768 berührt, Seite 649-6^. Wie hat sich der

Pre.
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Prediger dabei zu verhalten? Er muß freilich der Noth, 
wendigkeit folgen, aber er kann durch kluge Mittel eine 

Abänderung bewürken.
Die Fürbitten für die Communicanten, Kranken, 

Betrübten, Reisenden, Seefahrenden, und für die, 
welche eine wichtige Unternehmung beginnen, sind sehr 
zweckmäßig; so wie auch die an vielen Orten gebräuch, 

kicken Danksagungen für die Genesenden, für die glück« 

kicken Entbindungen, und die Abdankungen für die 
Verstorbenen. Es kommt hierbei auf den Prediger an, 
allen diesen Fürbitten und Danksagungen eine zweck« 
Mäßige Form zu geben, und deswegen die gesuchten 
Begrenzungen nach Rang und Stand zu entfernen.

*77-
Proklamationen.

Nach der Predigt geschieht das Aufgeboth der Per­

sonen, die sich verehlichen wollen. Der Zweck dieser 
Anordnung ist theils bürgerlich, theils kirchlich, theils 

ethisch.
Sowohl in bürgerlicher als auch in kirchlicher Hin­

sicht ist es nothwendig, daß der Nahme des Braut, 
paars nebst dem Nahmen der Väter genau genannt, 

und zugleich der Wohnort und Stand und Gewerbe 
angegeben werden. Durch die Rang , und Titelsucht 
des Brautpaars oder der Anverwandten wird der Pre­
diger ofr in große Verlegenheit gesetzt. Ist es an gc, 
wissen Orten hergebracht, daß die Prädikate, tapfer, 
ehrr und tugendsam u. s. f. gebraucht werden, so be­
fiehlt die allgemeine Sitte des Orts dem Prediger hier­

in
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ln keine Aenderung zu machen. Ost verlangen die 
Brautleute ein Prädikat, welches außer ihrem Stande 
liegt. Der beßtc Rath, den man dem Prediger geben 

kann, ist, daß er selbst das Brautpaar frage, unter 
welchem Ebaracter sie aufgebothen werden wollen. Hier 
wird die eigne Beschämung sie abhalten, einen Cha- 
racter und Titel zu nennen, der ihrem Stande nicht 
gebübrt.

Eben die Verlegenheit tritt ein, wenn die Frage 
ist, ob eine Braut als Jungfer aufaebothen werden 

dürfe? Bei Landgemeinden hat es der Prediger leichter, 
eine Entscheidung zu treffen: aber bei Ctadtgemeinden, 

wo die Verhältnisse verwickelter sind, verdient die Be­
antwortung eine beachtlichere Ueberlegung. Weil die 
Unterlassung des Ehrennahmeus Jungfer einer Injurie 
gleich seyn würde, so darf der Prediger nicht aufblo, 

ßen Verdacht den Nahmen Jungfer weglassen. Aur 
Weglassung berechtigt ihn bloß s) eine vorhergegangene 
uneheliche Niederkunft, d) sichere, eines juristischen Be­
weises fähige Anzeigen und Merkmale einer fleischlichen 

Vermischung, z. B. wenn die Eltern in der ersten Hitze 
des Affectö ihre geschwängerte Tochter unter den Vor- 

würfen begangener Liederlichkeit schalten, oder schlu­

gen. — Ist die Sache zweifelhaft, so frage der Pre­
diger, nach vorhergegangener Erinnerung, daß man 
Predigern und der Obrigkeit die Wahrheit sagen müsse, 
das Brautpaar, oder die Eltern, ob die Braut als 
Jungfer aufgebothen werden könne? Den Prediger muß 

hierbei Klugheit und zugleich der Gedanke leiten, daß 
er der Ehre der Kanzel nichts vergebe.

Auf-
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Aufgabe. Was für Mittel ließen sich treffen, um 

die Dreistigkeit der Bräute zurÜckzuschrecken, die mit 
Unrecht den Ehrentitel, Jungfer, bei dem Aufgebothe 

verlangen?
Weil in den Städten die Grenzen der verschiedenen 

Stände zu sehr in einander stießen, so erspahrt sich der 
Prediger manche Verlegenheit, wenn er sichs ein für 

allemal zum Gesetze macht, auch die vornehmern Bräus 

te, die nicht adelichcn Standes sind, als Jungfern ausi 
zubiethen, und der Benennung, Demoiselle, sich zu 

enthalten.
In einigen Ländern ist es Gesetz, daß z Sonntage 

hinter einander, und in andern Ländern, daß nur 
2 Sonntage das Aufgeboth geschehe. Es issdaher nicht 
genug, daß es 2, oder Z mal geschehe, und etwa den 
ersten und 2ten Festtag, oder den Sonntag und in der­

selben Woche bei dem Wochen > Gottesdienste verrichtet 

werde.
Vom Aufgebothe können nur die höhern Vorgesetz­

ten dispensiren. In einigen Ländern hat der Adel 
das Vorrecht, ohne Aufgeboth sich trauen zu lassen; doch 
ist alsdann eine in Form einer Fürbitte eingekleidete 
Anzeige des Sonntags vorher erforderlich.

In moralischer Rücksicht, ist es nicht gleichviel, 

wie der Prediger die Aufgebothe und die damit verbun­
denen Fürbitten einkleidet.

. Angabe der Maasrcgeln, durch die der Prediger 
fich vor dem Fehler sichert, das Aufgeboth zu ver­

gessen.

§. 178.
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§. 178.
Bekanntmachungen nach ver Previgt auf der Kanzel.

Am beßten wäre es, wenn der Eindruck der Pre» 
digt nicht durch heterogene Publikationen geschwächt 

würde.

Fast in allen Ländern ist die Einrichtung, daß ge, 
wisse landesherrliche Verordnungen von der Kanzel an 
bestimmten Sonntagen abgelesen werden müssen, z. B. 
tm Sächsischen Dom. II. pott Lxipk. die Eheordnung 
mit dem Mandat wegen der Soldaten Verlobung; 

Dom. VI. p. T'rin. das Duell » Mandat; im Hannö- 

verischen, die Verordnung wegen der Eheverlöbnisse 

u. s- f-

vepImAÜ tnü. krvlt. ?<iN. per iciittnerum. Seite 6ZZ. 654- 
Salfelds Beiträge B- l- Heft. l. Seite 26-28.

Es ist schon oft vorgeschlagen worden, die Bekannt, 
machung der landesherrlichen Verordnungen auf andern 
Wegen, z. B. beim Schul - und Consirmandcn c Unter­
richt, zu befördern, weil es bekannt ist,'daß die Leute 

aus der Kirche gehen, sobald die Ablesung der Man­

date anfangt.

Wahrer Mißbrauch, gegen den sich mehrere Eolle- 
gia erklärt haben, (Sächsische General-Artikel, 
6en. III. H. 9. p. iZ. Hannöverisches Consistorialr Aus, 
schreiben vom 16 Jan. 1800) ist es, wenn Haussen 
kauf, Verpachtungen, Auctionen von Schweinen, 
Sckaafen, Speck, Anzeigen, daß der Schweineschnei­
der an einem gewissen Tage an dem Orte ein'treffen 

werde, und dergleichen in der Kirche von der Kanzel
Gräffe's pasisrattheslogie. S bc-
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bekannt gemacht werden. Dies geschieht noch in mam 
chen Theilen Westphalens, und in Ostpreußen.

Liturgisches Journal- Herausgegeben von Wagnitz. Band. r. 
Stück l. l8oL- Seite 43 -45.

§- 179-
Wochenbttstunden, Fastenpredigren, SNv Fastrnbibtllthrkn.

1) Eine recht nützliche Einrichtung sind die allenthal­
ben angeordneten Wochenbetstunden. Sie müssen 
zu der den Localverhältnissen angemessensten Zeit 
gehalten, und ganz für Ermunterung und Tröstung 
berechnet werden. Sie dürfen höchstens eine Stun­
de dauern.

2) Die Fastenpredigten werden gewöhnlich stärker von 
den Eingepfarrten besucht. Die Leidensgeschichte 
des Heilandes bietet den reichsten Stoff für prak­
tische Religionsvorträge dar.

2) In einigen Ländern sind Fastenbibellehren ange- 
ordnet. Sie haben die Einrichtung, daß von den 
Kindern nach Gesang und Gebet ein Abschnitt der 
Bibel hcrgelesen, dann von dem Prediger kateche» 
lisch erklärt wird, so daß die Kinder den Inhalt 
eines jeden Verses, und darauf den Inhalt des 
Ganzen angeben, auch die einzelnen Wahrheiten 
auSziehen, die sie sich besonders bemerken wollen. 
Soll man die Wochenbetstunden, weil sie hier und 

. da sparsamer besucht werden, in Katechismus' und 
Bibellehren verwandeln? Dies ist nicht anzurathen, 
weil die Erwachsenen und die Alten, für welche 
dieser Gottesdienst besonders berechnet ist, dann 
ganz wegbleiben würden.

Der
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Der

L i t u r g i k
Zweiter Abschnitt.

Von der Verwaltung der Sacrameute, 
und den damit verbundenen gottes- 

dienstlichen Handlungen.

§. I8o.
Wichtigkeit der Sakramente.

Sacramente der christlichen Religion, Taufe und 
Abendmahl, sind nach ihrem Ursprünge, nach ihrer 
Bedeutung, und nach ihrer Würksamkeit feierliche Ne- 
ligionshandlungen, die mit der größten Einfachheit die 
erhabensten kraftvollesten Ermunterungen ausdrücken.

Diese Sacramente müssen daher auf die würdigste 

Weise verwaltet werden. Der Prediger versündigt sich 

an dem Heiligthume der Religion, der sie mit Gleich­
gültigkeit, Zerstreuung, mit Eile, oder Gedankenlosig, 
keit verrichtet. Es muß vielmehr jeder Umstand benutzt 
werden, wodurch der Ehrwürdigkeit dieser Handlungen 
mehr Eindruck verschaffet werden kann.

Die Nothwendigkeit der äußerlichen feierlichen Re­
ligionshandlungen, so wie sie in den Sakramenten an-

S - ge-
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geordnet sind, erhellet daraus, weil Wahrheiten und 
Wohlthaten, die ihrer Natur nach ganz geistig sind, 
dem Gemüthe leicht entfliehen, wenn sie nicht an äußeri 
liche Mittel geknüpft werden.

§. i8l-
W-r hat die Taufe zu verrichten? '

Sich selbst kann Niemand taufen. Von Johann 

Schmitz einem Engländer entstand die Secte der Selbst- 

täufer, (Scbaptisten).

t^oeuiAÜ Lasur contciemize, cko b-ptirmo Las. Vl. p. 22Z-

Nur ein Prediger, der rechtmäßig berufen und 
ordwirt ist, und die Parochialrechte hat, darf die 
Laufe verrichten.

In Nothfällen darf jeder Christ die Taufe verrich­
ten, wenn er die gehörige Kenntniß hat. Die Bade- 
Mütter erhalten deswegen bei ihrer Anstellung von dem 
Prediger einen Unterricht über die Taufe. Wenn die 
Kinder nach dem Empfange der Nothtaufe das Leben 

behalten, so werden sie in die Kirche getragen, wo der 

Prediger in Gegenwart der Zeugen demjenigen, der die 
Nothtaufe verrichtet hat, diese Fragen vorlegt: Wer 
hat getauft? Mit welchen Worten ist getauft worden? 
Wer ist dabei gewesen? U. s. f. Wenn im Wesentlichen 
nichts versehen N, so bestätigt der Prediger die Taufe, 
und begleitet diese Handlung mit Anreden, Gebeten 

und Wünschen.
Braunschwrig-Lüneburgische Kirchen - Ordnung, Calenber- 

gische» Theils- Göttingen 1739. Seite 140-146.
Ordnung, Gebete und Handlungen u. f. f. Heidelberg 1786. 

Seile 13z > 137-
H. 182.
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§. 182.
Im Materiellen und Formellen darf kein Fehler begangen werden.'

Das Wasser, das zur Taufe gebraucht wird, muß 
reines, natürliches, »»vermischtes Wasser seyn, wobei 

es gleich viel ist, ob warmes oder kaltes, Fluß, oder 
Brunnenwasser gebraucht wird. Die Vermischungen 
mit Wein, Milch, Oehl, Rosenwasser, ». s. f. streiten 
gegen die Einsetzung dieses Sakraments.

1r»Äntu3 — cle c»5i^u« conscisnnae — — elshoratur » kri- 
lierico hntöuiuo. V^itlenberg^e. 16-28- 4- Lsp. Xl.

Die Sandtaufe eines Juden in der Wüste verwarf 

der Bischof von Ascalon Divnysius.

5- Scliiniltü Oiss. ils Lsprirmo per sren»m. Helin- 
ÜsclH lsy/.

Daß die Taufe mit Worten ohne Gebrauch des 
Wassers keine Taufe sey, lehrt die Einsetzung Matth. 
XXVIII. 19.

Die Taufe muß mit den Worten, im Nahmen des 
Vaters, des Sohnes und des heil. Geistes, verrichtet 
werden; Weglassungen oder Zusätze, wie die Eunomia, 
ner sich erlaubten, sind verwerflich.

Die Untertauchung wird von der Griechischen Kir­
che, und die Besprengung von den abendländischen 

Kirchen vorgezogen, die dreimalige Besprengung ist der 

einmaligen vorzuziehen.
Der Prediger spreche den Nahmen des Täuflings 

deutlich, vernehmlich und ohne Verwechselung aus. 
Vergißt er den Nahmen des Täuflings zu nennen, so 

haben die Eltern das Recht z» verlangen, daß das
S 2 Kind
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Kind wieder in die Kirche getragen, und ihm daselbst 
vor Zeugen der Nahme ertheilt werde.

An einigen Orten herrscht der Aberglaube, daß von 
mehreren Kindern, die zugleich getauft würden, eines 
sterben müsse. Um den Eltern die Angst zu ersparen, 
taufe er lieber jedes Kind besonders, bis er durch 
zweckmäßige Belehrungen seine Gemeinde auf andere 
Gedanken gebracht hat.

Ist kein Hinderniß da, mehrere Kinder zugleich 
zu taufen, so muß doch das Wesentliche, die Desprem 
gung, die Nennung des Vaters, des Sohns und des 
Geistes, die Ertheilung des Nahmens, nnd die Auster 
gung der Hand bei jedem Kinde besonders wiederhvhlt 
werden. Nebenfragen sind, in welcher Ordnung die 
Kinder getauft werden, nach dem Geschlechte? nach 
dem Alter? nach der Zeit der Meldung?

Daß die Taufe bei ehelichen und unehelichen Kin­
dern gleich sey, verstehet sich von selbst.

Wenn der Prediger das Zeichen des CreutzeS, 
ober die gewöhnliche Seegensformel auslassen wollte, 
so würde er sich viele Verdrieslichkeit zuziehen.

Die im Nahmen des Täuflings ausgesprochene fei­
erliche Erklärung, der Sünde zu entsagen, und das 
damit verbundene Glaubensbekenntniß ist lehrreich, 
bedeutend und rührend. Beides darf in der Tauf- 
Handlung nicht fehlen.

Den Exorcismus muß man, wo er noch üblich ist, 
auf jeden Lall abschaffen.

§. 183.
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, §- I8Z-

Bon drr Wiedrrhohlung der Taufe.

Die Taufe darf, wenn sie recht verwaltet worden 
* ist, nicht wiederholet werden. Anders denken hierin die 

Anabaptisten. Die Kinder der Lutheraner, Refsrmirten, 
Katholiken und Griechen werden, wenn sie nachher zu 
einer andern unter diesen Partheien übergehen, nicht 
wieder getauft.

Bedenklich könnte unter manchen Umständen für den 
Prediger die Entscheidung dieser Frage werden, ob So- 
cinianer, Arianer, Sabellianer, die zur protestantischen 
Kirche übergehen wollen, wieder getauft werden müssen? 
Die ältern Theologen bejahrten diese Frage.

Alles wird darauf ankommen, ob das Wesentliche 
der Taufe von ihnen vollzogen wurde, ob sie z. B. 
im Nahmen des Vaters, des Sohnes und des heil. 
Geistes getauft wurden, oder ob diese Handlung mit 
solchen Zusätzen vermischt wurde, die dem protestanti­
schen Lehrbegriffe geradezu Widerstreiten? Im letzten 
Falle müßte die Taufe wiederhohlt werden.

§. 184.
Personen, welche getauft werden.

i) Bei Erwachsenen gilt die allgemeine Regel, daß 
Niemand gezwungen werden darf.

Schon die erste christliche Kirche ließ Unterricht 
vorhergehen, wie L^rllU esteckele« unter ander« 
zeigen.

Jeden, der die Taufe verlangt, müssen wir Predi­
ger «nnehmen, sobald er auf eine hinlängliche Weife

S 4 dar. 
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darthut, daß er aus redlicher Meinung zu unsrer Kirr 
che übergehe.

Man sehe die Taufe eines Mohren im siebenjährigen Krie» 
ge 1756, im Feldprediger - Magasin----Von einer 
Gesellschaft älterer und jüngerer Feldprediger angelegt 
(herausgegeben von Küster) Steudal. Theil. 2. 1794. 
Seite 192-208-

Die Christen verweigerten in den ersten Jahrhun, 

dorten den Comodianten, den Verfertigern der Götzen­
bilder, den Klopffechtern, und den Wettläufern die 
Taufe. Für unsere Zeiten würde dieselbe Berathschlag 

gung eintreten, wenn erwachsene Zigeuner, welche in 
ihrer Verbindung mit Zigeunern bleiben wollen, Perso­
nen, welche in der Gesellschaft bcrumstreifender Markt­
schreier und Quacksalber die Rolle der Picke'heringe 
und Hanswurste spielen, u. s. f. die Taufe begehrten.

2) Kinder müssen, wenn sie getauft werden sollen, 
lebend und vollständig gebohren seyn.
Der Einwurf gegen die Kindertaufe aus

er^e, wcches Wort vor/Z^Trrt^o^L^Matth.XXVlll. 19. 

vorhergeht , ist ungültig, weil , (vergl.
Mattl). XXVII. 57. Ioh. XIX. 38. Joh. IV. i. Apostg. 

XIV. 21.) die Bedeutung hat, zu Jüngern machen.
Wenn Fanatiker ihre Kinder uugetauft lassen wol­

len, so suche der Prediger sie von der Nothwendigkeit 

und Nützlichkeit der Taufe zu belehren. Wenn seine 
Bemühung vergeblich ist, so bringe er es der höhern 
Behörde zur Anzeige. Mehrere Regierungen entschie­

den sonst dahin, daß das Kind mit Gewalt den El­
tern genommen, und getauft ihnen zurückgegeben wurde.

Was
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Was ist von solchen Maasregeln zu halten? Oder wel­
che Maasregeln ließen sich vorschlagen?

Kinder der Heiden, Juden und Türken dürfen ge­
tauft werden, wenn sie von den Eltern gebracht werden, 
oder die Christen sie als ihre Kinder angenommen haben.

Bei Findelkindern, bei ausgesetzten Kindern, ent­
steht die Frage, ob eine ihnen mitgegebene Nachricht 
die Ertheilung der Taufe bescheinige? Der Prediger 
muß Erkundigung einziehen. Wenn die Sache nicht 
auszuforschen sieht, so muß das Kind im zweifelhaften 

Falle getauft werden.
Bei Kindern der Zigeuner ziehe der Prediger ger 

naue Erkundigung ein, ob sie schon getauft sind, dar 
mit die Zigeuner nicht durch den Gewinst des Betrugs 
zum Misbrauche der Taufe angelockt werden.

In Ansehung solcher Miögeburthen, die mit zu­

sammengewachsenen Leibern, oder mit 2 Köpfen auf 
die Welt kommen, wie die 2 Mädchen Helena und Im 
dith, welche 1701 in der Grafschaft Comorn in Ungarn 
geboren wurden, und die Mißgeburth männlichen Ge­
schlechts unter dem Könige Jacob IV in Schottland, 
kömmt es, wenn sie als 2 Personen getauft werden 
sollen, darauf an, ob sie Zeichen von verschiedenen 

Willensbewegungen von sich geben.

Gerhard Cornelius von den Driesch historische Nachricht 
von der Römisch < Kaiserlichen Großbothschaft nach Cvn- 
stantinopel. Nürnberg 172z. q. S- ry. — dtick. Lrnek. 
kumulier Oisx>. dlonltro ttunZ-trico. Kesp. 6. Ltir. 
Tender. l-iplise 1707. 4. XHl. — kkilos.
Vol. !. ?. I. S. ZU-

S 5 K«.
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I^erum Lcnricsruin tuka^ir, ^uÄore 6eor»io Luckansno 

Lcolo, ,6 ^scobum Vl. 8cvlorum LeZem. I'rsje^l »cl 
ir.Konum. 1697. 8- 1-^- IZ Seile 411.

I^oderli 8cttlikt illuNsSt», 6v« kroclromur Hiüoriae
Xnrusalir- Ltliud. lü84- 8»!- k. ll. Hb. Ilk. csp. 2. 
Seite 5.

Bei den übrigen Mißgebnhrten, welche c«mp5rre,, 
dsmbiones, Wechselbälge, Kiclkröpfe, Vagione, ge­
nannt werden, muß erst der Arzt entscheiden, ob die 
Menschennatur an ihnen sich findet.

Wegen der Kinder vorn zweifelhaften Geschlechte 
(Hermaphroditen) verordnet die Ulmische Kirchen-Ord, 
nung, daß die Taufe so lange aufgeschoben werden 
solle, bis die Aerzte nach genauer Untersuchung erklärt 
hätten, welches Geschlecht prävalire: in Todesgefahr 
solle dem Kinde ein Nahme gegeben werden, der auf 
beiderlei Geschlecht sich richten lasse.

§. 185.
Proftlytrntaufe.

Die Proselytentaufe findet in unsern Gegenden vor­
züglich in Ansehung der Juden statt.

Die Erfahrung hat schon oft den Rath gegeben, 
nicht jedem Juden, der sich zur Taufe meldet, zu 
trauen. Man suche seine Vewegungsgründe durch Un­
terredungen, und durch Erkundigungen, wie er sich 
an den Orten des vorigen Aufenthalts betrug, genauer 
zu erforschen.

Wenn der Proselyt sich zur Annahme empfiehlt, 
so hängt seine Behandlung von dem Standorte ab, auf 
welchem er in Ansehung der Cultur steht. Kanu der

Pro,
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Proselyt, oder die Proselytinn lesen? Verstehen sie das 
A. Testament? Ist es ein gelehrter Jude, der zu uns 
übergehen will? U. s. f.

Im Allgemeines müßten folgende Regeln beobachtet 
werden:

i) Man gehe in dem Unterrichte von dem auS, wo­
von der Proselyt sagt, daß es ihn zu der Liebe 
des Christenthums hingeführt habe.

2) Die Wahrheiten, die das Christenthum mit dem 
Iudenthume gemein hat, z. V. die Lehren von 
den Eigenschaften Gottes, kann man als be­
kannt voraussetzen.

z) Man zeichne die Nothwendigkeit, und das We­
sentliche der Religion in der besondern Rücksicht, 
eine Parallele zwischen der jüdischen und christli, 
chen Religion zu ziehen.

4) Man benutze die Stellen des A. T., worin der Mes­
sias von der Seite geschildert wird, daß er eine neue 
allgemeine Religion auf der Erde verbreiten werde.

A) Man lehre, baß alle Charactere, die das A. T. 
von dem Messias aufstellt, in Christo sich verei­
nigen, und daß der Messias nach diesen Angaben 
des A. T. schon längst gekommen seyn müsse.

6) Um jeden Rest des Widerwillens, der den Juden 
von Kindheit an gegen die christliche Religion ein« 
geflößt wird, zu vertilgen, zeichne man das Erha­
bene, und Göttliche in Jesu Character, Leben, 
Lehren und Thaten.

7) Man trage die UnterscheidungSlehren des Chri­
stenthums deutlich, gründlich und überzeugend vor,

wobei 



284 Vierter Theil der Pastoraltheologie.
wobei man den Proselyten ermuntern muß, alle seine 
Zweifel und Bedenklichkeiten, die ihm noch übrig 

bleiben, offenherzig zu gestehen.

8) Man schildere den Vorzug der christlichen Reli­
gion, daß sie allen Bedürfnissen der Seele in jeder 
Lage am glücklichsten abhilft.

Den Grund zu den Uebertritten der jüdischen Familien, 
und einzelner Juden, die in den neuern Zeiten sich Hanf, 
ten, legte Moses Mendelssohn durch die Verbreitung 
mehrerer Kenntnisse unter seinem Volke. Ioh. Caspar La, 
vaters Zueignungsschrift der BonneLischen philosophischen 
Untersuchung der Beweise für das Christenthum, an 
Herrn MoseS Mendelssohn, und Schreiben an den 
Herrn Diaconus Lavater zu Zürich von Moses Mendels, 
sohn. (Ohne Drnckort) ,770. 8- — Antwort an den 
Herrn Moses Mendelssohn ,u Berlin von Johann Ca, 
spar Lavater. Nebst einer Nacherinnerung von Moses 
Mendelssohn. Berlin und Stettin. 1770. 8. Schreiben 
an den Herrn Moses Mendelssohn-über die Lavaterische 
und Kölbelische Angelegenheiten, gegen Herrn Mendels» 
sohn, von Johann Ballhasar Aölbele, der Rechte 

Doctor. Frankfurt am Mayn. 1770. — Zweites Schrei­
ben an Herrn Moses Mendelssohn — — — von Ioh. 
Ballhasar Kölbele- Frankfurt am Mayu. 1770. 8.

(D. Friedländer's) Sendschreiben an Teller von einigen 
Hausvätern jüdischer Religion. Berlin 1799. 8- — 
(W. A-) Teller's Beantwortung des Sendschreibens. 
Berlin 1799- 8. Gespräch über das Sendschreiben zwi, 
schen einem christlichen Theologen und einem alten Juden. 
Berlin 1799 8- — Moses und Christus, oder über 
den innern Werth uud die wahrscheinlichen Folgen des 

Send,
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Sendschreibens an Teller, und dessen darauf ertheilte 
Antwort. Berlin 1799. 8-

Der Unterricht des jüdischen Proselyten erfordert 
von Seiten des Predigers Kenntniß der hebräischen 
Sprache, der jüdischen Meinungen und des Talmuds.

Die Taufhandlung sey feierlich durch Wahl des Ge» 
sangö, des Orts, und der Taufzeugen, so wie durch 
Angemessenheit der Rede unterstützt. Nach dem Exa­
men muß der Täufling sein Glaubensbekenntniß able­

gen, worauf die Taufe vollzogen, und die Handlung 
mit Gebet, dem Seegenswunsche, und mit Gesang 

beschlossen wird.
In mehreren Zeitschriften und Sammlungen hat 

man jetzt einen ziemlichen Vorrath von Reden und For­

mularen.
Ist der Proselyt ein Heide, so muß die Nichtig, 

keit des Götzendienstes und die Einheit Gottes zuerst 

vorgetragen werden. Apostelg. XVll. 22 - Zl.— Bei 
dem Uebertritte eines MuhammedanerS muß zuerst der 
Glaube an He göttliche Sendung des Muhammeds 

vernichtet werden.

Berichte der Missionarien, welche seit »708 bis 1767. von 
Angust Hermann und Gotlhilf August Franke zu Halle in 
9 Quartbänden herausgegeben sind. Die von Ioh. Georg 
Knapp, und Gottlieb Anastastus Freylingshausen fort, 
gesetzte Sammlung hat den Titel: Neuere Geschichte , 
der evangelischen Misstonsaustalteu.

Ioh. Ludwig Niekamps Geschichte der evangelischen Mission 
in Ostindien. Halle 1746- 4-

Hans
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HanS Egede Nachricht vom Anfang und Fortgang der 

grönländischen Mission, dänisch 1758- deutsch ,740. 
niillionary vo^»ge ro lke Louriiern pacitic ocesu, perkorm« 
eä in lke 1796. 1797- 1798- I.nnäon 1799.

Magarin für Religions, Moral . und Kirchengeschichte. Her« 
ausgegeben von v. Larl Friedrich Sta'udlin. Hanno­
ver rgol. 8- des ersten Bandes erstes und »weites 
Stück. Siebe besonders Stück l. Seite i - 28. von der 

Religion der Laheitier

§. 186.
Lon dt» Cevalttrn.

Ueber den Ursprung der Taufpathen, welche 8pon- 
tvrer, kutrini, Lusceptores hießen, sehe man Luiceri 
«bessurus unter dem Worte «r^k^o^a-, und Lingbam 
Orig. ccclcf. I^ib. XI. c. 8.

Nutzen der Taufpathen in mancherlei Rücksichten.
Kinder, die noch nicht confirmirt sind, Leichtfertige 

und notorisch Lasterhafte, wie Ehebrecher, und Personen, 

welche wegen ihrer unehelichen Niederkunft noch keine 

Kirchenbuße gethan haben, werden nach den in den 
Kirchenordnungen angegebenen Gründen ausgeschlossen. 
Wegen des Zwecks können Heiden, Juden, Türken, 
Atheisten und Religivnsspötter keine Taufpathen seyn.

Ehemals wurde sogar die Frage aufgeworfen, ob 

Papisten, und Socinianer Gevatter stehen könnten.
Die Zahl der Gevattern ist an einigen Orten ge­

setzlich bestimmt. In der Römischen Kirche soll wegen 
der geistlichen Verwandschaft nur i Gevatter seyn. 
Trienter Synode Logs. XXIV. 6s reformatione matrim. 

csx. 2.
. Meh«
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Mehrere protestantische Kirchenordnungen (Vollst. 

Pastoraltheologie von Spörl. Nürnberg 1764. Seite 

212-214) fetzten fest, daß nicht mehr als Z Gevattern 
seyn sollten. In Sachsen ist dem Adel verstattet 7 bis 9 
Gevattern zu nehmen.

Nach der Culmbachischen K. O. vom Jahre 1731 
wird dem unehelichen Kinde nur i Gevatter zugestan­
den. Dagegen ist in einigen Dörfern der Gebrauch, bei 
unehelichen Kindern, die ganz verlassen sind, das gan­
ze Dorf zu Gevattern zu bitten. Wo dies statt findet, 
kann der Prediger der Taufhandlung eine eigenthümliche 

Feierlichkeit ertheilen.
In manchen Gegenden ist es gesetzlich bestimmt, 

daß keiner sich weigern darf, wenn er aufgefordert 
wird, Laufzeuge zu seyn.

Ist es wohlgethan, wenn der Prediger sichs her- 
ausnimmt, die Taufpathcn zu verpflichten, die Erzie, 
hung der Täuflinge, im Falle die Eltern sterben, über, 
nehmen zu wollen? ,

Beyträge zur Verbesserung der Liturgie, denkenden
Freunden des Christenthums zur Prüfung mitge, 

theilt, von Z. H. B. Dräseke. Lüneburg issr. 

Seite 35-49.

§- 187.
Zeit unv O« öer Lauf«.

i) Zeit der Laufe. In den ersten Jahrhunderten 

wurde die Taufe der Erwachsenen oft auf einige 
Jahre verschoben, theils wegen des Unterrichts, 

theils aus besondern Meinungen. Einige Kirchen 

nah­
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nahmen Ostern oder Pfingsten; andere wollten nach 
dem Jordan gehen- Tertullian und Gregoriuö Na- 
zianzenus riethen, die Kindertanfe bis aufs dritte 

Jahr zu v^schieben, wogegen die meisten Kirchen­
väter der Meinung waren, daß die Kinder gleich 
getauft würden. Die Lüneburgische, Würtenber- 
gische, Churpfälzische K. O., die Gothaifche Lan­

desordnung, Corpus Conllit. KeAio-HolC verord­
nen, daß gleich nach der Geburth das Kind getauft 

werde.
Spöels Voll. Pastoral- Theologie. Seite 228 - 

232. In Sachsen soll die Kindtaufe nicht über 
2 Tage aufgeschoben werden.

Der längere Aufschub der Taufe hat für Reli­

giosität sehr viel Nachteiliges. Dann werden 
mehrere Kinder ohne Taufe dahinsterben, und dann 
wird nach und nach die Gleichgültigkeit zur Jrrelü 

giosität sich hinneigen.

Aufgabe. Was kann der Prediger thun, um 
diesen Nachtheilen entgegen zu arbeiten?

2) Ort der Taufe. Die ältern Christen baucten Lsg- 
titteria. In Sachsen haben die Adlichen nach der 
heutigen Praxis das Recht, ihre Kinder im Hau­

se taufen zu lassen; den Geringeren stehet es nur in 
Todesgefahr der Kinder frei. Im Hannoverischen 
hat jeder die Freiheit, sein Kind im Hause taufen 
zu lassen, wenn er dem Prediger uud Küster die 

Gebühren doppelt entrichtet.
Nach vielen Kirchenordnungen ist fest gesetzt, daß 

die Taufe in der Kirche geschehen soll.
Am
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Am feierlichsten und eindringendsten wäre es, 

wenn, so wie es in mehreren Lüneburgischen Land­
gemeinden geschieht, die Kinder während des öf­
fentlichen Gottesdienstes in Gegenwart der Ge- 

meinde getauft würden.

§. 188.
Taufformular.

Vor der Taufe gehe eine kurze Anrede vorher, 
die von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit dieser 

Anstalt handelt. Bei Haustaufen kann die Taufrede 
sich auf specielle Umstände der dabei interesstrten Per­

sonen beziehen.
Auf die Anrede folge ein kraftvolles Gebet, wel­

ches Simplicität und Würde mit einander vereinigt. — 
Die Benutzung der Stelle Marc. X. ig- i6. ist sehr zu 

empfehlen. — Es ist weit feierlicher, wenn die Tauf- 
pathen aufgefordert werden, im Nahmen des KindeS 
die vorgelegten Fragen, welche die Entsagung der Püm 
de und das Glaubensbekenntniß betreffen, zu beantwor­
ten. Dann folge die Beobachtung des Materiellen und 
Formellen nach §. 182, und den Schluß mache ein herz, 
licheö Gebet mit der Seegensformel.

Der Prediger kann nie sorgfältig genug seyn, die 
Würde dieser Handlung durch den Ton seiner Sprache, 
und durch den Anstand seines ganzen Benehmens zu 
unterstützen. Bemerkung der entgegengesetzten Fehler.

Taufformulare von verschiedenem Werthe sehe man 
in der Kleinen auserlesenen liturg. Biblioth., in den 
Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Pre» 

Gräffe's pastoraltheologie. L di»
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digers, in Beyers Magazin und Museum, in ^al« 
felds Beyträgen, im Liturgischen Journale von Wag« 
uitz, und in den neuern Agenden.

Aufgabe an die Zuhörer, vorgelegte Formulare 
zu beurtheilen, und eigne zu entwerfen.

Wenn die Taufformulare, an die der Prediger ge, 
wiesen wird, zu elend sind, so verbessere er sie durch 
weise Aenderungen und Zusätze. Am beßten ist es, 
wenn die Aenderung an das alte Formular sich an- 
schließt, damit keine Ängstlichkeit in dem Gemüthe 
der Eltern, und keine Unruhe entstehe.

§. 189.
Kirchgang v«r Wöchnerinnen.

In den Landgemeinden, die mir bekannt sind, 
herrscht der löbliche Gebrauch, daß die Wöchnerinnen 
den ersten Ausgang, den sie thun, in die Kirche rich­
ten, um sich mit ihrem Kinde einseegnen zu lassen. Der 
Prediger suche diese Gewohnheit zu erhalten, und sie 
für Moralität und religiöse Eindrücke zu benutzen.

Der Inhalt dieser Einsegnungen bestehe aus Sprä« 
chen, Anreden und Gebeten und Ermahnungen, wo­
durch die Empfindungen des Danks gegen den allmäch­
tigen Erhalter, und die Entschließungen, für die christ, 
liche Erziehung des Kindes zu sorgen, in dem Herzen 
der Mütter belebt werden. Sollte das Kind gestorben 
seyn, so müssen die nöthigen Abänderungen in dem 
Formulare getroffen werden.

§. r-o.
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§. IYO.
Don ver Confirmarion.

Die Consirmation ist eine der wohlthätigsten Re- 
ligionshandlungen. Sie entstand aus der Firmelung, 
hat aber bei den Protestanten eine andere Richtung be­
kommen , indem sie eine feierliche Erneuerung und Be­
stätigung des Taufbundes vor dem ersten Genusse des 
Abendmalö ist.

Geschichte des deutschen Kirchen, und Predigtwesens. Von 
Christian Wilhelm Flügge. Zweiter Theil. Bremen iZoo. 

Seite 55-üz.
Die neuesten Religionsbegebenbeiten vom Jahre r?zr. Sek­

te 785; vom Jahre 178Z. Seite 602-Ü04. u. folg.

Der Zweck der Confirmationshandlung erfordert 
daher einen sorgfältigen vorhergehenden Pfarrunterricht, 
der nach den mehrsten Verordnungen ein volles Halbe- 
Jahr währen soll. In einigen Gegenden wird er nur 
6 Wochen ertheilt.

Zu den Bedingungen der Confirmationsfahigkeit 
gehören Fertigkeit im Lesen, hinlängliche Rellgions- 
kenntniß, gute Aufführung, Fleiß des Schulbesuchs, 
und im Hannöverischen ein Alter von 14 Jahren. Die 
Kinder der Adlichen, Beamten und Honoratioren sind 
in mehreren Gegenden, wenn sie beständige Privatim 
formation hatten, nicht an das I4te Jahr gebunden.

Wie der Confirmanden - Unterricht ertheilt werden 
müsse, lehrt die Katechetik. j n'

An einigen Orten, wie in Hamburg, und in ei­
nigen Gegenden, wie in Sachsen, geschiehet die Confir- 
mation im Hause des Predigers.

T - Der



L92 Vierter Theil der Pastoraltheologie.
Der Weinstock und seine Reben, Joh. XV. 2-16. Ein Con, 

firmalions-und ScLulactus, nebst den dabei gehaltenen 
Reden und Glückwünschen. Von bl. I. A. G. Mann, 
Diaconus zu Naumburg. Leipzig. 8-

Weit zweckmäßiger ist die öffentliche Confirmation 

vor der ganzen Gemeinde. Ursachen davon.
Angemessen würde folgende Einrichtung seyn. 

«) Vorbereitungsrede, die auf das Individuelle der- 

Gemeinde, der Eltern und der Kinder Rücksicht nähme, 
b) Prüfung der Kinder, die etwa eine halbe Stunde 
dauert, c) Anrede an die Eltern, Vormünder und 
Wohlthäter der Kinder, worin ihnen für die gute Er­
ziehung der Kinder gedankt wird, cl) Ermahnung an 
die Erwachsenen, den Kindern ein gutes Beispiel zu 

geben, e) Gebet des Predigers , wobei die Kinder mit 
dem Prediger knieen. f) Ablegung eines Glaubensbe­
kenntnisses von einem oder von 2 Confirmanden. x) Ei» 

nige Verse, die von den Kindern unter sanfter Begleit 

tung der Orgel allein gesungen werden. K) Fragen des 

Predigers an die Confirmanden, ob sie Glauben und 
gutes Gewissen bewahren wollen? u. f. f. i) Die Con­
firmanden bestätigen ihre Zusagen mit einem Handschla­
ge, wobei der Prediger ihnen kurze Verse oder Sprüche 
sagt, k) Einseegnung der knicenden Confirmanden. I) Er» 

mahnung und Zuruf an die Confirmanden in einigen aus, 
gesuchten Strophen, m) Schluß mit der Secgensformel.

Am beßten ist es, wenn gleich nach der Confirma- 
tivn das Abendmahl ihnen gereicht wird.

Der Prediger sinne ernstlich darauf, wie er die 
Feierlichkeit dieser wichtigen Religronöhandlung erhöht

Doch
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Doch hüte er sich zugleich vor aller Einmischung des 
Kleinlichen, Gesuchten, und Theatralischen.

Predigten und Reden bei öffentlichen und privat Confirma- 
tionen, von verschiedenen Verfassern---gesammelt 

von Georg Friedrich Götz. Leipzig. 1795-
Vollständiger Confirmations , Actus, mit neuen Liedern, 

und dazu gehöriger Musik, und mehreren erläuternden 
Bemerkungen. Von Johann Wilhelm Franz Wolf. Ber, 
lin. izoz.

Predigten von dl. Ioh. A. W. Nöbling. Aus dessen Nach, 
lasse herausgegeben von C- F. Ammon und K- A. M. 
Schlegel. Göttingen I8oz. Der Anhang Seite 369 biS 
419 enthält eine Confirmations«Handlung.

§. 191.
Von der Beichte überhaupt.

Vor dem Genusse des Abendmahls gehet die Beich­
te vorher. Die Beichte ist ein Bekenntniß vor dem 
Prediger als Seelsorger, worin die Christen bezeugen, 
daß sie ihre Sünden erkennen und bereuen, an die 
Barmherzigkeit Gottes glauben, und nachdem sie Bes­
serung angelobt haben, den Prediger auffordern, die 
allgemeinen Verheißungen der Schrift auf sie insbeson­
dere anzuwenden. Nach der üblichen Terminologie läßt 
sich dies kürzer so ausdrücken: die Beichte ist ein Be­
kenntniß der Buße verbunden mit dem Verlangen nach 
der Absolution.

Die Beichthandlung ist eine der nützlichsten Anstalt 
ten, um den moralischen Sinn zu wecken, und die Auf, 
merksamkeit des Christen auf seinen innern Austand 
hinzulenken. Sie hat daher einen großen Werth. ES

T 3 muß 
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muß daher befremdend seyn, wenn der Canzler Pfaff 
in seinen akademischen Reden über die Ideologis casus- 
Ur xgz. IZZ auf die Seite sich hinneigt, daß die Beich­
te überhaupt, weil sie ein Kirchengesetz sey, abgeschasi 
fet werden müsse. Die Augsburgische Lonleülo sagt 
weit richtiger, conkEo cum proptcr msximum sdlolu- 
tioui» benegeium, tum propter ulisr conscientiurum utj- 
litstes spu6 nos retinetur.

Die Beichte ist entweder Privatbeichte, ober Lf- 
sentliche Beichte.

§. IY2.
Privatbeichte.

Privatbeichte ist, wenn jeder Consitent insbeson­
dere das §. iyi beschriebene Bekenntniß seinem Seel­
sorger allein ablegt.

Die Privatbeichte der evangelischen Kirche ist von 
der Ohrenbeichte wohl zu unterscheiden.

Der Prediger muß, wenn diese Beichthandlung 
recht wärksam seyn soll, dem Confitenten diejenigen Bei 
lehrungen, Ermahnungen und Ermunterungen erthei­
len, die dem individuellen Bedürfnisse angemessen sind. 
Die Anreden des Beichtvaters müssen individuell und 
treffend seyn, ohne doch zu beleidigen. Zu einer solchen 
Weisheit gehört genauere Kenntniß der Eingepfarrten, 
gründliche Bekanntschaft mit den moralischen Reichthü­
mern der Bibel, und Gewandheit des Ausdrucks, der 
sich an jede noch so feine Begrenzung der Verhältnisse 
gnzuschmiegen weiß. Dann spreche der Prediger als 
Beichtvater, mit väterlichem Ernst, als moralischer Re- 

ligi- 
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lkgionslehrcr mit der Würde der Religion, und als 
Menschenfreund mit Wärme und Interesse für Mem 
schenwohl.

Den Beschluß macht die Absolution, die nur der 
dingt ausgesprochen werden muß.

Ueber den Ursprung und die allere Geschichte der Reichte 
sehe mau die Hauplschriftsteller angeführt in Flügge's 
Geschichte des deutschen Kirchen« und Predigtwesens 
Theil- 2. Bremen rzoo. Seite 34-106-

I. Georg Walch historisch theolog. Einleitung in die Reli- 
giou6streitigkeileu der evang. luth. Kirche Th. 7. Sei, 

te 475-
(Becher) Was ist von der Beichte und der Vergebung der 

Sünden, die bei ihr durch Prediger geschieht j» halten? 

Halle 1775-
(Junge) Philosophische und theologische Aufsätze. ! St. 

Nürnberg 1779.
Unterricht für das Volk und den Ungelehrten über daS, 

was die heilige Schrift, die protestantischen Glaubens« 
Bekenntnisse, die alten Reformatoren und Religions­
lehrer von der Beichte und dem Amt der Schlüssel ge­
lehrt haben; eine durch die Zeit, Umstände veranlaßte 
Volks, Schrift, von Immanuel Gottfr. Rothe- Ronne« 
»urg i8ol. 66 Seiten in 8.

Anhang. In Ansehung des RgM conkeKonis ist 
es Princip, daß der Prediger in dem allgemeinen Ru­
fe der Verschwiegenheit stehen müsse, wenn er in jeder 
Beziehung seines Amtes Nutzen stiften will. Er darf 
daher von dem, was ihm das Bekenntniß der Beichte 
entdeckte, nichts aussagen. Die näheren Bestimmun­
gen dieser Regel sehe man in meiner Abhandlung hier­
über, Materialien für alle Theile der Amtsführung ei-

T 4 , ncs 
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nes Predigers, Band A. Seite 28z und folg. — Bey« 
träge zu der Pastoraltheologie für angehende Landgeist­
liche von Christian Wilhelm Oemler Theil 2. Jena 178Z. 
daselbst die i8te Abhandlung: Ueber das Lißillum Lon- 
kellionis, und Absolviren der Prediger in der Beich­
te. — Spörl's Vollst. Pastoral - Theologie. Seite 

264 - 272.

§. 193- 
Oeffentlich« oder aflgrmeine Beicht«.

Die allgemeine Beichte bat gewöhnlich die Einrich­

tung, daß nach einem Gesänge sämmtliche Confitentcn 
vor den Altar treten, worauf der Prediger über eine 
angemessene Bibelstelle eine Rede hält, die sich auf 
Selbstprüfung, Erkenntniß und Bereuung der Sünde, 
Befestigung guter Entschließungen, und wörtliche Besse» 
rung des Herzens und des Wandels beziehet. Diese 

Beichtrede muß alle die Eigenschaften an sich tragen, 
wodurch die moralische und religiöse Veredelung der 
Eonsitenten befördert werden kann. Man sehe die Ho, 

miletik. Seite 58- 108. Ein Hauptpunkt ist, daß auf 
die individullen Bedürfnisse der Eonsitenten in der Wahl 
des Textes, der Wahrheiten, und des Ausdrucks Rück­

sicht genommen werde.

Muster der praktischen Behandlung sind Jollikofers Buß­
predigten. G- I. Zollikofers Predigten, nach seinem To­
de herausgegeben. Sechster Band, enthaltend Bußpre­
digten, und Predigten zur Betrachtung der Größe Got­
tes in den Werken der Natur und der Regierung der 
Welt. Frankfurt und Leipzig. 1789. gr. 8.

Anre,
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Anreden bei der allgemeinen Beichte, zur Vorkereitunq auf 

die AbendmahlSfeier, theils mit Rücksicht auf die Evan, 
gelien der gewöhnlichen Sonn - und Festtage des ganzen 
JahrS, theils über freie Themata für Famüicnandackten 
bearbeitet. Erstes Heft. Nebst einer Abhandlung, über 
den Gesichtspunkt, den die allgemeine Beichte bei der 
gegenwärtigen Lage des Christenthums auf die Verede­
lung der Bekenner desselben und auf die Aufrechthaltung 
dieser göttlichen Religion in ihrer Reinheit haben kann. 
Leipzig iFoo. Zweites Heft I8ol.

Einige Bibelstellen, die nach Beschaffenheit der 
Umstände benutzt werden können, sind, i B. Mos. IV. 
6. 7- VI. 5-7. Z B. Mos. XXVI. 39 - 46. 4 B. Mos. 
XIV. 18 - 24. 5 B. Mos. VI. 1-18. 2 Chrqn. XXXIII. 
y-13. Esra IX. 15. Hiob XXVIII. 28. Psalm I. V. VI. 
xxv. 1 - n. xxxn. 1. 2. xxxiv. 13 - iZ. 1.1. xcv. 
ü-11. Oll. 8-13. cxxx. cxxxix. I-I2. Sprüchw. 
X. 27-32. xn.^-^. XX. 6. 7. 9. XXVIII^ IL. 14. 
Pred. XII. 13.14. Jefaias XXIX. 14 -16. XOX.1Z-15 

I.III. 4. 5. ^V-6 -11. I.VIII.1-9. — Jerem.VI.i6. 
III. 22. 23. Klaglied. Jerem. III. 21 - 42. — HM. 
XVIII. 20 - 24. — Daniel IX. 4 - 19. — Hof. XIV. 
2.3.10. — Micha VI. 8. — Maleachi I. 6. — Matth. 
V^z. 4. VII. 2I-23^X111. 5-12. XVI, 26. XI^ELo. 
IX. 9 -13. xXvi. 26 - 29. 41. — Marc. VII. 21 - 23. 
VIII. 36. — Luc. VII. 36 - 50. IX. 25. XII. 16 - 21. 
XIII. 6- 9. XV. I. 2. 11-24. XVIII. 9-14. XIX. I-IÖ. 
XXI. 34 - 36. Joh. III. 16. IV. 21 - 24. VI. 2Z - 29. 
35 - 40. XIV. 27. — Apost. Gesch. II. 37 - 41. m. 
17-20. XVII. 24-31. — Röm. II. 4. V. 8. 10. 
VI. i-6. VII. 14-25. VIII. 1-4. 5-11. 12-17. XII.

Tz r. 2.
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I. 2. y -12. — I Corinth. I. ZO. IV. 3-5. XI. 17 - 2Z. 
26 - 29. — 2 Corinth. V. IZ. 17. VII. I. 9- II. — 
Gal. II. 20. VI. 7 - io. Ephes. I. Z - 12. II. 4. -10. 
III. 14-21. V. 14-17. — Philip. III. 8-16. Col. I. 
y-14. III. 1-8. — 1 Thess. V. 4-11. iTimoth.VI. 
11-16. 2 Timoth. II. z-Z. — Tit. II. 11-14 i Pctr. 
I. 13-25. II. 21-24. IV. 1-7. 2. Petr. I. 3-n- 
HI. 9. 12-14. — 1 Joh. I. 7-10. III. i-iO. IV. 9. 
10. 19. — Jac. I. iz - 21. II. 10. 11. III. 8 - 10. 
IV. 17. — Hebr. III. 12- IZ. IV. 12. 13. IX» 27. 28. 
X. 23. - 27. XII. 14. 15. «

Nach der Beichtrebe lese man einen ausgewählten 
Gesang her, und frage dann die Cofitenten, ob sie dem 
gemäß denken und handeln wollen? Nach der mit Ja 
ertheilten Antwort, fahre der Prediger mit einem herz­
lichen Gebete fort, und wende die allgemeinen Verhei­
ßungen der Schrift auf sie insbesondere an.

§. 194-
Begleichung der allgemeine» und besondern Leichte.

Beide Arten der Beichthandlung sind nützlich. ES 
kömmt hier nur auf den Prediger an, wie er diese 
Stiftungen der christlichen Kirche für moralische Verede­
lung zu benutzen versteht, und dies kann sowohl in der 
Anrede an einen Einzelnen, als auch in der allgemeinen 
Beichte geschehen.

Der
* Hierbei in den Vorlesungen eine charakteristische Schildern«, 

der Situationen und Verhältnisse, auf welche diese genann­
ten Stellen angewendet werden können. — Daß hier nicht 
ein vollständiges Verzeichniß der Deichtterte tu stehen 
brauchte, verstehet sich von selbst.
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Der Prediger überlasse den Gemeinden die Wahl, 
welche Art sie vorziehen.

Die Vortheile der allgemeinen Beichte bestehen da« 
in, daß sie mehr gemeinschaftliche Erbauung verspricht, 
mehr Feierlichkeit darbietet, von der Ohrenbeichte sich 
mehr entfernt, und den Confitenten und dem Prediger 
weniger lästig fällt.

Dahingegen hat die Privatbeichre von der andern 
Seite große Vortheile. Denn der Confitent wird hier 
mehr veranlaßt, die Wahrheiten mehr auf sich zu be­
ziehen; die Seelsorge wird wohlthätiger, und eingrei­
fender ; und durch sie wird ein engeres Band zwischen 
dem Prediger und den Gemeindcmitgliedern geknüpft-

Die Erfahrung hat auch offenbar gezeigt, daß, 
jemehr man durch die Einführung der allgemeinen Beich, 
te die Christen zum ernstlicher» Gebrauche des Abend­
mahls zu reitzen suchte, die Kaltsinnigkeit gegen den 
öffentlichen Neligionöcultus außerordentlich zugenom- 
men hat. Dies mögen die hitzigen Lobredner der all­
gemeinen Beichte bedenken.

Für die Privatbeichte sind: Ueber besondere und allgemeine 
Beichte, von v. Merckel, Superint. in Chemnitz »Zoo. 
Chemnitz. 71 Seiten- — n. Reinhards Vorlesungen über 
die Dogmatik, herausgegeben von Berger. Amberg und 
Sulzbach izor. Seite 640.

Für die allgemeine Beichte: Hat ein Prediger vernünftige 
Gründe, die Einführung der allgemeinen Beichte z« 
erschweren, oder zu hindern? Görlitz 1799. 78 Sei­
ten. — Ueber die Lehre vom Amte der Schlüssel. Eine 
Fastenpredigt, vom Diac. Frenckel. Görlitz izoo. zr 
Seiten.

Ein
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Ein Churfürst!. Sächsisches Ober, Consistorial < Nescript 

vom zo Sept. I7YY entscheidet dahin, "daß auf eine 
„allgemeine Abänderung der besondern Beichte einzuge« 
,.hen, nicht rathsam sey, daß aber auch das Verlangen, 
„allgemein zu beichten, nicht ganz adgewiesen, sondern 
„nur zweckmäßiger regulirt werden solle."

Anhang. Wie verhält sich der Prediger in An­
sehung des BeichtgeldeS? Das Geschrei über den An­
stoß, den die Entrichtung dieses Accidenz verursachen 
soll, ist meist übertrieben, und wird von solchen erho, 

den, die sich für gebildet halten, denen man erwiedern 
kann, daß sie, wenn sie wörtliche Gebildete wären, 
den Zusammenhang der Accidenzen überhaupt mit der 
Erhaltung des Predigers besser einsehen würden.

Ueber den Ursprung der Accidenzen, und wie sie beurtheilt 
werden müssen, sehe mau folgende gründliche Schrift: 
Kurze Geschichte der Stolgebühren, oder geistlichen Acci« 
denzen, nebst andern Hebungen, uach ihrer ersten Ent­
stehung, und allmähligen Entwickelung, abgehaudelt, 
von H. M- G. Grellmaun. Göttiugen 1785. 8.

§- IYZ.
Abweisung von Beichte und Abendmahl.

Die Beichthandlung und die Feier des Abendmahls 
würde sehr an Einfluß verliehren , wenn jedem Uebertre, 
ter der Gesetze ohne Unterschied und ohne Bedingung der 
Zugang frei stände.

Die Abweisung, deren Recht die oberste Gewalt 
in Kirchensachen sich vorbehalten hat, gilt nur bei no­
torisch Lasterhaften, bei Ehebrechern, Hurern, Trum 
kenbojden, Processirenden, dre im offenbaren Hasse 

leben, 
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leben, Ehelenten, die sich selbst geschieden haben, und 
Missethätern. Wenn Verbrecher im Gefängnisse die 
Absolution und das Abendmahl verlangen, so wird erst 
die Einwilligung der Eriminal - Obrigkeit erfordert. 
Diejenigen, die im offenbaren Hasse leben, muß der 
Prediger vorher durch Privatunterredung und Ermah­
nung zur Versöhnlichkeit zu bewegen suchen. Wie dies 
geschieht, lehrt die Seelsorge. Wäre einem Einwohr 
ner öffentlich die Begehung eines Meineids vorgewor, 
fen, oder hätten freche Lüstlinge eine unbescholtene 

Frauensperson gegen die Ehrbarkeit mit Muthwillen 
mishandelt, u. s. f. so kann in solchen Fällen der Pre­
diger die Zulassung zur Beichte und zum Abend, 
mahle verweigern, bis die obrigkeitliche Untersuchung 
hierüber entschieden hat. Bei den Uebertretern des 

sechsten Gebots treten besondere Censur - Gesetze ein. 

In Chursächsischen, Churbrandenburgischen, Meklen, 
bürg - Schwerinischen und andern Landen ist die Kir, 
chenbuße abgeschaffr worden. Im Herzogtbum Olden­

burg muß nach der Verordnung vom 12 Febr. 1780 
statt der ehemaligen Kirchenbuße ein Bekenntniß der 
Reue vor dem Beichtvater in Gegenwart 2 Zeugen ab, 

gelegt werden, worauf der Prediger die nöthigen Erin­

nerungen und Ermahnungen ertheilt.

Churhannöverisches Kirchenrecht, von Ioh. Karl Fürchtegvtt 
Schlegel. Hannover I8or. Theil r. Seite Z2l - z^l.

Eiggelkow's Handbuch des Meklenburgischen Kirchen, und 
Pafloralrechls. Drille Auflage »797. §. zy. qo.

Die Anrede und die Einrichtung dieser Handlung, 

die dem Prediger in Rücksicht des Formalen überlassen 

ist.
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Ist, muß besonders dahin würken, daß die Sündigen­
den nicht sowohl die schädlichen Folgen als vielmehr 
die Abweichung vom Gesetze betrauern.

Ob die Kirchenbuße abgeschafft, oder beibehalten 
werden müsse, ist eine schwere Frage, da sich auf beiden 
Seiten vieles für und dagegen sagen läßt.

In den Ländern, wo die Kirchenbuße noch bestehet, 
sind gewisse Formulare vorgeschrieben, die milder oder 
stärker ausgedrückt sind, je nachdem die Vergebungen 
von ledigen Personen zum ersten, zweiten und dritten 
male, oder von einer ledigen und einer verheiratheten 
Person, oder von 2 verehlichten Personen ein mal oder 
mehrere male begangen wurden. Nach den vorhan­
denen Gesetzen muß sich der Prediger richten. Die For­
mulare, die entweder auf der Kanzel, oder nach der 
Predigt vor dem Altare hergelesen werden, bedürften, 
weil sie die Spuhren des Alterthums zu sehr an sich 
tragen, einer zweckmäßigern Abfassung.

Auch da, wo der Prediger an bestimmte Formu­
lare gebunden ist, kann er doch in der Abfassung der 
Predigten, in der Wahl der Gesänge, durch die Art, 
wie er liest, und durch manche Vorbereitungen vieles 
thun, um den Zweck solcher kirchlichen Stiftungen für 
Erhaltung der Ehrbarkeit, für moralische und reli­
giöse Veredelung desto sicherer zu erreichen»

§. 196.
Haltung drs Abendmahls.

Der Prediger verrichte die Austheilung des Abend­
mahls mit Anstand und Würde. Bemerkung der enk 

gcgem 
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gegengesetzten Fehler. Die Handlung fange der Pre» 
diger mit einer kurzen und kraftvollen Anrede an. Das 
Baker Unser, welches allgemein nach den K. O. den 

Einsetzungsworten vorhergeht, werde mit den Einfe« 

tzungsworten feierlich und nachdrücklich gesprochen, und 
wo eS hergebracht ist, auf eine angemessene Weise ge­
sungen. * Es ist besser, wenn die EinsetzungSworte 
ohne Veränderung recitirt werden. Die feierliche Weit 
hung des Brodts und des Weins zur Abendmahlshand« 
lung geschieht vermittelst des Zeichens des Creutzes, 

wogegen nichts mit Grund erinnert werden kann, wenn 

nur die Christen in den Schulen über die Absicht dieses 

Symbols belehrt werden.

* Das Absmgen der Gebete, des Seegens, wie auch der Ein- 
setzungSworle beim Äbcnbmahle ist durch ein Ehurbranden, 
burgisches Cdict 1756 adsestellek worden.

Darüber, was der Prediger bei der Darrei­
chung des Brodts und des Weins den Eommunicauten 
zu sagen habe, ist manches vorgeschlagen worden: z. B. 

Unser Herr Jesus spricht: nehmet hin und esset, das 
ist mein Leib, für eure Sünden in den Tod gegeben; 
Jesus brach das Brvdt und sprach: das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird: solches thut zu meinem Ge. 
dächtnisse. U. s. f.

Manche glauben, daß es besser fey, wenn der Pre­

diger in dem, was er zu den Communicanten sagt, 

abwechselte. Wenn auch der Prediger in dieser Formel 
abwechselt, so hüte er sich doch, daß er nickt den Vor­
nehmen mit Sie, und den Armen mit Ihr anrede, weil 

eine
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eine solche Unterscheidung des Standes gegen den Zweck 
des Abendmahls streitet.

Nach vollbrachter Austheilung folgt eine kurze Er, 
munterung zum Danke ge^en Gott, und die Handlung 
endige sich mit einem kurzen Gebete, und mit dem 

Seegenswunsche.

§- IY7-
Verschieden« Regeln, die Administration des Abendmahls betreffend.

i) Es muß wahres Brodt bei dem Abendmahle ge­
braucht werden. Die in der lutherischen Kirche 
gewöhnliche Form sind die Oblaten. Man sorge, 
daß es nicht an hinlänglicher Anzahl der Oblaten 

fehle, weil sonst Verlegenheiren unvermeidlich sind.

2) Der Wein muß wahrer Wein seyn. Die Farbe 
ist gleichgültig. Die Kirchen - Ordnungen haben 
sich oft darüber erklärt, wer den Wein einschenken 

solle, wie viel angeschaffet, und was mit dem übrig 

gebliebenen Weine angefangen werden solle.
z) Um das Verschütten des Weins zu verhüten, 

wurden nach einem alten Gebrauche, der sich jetzt 

aus vielen Kirchen verlohren hat, von den Alta- 
risten Abendmahlstücher dem Communicanten vor­

gehalten.
4) Im Eorxore Lonll. IV I. 8e6t. II. 122. 

wird befohlen, nicht mehr durch Röhrchen, som 

dern allein aus dem Kelche den Wein zu reichen.

Zoll. VoiZr, Historie 6stulae euak-triüicae, cuju» ope tuA 

loler e c»Iice vinmn denecliüum. L>em»e 1742«

5) Der
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Z) Der Prediger drehe, um jede Vcsorgniß zu ent­

fernen , so oft ein anderer Communicant Hinzu­
tritt, den Kelch um.

Ueber die ehemalige Streitigkeit, ob bei dem gemeinschaft, 
lichen Trinken aus einem Kelche eine Gefahr der An, 
steckung zu befürchten stehe, lese man GiunerS Almanach 
für Aerzte und Nichtarzte. 1783. 178;. Gegen ihn 
schrieb D- Trolles, die Ehre uud Unfchulv des gemein» 
schaftlichen Kelchs bei dem heil. Abendmahl, gegen un, 
gegründete Einwürfe und Bedenklichkeilen gerettet. Vres, 
lau 1785 gr. 8-

Der gemeinschaftliche Kelch, nebst einigen historischen und 
mediciuischen Zweifeln, ein Beitrag zur wohlgemeinten 
Ehrenrettung des Herrn Dvclvr Lralles. Jena 1785. 
gr. 8-

D. Balthasar Ludewig TralleS nothwendige Vertheidigung 
seiner kleinen Schrift von der Ehre und Unschuld deS 
gemeinschaftlichen Kelches bei dem h. Abendmahle gegen 
die harren Angriffe deS Herrn D. Christian Gottfried 
Gruners. Breslau 1785.

6) Wenn 2 Prediger das Abendmahl austheilen, so 
hat eine alte Obscrvan; festgesetzt, daß der vorneh, 

mere Geistliche die Oblaten, und der zweite den 
Kelch darrciche. Ursachen dieses Herkommens.

7) Nach ausdrücklichen Verordnungen mehrerer K. O. 
darf Niemand mit Stiefeln, Sporn und Degen 
bei dem Abendmahle zum Altar kommen.

L) Noch öfterer verbieten die K. O. das Vordrängen 

und den Rangstreit beim Abendmahle. Die Sitte 
ist allgemein eingefübrt, daß erst die Mannsper» 

fönen und dann die Frauenspersonen, dem Altare 
Gräffe'ö pastsralrheologie. u sich 
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sich nahen. — Die Knechte des Scharfrichters 

müssen zuletzt warten.
9) Die beharrlichen Verächter des Abendmahls hat 

der Prediger, wenn keine Erinnerungen fruchten, 
seinen Obern anzuzeigen.

!O) Berührung einiger Fragen. ») Wenn Personen 
wegen Krankheit, oder von Natur keinen Wein ge­

nießen können? dann »rügen sie sich des Abend­

mahls enthalten, b) Kann sich ein Prediger selbst 
das Abendmahl geben? die Limpurgische und Ul­
mische K. O. antwortet, in so fern er keinen Colltt 
gen hat. c) Wäre es besser, wenn jedem Commu- 
nicanten der Becher selbst in die Hand gegeben 
würde?

ri) In Ansehung der äußern Ordnung muß genaue 

Sorgfalt getragen werden, daß die Behältnisse der 
Oblaten und die Kelche reinlich gehalten, kein trü­
ber widerlicher Wein genommen, alle Geräthschaf- 

ten in Ordnung bewahrt, und die gehörige Ruhe 
und Stille während des Abendmahls behauptet 

werde.

IY8.
Privat r uns HauscomikumsN.

Wenn nicht besondere Ursachen eintrcten, ist der 
Christ aus mehrern Gründen verpflichtet, die öffentliche 

Commnnion vorzuziehen.
Weil inzwischen die Hauptsache bei dem Abend­

mahle Stärkung des Glaubens, und Belebung des Tu, 
gendeiferö ist, und diese Hauptzwecke bei der Privat- 

commu«
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communkon ebenfalls erreicht werden können; so kann 
die Privatcommunion nicht getadelt werden.

D- Gottfr. Leß Christliche Moral. 1777. §. 266.
Beyträge zu der Pastoraltheolvgie — — von Oemler. Th. s» 

Jena 178z. Seile 710-729.

Die Privatcommunion ist daher den Reisenden, den 
Gebrechlichen, den Alten, den Kranken, den Schwachen, 
und den Frauen, die ihrer Niederkunft nahe sind, zu 
ertheilen.

Daß diejenigen allein communiciren müssen, welche 

mit einem Flusse im Auge, oder mit einem Schaden 

behaftet sind, der den andern Communicanten einen 

Abscheu erwecken würde, mit ihnen aus einem Kelche 
zu trinken: leuchtet von selbst ein.

Die Hauscommunion der Kranken ist ein besom 
derer Theil der Privat - Communion. Bei der Veicht- 

Handlung, die alsdann unmittelbar vorher geht, lasse 
der Prediger die Anverwandten, den Küster, und alle 
die gegenwärtig sind, aus dem Krankenzimmer sich ent­
fernen. Der Kranke wirb alsdann weit zutraulicher 
sein Geständnis der Beichte ablegen. Der Prediger 
richte seine Anrede, seine Ermahnung und Tröstung 
nach der individuellen Beschaffenheit des Kranken ein. 

Dann frage er den Kranken, ob er noch etwas auf dem 
Herzen habe, worüber er Rath und Trost begehre; ob 
er auch noch mit irgend jemand in Unversöhnlichkeit 
lebe; ob er auf den Fall des Todes die gehörigen Am 

vrdnungen getroffen habe, damit nach seinem Tode über 
die Erbschaft keine Verwirrung entstehe; u. s. f.

U 2 Nach
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Nach der Ertheilung der Absoluticn lasse der Pre­

diger die Anverwandten, und alle die gegenwärtig seyn 
wollen, wieder hereintreten, um die Abendmahlsfeier 
eindrücklicher zu machen. Er eröffne diese Handlung 
mit einer auf den Zustand des Kranken berechneten An­
rede und Aufforderung an die Umstehenden, gemeinschaft­
lich für den Kranken zu beten. Das Gebet habe Stärkung 

des Glaubens, Besserung des Herzens, Belebung der 
Hoffnung und Tröstung zum Inhalte. Dann folgt die 
Anstheilung des Brodts und Weins nach einem 
besondern Formular, das sich der Prediger selbst ent­
werfen muß, wenn das in der Agende enthaltene wenü 
ger angemessen seyn sollte. Nach dem Abendmahle muß 
der Kranke von dem Prediger noch einen Zuspruch er» 

halten, der ihn zum Danke gegen Gott, zur Ergebung 
in Gottes Fügungen, und zur Heiligung des Herzens 
anffordert. Wenn der Eindruck dieser Religionshand« 
lung nicht geschwächt werden soll, so darf keine sichtbar 

gewordene Aengstlichkeit und Furcht des Predigers vor 

dem Krankenbette das Gemüth des Kranken zum Unwil­

len reitzen.
"Die Abendmahlsfeier eines frommen sterbenden Greifes im 

»Kreise seiner Kinder und Enkel", aus dem Bücke: 
Die Abendmablsfeier, ein Crbauungsbucb für gebildete 
Christen. Leipzig r8oo. Seite 20z folg, mit Abünderun, 
gen eingerückt in das liturgische Journal von Wagnitz. 
Band Seite 359-366.

Der
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Verhalten des Predigers bei Verricht 

rung solcher Handlungen, die nur mit­

telbar mit dem öffentlichen Gottes­

dienste verbunden werden.

§. ryy-
Prüfung des zu Beeidigenden.

Processen und Streitigkeiten verlangt oft der eine 

Theil, daß der welcher im Gerichte schwören will, sich 
erst durch ein Zeugniß des Predigers legitimire, daß 
er die gehörige Religionskenntniß besitze.

Wenn die Obrigkeit den, der schwören will, dem 
Prediger zusendet, so muß die Prüfung so angestellet 
werden, daß der Antwortende gezwungen wird, die 
Beschaffenheit seiner Kenntniß zu offenbaren. Der Pre­
diger darf sich daher keine Ja, und Nein-Fragen erlau­

ben. §. 8Z.
Wie diese Prüfung am zweckmäßigsten vorgenom- 

wen werde, lehrt die Katechetik, deren Studium über-
U 3 Haupt
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Haupt dem Prediger unentbehrlich ist. Eben sie lehrt 

auch, welche Wahrheiten und welche Einkleidungen ge­
wählt werden müssen.

Der Prediger benutze diese Gelegenheit, den zu 
Beeidigenden zu warnen, zu ermähnen, und sein Ge­
wissen zu wecken.

Der Schein, den der Prediger ausstellt, muß so 
abgefasset werden, daß die Obrigkeit ein bestimmtes 
Urtheil fällen kann, ob der zu Beeidigende zum Eide 

zugelassen werden könne. Ein im Allgemeinen ausge­
stellter Schein, daß der Geprüfte die gehörigen Reli» 
gionskenntuisse habe, ist nicht hinlänglich. Es muß 
vielmehr der Grad der Bildung, der Umfang seiner 
Kenntnisse, in wiefern die Aeußerungen Deutlichkeit und 
Gründlichkeit der Einsichten zu erkennen gaben, und der 
Gang der Prüfung, kurz bezeichnet werden. Aufgabe 
an die Zuhörer, einen solchen Bericht zu entwerfen.

§. 202.
Eir«spräparanv«en.

Oft wird auch eine besondere Vorbereitung des zu 
Beeidigenden von der Obrigkeit für nothwendig erklärt.

Der Prediger unterrichte sich auf das genaueste 
von der physischen, intellektuellen, moralischen und 
religiösen Beschaffenheit des Schwörenden. Zu dieser 
Erkundigung helfen ihm die Lesung der Gerichtsacten, 
die Nachfragen nach dem bisherigen Leben und Wandel, 
die Nachrichten über seine Herkunft, Erziehung, Schult 
unterricht, Gewerbe u. s. f., und besonders die Unter­
redungen, die, wenn der Zweck desto sicherer erreicht

werr 
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werden soll, öfters angestellet werden müssen. Der 
Prediger suche in ihnen den extensiven und intensiven 
Grad der Religionskenntniß zu erforschen, und inebe, 
sondere diesen wichtigen Punkt ausfündig zu machen, 
vb und welche Vorurtheile in Ansehung des Eydes, ob 

trnd welche geheime Vorbehaltungen (relervstioner inen, 
tsle«) begünstigt werden; z. B. Gezwungen Eyd Gott 
leid; wenn man das Gegentheil denke, so könne man 
falsch schwören; der Eyd verbinde nur, wenn die Finr 
ger recht gehalten werden; Gottes Barmherzigkeit neh­
me es so genau nicht; u. s. f.

Diesen Irrthümern muß durch eine gründliche Be­

lehrung entgegen gearbeitet werden.
Sprüche, die benutzt werden können, sind, 2 B. 

Mos. XX. 7. - 3 D. Mos. XkX. 12. — AB. Mos. 

V. ii. — Ezechiel XVII. iy. Maleachi nr. 5. — Sl, 
räch xxm. 9-17. — Galat. VI. 7.-2 Thess. I. 
7 - 10.

Man stelle die Ehrwürdigkeit und Heiligkeit des 
Eydes, und die Fluchwürdigkeit des MeineydeS auf 
das stärkste vor. Was das letzte betrifft, so ist es oft 
von großer Würkung, wenn die Folgen, in die sich der 
Meineydige verwickelt, lebhaft geschildert werden.

§. 201.
Orffrntliche Admonition im Errichte.

Wenn der Beklagte oder der Kläger darauf besteht, 
schwören zu wollen, so wird dem Prediger aufgegeben, 
im Gerichte eine Admonitions - Rede zu halten. Die 

Wichtigkeit der Sache erfordert, daß diese sorgfältig

U 4 aus- 
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ausgearbeitet, und auf die rechte Weise gehalten werde. 
Sie muß auf Verstand, Gefühl und Gewissen würkcn.

Welche Vorstellungen gewählt werden, kömmt auf 
die besondere Lage der Sache, auf die besondere Ge, 
müthsbeschaffenheit des Schwörenden, und auf seine 
eigenthümlichen Verhältnisse an. Ist es z. B. eine 
schwangere Mutter, die ein geliehenes Kapital abläug- 
net: so leite man ihre Gedanken auf das Kind hin, 
welches sie unter ihrem Herzen trägt, und welches sie 
einst vor Gott anklagen werde. U. s. f. — Ist eS 

Furcht vor der Schande, so stelle man vor, daß die 

Schande des Meineydigen in dem Weltgerichte vor allen 
Engeln und Geistern unaussprechlich drückender seyn 
werde. — Hängt derjenige, der vermuthlich falsch 
schwört, mit Liebe und Zärtlichkeit an seinen verstor­
benen Eltern; so vergegenwärtige man ihm das Grab 
seiner Eltern, welche Trauer sie äußern würden, wenn 
sie aus ihrer Gruft erschienen, und ihre Kinder in der 
Gefahr eines Meincydes erblickten. U. s. f.

Hierbei in den Vorlesungen Vorlegung einzelner 

bestimmter Fälle, nebst Aufgabe, angemessene Reden 

«uszuarbeiten.

§. 222.
Luschikdent Vorschläge, Sie Ablegung eines EyVeS eindrücklicher zu 

machen.

Es ist ein großer Fehler unsrer Zeiten, daß die 
Eyde so sehr vervielfältigt werden, oder auch bei der 
kleinsten Summe sogleich zuerkannt werden. Nicht 

minder tadelhast ist, daß man die Eyde ablegen läßt, 
ohne 
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ohne diese Handlung durch angemessene Gebräuche und 
Symbole feierlich und eindrücklich zu machen. Daß die 
Warnung gegen den Meineyd vorgelesen wird, ist gut, 
ist nothwendig, aber bei weitem nickt hinlänglich, denn 
die Flatterhaftigkeit, der Leichtsinn, die Zerstreuungen 

sucht erfordert es schlechterdings, daß die Seele durch 
Gebrauche und Symbole gezwungen werde, auf immer 
den Eyd sich gegenwärtig zu erhalten.

Psychologisch richtig, und politisch vortrefflich 
war jene Anordnung 4 V. Mose V. 22-31.

Die Zulassung zum Eyde müßte erstlich jedem 
Trunkenbolde, jedem Spieler, jedem muthwilligen Ver­

schwender, so wie auch Jedem abgeschlagen werden, 
der nicht durch die Beobachtung der äußern Neligions- 
pflichten gezeigt hat, daß er eine Religion habe.

Große Vortheile einer solchen Anordnung.

Wenn die Leistung eines Eydes genehmigt würde, 
so müßten solche Vorbereitungen, Anordnungen und 
Gebräuche damit verbunden werden, welche das Ge­
müth in eine ernsthafte Stimmung versetzen könnten. 
Welchen Eindruck müßte es machen, wenn die Wände 
des Orts, worin der Schwörende steht, schwarz be­
hängen, ein Todtenkopf hingestellt, Lichter angezündet 
und feierliche Pausen gemacht würden? U. s. f.

Sollte es ohne Eindruck seyn, wenn die Nachbarn 
des Schwörenden, und seine Anverwandten aufgerufen 
würden, gegenwärtig zu seyn, und zu bezeugen, daß 
man alles gethan habe, um zur Wahrhaftigkeit zu er, 
mahnen und das Gewissen zu erwecken?

X II 5 bi»
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Eines der beßten Mittel scheint mir darin zu beste» 

hen , daß man der Ablegung des Eydes eine mehr got- 
tesdienstliche Form ertheile. Diesem zu folge müßten die 
Eydeöleistungen in der Kirche vor dem Altare gesche­
hen, wobei denn alles benutzt werden müßte, was Ge­
sang, Rede, Gebet, die Feierlichkeit des Orts, und 

die Gegenwart der versammelten Menge an Einflüssen 
darbieten.

§. 20z.
Bedenklichkeittn in Ansehung des JuVeneyVeS.

Der Prediger, der einen Juden vor der christlichen 
Obrigkeit zum Eyde vorbereitcn soll, geräth in die größ­
ten Verlegenheiten, was er sagen, und wie er sein 
Geschäft verrichten müsse, wenn er nicht im voraus sich 
hierüber belehrt hat. Es ist daher nothwendig, über 
diesen Theil der Amtsverrichtungen eine genauere An­
weisung zu ertheilen.

Es kann immer noch gefragt werden, ob man sich 
auf den Eyd verlassen könne, den ein Jude vor der 

ehristlichen Obrigkeit schwört? Der Jude halt die Chri­
sten, und also auch die christliche Obrigkeit für Abgöt* 
ter (6ojim), und schon früh wird den mehrsten Juden- 
kindcrn Haß und Verachtung gegen die Christen eingeflößt. 
(Von der kleinen Zahl gebildeter Juden kann hier nicht 
die Rede seyn). Der Jude wird daher sehr geneigt 

seyn können, den Eyd vor einer christlichen Obrigkeit 
für einen Zwang, und daher für weniger verbindlich 
zu halten. Die Erziehung und der Unterricht der Ju­
denkinder ist eben nicht geeignet, diese falsche Meinung 

zu
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zu zerstöhren. Ihr Unterricht geht auf Formular und 
Vuchstabenkenntniß.

Die größte Bedenklichkeit macht ihre Lehre von dem
Xixxur, an welchem sie vermöge der Gebete Ool ni- 

^re, k. II. fol. 9l. s) sich von allen Eiden ent­
binden. An dem Versöhnungsabend stellen sich zwei von 
ihren vornehmsten Rabbinen zur rechten und zur Linken 
des Vorsängers, und rufen laut aus: "Nach der Meü 
„nung Gottes und nach der Meinung der Gemeine in 
„der obern hohen Schule (die im Himmel ist) und in 
„der untern hohen Schule (die hier auf Erden ist) er- 
„lauben wir den Uebertretern und Sündern zu beten.'' 
Hierauf spricht der Vorsänger folgende Absolution aus: 
"Alle Gelübde und Verbindungen, und Verbannungen 
„und Verschwörungen, mit Veinahmen (der Gelübde) 
„und Strafen, und Schwur, welche wir geloben und 

„schwören und zusagen, und uns damit verbinden 
„werden, von diesem Versöhnungstage an bis auf den 
„künftigen Versöhnungstag, der uns glücklich sey, die 

„reuen uns alle, und sollen aufgelöset, erlassen, 

„aufgehoben, und vernichtet und unkräftig und 
„ungültig seyn. Unsere Gelübde sollen keine Gelübde, 

„und unsre Schwüre sollen keine Schwüre seyn.'' 
Welche Absolution!!

Aufrichtig Teutsch Redender Hebräer, welcher gründlich 
zeiget den Ursprung und die Schicksaale des Jüdischen 
LolckS, wie auch deroselben Aircbenwesen, Gottesdienst, 
Glaubens - Articuln, Lehrsätze, übrigen Gebräuche, und 
besondere Lebenßarth. Alles nach ihren eigenen und 
andern Schriften umständlich dargethan auch mit 30 sau­

bern
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bern (?) Kupfern erläutert, und in IV Haupt-Theil 
abgefasset *, von Johann Christoph Georg Bodenfchatz. 
Frankfurt!) und Leipzig. 1755. 4. Th. il. Cap. 5. §. lo. 
Seite 369.

Ueber den Werth des Juden, Eydes vor Christlichen 
Obrigkeiten von dl. Joh. Bernh. Gottfried Osann Göt- 
ringen 1794. Seite 27. 28.

Diese gefährliche Absolution von geschehenen fal­
schen Eyden wird durch mehrere Jüdische Schriftsteller 

noch mehr begünstigt, durch das Buch d4irvotb Auäol 
des Nabbi klolcbc lVlikkori tol. 69. col. 4. toi. 70. 
co!» l. unter dem Titel Hilclrotli scliLvuotll: durch ^ore 
äeull. NUIN. 2Z2. §. 14; durch N. Jakob Weil in seit 
nem Buch 8clieclotb utbcscbuvotll. fol. 2Z. col. 2. num. 
Zz. Und s. f. In kluclrlor ?. II. fol. m. yz in dem 

b^sriblr Gebete am ssom Ki^ur, welches sich anfängt 
äl

* Dies bedeutende Werk hatte zuerst einen andern Titel: Jo­
hann Christoph- Georg Bodenfchatz----- Kirchliche Per, 
fassung der heutigen Juden, sonderlich in Deutschland. Ja 
IV Haupt-Theile abgefasset. Aus ihren eigenen und an­
dern Schriften umständlich dargethan ----------nebst einer 
Vorrede Sr- Hochwürben Herrn Caspar Jacob Huth, der 
heil- Schrift Doctoks u. s. f. Erlangen auf Kosten des 
Auctors 1748. Der dritte und vierte Theil hat wieder einen 
besondern Titel. Frankfurt und Leipzig. Auf Kosten deS 
Auctors. 1749. Die Iahrszahlen 1748 und 1756 so wie die 
verschiedenen Titel scheinest wenigstens zwei verschiedene 
Ausgaben anzudeuten. Allein, da alles im Buche bis auf 
die geringsten Kleinigkeiten einerlei ist, so ist der neue 
Titel mit der Jahrszahl 1756 nur ein Kunstgriff, ein 
altes Buch unter der Gestalt eines neuen den Käufern 

anzupreisen-
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-^.1 Lbet lcbechgtanu, stehet: "Verzeihe uns alle unsre 
"Missethaten und Uebertretunqen:------------- die Süm
„de, welche wir vor dir gethan haben durch Entheili- 
„gung deines Nahmens; die Sünde, welche wir vor 
„dir durch falschen Eydschwur gethan haben."

Dagegen lehren andere Rabbinen, daß die Entbim 
düngen in Lol niclre nur auf die Gelübde und Zusagen 
des gemeinen Lebens sich erstreckten, aber nicht auf die 
Eyde. k. 8glman 2evi in seinem jüdischen Theriak. 

x. 18. c. 2. pgg- IY. c. I. c. Z. num. y. — Im ^rbs 
thurim, im Orscb cbajim num. 6ly. toi. 2L7. col. i. 
Man sehe Vodenschatz am angeführten Orte Seite 

372 - 378-
Zu den Bedenklichsten gehört noch, daß keine 

christliche Obrigkeit genau wissen kann, ob die Gesetz­

rolle (Lhora) auf welche der Eyd geschehen muß, eine 
ächte heilige Gesetzrolle ist. Ofann am a. O. Seite 
lü - 27.

H. 204.
Nothwendige Cautelen bei dem Judeneyde.

Aus §. 20Z erhellet die Nothwendigkeit der zu 

nehmenden Maasregeln, um dem Eyde in den Augen 
des Juden die verbindende Kraft zu ertheilen.

l) Am sichersten wäre es, wenn der Jude in der 

Synagoge auf die Thora beeidigt würde, aus wel­
cher am Sabbath in der Synagoge vorgelesen 
wird. Denn diese Gesetzrolle ist in den Augen des 
Juden gewiß coscbcr.

2) Wird
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2) Wird der Eyd in der Gerichtsstude abgenommen, 
so muß die achte Thora aus der Synagoge durch 
den Rabbinen, vdcr in Ermangelung dessen durch 
den Vorsänger, und durch etliche andere Juden 
in das Gcnchtszimmer gebracht werden.

Z) Es müssen lo jüdische Mannspersonen, oder doch 

wenigstens 3 als Zeugen gegenwärtig seyn.
4) Man lasse den Schwörenden, so wie die andern 

Juden vorher die Hände mit dem gewöhnlichen 

Seegen rein waschen.
z) Wegen des großen Werths, den der Jude auf 

seine Thallis Tzizis und Tphillin setzt, muß der 
Schwörende diesen Ornat mit dem gewöhnlichen 
Seegen öffentlich anlegen.
Der Thallis ist zweierlei, 7^12- Der grvl 

ße Thallis ist ein großes weißes viereckichteö Tuch, well 
ches die Juden über den Kopf also decken, daß die 4 
Enden desselben von vorne auf den Schultern gegen die 

Brust zu zusammengewickelt herabhangen.
71^2, der kleine Thallis, den die Juden 

den ganzen Lag über ihrem Leibe tragen, besteht 
aus 2 an einander Hangenden und mit Bändern zusam- 
mengebundenen Lappen. Wo sie oben zusammengebun- 
den sind, kann man gemächlich den Kopf durchstechen.

, oder , iLiris oder 1*212102 sind

besonders gedrehete Schnürlein an dem großen und an 
dem kleinen Thallis. Die Rabbinen sagen

NMTl TND
(Das Geboth von den Tzizis ist so groß, daß, 

venn man es beobachtet, es eben so viel gilt, als 

alle
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alle Gebothe zu halten). Die Tphillin sind von zweier­

lei Art.
KöpftTphillin bestehen aus ei­

nem vierzelligen Kästlein, in dessen 4 Fächer zusammenge, 

rollte, mit 2 B. Mos. XIII. i-n. 2 B. Mos. XIII. 11- 

17- 5 B. Mos. VI. 4-10 und 5 Buch Mos. XI. IZ-2S 
beschriebene Stückchen Pergament gesteckt sind. Durch 
Hülfe des an daS Kästlcin angebrachten langen NiemenS 
wird diese Tphillin auf dem Kopfe fest gemacht. DerKno, 
ten des RiemcnS, welcher das valetlr vorstellt, muß beim 
Anlegen genau hinten in dem Nacken, und daS vierzellige. 
Kästlein aber vorn an der Stirn, zwischen den beiden 
Augcnbraunen, wo sich das Haupthaar fast anfängt, 
zu liegen kommen. Die herabhangenden 2 Riemen schla­
gen sie über beide Schultern herüber, so daß sie vorn 

an der Brust ohngefähr Z gute Spannen lang hcrab- 

hangen.

"N , Handtphilliu, hat eine hölzerne
Form ohne Spalt, ohngefähr halb so groß, als daö 
Kästlein an der Kopftphillin, worin eine einzige Rolle 
steckt, auf welcher die vorhin genannten 4 Para- 
schen stehen. Der daran befindliche Riemen hat einen 

gleich einem god geschlungenen Knoten. Das Kästlein 
dieser Handtphilliu muß inwendig am dicken Fleisch 
unter dem Gelenke des linken Arms gerade gegen das 
Herz zu angelegt werden, um die Worte 5 B. Mos. 
XI. i8 zu erfüllen. Der Riemen muß so lang seyn 
daß er 7 mal um die Hand, und 7 mal um den mittlern 
Finger gewunden werden kann, und noch davon etwas 
übrig bleibe und Herabhange.

Die
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Die Gestalt, Beschaffenheit, und Art des Anlegens dieser 

Stücke findet man in folgenden Büchern abgebildet.
Aufrichtig Teutsch Redender Hebräer — — von Boden» 

schätz. Hauptth. lV. Cap. i. Seetiou i. Seite 9-19.
Die alten Jüdischen Heiligtümer, Gottesdienste und Ge, 

wohnheiten für Augen gestellt--- durch jok-rnnkm 
I.unci!um. Hamburg 1701. Fol. Seite 79ü-8oq.

Der Iüden Glaube und Aberglaube — — — beschrieben 
von Friedrich Albrecht Lüritti-,»! — — ausgcferliget von 
bl. Lkllüiano L.eiueccio. Leipzig 1705. kl. 8. Seite 

Zü - 54-

6) Der schwörende Jude muß die pergamentne Ge­
setzrolle, nachdem er sie geküsset hat, in seinen 
rechten Arm nehmen, und die linke Hand darauf 
legen, so daß er mit dem Finger der linken Hand 
2 B. Mos. XX. 7. berührt. Der gegenwärtige Pre, 
diqer muß darauf achten, ob der Schwörende 
auch mit seinem Finger gerade diese Stelle be­

rührt. Der Jude muß Hiebei sein Gesicht nach 

Morgen, als der Gegend Jerusalems hinwcnden.
7) Alsdann muß der Richter folgende Beschwörun­

gen nach des Maimönides Lehre, ttilcfi. 8cfievnotK 
c. X. H. 8. versagen: Jude ich beschwöre dich bei 

dem ästonni Molre ^tlroel, daß du wahrhaftig sa­
gest, ob deine Tphillin und Tallis mit seinen 2irir 
colclier seyn, und ob du solche allerseits recht, 
und deinem Gesetze gemäß jetzt angelegt hast? — 
Jude, ich beschwöre dich bei dem ^clonni Mob- 
^lrocl, daß du wahrhaftig sagest, ob dies gegen­
wärtige 8cpber sey das colcber 8ep'ucr tbora, well 

ches die Juden unter einander in eurer Schule zu 
herli- 
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heiliger Lesung derksraicken gebraucht, und darauf 
die Juden unter einander Lchebuos thut? — Jude, 
ich beschwöre dich ferner bei dem ^llonsi Lloke 

Plroel, daß du wahrhaftig sagest, ob du gegen­
wärtiges Gericht für deine wahre Obrigkeit erken­
nest, die Macht und Freiheit hat, dir einen Eyd 
abzufordern? — Eben so wird er ferner beschwo­
ren, ob er diesen Eyd nicht gezwungen sondern 
freiwillig ablege? ob er diesen dem lebendigen 

Gott Israels gethanen Eyd gegen einen Christen 
eben sowohl halten wolle, als gegen einen Juden? 
Die gegenwärtigen Juden werden beschworen, ob 

sie den Schwörenden im Falle eines Meineyds 
verwerfen, und unter allen Lliercmos aus ih­
ren Schulen verbannen wollen? Der Jude wird 
darauf beschworen, mit welchem Nahmen er in 
und außer der Schule heiße? — Auf jede dieser 

Beschwörungen wird mit Omen geantwortet, und 
zuletzt müssen die Zeugen mit dem Schwörenden 
sagen: Omen veomen. 8ckmo ^ilrocl, Hclonai Llo- 
kenu, ^onai ecksci. Lorucli 8ckem Levoci, umsl- 
kulo leolsm vsecl.

8) Wegen der besondern Meinung, welche die Juden 
in Ansehung des Nahmens ^eliovsk hegen, muß 
der Prediger sowohl als auch die Obrigkeit sich 
hüten, daß sie nicht diesen Nahmen gebrauchen, 
weil die Juden dadurch noch mehr in dem Aor- 
urtheile bestärkt werden würden, die Christen für 

Abgötter zu halten.

Sräffe's past-ralche-logie. A §. 205.
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§. 2OZ.
DibUsche Stell«».

Zu seiner Rede kann der Prediger folgende biblische 
Stellen benutzen: 2 V. Mos. XXII. n. z Buch Mos. 
XIX. 12. 4 B. Mos. XXX. 3. Z B. Mos. VI. iz. X. 20. 
Ios. IX. 9. i5-18-20. Ezech. XVII. 16.18.19. Ps. V. 7. 
Ps. 139. Der Prediger thut wohl, wenn er den hebräi­
schen Text nach der unter den Juden üblichen Aus'pra, 
che anführt. Ursachen dieses Raths sind mannicht 
faltig.

§. 206»
Nabbmische Stelle».

Da die Juden auf die Aussprüche der Nabbinen 
so viel bauen, und da außerdem einige Stellen des Tal­
muds und der Jüdischen Lehrer so beschaffen sind, daß 
der Jude sehr leicht über einen den Christen gethanen 
falschen Eid sich beruhigen könnte, so ist es nothwen­
dig, dem Juden die eigenen Aussprüche seiner verehrten 
Nabbinen vorzuhaltcn. Ich setze daher aus mancherlei 
wichtigen Ursachen die Hauptstellen hieher.

kluimon in blilcb. 8cbebuotll. 0. XI. §. 16.

21177k 2117 N2"s)7k
^72^2 71^21 s7l2 ^72^1 711^2117 2^217
^21 71^^22117 2->^'>2i7 ^!2 2^2'

1^272117 ^22511772721 127272 
^2117 ^1117 22^2111772 17152^ 2^>H
117221 172dr2117 7172 771 s^2^ ^1117'
^1dL2 ^!2^2 l2 2221
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7^17)1 L8 1^7
NttlÄ L>k2 N^^LIN

^IU-27l 7,^ 7,^ ^kdk
NKN 'l''^ 7)^ -^7>^^1 ^7l^

(Er soll bedeuten, daß die ganze Welt zitterte, 
in dein Augenblicke, als der Heilige und Hochgelobte zu 
Mose sprach, du sollst den Nahmen deines Gottes nicht 
unnützlich führen. Von allen Uebertretungen, die in 
der Thorah (genannt werden), beißt es, und er wird 
strafen: aber hier heißt es, es soll nicht ungestraft blei­
ben. Alle Uebertretungen, die in der Thorah (genannt 
werden) werden an ihm (dem Übertreter) gestraft: 
Aber hier an ihm und an seinem ganzen Geschlecht. 
Ja außerdem ist er Ursache, daß das ganze Israel ge­
straft wird, weil das ganze Israel einer für den andern 

Bürge wird; denn so stehet geschrieben (Hof. IV. 2.) 
Gotteslästern, lügen u. s. f., und im folgenden (V. 3), 
darum wird das Land trauern, und alle Einwohner 
darin verschmachten. — Alle Uebertretungen, die im Ger 
setz sind, verziehen bei ihm ins zweite und dritte Ge­
schlecht, wenn er es verdient: aber hier wird die Stra­
fe so gleich vollzogen. Denn es stehet geschrieben, 
ich wills hervorbringen, spricht der Herr Zebaoth, 
und soll kommen in das Haus des Diebes und in das 
Hans dessen, der bei meinem Nahmen falsch schwor, 
und soll in seinem Hause bleiben, und solls verzehren 
sammt seinem Holze und seinen Steinen.)

3b 2
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8cbylchau aruck im Lkotcken ligmiscllpatll. num. 8/»

2O. 1"ur Ltussck. liamisckp. num. 87. §. 27 hat die 
erste Hälfte der Stelle des ^simon, und setzet darauf 
folgendes hinzu.

^^2 vdr NQ w^'l
^1V 71^ NI 12^^ Q^f2V7l ^217l 1^^N1

N^dL71 ^7!dt ö<2
Tl^de ^7M ^2dr ^7>un

71^
(Sachen, die kein Feuer, noch Wasser verzehrt, 

verzehrt ein Meineyd. Sagt er, ich schwöre nicht, so 
läßt man ihn los, und er giebt, warum sein Nächster 
angeklagt hatte. Sagt er aber, ich will schwören, 
und sein Nächster willigt ein, so sagen die dabei stehen­
den unter einander, weichet aus den Hütten dieser 
Gottlosen, und sprechen: wir lassen dich nicht nach 
deiner Meinung schwören, sondern nach unsrer Mei­
nung, und nach der Meinung des Gerichtshauses.)

§. 207.
Fortsetzung der wichtigsten rabbinischen Stellen.

ksbbi Lcckar in seiner Auslegung der z Bücher 
Moses, in der karalclm Vajers fol. 2Y. co!. 4. sagt:

vnn Mriwn 7M2 2^2
7IM 71M

7,-e 7ls '-IN

(Wel-
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(Welcher einen Eyd Übertritt, der thut eben so 

viel, als wenn er den gebenedeietcn Gott verläugnete, 
und ihm entsagte. Denn der Zweck des Eydes ist, so 
wie Gott wahrhaftig ist, so soll auch sein (des Men, 
fchen) Wort wahrhaftig seyn. Und wenn er sein Wort 
nicht hält, so verläugnet er den gebenedeieten Gott).

Kabbi lisnc ^butiaf in seinem Buche öseuorstb ksm- 
maor unter dem Titel, 8er ickeni, Kelal lcbcni, Lke- 
lek scbeni 5ol. IZ. col. 4. eg^. i.
78 7/'72/2 8177/ 7/217 7,77/^ 227/27

77/2 7/872 227/' 278 281 27/7 77/28
71'27/ 'L^7 71/2 12 817! 1727 2'jl' 8^1 271 

"1722 227/27 717/27 '187 71 281 7122
^72 71/2^7 1L1V1 7N17V 7LI2/2 8277 271 77/2 
1'L 71/27/^? 278^7 1^? 7/'7/ 7/221 7/22 778 
V27/7217772 28 8'27^ 17^7'7/2' 8^7/ 1217/^71 
81777 72"s17 2'2^7/27 '2^7/2 27/2 7^7/'^
'22^7 27'87/ 7/2 1227' 7221 72 '72^7 2'^1 '«7 
7/2^72 727 ^72 2'272 1227/27/ 'L^7 ^7877/' 
^78^7 "7' 27/7 8'277/ 2277 s2 221 2212 
2'8'7/27 M27/ ^72 17227/ 17'21 ^187/ 722

-2'21222^7 1227/27/

(Wer falsch schwört, ist dem gleich, der die 
Wahrhaftigkeit Gottes verläugnet. Und wenn ein 
Mensch bei dem Haupte des Königs schwört, der doch 
Fleisch und Blut ist, und sein Wort nicht hält, so ist 
er ein Sohn des Todes, weil er die Ehre des Königs 

verachtet hat. Und wenn es billig ist dies dem zu thun, 
welcher bei dem König schwört, der doch Fleisch und 

Blut ist und von einem stinkenden Tropfen herkommt 
3k 3 und 
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und endlich sterben muß: wie vielmehr ist es denn 
Schuldigkeit des Menschen, seinen Mund und seine 
Zunge zu bewahren, damit sie ihn nicht zu Falle brin­
gen, sein Fleisch dadurch sündigen zu machen, daß er bei 
dem Nahmen des Königs der Könige aller Könige, be­
helligen gebenedeiten Gottes, der lebendig ist, und ewig 
bestehet, falsch schwört. Ja wir wissen, was den Kin« 
dcrn Israel wiederfuhr, weil sie wegen des Kebsweibe- 

zu Glbca geschworen haben, (Richt. XX. XXI.); wie 
auch den Hunger, welchen der gebenedeite Gott wegen 
des Sauls und seines Hauses über das Land brächte, 
(2 Sam. XXI. i), weil sie den Eyd der Obersten »ver­

traten , den sie den Gibeoniten (Ivs. IX. 15 folg.) ges 
schworen harten.)

Eben dieser kabbi sagt in demselben Buche 
toi. 14. col. 2. csp. 4.

IM KW'' "'N
(ÄLir lesen im dteörgicst lanckuma, daß jeder, 

welcher sich mit Eyden versündigt, den heiligen hoch­
gelobten Gott verläugnet, und in Ewigkeit keine Ver­
gebung zu erwarten habe, weil gesagt wird (2 B. Mos. 
XX. 7): denn der Herr wird den nicht ungestraft 

lassen, der seinen Nahmen vergeblich nimmt.)
Ksbbi Leckai in Oaä bakkemack unter dem Titel 

Otb tcliin toi. 71. col. 4.

NI Tldr
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7!7V2 127)^1 N^I
^2 7k2l12w7! 1!21N 11^2^ sttDN '>21 ^1; 

Nl22 17:71211/ *1V 12^1 7>i^idrn sl2 ^2II/2U7 
^''^T! '2M2 7IN ^1"N 1^'2^
^H/2 1^'71 ^'°71 217)27! IM 7!I ^1 2w7k 

M NI2 ^7)1dt ^^2^7! M >Q121 
N2dtw '1^ 1^r-ei O1^2 1P^^7 V2WN

.OV7! 7)dt ^.1«

(Wer einem Gor (Heiden) schwört , und Übertritt 
den Eydschwur, siehe der entheiligt den Nahmen Got­
tes. Wir lernen dieses vom Zedekia, welcher dem Ne- 
bucadnezar schwor, und seinen Eyd übertrat, aber auch 
deswegen gestraft wurde (Ezechiel XVll. IZ. 2 Könc 
XXV. 7> Jerem. XXXIX. 6 ) Und dieses ist, was der 
Ezechiel (XVII. Z) gesagt hat: und er nahm von dem 
Saamen des Landes, und brächte ihn in fruchtbaren Vor 
den, u. s. w. Hieraus kann man lernen, welch eine schwere 
Sache der Eyd bei demjenigen sey, der einem Goi von 
den Völkern einen Cyd thut und feinen Eyd Übertritt-, 
wie groß seine Strafe sey, daß sie bis an den Himmel 
reichet, und dies darum, weil er den Nahmen Gottes 
entheiligt. Hierüber sagt die Schrift (z B. Mos. 
XIX, 12): Ihr sollt nicht falsch schwören; und es wird 
hinzugesetzt: Ich bin derHerr, der dich deswegen straft, 
wenn du auf irgend eine Weise auch selbst einem Goö 
falsch schwörest, weil du den Nahmen Gottes entheb 
ligest.)

VodenschatZ-. Theil II. Seite 562-365.

4 §. 2O8.
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§. 2O8.
Inhalt Leu AdmonitionSleVr.

Die angezeigten Stellen der Bibel und der Rabbi- 
mn zeigen auf das deutlichste an, welche Vorstellungs­
arten der Prediger bei ferner Warnungsrede gegen den 

Meineyd zu gebrauchen habe.
Damit der Jude mehr Zutrauen zu der christlichen 

Obrigkeit und zu dem Prediger fasse, so muß gesagt 

werden, daß wir Christen an den Gott Abrahams, 
IsaakS und Jakobs, den Schöpfer Himmels und der 

Erde glauben, der nur ein einiger Herr und Gott ist, 
nach z B. Mos. Vl. 4. Der Prediger spreche von der 
Thora, und von den rilckonim veacberonim
mit Ehrerbietung, und sage, daß wlr sie als heilige 
Schrift verehren, und als göttliche Eingebung zu um 
serm Unterrichte in unsern Schulen und Kirchen ge­

brauchen.
Außerdem können folgende Vorstellungen benutzt 

werden. Der Nahme Gottes, der wesentliche Nahme 

Gottes, den der Schwörende nun bald ausdrücklich 
aussprechen werde, ist so ehrwürdig, daß ein Eyd bei 
ihm gethan an allen Orten, es mag in der Synagoge, 
oder außer der Synagoge seyn, auf das gewissenhaft 

teste beobachtet werden muß. — Von dem Eyde, bei 
dem Nahmen Gottes gethan, entbindet keine Kchu- 
vs (Buße), keine Klechilla vecsporo am ^om Kippur 
(keine Vergebung noch Aussöhnung am Versöhnungsr 
tage) noch das Gebet Ool niöre. — Ausflüchte und 
Entschuldigungen insgeheim können nichts helfen, denn 
der Schwörende thut den Eyd !o ul äesto veal peru.

letio
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scbo 0 ch peruscb bar Issoel Jcbor (nicht nach feinern 
Sinne, noch nach seines Herzens Dünken, auch nicht 
nach seiner Auslegung, noch nach der Auslegung eines 
andern Juden), Mla al 622s veal peruscb bamelcbvuim 
o5o (sondern nach dem Sinne, und nach der Auslegung 
derer, die ihn schwören lassen). —

Wenn hierauf die §. 207 enthaltenen Lehren in der 
Rede benutzt worden sind, so füge der Prediger noch 
eine ernstliche Ermahnung hinzu, sich zu bedenken, ob 

er nun noch schwören wolle, ob er daran gedacht habe, 
daß der Meineydige Unglück über sein Volk bringe, daß 

er alle (Plagen) und Kolchos (Flüche) und die 
drei Banne Oberem und 8cbsmm3tbs auf sich
nehme; daß er keinen Obelek (Theil) am bteiebiaLb 
lMessias) keinen Ebelek amolam babbo (am zukünftigen 
Leben) habe. Jetzt sey es noch Zeit, von dem gegen­

wärtigen Schritte hänge das Glück seines ganzen Le­
bens ab. U- s. f. Nach der Admonirionsrede, mit wel­

cher der Prediger den zu beeidigenden dem Gericht 
übergiebt, folgt dann die Ablegung des Eydes vor 

der Obrigkeit.

§. 209.
ivön der Ehe überhaupt.

Nirgends giebt es für den Prediger in der Verwal­
tung seines Amts mehr Gelegenheiten, in Bedenklich- 
keiten sich zu verwickeln, als bei den Anordnungen und 
Verrichtungen, die die Trauung betreffen. Eine genau­

ere Hinweisung auf diese verschiedenen Verhältnisse ist 
daher nothwendig.

X L Wich-
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Wichtigkeit der Ehe für den Staat, für die Kirche, 

und für das Glück des Einzelnen Mancherlei Jrrthü» 
m r über die Ehe bemerkt LinbhAm OriA. ecclef. I.ib» 
XXII. i. K. 5- 6. Vol. IX. Ueber die Ehe giebt 
es orcierlui Gesetze, götiliche (natürliche oder geoffcn« 

darre) bürgerliche und kirchliche. Die Obrigkeit kann 
bei Schließung der Ehen, die es mit Verträgen zrr 
thun haben, nicht gleichgültig seyn. — Wenn die 
Thomasianer behaupteten, daß die Kirche gar nichts mit 
dem jure circa matrimonia zu thun habe, so gierigen sie 
zu weit, weil es auch göttliche die Ehe betreffende Ge­
setze giebt. Der Kirche kömmt es zu, zu bestimmen, 
i) welche göttliche Gesetze sie für allgemein halte, 2) in 
welchem Verstände sie diese Gesetze für wahr halte; 

Z) von ihren Gliedern zu verlangen, daß sie sich nach 
diesen Gesetzen in diesem Verstände richten; 4) eine 
kirchliche Aufsicht auf die Eheu zu haben; und 5) um 
die moralischen und religiösen Zwecke zu befördern, 

dienliche Anordnungen auch wohl neue Gesetze vorzu» 
schreiben, welche aber die Obrigkeit wissen muß.

Schon in den ältern Zeiten verlangten die Christen, 
baß die Ehen nicht ohne Vorwissen der Kirche vollzogen 
wür den. I'ertullian. lib. 2. all rixorem cap. y. cla pu- 
chcitia. csx. 4. — Hieraus entstand wenigstens im 
4tcn Jahrhundert die priesterliche Einseegnung, die 
nachher durch bürgerliche Gesetze im 8ten und yten 
Jahrhunderte auctorisirt wurde.

Aus dem mißverstandenen Worte mystorium Ephesi 
V. 32. entstand die Erklärung der Ehe für ein Sacra- 

ment. 
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ment. Die Folgen, welche diese Lehre im Pabftthume 

gehabt hat, fallen bei uns weg.
Die Ehe entsteht aus der Einwilligung beider Theu 

le, die nach der kirchlichen Bestimmung durch die pne- 
sterliche nach dem Aufgebothe erfolgende Einseegnung, 

und nach der natürlichen Bestimmung durch die leib­
liche Verbindung vollzogen wird.

Abtheilungen der Ehen In mgtrimonium verum, 
ratum, leßitrmum. Die Einwilligung derer, die sich 
ehelichen wollen, muß alle die Eigenschaften an sich 
haben, welche zu einem gültigen Vertrage gehören.

§. 210.
Won den Sponsalien.

Die Lponsalia haben 3 sponäeullo, l^lxian I.ib. XXII. 
6e spons. 1^. i, den Nahmen.

Die Eheverlöbnisse werden nach dem jur. can. in 
honlalia cle prgcfenti und cle 5uturo abgetheilt. Nach 
dem Römischen Rechte sind alle LxonQlig lle futuro.

Die öffentlichen Eheverlöbnisse sind die, welche mit 
Einwilligung der Eltern, Großeltern, und Vormüm 
der, und wenn diese nicht mehr am Leben sind, in Ge­
genwart zweier Zeugen geschlossen werden. Wenn 
das Eheverlöbniß gültig seyn soll, muß im Hannöveri- 
schen auf dem Lande jedesmal der Prediger gegenwärtig 
seyn. Der Prediger thut wohl, wenn er über die Ver­
lobung ein Instrument aufsetzt. Anweisung, wie diese 

abgefaßt werden müssen.
In den Städten müssen 2 unbescholtene Manns­

personen als Zeugen gegenwärtig seyn, wozu aber we­
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der Bruder noch Bruder - und Schwestersöhne genom­
men werden dürfen.

Weidemanns Versus einer kurzen Darstellung der gemei» 
nen Rechte und Landes «Verordnungen, welche dem Land« 
manne des Ehurfürstenthums Praunschweig»Lüneburg, 
insonderheit Calenbergischen Theils zu wissen nöthig sind. 
Neue vermehrte Auflage. Hannover l^oz. Seite §8. — 
AuSzug aus den Gemeinen Rechten und Landes - Verord­
nungen , für den Sandmann des Ehurfürstenthums 
Vraunschweig r Lüuedurg zellischen Theils, und der Graf, 
schast Hoya. Hannover l8oz. Seite 55

Die kuÄL äomllu gehören für die Obrigkeit, die 
Lponlulm für den Prediger.

Das Eheverlöbniß bindet so fest, daß keinem Thei­
le die Trennung frei steht. Sind beide Theile einig, 
eine gültig geschlossene Verlobung wieder aufzuheben, 
so sind ste in manchen Ländern dennoch schuldig, 
solches der Obrigkeit anzuzeigen, und deren Bescheid 

zu erwarten.
Heimliche Verlobungen (ixonlulia clanöeüinu) sind 

die Eheversprechungen, die ohne Einwtlllgung der El­
tern, Großeltern, Vormünder und Curatoren, und ohne 
Gegenwart de^ Zeugen geschehen. Sie sind ungültig, 

auch wenn der Beyschlaf hinzugekommcn seyn sollte.
Spörl's Vollst. Pastoraltheologie — — Nürnberg 

1764. Seite 349-378.

§. 211.
Erfordernisse vor Sem Aufgebothe.

Der Prediger darf nicht alle, die sich zum Aufgtt 
böthe melden, so gleich annehmen, sondern er hat erst 

auf folgende Punkte zu achten.
I) Es
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i) Es können sich Personen aufbiethen und trauen 

lassen, auch wenn sie kein förmliches Ehevetlöbniß 
gemacht hätten. Aber nothwendig ist der Consens 
der Eltern, Großeltern und Vormünder. Sind 

die Eltern nneins, so ist die Einwilligung des 

Vaters entscheidend.
2) Sind die Eltern abwesend, so muß ein in korma 

pl-obanto ausgefcrtigter Schein des Predigers oder 
der Obrigkeit die Einwilligung der Eltern bezeugen.

Z) Ueber den Tod der Eltern, so wie über die Ma- 
jorennität des Brautpaars müssen, wenn dasselbe 

unbekannt ist, die gültigen Scheine beigebracht 

werden.
4) Weigern sich die Eltern, den Consens zu ertheilen, 

oder dürfen Prediger und Obrigkeiten eines freun 

den Landes keine Scheine ausstellen, oder macht 

es die Entfernung unmöglich, die erforderlichen 
Scheine einzuhohlen: so supplirt das Consistorium 
den elterlichen Consens mit Anerkennung eines vor 
der Obrigkeit abzulegenden Eydes.

Z) Vor der Proklamation muß erst der obrigkeitliche 
Consens beigebracht werden.

6) Bei den Soldaten ist der Consens des Obersten des 

Regiments nothwendig. Der Prediger muß aber 
demobngeachtet untersuchen, ob von Seiten der 
Draut keine kanonische Hinderungen eintreten.

7) Wenn die Brautleute nicht 2 Jahr hintereinander 
die letzte Zeit an dem Orte der Trauung sich auf­
gehalten haben, so muß an allen Orten des Auf­

enthalts die Proklamation geschehen, oder vom 

Con- 
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Consistorium die Dispensation der Aufgebothe yn« 

gehöhlt werden.
8) Der Witwer darf nicht vor Ende des Trauer­

halben «Jahrs, und die Witwe nicht vor Ablauf 
des vollen Trauerjahrs proclamirt werden. Eine 
Abkürzung der festgesetzten Trauer-zeit kann nur 

das Consistorium bewilligen. Das Brautpaar muß 

Sterbescheine beibringen.
9) Die Dispensation vom Aufgebothe kann nur die 

höhere Behörde ertheilen.
lo) Wollen sich geschiedene Personen aufbiethen 

lassen, so müssen sie daS Ehcscheidungsr Document 
im Original vorweisen.

11) Nach den Erklärungen mehrerer Verordnungen 
in verschiedenen Ländern sollen Stumme, Blinde, 
Lahme, Taube, wie auch Simple und Personen 
blöden Verstandes von der Heirath abgehaltcn wer­
den; mögen aber, wenn sie von ihrem Vorhaben 

nicht ablassen wollen, ihre Nahrung haben, und 

verstehen, was der Ehestand ist, zur Verehlichung 

-»gelassen werden.

§. 212.
Nöthige Erklärungen über Vie verbotenen Erave.

Ehe der Prediger Personen zum Aufgeboth an- 
nimmt, muß er erst untersuchen, ob nicht ihre Ver- 
wandschaft ein Ehehinderniß enthält.

I) Vlutsfreundschaft, (Contunguinitas) findet unter 
den Personen statt, die von demselben Stamme 
vermittelst der Fortpflanzung entsprossen sind. Sie 

mag
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mag legitim oder illegitim seyn, so ist sie gleich 
ehehindernd.

Die Blutsfreundschaft, die durch Personen 
männlichen Geschlechts entsteht, heißt Hgnstio, und 
diejenige, die durch Personen weiblichen Geschlechts 

entsteht, LoZnstio.
s) Schwägerschaft, (^Anitas) ist die Art der Ver­

wandtschaft, die durch Verheirathungen gestiftet 

wird.

3) Die Schwägerschaft findet sowohl nach dem rö­
mischen, als auch nach dem kanonischen Rechte 
immer nur zwischen dem einen Ehegatten und 
den Verwandten des andern statt, nicht aber 
zwischen den beiderseitigen Verwandten unter 
einander.

Diesem zufolge bin ich zwar mit der Tochter 

meiner Stieftochter, nicht aber mit der Stieftoch, 
ter meiner Tochter verschwägert. Nach diesem 
Grundsätze können 2 Brüder zwei Schwestern, ein 
Oheim und sein Neffe 2 Schwestern, ern Vater 
und sein Sohn eine Mutter und deren Tochter hei» 
rathen. Hierin ist auch die Ehe zusammengebrach­

ter Kinder (comprivißnorum) enthalten.
vigett. L.ib. IO. §. 14 äs xraä. et gälln. ävis 

xaterns mea nupllt xatri tuo, ^e^erit te, etc.

4) Die Schwagerschaft hat z verschiedene Gai 

Lungen.
Mit der Schwester meiner Frau bin ich auf d: 

erste Art verschwägert; wenn solche heirathet, br 
ich mit deren Ehemanne auf die zweite Art ve, 

schwc
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schwägert; wenn dieser Ehemann als Witwer wie, 

der heirathet, bin ich mit dessen Frau auf die drit­
te Art verschwägert.

A) Der Grad der Verwandtschaft (Zraclus cont-mAur- 
nitati«) ist das gesetzlich bestimmte Maaß, nach 
welchem die näbere oder entferntere Verwandtschaft 

zwischen mehreren Personen berechnet wird.

Kritische und systematische Darstellung der verbotenen Gra, 
de der Verwandtschaft und Schwägerfchaft bei Heira, 
then,-------von Karl August Moritz Schlegel Hau» 
nover !8v2. 8. Seite 8- y.

Grundsätze des KirGenrechts der Protestanten in Deutsch, 
land. Vom Hofrath Schnauben in Jena. Jena 179?. 
gr 8- Seite 224- §. 240.

lnü. kru(l. kaü. per XMiierum. Seite 547.

L) Eiue Reihe solcher Grade heißt eine Linie. Dle 
gerade Linie ist eine Reihe der Erzeuger und En 
zeugten. Die Seitenlinie ist eine Zurückführung 

zweier neben einander fortlaufenden Reihen von 
Seitcnverwandten bis zum gemeinschaftlichen Stam, 

me. Die Seitenlinie ist entweder gleich oder um 

gleich.
Schlegel's krit. und syst. Darstellung Seite 8- 

Schnaubert am augef. O.

7) Die kanonische Gradenberechnung geschieht nach 

diesen Regeln. In der geraden Linie sind zwischen 
2 Personen so viel Grade, als Generationen zwi. 
schen denselben vorhanden sind. — In der glei­
chen Seitenlinie sind 2 Personen in demjenigen 
Grade mit einander verwandt, in welchem sie von 

dem 
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dem gemeinschaftlichen Stamme entfernt sind. — 
In der ungleichen Seitenlinie wird der Grad der 
Verwandtschaft nach der längern Seite bestimmt. 

S. Schnaubert, Schlegel, und Deylmg an den 

angef. O.
8) In Ansehung einiger Ehen entsteht aus der Ver» 

schwägerung durch Berlöbniß ein Ehehinderniß. 
So darf man die Mutter oder Tochter seiner 
Braut nicht ehelichen.

y) Die bürgerliche Verwandtschaft (co^natio civilir) 
aus der Adoption, und Vormundschaft ist ein Ehe­
hinderniß. — Die Hinderung, die in der katho­
lischen Kirche aus der geistlichen Verwandtschaft 
entstehet, fällt in der protestantischen Kirche weg.

10) Der kelpeÄus parentelae findet nach dem 
römischen Rechte zwischen solchen Personen 
statt, von denen die Eine nur um einen 

Grad, die andere aber um mehrere Grade von 
dem gemeinschaftlichen Stamme entfernt ist. — 
Die protestantischen Kirchen, Ordnungen dehnen 
dies Ehehinderniß auch auf die Seitenlinien der 
Schwägerschaft aus.

n) Verbotene Grade sind diejenigen Grade der 
Blutöfreundschaft und Verschwägerung, in welchen 

eine eheliche oder außereheliche fleischliche Ver­
mischung vor dem Gesetze als Blutschande (incestus) 
geahndet wird. Im eigentlichen Sinne heißt nur 
die Vermischung in den durch Göttliche Gesetze oder 
Naturgesetze verbotenen Graden Blutschande. Sind 

aber die Grade bloß durch obrigkeitliche Gesetze 
Gräffe's pastsralrheologie. P un-
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untersagt, so kann man die Vermischung nur eine 
verbotene und unordentliche Vermischung nennen.

is) Die Chebindernisse sind entweder vernichtend oder 

aufschiebend.

§. 21Z.

IndiSpensM« Fälle.

Der Prediger muß die ganz indispensablen Falle 

sich bemerken, weil, wenn hierin ein verkehrter Rath 
von ihm ertheilt wird, die größten Verwirrungen für 
Familien entstehen. Nach der allgemeiner« Ueberein­
stimmung der Kirchenordnungen sind folgende indis­

pensabel.
I) Vlutsfreundschaft.

i) In der geraden Linie alle Vcrheirathungen zwi, 
schen Ascendenten und Descendenten.

2) In der gleichen Seitenlinie die Ehen zwischen 
vollen und halbbürtigen, in oder außer der Ehe 

erzeugten Geschwistern.
Z) In den ungleichen Seitenlinien die Grade, bei 

welchen der kelsieüus xarcntelae statt findet.
212 Nummer 10. Außer dem Falle, wenn der 

Bruder seines Bruders« oder Schwester-Tochter 
u. s.f. heu-athen wollte, werden auch die entfern­
teren Grade hieher gerechnet, z. B. wenn die 
Schwester ihres Bruders Sohn, oder ihres Bru­
ders Sohns Sohn heirathen wollte.

II. Schwäqersckaft.
i) In der geraden Linie sind alle Fälle indispen­

sabel.

-) 3n
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s) In der gleichen Seitenlinie die Ehe mit des 

Bruders Frau, oder mit des Mannes Bruder.
3) In der ungleichen Seitenlinie, die Ehe mit des 

Vaters Bruders Frau, mir des Mannes Bru­

ders Sohne; mit der Mutter Bruders Frau, 

mit des Mannes Schwester Sohne.

§. 214.
Anderweitige verbotene Grade.

Außer den ganz indispensablen Fällen haben die 

Landesobrigkeiten mehrere Fälle verboten, über welche 
aber Dlspensation eingehoh't werden kann. Der Pre­

diger muß sich mit den hierüber vorhandenen Verord­
nungen seines Landes bekannt machen. Er wrrd sich 
die Uebersicht erleichtern, wenn er sich die letzte Grenze 
bemerkt, bis wie weit die verbotenen Grade seines Lan­
des sich erstrecken und wo der erste erlaubte Grad sich 
anfängt. So ist nach Tb. I. der Chur - Br. Lüneb. 
Landes-Ordnungen und Gesetze Ealenbergischen Theils. 
Geringen i/zy. Seite 295 der dritte Grad ungleicher 
Linie der letzte für die Blmsfreundfchaft verbotene 

Grad. Das Schema davon ist
Johannes der Vater

Paulus Petrus

Heinrich Catharina

Hermann
Hermann darf Catharina nicht heiratben, aber wohl die 
Tochter der Catharina. Der dritte Grad gleicher Linie

V - ist
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ist also der erste erlaubte Grad, der keiner Diöpensation 
bedarf.

Für die Sckwägersckaft wird in vielen Kirchen- 
ordnungen als Regel festgesetzt, daß die Ehe in der 
Schwägerschaft in eben den Graden verboten sey, al- 
in der Blutsfreundschaft. Lüneb. K. O. §. 35. "Won 

„aus dann für sich erscheinet, und ein jeder auch gering 
„Verständiger abzunehmen hat, daß so weit sich die 

„prokibitio in der Blutsfreundschaft erstreckt, sich auch 
„eben so weit die xrobibitio in der Schwägerschaft er, 
„strecken muß." Nach dieser Kirchenordnung wäre der 
vierte Grad gleicher und ungleicher Linie der Schwä- 
gerschafl der erste erlaubte Grad in der Schwägerschaft. 
Lüneb. K. O. K. 54. — In der Limb. K. O. von 1666. 
S. 392 und folg, erstrecken sich die Verbote in der 
Schwägerschaft nicht weiter, als bis zum zweiten Gra­
de ungleicher Linie.

In den aufgeführten verbotenen Graden der Schwär 

gerschaft, welche man in der Calenb. K. O. Sei­
te 295^302 findet, ist der dritte Grad derjenigen un­

gleichen Seitenlinie, welche auf der andern Seite nur 
eine Person zählt, der letzte verbotene Grad der Schwä­
gerschaft. Diesem zu folge darf nach dem vorigen 

Schema Petrus die Witwe des Hermanns nicht heira- 
then. Wenn wir in dem angegebenen Schema statt der 
Catharina den Conrad einen Sohn des Petrus setzen, 
so wäre der erste erlaubte Grad in der Schwägerschaft 

der, wenn Heinrich des CvnradS Witwe heirathen 
wollte.

Die
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Die Ehe der zusammengebrachten Kinder, (compri- 

vißnorum) genehmigt das römische und canonische Recht 
ausdrücklich; die Calenb. K. O. genehmigt sie still­
schweigend , und die Lüneburgische K. O., wie auch die 
Wirtenbergische Ehe - und Gerichtsordnung billigt sie 

ausdrücklich.
Wenn Sempronius mit seiner Frau Sophia eine 

Tochter Nahmens Maria erzeugt hat; wenn ferner Adel, 
bert mit seiner Frau Magdalena einen Sohn Conrad 
erzeugt hat; wenn endlich Sempronius nach seiner Frau 
Sophia Tode die verwitwete Magdalena heirathet: 
so heißen Maria und Conrad zusammengebrachte 

Kinder.
Cocler 1'. I. 1034.
Spörl's Vollstand. Pastoraltheologie. Seite 540.

§. 21Z.
Eheverbote io der mittelbaren Schwagerschaft.

Die mittelbare Schwägerschaft hat fünf Classen 
von Fällen.

Erste Classe ist, wenn zwei Personen aus einer Fa­
milie, die im ersten Grade der geraden Linie mit 
einander verwandt sind, mit zwei in gleicher Ven 
wandtschaft stehenden Personen aus einer andern 
Familie sich dergestalt verheirathen, daß die im elterr 

lichen Verhältnisse stehende Person aus der einen 
Familie, die im kindlichen Verhältnisse stehende 
Person aus der andern Familie heirathet, und so 
umgekehrt; z. D. wenn der Vater die Tochter, 
und der Sohn die Mutter heirathet; wenn der

V 3 Groß-
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Großvater die Mathilde, und des Großvaters En- 
kel die Mutter der Mathilde heirathet. U. s. f.

Diese Falle der ersten Classe sind in unsern Kir- 
chen^rdnungen verbothen.

Ecblegel's krit. und syst. Darstellung der verbot. Grade.
Seite 418-435-

Zweite Classe von Fällen: wenn ein Vater und Sohn 

-ie Tante und Nichte aus einer andern Familie heirat 
thet, so daß der Vater die Nichte, und der Sohn die 
Tante heirathet; oder wenn die Mutter den Neffen, 
und die Tochter den Onkle heirathet — Diese 

Verheirathung ist unbedenklich.
Dritte Classe von Fällen: wenn Vater und Sohn 

2 Schwestern, oder Mutter und Tochter zwei Brü­

der heirathen.
Kein einziger dieser Fälle ist unter den verbote­

nen aufgeführt.
Vierte Classe von Fallen: wenn Onkle und Neffe auS 

einer Familie die Tante und Nichte aus einer an­
dern Familie heirathet, so daß der Onkel die Nich­
te, und der Neffe die Tante heirathet — Ist 

unbedenklich.
Fünfte Classe von Fällen: wenn ein Oheim und Neffe 

zwei Schwestern, oder eine Tante und deren Nichte 

zwei Brüder heirathen — Ist unbedenklich. *

* In den Vorlesungen werden alle die Fälle, die nach 
§. 2lZ-2l6 statt finden können, durch Swemate, und 
Verwaudlschasts, Tabellen, die die Uebersicht der Grade er« 

leich,

§. 217.
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§. 216.
Verhalt«» d«r Pr«rigerS während der Proklamation.;^Zeit.

Wenn keine der aufgezählten Hindernisse eintreten, 
so verrichtet der Prediger die Proklamation nach §. 177. 
Es ist aber nichts seltenes, daß nach dem ersten Aufge­

bothe ein Einsage geschieht. Der Prediger muß unter­
suchen, ob die Person, die Einsage thut, auf die Ehe, 
oder nur auf eine Geldentschädigung klagt. Im letzten 
Falle kann die Fortsetzung der Proklamation nicht gehin­
dert werden. Der erste Fall hingegen ist eine gesetzliche 
Hinderung der fernern Proklamation. Der Prediger 
muß alsdann selbst an den Ephoruö berichten, und auch 
den Kläger oder die Klägerinn mit ihren Ansprüchen 

an den Ephorus verweisen.
Weil es leicht seyn könnte, daß der, welcher Eirv 

sage thut, die Absicht hätte, die Copulation so lang 
als möglich aufzuhalten; so kann Kläger oder Klär 

gerinn angewiesen werden, Sicherheit zu stellen, daß 
binnen einer kurzen Frist die Sache anhängig gemacht 
werden solle, und dem zu folge einen Schein eines 
Sachwalters beizubringen, worin dieser sich anheischig 
macht, binnen 8 Tagen die Klage anzufangen. Der 
Prediger darf die Proklamation nicht eher fortsetzen, 
noch weniger die Trauung verrichten, als bis gehörig 
documentirt ist, daß die Klage entweder höhernOrts ab- 

gewie-

leichtern, anschaulich gemacht. Zugleich werden verwickelte 
Fälle als Aufgaben rur Uebung der Entscheidung den Zu» 
Hörern porgelegt.

V 4
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gewiesen, oder der klagende Theil befriedigt wor­
den sey.

Wenn der proklamirende Prediger nicht auch zu­
gleich die Covulation bat, so muß er einen Proklama, 
tionsschein (cUmissorisler) ausstellen, dessen wesentlicher 

Inhalt folgender ist; Angabe der Nahmen des Braut, 
paars mit Nennung der beiderseitigen Väter; Anzeige 
der Kirche, wo, und der Zeit, an welcher das Auf- 
geboth geschehen ist; ausdrückliche Bemerkung, daß 

von Seiten der Braut, oder des Bräutigams kein 
impeclimeutum canonicum statt finde; wozu noch gesetzt 
werden kann, daß die jurn ttolae entrichtet worden.

Aufgabe. Wie ist es am sichersten, diese vimisso- 
rialcs einzurichten, daß der nachahmende Betrug eines 
falschen Scheins desto leichter entdeckt werden kann?

§. 217.
Trauungöredt.

Wo die Trauung in der Kirche, also öffentlich, ge­

schieht, ist es nicht an allen Orten hergebracht, daß der 
Prediger zur Haltung einer förmlichen Trauungsrcde ver, 
bunden ist. Die Trauungshandlung wird dann nur mit 

einem kurzen Gebete angefangen.
Wird eine Trauungsrede gehalten, sey es nun in 

der Kirche, oder im Hause, so muß sie den homileti­
schen Regeln (s. den ersten Th. der Pastoralth.) entspre, 
chen. Der Inhalt derselben ist entweder allgemein, 
z. B. von der Ehrwürdigkeit des Ehestandes, von der 
Wichtigkeit und Unauflöslichkeit des Bündnisses, von 
dem Einflüsse dieses Bündnisses auf das ganze Leben, 

von 
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von den Pflichten, die die Ehegatten treu zu erfüllen ha­

ben; oder speciell und individuell, z. B. wenn Eltern und 
Großeltern noch am Leben sind, wenn das Brautpaar 
durch einen tugendhaften Wandel sich auszeichnete, 
wenn es besondere Verhältnisse waren, unter welchen 
das Brautpaar sich einander wählte. U. s. f.

Geschmack und Klugheit muß den Prediger in der 
Benutzung des Individuellen, und in der Wahl des 
Ausdrucks leiten. — Bemerkung der entgegengesetzten 
Fehler, wodurch der religiöse Eindruck gestört wird.

§. 218.
Tr-uungshanSlung.

Hierüber enthalten die Agenden bestimmte Formu­
lare, die zum Theil sehr veraltert und auffallend gewor- 
den sind. Die neuern Agenden liefern bessere Formulare.

Bei oieser Handlung ist es wesentlich, daß Braut 
und Bräutigam nahmentlich aufgefordert werden, laut 
und vernehmlich zu erklären, ob sie einander zur Ehe 
begehren; ob sie sich eine gegenseitige Treue angeloben, 
und bis an den Tod mit Gewissenhaftigkeit halten wol­

len? Das Wechseln der Ringe, und das Geben der 
Hand ist als ausdrückliches Versicherungsmittel der 

festen Entschließung nothwendig.
Aus den wichtigsten Ursachen und nach der be­

stimmten Erklärung unsrer Religionsurkunden ist es 
erforderlich, daß in dem Formulare der Mann als 
Herr des Hauses dargestellet werde.

Dann folge eine kurze Darstellung der Pflichten, 
Schicksale, Tröstungen, und der edelsten Geistes - und

V 5 Her-
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Herzensfreuden im Ehestände. Bei dem Schlußgebethe 
kniet das Brautpaar. Der Seegenöwunsch beschließt 

die Handlung.
Beispiele und Muster für Trauuugsreden und Formulare 

enthalten außer den neuern Agenden, Salfelds Betlrage, 
Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Pre, 
digers, (Pfasss) Kleine auserlesene liturgische Biblio­
thek für Prediger, Liturgisches Journal pou Wagnitz, 
und andere.

§. 219.
Regeln in Ansehung der Zeit und des Orts.

i) Es ist aus guten Gründen festgesetzt, daß die 
Trauung nicht zu lange nach der Verlobung, nicht 
etwa mehrere Jahre, aufgeschoben werden soll.

2) Wo nicht eine besondere Sabbathsordnung gilt, 
kann die Trauungshandlung des Sonntags oder 
an einem Wochentage vorgenommen werden.

Z) An Feierlichkeit gewinnt diese Handlung, wenn 
sie in der Kirche geschieht, und der Gesang dem 

Ganzen mehr Eindruck sichert.
4) In einigen Ländern haben Adliche das Recht, 

ohne Dispensation im Hause sich trauen zu lassen. 
Sonst darf ohne besondere Dispensation keine Trau­

ung im Hause geschehn.
z) Außerhalb Landes darf sich Niemand trauen lassen, 

weil sonst die größten Ungerechtigkeiten und Be­
trügereien auögeübt werden würden. Wer sich 
außerhalb Landes, oder außerhalb seiner Parochie 
trauen lassen will, muß erst die gehörigen Legiti­

mationen beibringen.
Jun-
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Junge Prediger sind hier besonders zu warnen, 

daß sie sich nicht durch Ueberraschung überlisten las­
sen, wenn nach geendigtem Gottesdienste, wo ohne« 
dem des Predigers Aufmerksamkeit durch Anstren* 

gung erschöpft ist, ein fremdes Paar unvermuthet 
vor den Altar tritt, etwa den einen oder den an­
dern Schein vorzeigt, und sogleich copuliert zu 
werden verlangt. Der Prediger thut wohl, wenn 
er im voraus sich festsetzt, was er in solchen Fällen 

zu thun habe.
6) Welchem Prediger die Trauung gehöre, wird 

durch die Observanz in dieser Regel bestimmt, spon- 
lur leHUltur tponfsm, wenn nicht besondere Verordn 

nungen eintreten, die es dem Brautpaare frei 
lassen, entweder den jetzigen, oder den künftigen 
Wohnort des Brautpaars, entweder den Geburts­
ort oder den Aufenthalt-ort der Braut zur Trau­
ung zu wählen.

7) Durch die genannte Regel hat auch die Observanz 
bestimmt, welcher Theil des Brautpaars zuerst 
in die Kirche treten, und zuletzt aus der Kirche 
herausgehen solle; ferner, daß wahrend der Eopm 

lationshandlung die Braut zur rechten Seite deö 
Bräutigams stehe.

§. 220.
Jubelhochzriten.

Wenn ein Ehepaar 25 Jahre im Ehestände gelebt 
hat, so pflegt dies nicht selten zu häuslichen Festlich­
keiten die Veranlassung zu geben, die dann auch wohl 
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die Einrichtung religiöser Familien > Feste annehmen. 
Der Prediger hat dann theils die Festlichkeit anzuords 
nen, theils eine Rede zu halten, die dieser frohen Be­
gebenheit angemessen ist. Diese Gelegenheit läßt sich 
auf vielfache Weise für Beförderung des moralischen 

und religiösen Sinns benutzen. Im Kreise der Kinder, 
und im Cirkel der Anverwandten, deren Herz zu frohen 
Empfindungen gestimmt ist, und daher religiöse Wahr­

heiten gern aufnimmt, kann der Prediger manches stär­
ker und nachdrücklicher sagen: er kann das Glück einer 
christlichen Ehe, die Vorzüge der häuslichen Freuden, 
den Einfluß der Tugend lebhafter schildern; er kann dies 
Ehepaar zum Danke gegen Gott, und die Kinder zum 
vollkommnern Gehorsam gegen solche Eltern ermuntern.

Daß überhaupt öffentliche Familienandachten einen großen 
Nutzen haben, und daher sehr tu wünschen wären, hat 
der Kirchenrath Laug mit Recht gesagt im Liturgischen 
Journal von Wagnitz. B l- Stück z. Seite 255 - 260.

Hat ein Ehepaar Zo Jahr in der Ehe gelebt (gol­
dene Hochzeit) so eignet sich alles noch mehr zur Fei­
erlichkeit und zur allgemeinern Theilnehmung. Von 
Obrigkeitswegen wird dann, wenn das Ehepaar Ach­

tung genoß, eine öffentliche Auszeichnung angeordnet, 
und durch Gesang und Rede in der Kirche zu einer 
mehr öffentlichen Festlichkeit erhoben. Der Prediger 

hat hier ein noch größeres Feld zu Betrachtungen, durch 
welche auf das Herz der Gegenwärtigen gewürkt werden 

kann. Aus den Schicksalen, die dies Ehepaar erlebte, 
aus der Gegenwart der Kinder und Enkel, aus der 
Art des Betragens, welches die Ehegatten gegen ein­

ander
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ander beobachteten, aus der Seltenheit einer solchen 
Begebenheit, u. s. f. kann der Inhalt der Jubelrede 
entlehnt werden.

Lreuberi l'rsÄsrur conlclenua. p. ZZY — HartMSNN- 
kgltorkiik: l-ik. UI. Lgp. I.Vll. p. lo6o —' Joh Ehri«

stopb Olearii Ebelicl.es Jubelfest. Jen« 1707. — 14. Nie 
col. Haas Allezeit fertiger Geistlicher Redner, p. 788. — 
Vl. Mich. Ebregott Marggrafens dreifache Ebren. Crone 
alter Eheieule — v. t4r/eri dlukeuin miuiürl ecclelias. 
?. IV. xaZ. 64.

Ende

der ersten Hälfte der Pastoraltheologie.

Die etwanigen wenigen Druckfehler, die stehen geblieben 
find, wird der leicht selbst verbessern können.

Ebelicl.es




In der Vandenhök- und Ruprechtschen Buch­
handlung in Göttingen sind folgende Bücher 

zur MichaelieMesse 1802 und Zubilate- 
Meffe 180z neu fertig worden.

, System der Ekirurgis, 2" Lgnde8 2. Z. 
u. 4^ m. K. §r. 8- 1 ^-tbl. 12 6gr.

—cbirurgilehe ^rrneimittellebre, 4^ verbessert» 
^u6g§e. xr. 8. 22 6ßr.

—— -------- dsagsrin 3" Lös Stück, m. X.
gr. 8. 12 0§r.

Beckmanns, I., pbystkalifch-ökonom Bibliothek. 21" Bds. 
4- und 22" Bds. i« St. 8. 10 Ggr.

Löbmeri, 6. 1.., ius csnonicum, curs Lcboenemsnn!, 
edit. VII. 8 msj. I kttrl. 20 6xc.

Douterweck, Fr., Anleitung zur Philosophie der Na­
turwissenschaften 8.

Lrorvn, Zl, ri new enKlish Orsmmsr, gr. 8. 16 6gr.

Eslvi, 6. ö. Ilioriettg del LsvaNiero determinsto etc. 8. 
12 6gr.

Eichhorns, I. Gottfr., Geschichte der drey letzten 
Jahrh., 1. z. 4^ Bd. gr. 8. 6. RrhU 4 Ggr.

------- derselben 5^ Band. 1 Rthl. 12 Ggr.
Der 2. und 6" Band mit Register wird nach Johan« 

nis fertig.
Gräffe, I. F. Cbph., ausführliche Katecküsationen über 

den Hannöverischen Landes «Katechismus, 2^' Theil, 
gr. 8. i Rthl. lo Ggr.

—— Pastoraltheologie nach ihrem ganzen Umfange. 
Erste Hälfte, gr. 8. 1 Rthl. 4 Ggr.

6rcNmanns, H. bl. 6., st3tistitchs ^uskIsrunZen über dis 
Oesterreicüscüe I^lonarcliie, zr Land, gr. L. I sstbl. 

20 6§r.
Horn, I., narratro converstonum, (^uas tbeologis mors» 

Ns 83ec. XVUl. ex^erts est etc. 4 msj. 1 Ktü!.

8 6Zr.
Magazin, Götting. für Industrie und Armenpflege 

5" Bds. 46 u. ün Bds. 1^ Stück L. 16 Ggr.

Marsh,



Marsh, H., Anmerkungen und Zusätze zu I. D. Mi­
chaelis Einleitung ins N. Test. a. d. Engl. von 
E. F. K. Rosenmüller, 2^ Band. 4.

Mayers, I. Tod., praktische Geometrie, 2* Bd. z» verr 
besserte Auflage m. K. 8. I Rthl. 12 Ggr.

Günters, k°r., blanstbuck 6er ältesten cbristl. vogmenge- 
scbicbte, Laust- xr. 8- I Ltbl. 12 6ßr.

-------- stesscn 2" Laust« 1^ ^btblZ. tzr. 8.

Nöblings, I. A. Chr., Predigten, gr. 8. iRthl. 8 Ggr.
Raffs, G. Chr., Abriß der allgemeinen Weltgeschichte 

6» Th. bis auf jetzige Zeiten fortgesetzt von Ab. 
Chr. Galpari, 8. 2 Rthl. 4 Ggr.

koose, T'beost. 6, 6runstrügs ster kebre von 6er 
Lebenskraft 2^ verbesserte ssustaxe. 8. 1 Ltbl.

in Commission:
Besemanns Ansichten von Göttingen und den umliegen­

den Gegenden Heft; auch andere Prospekte um 
Göttingen zu verschiedenen Preisen.

Nach der Messe werden noch fertig:
Buhle, I. G., Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 

8* Band m. Regist.
Günters, kr., ttan6bucb ster ältesten cbrittl. vogmen- 

ßelcbicbte 2^" Laustes 2^ ^btbeil. gr. 8.

Pütters, I. Steph., auserlesene Rechtsfälle, 4"" Ban, 
des 3'"' Tb. mit einem Hauptregister über aste 
4 Bände fol.
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